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Bischöfliche Verlautbarungen 

Nr. 1 Beschlüsse der Regional-KODA Nord-
rhein-Westfalen vom 6. Oktober 2021

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 6. Oktober
2021 beschlossen:

I) Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung
(KAVO) für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln,
Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born vom 15. Dezember 1971 (Kirchlicher Anzeiger
für die Diözese Aachen vom 15. Mai 1991, Nr. 78,
S. 74), zuletzt geändert am 17. August 2021 (Kirch-
licher Anzeiger für die Diözese Aachen vom 1. Sep-
tember 2021, Nr. 88, S. 148), wird wie folgt
geändert:

1. § 8b wird wie folgt gefasst:

„8bUmsetzung der Ordnungen für den Umgang
mit sexuellem Missbrauch und zur Präven-
tion gegen sexualisierte Gewalt

(1) Die Ordnung für den Umgang mit sexuellem
Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hil-
febedürftiger Erwachsener durch Kleriker und
sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst1

und die Ordnung zur Prävention gegen sexuali-
sierte Gewalt an Minderjährigen und schutz-
oder hilfebedürftigen Erwachsenen finden in
ihrer jeweiligen Fassung, soweit sie arbeitsver-
tragliche Regelungen betreffen, im Anwen-
dungsbereich dieser Ordnung nach Maßgabe
der folgenden Absätze Anwendung.

(2) Alle Mitarbeiter haben unverzüglich die zu-
ständige Person der Leitungsebene der Instituti-
on, bei der sie beschäftigt sind, oder die
beauftragten Ansprechpersonen über einen
durch Tatsachen begründeten Verdacht im
Sinne der Nr. 2 der Ordnung für den Umgang
mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und
schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener in der
jeweils geltenden Fassung, der ihnen im dienst-
lichen Kontext zur Kenntnis gelangt ist, zu infor-
mieren. Dasselbe gilt, wenn sie über die
Einleitung oder das Ergebnis eines laufenden
Ermittlungsverfahrens oder über eine erfolgte
Verurteilung im dienstlichen Kontext Kenntnis
erlangen. Etwaige staatliche oder kirchliche Ver-
schwiegenheitspflichten oder Mitteilungspflich-
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ten gegenüber kirchlichen oder staatlichen Stel-
len (z.B. (Landes-)Jugendamt, Schulaufsicht)
sowie gegenüber Dienstvorgesetzten 
bleiben hiervon unberührt. Im Rahmen von seel-
sorglichen Gesprächen besteht die Pflicht zur
Weiterleitung an eine der beauftragten An-
sprechpersonen immer dann, wenn Gefahr für
Leib und Leben droht sowie wenn weitere mut-
maßliche Opfer betroffen sein könnten; hierbei
sind die Bestimmungen des § 203 StGB zu be-
achten. Die Pflicht zur Weiterleitung gemäß Satz
4 besteht auch bei anonymen Hinweisen, wenn
sie tatsächliche Anhaltspunkte für Ermittlungen
beinhalten.

(3) Wird ein Mitarbeiter einer Tat nach Nr. 2 der
Ordnung über den Umgang mit sexuellem Miss-
brauch in der jeweils geltenden Fassung be-
schuldigt, kann er im Falle einer Anhörung durch
den Dienstgeber nach Nr. 26 der Ordnung eine
Person seines Vertrauens hinzuziehen. Hierauf
ist der Mitarbeiter vor der Anhörung hinzuwei-
sen.

(4) Der Dienstgeber ist berechtigt, von einem
Mitarbeiter, der im Rahmen seiner Tätigkeit Kin-
der, Jugendliche oder schutz- oder hilfebedürf-
tige Erwachsene beaufsichtigt, betreut, erzieht
oder ausbildet oder vergleichbaren Kontakt hat,
die Vorlage einer Selbstauskunftserklärung be-
züglich der in § 72a Abs. 1 SGB VIII genannten
Straftaten zu verlangen. Diese enthält, sofern
die Verurteilung noch nicht nach dem Bundes-
zentralregistergesetz (BZRG) getilgt ist, An-
gaben, ob der Mitarbeiter wegen einer Straftat
nach § 72a Abs. 1 SGB VIII verurteilt worden ist
und ob insoweit ein staatsanwaltschaftliches Er-
mittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet wor-
den ist. Darüber hinaus ist die Verpflichtung
enthalten, bei Einleitung eines solchen staatsan-
waltschaftlichen Ermittlungsverfahrens dem
Dienstgeber hiervon unverzüglich Mitteilung zu
machen.

(5) Der Dienstgeber hat dafür zu sorgen, dass
in seinen kirchlichen Einrichtungen für die jewei-
ligen Arbeitsbereiche ein Verhaltenskodex unter
Beteiligung der Mitarbeiterschaft erarbeitet wird.
Eine Dienstvereinbarung nach § 38 Abs. 1 Nr. 1
der Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) ist
zulässig. Kommt eine Dienstvereinbarung nicht
zustande oder besteht keine Mitar-beitervertre-
tung, erlässt der Dienstgeber einen Verhaltens-
kodex als Dienstanweisung.“ 

2. § 23a Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Der Erhöhungssatz beträgt für vor dem 1. April
2022 zustehende Entgeltbestandteile 1,80 %.“1 Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen vom 1. Ja-

nuar 2020, Nr. 2 [S. 2-10]



3. § 28 erhält folgende Fassung:

„§ 28
Grundsätze der Entgeltumwandlung

zum Zwecke des Fahrradleasings

(1) Mitarbeiter und Dienstgeber können einzel-
vertraglich vereinbaren, künftige monatliche
Entgeltbestandteile der Mitarbeiter zum Zwecke
des Leasings von Fahrrädern gemäß § 63a Stra-
ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung sowie lea-
singfähigen Zubehörs umzuwandeln. Bietet der
Dienstgeber die Möglichkeit zum Abschluss
einer Vereinbarung gemäß Satz 1 an, so hat er
dieses Angebot zur Entgeltumwandlung grund-
sätzlich allen Mitarbeitern zu unterbreiten, die
unter den Geltungsbereich dieser Ordnung fal-
len; Ausschlusskriterien für ein Angebot sind in
der jeweiligen Einrichtung allgemein bekannt zu
geben und müssen sachlich begründbar sein.
Werden Entgeltansprüche des Mitarbeiters auf
Basis einer Vereinbarung gemäß Satz 1 umge-
wandelt, müssen für die Dauer des Leasingver-
trages des Dienstgebers Entgeltbestandteile in
Höhe der jeweiligen Leasingrate verwendet wer-
den.

(2) Für die Zeit der Entgeltumwandlung gemäß
Absatz 1 überlässt der Dienstgeber als Lea-
singnehmer dem Mitarbeiter das Fahrrad zur
dienstlichen und privaten Nutzung. Aus der
Überlassungsvereinbarung müssen sich die Re-
gelungen zum Überlassungsgegenstand und
dessen Nutzung, sowie die Rechte und Pflich-
ten des Mitarbeiters ergeben.

(3) Zusammen mit dem Fahrrad können et-
waige Zusatzleistungen (z.B. Versicherungen)
des Leasinggebers und fest mit dem Fahrrad
verbundenes Zubehör geleast und überlassen
werden.

(4) Die Mitbestimmungsrechte der Mitarbeiter-
vertretung gemäß der Mitarbeitervertretungs-
ordnung bleiben unberührt.

(5) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Re-
gelung in der jeweiligen Einrichtung bestehende
Vereinbarungen über die Entgeltumwandlung
zum Zwecke des Fahrradleasings bleiben unbe-
rührt.“

4. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 werden die Worte „Zeiten einer entgelt-
lichen Tätigkeit“ durch die Worte „in einem Ar-
beitsverhältnis zurückgelegten Zeiten“ ersetzt.
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bb) Es wird ein Satz 3 mit folgendem Wortlaut an-
gefügt:

„Die Jubiläumsdienstzeit umfasst auch in einem
Ausbildungs- oder Praktikumsverhältnis zurückge-
legte Zeiten, wenn auf das Verhältnis eine von einer
Kommission im Sinne des Art. 7 Grundordnung be-
schlossene Ordnung Anwendung gefunden hat.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte „Dienst- oder Ar-
beitsverhältnis“ durch die Worte „Beschäfti-
gungsverhältnis im Sinne von Absatz 1“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird jeweils das Wort „Arbeitsverhält-
nis“ durch die Worte „Beschäftigungsverhältnis
im Sinne von Absatz 1“, das Wort „Arbeitge-
bers“ durch das Wort „Dienstgebers“ und das
Wort „Arbeitgeber“ durch das Wort „Dienstge-
ber“ ersetzt. 

cc)  Satz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„Auf die Jubiläumsdienstzeit werden Zeiten eines
Sonderurlaubs im Sinne des § 38 nicht angerech-
net.“

c) In Absatz 3 wird ein Satz 2 mit folgendem Wort-
laut angefügt:

„§ 29 Abs. 2 findet keine Anwendung.“

5. In § 32a Satz 1 wird das Wort „Arbeitgeber“
durch das Wort „Dienstgeber“ ersetzt.

6. § 48 Absatz 2 Satz 4 wird wie folgt geändert:

a) Der Punkt am Satzende wird durch ein Semiko-
lon ersetzt.

b) An das Semikolon wird folgender Halbsatz an-
gefügt:

„jedoch auch hier frühestens zwei Wochen nach
Zugang der schriftlichen Mitteilung im Sinne von
Satz 3.“

7. § 57 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Die Ausschlussfrist gilt nicht für Ansprüche aus:

− der Haftung aufgrund vorsätzlichen Handelns,
− Schäden aus der Verletzung des Lebens, des

Körpers oder der Gesundheit oder
− einem Sozialplan sowie für Ansprüche, soweit

sie kraft Gesetzes oder einer zwingenden
Rechtsverordnung einer Ausschlussfrist entzo-
gen sind (z.B. MiLoG).“



10. In § 1 Absatz 3 Satz 1 Anlage 13 wird nach dem
Wort „Mitarbeiter“ das Wort „mindestens“ ein-
gefügt.

11. In Anlage 22a wird die Fußnote zu § 7 Absatz 2
Satz 2 wie folgt gefasst:

„Das Wertguthaben erhöht sich am 1. April 2022
um 1,80 %.“

12. Anlage 27 wird wie folgt geändert:

a) Die Fußnote zu § 4 Absatz 3 Satz 6 wird wie
folgt gefasst:

„Für die Veränderung der Beträge der individuellen
Endstufen ab 1. April 2022 gilt der Prozentsatz
1,80.“

b) Die Fußnote zu § 5 Absatz 3 Satz 4 wird wie
folgt gefasst:

„Die individuelle Zwischenstufe erhöht sich am 1.
April 2022 um 1,80 %.“

c) Die Fußnote zu § 6 Absatz 4 Satz 4 wird wie
folgt gefasst:

„Die Besitzstandszulage erhöht sich am 1. April
2022 um 1,80 %.“

d) Die Fußnote zu § 8 Absatz 2 wird wie folgt ge-
fasst:

„Die Besitzstandszulage erhöht sich am 1. April
2022 um 1,80 %.“

8. In Anlage 2 wird im Besonderen Teil B Abschnitt
V. Sozial- und Erziehungsdienst in der Fußnote
zur Entgeltgruppe S 8b Fallgruppe 3 an Satz 3
ein Satz 4 mit folgendem Wortlaut angefügt: 
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„Die Zulage erhöht sich ab 1. April 2022 um wei-
tere 1,80 %.“

9. Anlage 5 wird wie folgt gefasst:

„Entgelttabelle (§ 23 KAVO)
gültig ab 1. April 2022 (monatlich in Euro)

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  

15 5.017,06 5.358,22 5.738,77 6.258,28 6.792,69 7.144,27

14 4.542,98 4.851,90 5.255,33 5.703,01 6.202,05 6.560,31

13 4.187,45 4.526,02 4.911,44 5.329,90 5.822,30 6.089,52

12 3.752,91 4.142,50 4.597,79 5.102,97 5.695,74 5.977,00

11 3.622,16 3.980,48 4.317,18 4.682,47 5.182,41 5.463,69

10 3.492,26 3.773,01 4.092,18 4.438,33 4.823,79 4.950,36

9c 3.390,37 3.640,83 3.913,20 4.206,69 4.522,19 4.748,36

9b 3.180,94 3.415,70 3.563,00 3.998,95 4.257,27 4.556,50

9a 3.069,16 3.271,39 3.468,21 3.906,05 4.005,11 4.258,04

8 2.910,37 3.104,82 3.239,51 3.373,97 3.518,19 3.587,54

7 2.733,87 2.957,90 3.091,36 3.226,04 3.353,07 3.421,28

6 2.683,45 2.867,82 2.997,10 3.125,04 3.250,70 3.314,71

5 2.576,29 2.755,14 2.875,93 3.003,85 3.122,72 3.184,15

4 2.456,51 2.637,49 2.789,34 2.883,87 2.978,39 3.033,74

3 2.418,66 2.613,29 2.660,65 2.768,92 2.850,16 2.924,58

2 2.242,16 2.439,13 2.486,89 2.555,05 2.704,86 2.861,58

1 - 2.015,52 2.048,86 2.090,55 2.129,42 2.229,47“



e) Die Tabelle in § 13 Satz 2 wird durch die fol-
gende Tabelle ersetzt:

f) Die Fußnote zu § 15 Absatz 3 Satz 2 wird wie
folgt gefasst:

„Der Betrag der Differenz nach Satz 2 erhöht sich
am 1. April 2022 um 1,80 %.“

13. Anlage 29 wird wie folgt geändert:

a) § 1 Absatz 6 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem
derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt
nach Satz 1 in der höheren Entgeltgruppe 
– in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b  

– ab 1. April 2022 weniger als 65,46 Euro,
– in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18  

– ab 1. April 2022 weniger als 104,74 Euro,
so erhält die Mitarbeiterin während der betreffenden
Stufenlaufzeit anstelle des Unterschiedsbetrages
den vorgenannten jeweils zustehenden Garantiebe-
trag.“ 

b) § 4 wird wie folgt geändert:

aa) Die Fußnote zu Absatz 4 Satz 7 wird wie folgt
gefasst:
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„Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Gültig ab 
1. April 2022

6.200,57 6.873,00 7.510,04 7.934,77 8.033,83“

„1. Die Vergleichsentgelte erhöhen sich am 1. April
2022 um 1,80 %.

2. Für die Veränderung der Beträge der individuel-
len Endstufen ab 1. April 2022 gilt der Prozent-
satz 1,80.“

bb) Absatz 8 Satz 1 Buchstabe a) wird wie folgt ge-
fasst:

„a) nach dem Anhang 1 zur Anlage 29 KAVO in der
Entgeltgruppe S 11b eingruppiert sind, erhalten
für die Dauer der Zuordnung zur Stufe 6 zusätz-
lich zum Tabellenentgelt der Entgeltgruppe S
11b Stufe 6 eine Zulage ab 1. April 2022 in Höhe
von 81,34 Euro monatlich;“

cc) Absatz 8 Satz 1 Buchstabe b) wird wie folgt ge-
fasst:

„b) nach dem Anhang 1 zur Anlage 29 KAVO in der
Entgeltgruppe S 12 eingruppiert sind, erhalten
für die Dauer der Zuordnung zur Stufe 6 zusätz-
lich zum Tabellenentgelt der Entgeltgruppe S 12
Stufe 6 eine Zulage ab 1. April 2022 in Höhe von
92,93 Euro monatlich.“

dd) Die Tabelle in Absatz 8 Satz 4 wird durch die fol-
gende Tabelle ersetzt:

ee) Die Tabelle in Absatz 9 Satz 1 wird durch die fol-
gende Tabelle ersetzt:

„Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Gültig ab 
1. April 2022

3.415,20 3.657,14 3.989,55 4.256,24 4.589,56 4.756,23“

„Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

Gültig ab 1. April 2022 4.326,72 4.800,07 5.093,41“



II) Die Änderung unter Ziffer I) 7. tritt rückwirkend zum
1. Juli 2021 in Kraft. Die Änderungen unter Ziffer I)
4. und 5. treten am 1. November 2021 in Kraft. Die
Änderungen unter Ziffer I) 3., 6. und 10. treten am
1. Dezember 2021 in Kraft. Die Änderung unter Zif-
fer I) 1. tritt am 1. Januar 2022 in Kraft. Die Ände-
rungen unter Ziffer I) 2., 8., 9. und 11. bis 13. treten
am 1. April 2022 in Kraft. 

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 20. November 2021
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen
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d) Anhang 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Anhang 2 zur Anlage 29 KAVO (Entgelttabelle)
Gültig ab 1. April 2022 (monatlich in Euro)

c) Die Tabelle in § 4a Absatz 2 Satz 6 wird durch
die folgende Tabelle ersetzt:

„Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

Gültig ab 
1. April 2022

3.017,83 3.324,40 3.477,70 3.935,68 4.309,24 4.616,08“

Entgelt-
gruppe

Grundentgelt Entwicklungsstufen

Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  

S 18 4.025,78 4.133,45 4.666,83 5.066,83 5.666,85 6.033,52

S 17 3.696,23 3.966,79 4.400,13 4.666,83 5.200,16 5.513,51

S 16 3.616,47 3.880,13 4.173,46 4.533,47 4.933,48 5.173,50

S 15 3.481,65 3.733,42 4.000,14 4.306,81 4.800,16 5.013,48

S 14 3.446,47 3.695,15 3.991,52 4.292,99 4.626,36 4.859,69

S 13 3.361,11 3.603,41 3.933,46 4.200,11 4.533,47 4.700,14

S 12 3.351,74 3.593,37 3.909,61 4.189,61 4.536,30 4.682,97

S 11b 3.304,79 3.542,98 3.710,32 4.137,01 4.470,35 4.670,36

S 11a 3.242,17 3.475,77 3.641,71 4.066,80 4.400,13 4.600,14

S 10 [nicht besetzt]

S 9 2.995,63 3.211,18 3.463,08 3.831,49 4.179,82 4.446,86

S 8b 2.995,63 3.211,18 3.463,08 3.831,49 4.179,82 4.446,86

S 8a 2.931,61 3.142,47 3.360,03 3.566,15 3.767,64 3.979,52

S 7 2.855,54 3.060,84 3.265,12 3.469,36 3.622,58 3.853,46

S 6 [nicht besetzt]

S 5 [nicht besetzt]

S 4 2.730,63 2.926,79 3.105,53 3.226,82 3.341,72 3.520,72

S 3 2.572,41 2.756,99 2.928,70 3.086,37 3.158,51 3.244,68

S 2 2.377,38 2.490,44 2.574,07 2.664,88 2.767,00 2.869,15“
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Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeits-
vertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen,
Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born (Regional-KODA NW) hat am 6. Oktober 2021 be-
schlossen:

I) Es wird eine „Ordnung für Studierende in ausbil-
dungsintegrierten dualen Studiengängen“ mit fol-
gendem Wortlaut eingeführt:

„Ordnung für Studierende 
in ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

(1) Diese Ordnung gilt für Personen, die mit Rechtsträ-
gern im Sinne von § 1 Abs. 1 und 2 der „Ordnung zur
Mitwirkung bei der Gestaltung des Arbeitsvertrags-
rechts durch Kommissionen in den (Erz-)Diözesen Aa-
chen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer
Teil) und Paderborn (KODA-Ordnung)“ einen Vertrag für
die Teilnahme an einem ausbildungsintegrierten dualen
Studiengang schließen. Die Personen werden nachfol-
gend Studierende genannt. Voraussetzung dafür, dass
diese Ordnung auf Studierende Anwendung findet, ist
auch, dass die Studierenden in einem Beruf ausgebil-
det werden, der 

a) von der „Ordnung für Berufsausbildungsverhältnisse“
oder 
b) von der „Ordnung für Schülerinnen in praxisintegrier-
ten Ausbildungsgängen zur Erzieherin nach landes-
rechtlichen Regelungen (PiA-Ordnung)“

erfasst wird.

(2) Ausbildender ist, wer andere Personen zur Ausbil-
dung einstellen darf. Die Ausbildereigenschaft bestimmt
sich nach dem Aufbau der Verwaltung. 

(3) Das ausbildungsintegrierte duale Studium verbindet
auf der Grundlage eines schriftlichen Ausbildungs- und
Studienvertrags eine betriebliche Ausbildung, die von
Absatz 1 Satz 3 Buchst. a) oder b) erfasst wird, mit
einem Studium, das in einem vom Ausbildenden vorge-
gebenen Studiengang an einer Hochschule absolviert
wird. Das ausbildungsintegrierte duale Studium gliedert
sich in einen Ausbildungsteil und einen Studienteil, die
beide jeweils dem Erreichen der entsprechenden Ab-
schlussqualifikation dienen. Dabei beinhaltet der Studi-
enteil des ausbildungsintegrierten dualen Studiums
fachtheoretische Studienabschnitte an der Hochschule
(Lehrveranstaltungen) und berufspraktische Studienab-
schnitte beim Ausbildenden oder einem von dem Aus-
bildenden zu bestimmenden Dritten.

§ 2 Ausbildungs- und Studienvertrag, Nebenabreden 

(1) Vor Beginn des Ausbildungs- und Studienverhältnis-

ses ist ein schriftlicher Ausbildungs- und Studienvertrag
zu schließen, der neben der Bezeichnung des beabsich-
tigten Studienabschlusses (Studienteil) und des inte-
grierten Ausbildungsberufes (Ausbildungsteil)
mindestens folgende Angaben enthält:

a) die maßgebliche Studien- und Prüfungsordnung in
der jeweils geltenden Fassung, die kooperierende
Hochschule, den Aufbau und die sachliche Gliederung
des ausbildungsintegrierten dualen Studiums, die maß-
gebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der je-
weils geltenden Fassung sowie Art, sachliche und
zeitliche Gliederung des Ausbildungsteils, 

b) Beginn, Dauer und Verteilung des Studienteils ein-
schließlich berufspraktischer Studienabschnitte (Studi-
enplan) und Festlegung der diesbezüglichen
Teilnahmepflicht sowie Beginn, Dauer und Verteilung
des Ausbildungsteils (Ausbildungsplan), 

c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentli-
chen Ausbildungs- und Studienzeit, 

d) Dauer der Probezeit, 

e) Zahlung und Höhe des Studienentgelts sowie Studi-
engebühren, 

f) Dauer und Inanspruchnahme des Urlaubs,

g) Voraussetzungen, unter denen das Vertragsverhältnis
gekündigt werden kann, 

h) Bindung- und Rückzahlungsbedingungen, 

i) die Inbezugnahme dieser Ordnung in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung sowie einen in allgemeiner Form gehal-
tenen Hinweis auf die Dienstvereinbarungen, die auf das
Ausbildungs- und Studienverhältnis anzuwenden sind,

j) die Form des Ausbildungsnachweises nach dem Be-
rufsbildungsgesetz (BBiG) für Studierende mit einem
Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a).

(2) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich
vereinbart werden. Sie können gesondert gekündigt
werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist.

§ 3 Probezeit, Kündigung 

(1) Die Probezeit beträgt drei Monate für Studierende
mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3
Buchst. a) und sechs Monate für Studierende mit einem
Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b). Wird
die Ausbildung während der Probezeit um mehr als ein
Drittel dieser Zeit unterbrochen, so verlängert sich die
Probezeit bei Studierenden mit einem Ausbildungsteil
nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) um den Zeitraum der
Unterbrechung. 



(2) Während der Probezeit kann das Vertragsverhältnis
von beiden Seiten jederzeit ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist gekündigt werden. 

(3) Nach der Probezeit kann das Vertragsverhältnis un-
beschadet der gesetzlichen Kündigungsgründe nur ge-
kündigt werden 

a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten
einer Kündigungsfrist (die Maßstäbe der Art. 3 bis 5
Grundordnung in ihrer jeweiligen Fassung sind anzu-
wenden), 

b) von den Studierenden mit einer Kündigungsfrist von
vier Wochen.

§ 4 Ärztliche Untersuchungen 

(1) Studierende haben auf Verlangen des Ausbildenden
vor ihrer Einstellung ihre gesundheitliche Eignung durch
das Zeugnis eines Amts- oder Betriebsarztes nachzu-
weisen. Für Studierende, die unter das Jugendarbeits-
schutzgesetz (JArbSchG) fallen, ist ergänzend § 32 Abs.
1 JArbSchG zu beachten. 

(2) Der Ausbildende ist bei begründeter Veranlassung
berechtigt, Studierende zu verpflichten, durch ärztliche
Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage
sind, die nach dem Ausbildungs- und Studienvertrag
übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen. Bei dem
beauftragten Arzt kann es sich um einen Betriebsarzt
handeln, soweit sich die Betriebsparteien nicht auf
einen anderen Arzt geeinigt haben. Die Kosten dieser
Untersuchung trägt der Ausbildende.

(3) Studierende, die besonderen Ansteckungsgefahren
ausgesetzt, mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten
beschäftigt oder mit der Zubereitung von Speisen be-
auftragt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen oder
auf ihren Antrag bei Beendigung des Ausbildungs- und
Studienverhältnisses ärztlich zu untersuchen. Die Kos-
ten dieser Untersuchung trägt der Ausbildende, falls
hierzu kein Dritter verpflichtet ist.

§ 5 Nachweispflichten, Akteneinsichtsrecht 

(1) Die Leistungsnachweise aus dem Studienteil des
ausbildungsintegrierten dualen Studiums sind Bestand-
teil der Personalakte der Studierenden. Hierzu haben
die Studierenden die von den Hochschulen auszustel-
lenden Leistungsübersichten nach den jeweiligen Stu-
dien- und Prüfungsordnungen sowie eine Abschrift des
Abschlusszeugnisses unverzüglich nach Aushändigung
dem Ausbildenden vorzulegen. 

(2) Die Studierenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre
vollständigen Personalakten. Sie können das Recht auf
Einsicht durch einen hierzu schriftlich Bevollmächtigten
ausüben lassen. Sie können Auszüge oder Kopien aus
ihren Personalakten erhalten. 

(3) Beurteilungen sind Studierenden unverzüglich be-
kannt zu geben. Die Bekanntgabe ist aktenkundig zu
machen.

§ 6 Wöchentliche und tägliche Ausbildungs- und
Studienzeit 

(1) Die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Aus-
bildungs- und Studienzeit und tägliche Ausbildungs-
und Studienzeit der Studierenden richten sich während
der fachtheoretischen Abschnitte nach der jeweiligen
Ausbildungs-, Studien- und Prüfungsordnung. Die
durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Ausbil-
dungs- und Studienzeit der Studierenden, die nicht
unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, richtet sich
während der berufspraktischen Abschnitte beim Aus-
bildenden nach den für die Mitarbeiter des Ausbilden-
den maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit. Die
Sätze 1 und 2 gelten auch bei der Durchführung von be-
rufspraktischen Abschnitten einschließlich der prakti-
schen Ausbildung des Ausbildungsteils bei einem
Dritten. In dem Ausbildungs- und Studienvertrag nach
§ 2 werden die berufspraktischen Abschnitte verbindlich
in einem Ausbildungs- und Studienplan vereinbart. 

(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungs-
nachweisen) verlangt, ist den Studierenden dazu wäh-
rend der Ausbildungs- und Studienzeit Gelegenheit zu
geben. 

(3) An Tagen, an denen Studierende fachtheoretische
Studienabschnitte an der Hochschule absolvieren, gilt
die tägliche Ausbildungs- und Studienzeit als erfüllt. Im
Übrigen gelten für Studierende, die eine Ausbildung
nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) absolvieren, Unter-
richtszeiten einschließlich der Pausen als Ausbildungs-
und Studienzeit. Dies gilt auch für die notwendige We-
gezeit zwischen Unterrichtsort und Ausbildungsstätte,
sofern die praktische Ausbildung oder berufspraktische
Studienabschnitte nach dem Unterricht fortgesetzt wer-
den. 

(4) Im Übrigen gilt für Studierende mit einem Ausbil-
dungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a), dass sie an
Tagen, an denen sie im Rahmen ihres Ausbildungsteils
an einem theoretisch betrieblichen Unterricht von min-
destens 270 tatsächlichen Unterrichtsminuten teilneh-
men, nicht zur praktischen Ausbildung herangezogen
werden dürfen. 

(5) Studierende dürfen im Rahmen des Ausbildungs-
und Studienzwecks auch an Sonntagen und Wochen-
feiertagen und in der Nacht ausgebildet werden.

(6) Eine Beschäftigung, die über die nach Absatz 1 ge-
regelte Ausbildungs- und Studienzeit hinausgeht, ist nur
ausnahmsweise zulässig. §§ 21, 23 JArbSchG und § 17
Abs. 7 BBiG bleiben unberührt.
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§ 7 Studienentgelt und Studiengebühren 

(1) Studierende erhalten bis zum Ablauf des Kalender-
monats, in dem die Abschlussprüfung des Ausbildungs-
teils erfolgreich abgelegt wird, ein Studienentgelt, das
sich aus einem monatlichen Entgelt und einer monatli-
chen Zulage zusammensetzt. Das monatliche Entgelt
beträgt 

a) für Studierende nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) 

▪ im ersten Ausbildungsjahr
ab 1. Dezember 2021 1.043,26 Euro 
ab 1. April 2022 1.068,26 Euro

▪ im zweiten Ausbildungsjahr
ab 1. Dezember 2021 1.093,20 Euro
ab 1. April 2022 1.118,20 Euro

▪ im dritten Ausbildungsjahr
ab 1. Dezember 2021 1.139,02 Euro 
ab 1. April 2022 1.164,02 Euro

▪ im vierten Ausbildungsjahr 
ab 1. Dezember 2021 1.202,59 Euro
ab 1. April 2022 1.227,59 Euro

b) für Studierende nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b) 

▪ im ersten Ausbildungsjahr
ab 1. Dezember 2021 1.165,69 Euro
ab 1. April 2022 1.190,69 Euro

▪ im zweiten Ausbildungsjahr
ab 1. Dezember 2021 1.227,07 Euro 
ab 1. April 2022 1.252,07 Euro

▪ im dritten Ausbildungsjahr
ab 1. Dezember 2021 1.328,38 Euro
ab 1. April 2022 1.353,38 Euro.

Die monatliche Zulage beträgt 150 Euro. Die Zulage er-
folgt als monatliche Pauschale und damit unabhängig
von der zeitlichen Verteilung der Ausbildungs- und Stu-
dienteile. 

(2) Nach dem Ablauf des Kalendermonats, in dem die
Abschlussprüfung des Ausbildungsteils erfolgreich ab-
gelegt wurde, erhalten die Studierenden anstelle des
Studienentgelts nach Absatz 1 bis zur Beendigung des
ausbildungsintegrierten dualen Studiums ein monatli-
ches Studienentgelt in Höhe von 

– 1.300 Euro (ab 1. April 2022: 1.325 Euro) bei einem
ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem
Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a), 
– 1.490 Euro (ab 1. April 2022: 1.515 Euro) bei einem
ausbildungsintegrierten dualen Studiengang mit einem
Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b).

(3) Das Studienentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig
wie das den Mitarbeitern des Ausbildenden gezahlte
Entgelt. 

(4) Der Ausbildende übernimmt die notwendigen Studi-
engebühren. 

(5) Ist wegen des Besuchs einer weiterführenden oder
einer berufsbildenden Schule oder wegen einer Berufs-
ausbildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbil-
dungszeit des Ausbildungsteils verkürzt, gilt für die
Höhe des Studienentgelts nach Absatz 1 der Zeitraum,
um den die Ausbildungszeit des Ausbildungsteils ver-
kürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit. 

(6) Wird bei einem ausbildungsintegrierten dualen Stu-
diengang mit einem Ausbildungsteil nach Maßgabe des
§ 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) die Ausbildungszeit des
Ausbildungsteils 

a) im Falle des Nichtbestehens der Abschlussprüfung
auf Verlangen der Studierenden bis zur nächstmögli-
chen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr,
verlängert oder 

b) auf Antrag der Studierenden nach § 8 Abs. 2 BBiG
von der zuständigen Stelle oder nach § 27c Abs. 2 der
Handwerksordnung (HwO) von der Handwerkskammer
verlängert,

wird während des Zeitraums der Verlängerung das Stu-
dienentgelt nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz
2 des letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnitts des
Ausbildungsteils gezahlt. 

(7) Können Studierende bei einem ausbildungsintegrier-
ten dualen Studiengang mit einem Ausbildungsteil nach
§ 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) ohne eigenes Verschulden
die Abschlussprüfung des Ausbildungsteils erst nach
beendeter Ausbildungszeit ablegen, erhalten die Stu-
dierenden bis zur Ablegung der Abschlussprüfung des
Ausbildungsteils ein Studienentgelt nach Absatz 1 Satz
1 in Verbindung mit Satz 2 für den letzten regelmäßigen
Ausbildungsabschnitt. Im Falle des Bestehens der Prü-
fung erhalten die Studierenden darüber hinaus rückwir-
kend von dem Zeitpunkt an, an dem der Ausbildungsteil
geendet hat, den Unterschiedsbetrag zwischen dem
ihnen gezahlten Studienentgelt nach Satz 1 und dem für
das vierte Ausbildungsjahr maßgebenden Studienent-
gelt nach Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Satz 2.

§ 8 Unständige Entgeltbestandteile 

(1) Für Studierende, deren berufspraktische Abschnitte
einschließlich der praktischen Ausbildung des Ausbil-
dungsteils an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und
Vorfesttagen stattfinden, gelten die für die Mitarbeiter
des Ausbildenden geltenden Regelungen sinngemäß.
Dies gilt auch für den Bereitschaftsdienst und die Ruf-
bereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzu-



schläge.

(2) Für Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1
Abs. 1 Satz 3 Buchst. b) beträgt der Zeitzuschlag für
Nachtarbeit mindestens 1,28 Euro pro Stunde. Studie-
rende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3
Buchst. b) erhalten unter denselben Voraussetzungen
wie die beim Ausbildenden beschäftigten Mitarbeiter 75
v.H. der Zulagenbeträge gemäß § 14b Abs. 6 KAVO.

§ 9 Urlaub 

(1) Studierende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzah-
lung ihres Studienentgelts in entsprechender Anwen-
dung der für die Mitarbeiter des Ausbildenden
geltenden Regelungen mit der Maßgabe, dass der Ur-
laubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen Ausbil-
dungszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem
Kalenderjahr 30 Ausbildungstage beträgt. 

(2) Der Erholungsurlaub ist in der vorlesungs- und un-
terrichtsfreien Zeit in Anspruch zu nehmen. 

(3) Bei Urlaubsabgeltung gilt § 39 KAVO entsprechend. 

(4) Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs.
1 Satz 3 Buchst. b), die im Ausbildungsteil im Schicht-
dienst (§ 14a Abs. 2 KAVO) eingesetzt werden, erhalten
im zweiten und dritten Jahr des Ausbildungsteils je
einen Tag Zusatzurlaub. Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 10 Ausbildungs- und Studienmaßnahmen außer-
halb der Ausbildungsstätte 

(1) Bei Reisen im Sinne von § 1 Abs. 2 Satz 1 der Anlage
15 KAVO, die im Rahmen des Ausbildungsteils oder der
berufspraktischen Studienabschnitte erfolgen, erhalten
die Studierenden eine Entschädigung in analoger An-
wendung der Reisekostenbestimmungen, die für die
Mitarbeiter des Ausbildenden jeweils gelten. Gleiches
gilt bei Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsord-
nungen bzw. in den Studien- und Prüfungsordnungen
vorgeschriebenen Prüfungen für Studierende mit einem
Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a). 

(2) Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbildungs-
teil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) zur Teilnahme an
überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen im Sinne
des § 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 6 BBiG außerhalb der politi-
schen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte, werden
die entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis zur
Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten
Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförde-
rungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet;
Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreisermäßigun-
gen (z.B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, Bahn-
Card, Semesterticket) sind auszunutzen. Beträgt die
Entfernung zwischen den Ausbildungsstätten hierbei
mehr als 100 km, werden im Bahnverkehr Zuschläge
beziehungsweise besondere Fahrpreise (z.B. für ICE) er-

stattet. Die nachgewiesenen notwendigen Kosten einer
Unterkunft am auswärtigen Ort werden, soweit nicht
eine unentgeltliche Unterkunft zur Verfügung steht, 
erstattet. Zu den Auslagen des bei notwendiger auswär-
tiger Unterbringung entstehenden Verpflegungsmehr-
aufwands wird für volle Kalendertage der Anwesenheit
am auswärtigen Ausbildungsort ein Verpflegungszu-
schuss in Höhe der nach der Sozialversicherungsent-
geltverordnung maßgebenden Sachbezugswerte für
Frühstück, Mittagessen und Abendessen gewährt. Bei
unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige Sachbe-
zugswert einbehalten. Bei einer über ein Wochenende
oder einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungs-
maßnahme werden die dadurch entstandenen Mehr-
kosten für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand
nach Maßgabe der Sätze 3 bis 5 erstattet. Die Sätze 1
bis 6 gelten auch für Reisen im Rahmen der fachtheo-
retischen Studienabschnitte, die Bestandteil von Stu-
dien- und Prüfungsordnungen sind, wenn die
Hochschule außerhalb der politischen Gemeindegrenze
der Ausbildungsstätte liegt. 

(3) Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbildungs-
teil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. b) zur vorübergehen-
den Ausbildung an einer anderen Einrichtung außerhalb
der politischen Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte
sowie zur Teilnahme an Vorträgen, an Arbeitsgemein-
schaften oder an Übungen werden die entstandenen
notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten für
die Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigs-
ten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im
Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten
zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z.B. Schü-
lerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard, Semester-
ticket) sind auszunutzen. 

(4) Bei Reisen von Studierenden mit einem Ausbildungs-
teil nach § 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a), die im Rahmen
des Ausbildungsteils für den Besuch einer auswärtigen
Berufsschule erfolgen, werden die notwendigen Fahrt-
kosten erstattet, soweit sie monatlich 6 v.H. des Studi-
enentgelts nach § 8 Abs. 1 für das erste Studienjahr
übersteigen. § 3 Abs. 5 der Anlage 15 KAVO findet sinn-
gemäße Anwendung. Die notwendigen Auslagen für
Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand werden bei
Besuch der regulären auswärtigen Berufsschule im
Blockunterricht entsprechend Absatz 2 Sätze 3 bis 6 er-
stattet. Leistungen Dritter sind anzurechnen. 

(5) Bei Abordnungen und Zuweisungen von Studieren-
den mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz 3
Buchst. a), die im Rahmen des Ausbildungsteils erfol-
gen, werden die Kosten nach Maßgabe des Absatzes 2
erstattet.

§ 10a Familienheimfahrten 

Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbil-
dungsstätte oder vom Ort der auswärtigen Berufs-
schule/Hochschule, deren Besuch vom Ausbildenden
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veranlasst wurde, zum Wohnort der Eltern, der Erzie-
hungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten
werden den Studierenden monatlich einmal die im Bun-
desgebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis
zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigs-
ten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Be-
förderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge)
erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreiser-
mäßigungen (z.B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten,
Semesterticket, BahnCard) sind auszunutzen. Studie-
renden mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs. 1 Satz
3 Buchst. a) können Zuschläge im Bahnverkehr bzw.
besondere Fahrpreise (z.B. für ICE) erstattet werden,
wenn die Entfernung mehr als 300 km beträgt. Die
Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn aufgrund geringer Ent-
fernung eine tägliche Rückkehr möglich und zumutbar
ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbil-
dungsstätte oder der auswärtigen Berufsschule/Hoch-
schule weniger als vier Wochen beträgt.

§ 11 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel, Lernmittel-
zuschuss 

(1) Studierende erhalten Schutzkleidung nach den Be-
stimmungen, die für die entsprechenden Mitarbeiter des
Ausbildenden maßgebend sind. Diese wird unentgelt-
lich zur Verfügung gestellt, soweit das Tragen von
Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder ange-
ordnet ist. Die Schutzkleidung bleibt Eigentum des Aus-
bildenden. 

(2) Der Ausbildende hat den Studierenden im Rahmen
des Ausbildungsteils kostenlos die Ausbildungsmittel
zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und
zum Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen
bzw. der staatlichen Prüfung erforderlich sind. 

(3) Studierende mit einem Ausbildungsteil nach § 1 Abs.
1 Satz 3 Buchst. a) erhalten bis zum Abschluss des Aus-
bildungsteils einmal jährlich einen Lernmittelzuschuss
in Höhe von 50 Euro brutto. Absatz 2 bleibt unberührt.
Der Lernmittelzuschuss ist möglichst mit dem Ausbil-
dungsentgelt des ersten Monats des jeweiligen 
Ausbildungsjahres zu zahlen. Er ist spätestens im Zah-
lungsmonat September des betreffenden Ausbildungs-
jahres fällig.

§ 12 Entgelt im Krankheitsfall 

(1) Werden Studierende durch Arbeitsunfähigkeit infolge
Krankheit ohne ihr Verschulden verhindert, ihre Ver-
pflichtungen aus dem Ausbildungs- und Studienvertrag
zu erfüllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähig-
keit für die Dauer von bis zu sechs Wochen sowie nach
Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei Wieder-
holungserkrankungen das Studienentgelt (§ 7) in ent-
sprechender Anwendung der für die Mitarbeiter des
Ausbildenden geltenden Regelungen fortgezahlt. 

(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. 

(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch
einen bei dem Ausbildenden erlittenen Arbeitsunfall
oder durch eine bei dem Ausbildenden zugezogene Be-
rufskrankheit verursacht ist, erhalten Studierende nach
Ablauf des nach Absatz 1 maßgebenden Zeitraums bis
zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeits-
unfähigkeit einen Krankengeldzuschuss in Höhe des
Unterschiedsbetrages zwischen dem Bruttokranken-
geld und dem sich nach Absatz 1 ergebenden Netto-
studienentgelt, wenn der zuständige Unfallver-
sicherungsträger den Arbeitsunfall oder die Berufs-
krankheit anerkennt.

§ 12a Entgeltfortzahlung in sonstigen Fällen 

(1) Studierenden ist das Studienentgelt nach § 7 Abs. 1
für insgesamt fünf Tage fortzuzahlen, um sich vor den
in den Ausbildungsordnungen für den Ausbildungsteil
vorgeschriebenen Abschlussprüfungen ohne Bindung
an die planmäßige Ausbildung auf die Prüfung vorbe-
reiten zu können; bei einer Sechstagewoche besteht
dieser Anspruch für sechs Tage. 

(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt
sich um die Zeit, für die Studierende zur Vorbereitung
auf die Abschlussprüfung besonders zusammengefasst
werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch auf
zwei Ausbildungstage. 

(3) Im Übrigen gelten die für die Mitarbeiter des Ausbil-
denden maßgebenden Regelungen zur Arbeitsbefreiung
entsprechend.

§ 13 Vermögenswirksame Leistungen 

(1) Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in
seiner jeweiligen Fassung erhalten Studierende eine
vermögenswirksame Leistung in Höhe von 13,29 Euro
monatlich. Der Anspruch auf vermögenswirksame Leis-
tungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in
welchem dem Ausbildenden die erforderlichen Angaben
mitgeteilt werden, und für die beiden vorangegangenen
Monate desselben Kalenderjahres. 

(2) Die vermögenswirksamen Leistungen sind kein zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt.

§ 14 Weihnachtszuwendung 

(1) Studierende, die am 1. Dezember in einem Ausbil-
dungs- und Studienverhältnis stehen, haben Anspruch
auf eine Weihnachtszuwendung. Die Weihnachtszuwen-
dung beträgt 90 v.H. des den Studierenden für Novem-
ber des jeweiligen Jahres zustehenden Studienentgelts
(§ 7).

(2) Der Anspruch vermindert sich um ein Zwölftel für
jeden Kalendermonat, in dem Studierende keinen An-
spruch auf Studienentgelt (§ 7), Fortzahlung des Ent-
gelts während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im



Krankheitsfall (§ 12) haben. Die Verminderung unter-
bleibt für Kalendermonate, für die Studierende wegen
Beschäftigungsverboten nach § 3 Abs. 1 und 2 des
Mutterschutzgesetzes kein Studienentgelt erhalten
haben. Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalen-
dermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach
dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum
Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist,
wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch
bestanden hat. 

(3) Die Weihnachtszuwendung wird mit dem für Novem-
ber zustehenden Studienentgelt ausgezahlt. Ein Teilbe-
trag der Weihnachtszuwendung kann zu einem früheren
Zeitpunkt ausgezahlt werden. 

(4) Studierende, die im unmittelbaren Anschluss an den
ausbildungsintegrierten dualen Studiengang von ihrem
Ausbildenden in ein Arbeitsverhältnis übernommen wer-
den und Anspruch auf eine Weihnachtszuwendung
nach § 33a KAVO haben, erhalten einmalig zusammen
mit der anteiligen Weihnachtszuwendung aus dem Ar-
beitsverhältnis die anteilige Weihnachtszuwendung aus
dem Ausbildungs- und Studienverhältnis.

§ 15 Zusatzversorgung, Entgeltumwandlung 

(1) Für die Versicherung zum Zwecke einer zusätzlichen
Alters-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenver-
sorgung gilt § 35 KAVO.

(2) Für die Entgeltumwandlung der Studierenden gilt die
Regelung zur Entgeltumwandlung der Zentralen Kom-
mission zur Ordnung des Arbeitsvertragsrechts im
kirchlichen Dienst (Zentral-KODA) vom 15. April 2002 in
ihrer jeweils gültigen Fassung. Teilen die Studierenden
dem Ausbildenden die erforderlichen Angaben für eine
vermögenswirksame Leistung nicht mit, erhalten sie auf
Antrag eine monatliche Zulage in Höhe der vermögens-
wirksamen Leistung zur Brutto-Entgeltumwandlung,
wenn diese gemäß Satz 1 durchgeführt wird; im Übrigen
finden die Regelungen der Anlage 13 KAVO sinngemäß
Anwendung. Die monatliche Zulage im Sinne des Sat-
zes 2 ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.

§ 16 Beendigung, Verkürzung und Verlängerung des
Vertragsverhältnisses 

(1) Das Ausbildungs- und Studienverhältnis endet mit
dem Ablauf der im Ausbildungs- und Studienvertrag
vereinbarten Vertragslaufzeit. 

(2) Das Ausbildungs- und Studienverhältnis endet
zudem: 

a) bei wirksamer Kündigung (§ 3 Absätze 2 und 3) oder

b) bei Exmatrikulation durch die Hochschule nach der
jeweiligen Studien- und Prüfungsordnung oder 

c) bei endgültigem Nichtbestehen einer notwendigen
Ausbildungsprüfung des Ausbildungsteils; dies gilt
nicht, wenn sich im Falle des Nichtbestehens der Ab-
schlussprüfung der Ausbildungsteil auf Verlangen der
Studierenden bis zur nächstmöglichen Wiederholungs-
prüfung, höchstens um ein Jahr, verlängert oder die Ab-
schlussprüfung ohne eigenes Verschulden erst nach
beendeter Ausbildungszeit des Ausbildungsteils abge-
legt wird. 

(3) Eine Verkürzung des Studienteils (Regelstudienzeit)
kann in Abstimmung mit dem Ausbildenden beantragt
werden, sofern eine Verkürzung nach der Studien- und
Prüfungsordnung für den ausbildungsintegrierten dua-
len Studiengang zulässig ist und die Vereinbarkeit mit
dem gleichzeitig zu absolvierendem Ausbildungsteil ge-
währleistet ist. Der Ausbildungs- und Studienvertrag ist
entsprechend anzupassen. 

(4) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in
ein Arbeitsverhältnis, hat er dies dem Studierenden drei
Monate vor dem voraussichtlichen Ende des Vertrags-
verhältnisses schriftlich mitzuteilen. 

(5) Werden Studierende im Anschluss an das Ausbil-
dungs- und Studienverhältnis beschäftigt, ohne dass
hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so
gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als be-
gründet.

§ 17 Abschlussprämie 

(1) Bei Beendigung des Ausbildungsteils aufgrund er-
folgreich abgeschlossener Abschlussprüfung bzw.
staatlicher Prüfung erhalten Studierende eine Ab-
schlussprämie als Einmalzahlung in Höhe von 400 Euro.
Die Abschlussprämie ist kein zusatzversorgungspflich-
tiges Entgelt. Sie ist nach Bestehen der Abschlussprü-
fung bzw. der staatlichen Prüfung fällig. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Studierende, die den Ausbil-
dungsteil des ausbildungsintegrierten dualen Studiums
nach erfolgloser Prüfung aufgrund einer Wiederholungs-
prüfung abschließen. Im Einzelfall kann der Ausbildende
von Satz 1 abweichen.

§ 18 Rückzahlungsgrundsätze 

(1) Werden die Studierenden oder die ehemals Studie-
renden beim Ausbildenden nach Beendigung ihres 
ausbildungsintegrierten dualen Studiums in ein Arbeits-
verhältnis entsprechend ihrer erworbenen Abschluss-
qualifikation übernommen, sind sie verpflichtet, dort für
die Dauer von fünf Jahren beruflich tätig zu sein. 

(2) Der vom Ausbildenden bis zur Beendigung oder zum
Abbruch des ausbildungsintegrierten dualen Studiums
gezahlte Gesamtbetrag, bestehend aus der monatli-
chen Zulage nach § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit
Satz 3, dem Studienentgelt nach § 7 Abs. 2 und den
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Studiengebühren (§ 7 Abs. 4), ist von den Studierenden
oder den ehemals Studierenden zurückzuerstatten:

a) bei endgültigem Nichtbestehen einer notwendigen
Ausbildungs- oder Studienprüfung, wenn die Erfolglo-
sigkeit in den Verantwortungsbereich der Studierenden
fällt, weil sie es schuldhaft unterlassen haben, den er-
folgreichen Abschluss des ausbildungsintegrierten dua-
len Studiums im Rahmen des ihnen Möglichen
zielstrebig zu verfolgen, 

b) bei Beendigung des ausbildungsintegrierten dualen
Studiums durch Kündigung vom Ausbildenden aus
einem von den Studierenden zu vertretenden Grunde
oder durch eine Eigenkündigung der Studierenden nach
Ende der Probezeit, die nicht durch einen wichtigen
Grund gemäß § 626 BGB gerechtfertigt ist, 

c) bei Ablehnung des Angebots, beim Ausbildenden im
Anschluss an das erfolgreich bestandene ausbildungs-
integrierte duale Studium entsprechend der erworbenen
Abschlussqualifikation ein Beschäftigungsverhältnis zu
begründen, 

d) soweit das Beschäftigungsverhältnis, das beim Aus-
bildenden im Anschluss an das erfolgreich bestandene
ausbildungsintegrierte duale Studium entsprechend der
erworbenen Abschlussqualifikation begründet wurde,
aus einem von den ehemals Studierenden zu vertreten-
den Grunde innerhalb der ersten fünf Jahre seines Be-
stehens endet. 

(3) Sofern berufspraktische Studienabschnitte beim
Ausbildenden absolviert wurden, verringert sich der
Rückzahlungsbetrag auf 75 v. H. des Gesamtbetrages
nach Absatz 2. 

(4) Der zurückzuerstattende Gesamtbetrag nach Absatz
2 bzw. 3 wird für jeden vollen Monat, in dem nach Be-
endigung des ausbildungsintegrierten dualen Studiums
ein Arbeitsverhältnis bestand, um 1/60 vermindert. 

(5) Die Rückzahlungspflicht in den Fällen des Absatzes
2 Buchst. a) oder b) entfällt, wenn die Studierenden
nach endgültigem Nichtbestehen der notwendigen Stu-
dienprüfung oder nach Kündigung infolge des Abbruchs
des Studiums in ein Arbeitsverhältnis entsprechend der
im Ausbildungsverhältnis erworbenen Qualifikation
übernommen werden und dieses für die nach Satz 3
festgelegte Bindungsdauer fortbesteht. Die Rückzah-
lungspflicht entfällt nicht, wenn das Arbeitsverhältnis in-
nerhalb der Bindungsdauer gemäß Satz 3 aus einem
vom Mitarbeiter zu vertretenden Grund endet. Abwei-
chend zu Absatz 1 bemisst sich die Bindungsdauer
nach der Dauer des Ausbildungs- und Studienverhält-
nisses, wobei jeder volle Monat des Ausbildungs- und
Studienverhältnisses einem Monat Bindungsdauer ent-
spricht. Zur Berechnung der Rückzahlungspflicht gilt
Absatz 3; Absatz 4 ist sinngemäß anzuwenden.

(6) Auf die Rückzahlungspflicht kann ganz oder teilweise
verzichtet werden, soweit sie für die Studierenden oder
die ehemals Studierenden eine besondere Härte bedeu-
ten würde.

§ 19 Zeugnis 

Der Ausbildende hat den Studierenden im Sinne von 
§ 1 Abs. 1 Satz 3 Buchst. a) bei Beendigung des Aus-
bildungsteils ein Zeugnis gemäß § 16 BBiG auszustel-
len. Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und
Ziel der Ausbildung sowie über die erworbenen Fertig-
keiten und Kenntnisse der Studierenden enthalten. Auf
deren Verlangen sind auch Angaben über Führung,
Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzu-
nehmen. Für Studierende im Sinne von § 1 Abs. 1 Satz
3 Buchst. b) gilt § 50 KAVO entsprechend.

§ 20 Einstellungsvoraussetzungen 

(1) Die Einstellung setzt eine dem kirchlichen Dienst ent-
sprechende persönliche Eignung und sachliche Befähi-
gung voraus.

(2) Die persönliche Eignung richtet sich nach den Anfor-
derungen der Grundordnung in ihrer jeweils geltenden
Fassung. 

(3) Sachliche Befähigung für die Einstellung ist der für
die Berufsausbildung und das Studium notwendige
Schulabschluss.

§ 21 Beschlüsse der Zentralen Kommission 

Beschlüsse der Zentralen Kommission im Sinne von 
§ 3 Abs. 1 Zentral-KODA-Ordnung sind mit ihrer In-
Kraft-Setzung Bestandteil dieser Ordnung, soweit die
Beschlüsse die Ausbildungs- und Studienverhältnisse
betreffen.

§ 22 Konfliktregelung 

(1) Ist ein Ausschuss im Sinne des § 111 Abs. 2 Arbeits-
gerichtsgesetz errichtet, so ist dieser vor Inanspruch-
nahme des Arbeitsgerichts anzurufen. Ist ein solcher
Ausschuss nicht errichtet oder ist er sachlich nicht zu-
ständig, so gilt Absatz 2.*

* Z.B. entfällt für Studierende nach § 1 Abs. 1 Satz 3
Buchst. b die Verpflichtung zur Anrufung eines Aus-
schusses.

(2) Bei Streitigkeiten aus dem bestehenden Ausbil-
dungs- und Studienverhältnis soll vor Inanspruch-
nahme des Arbeitsgerichts der gemäß § 47 KAVO beim
Generalvikariat bestehende Schlichtungsausschuss (im
Bistum Essen: Schiedsstelle) angerufen werden. Die An-
rufung des Schlichtungsausschusses macht die Beach-
tung arbeitsrechtlicher Ausschlussfristen, insbesondere
bei Kündigungen nicht entbehrlich.



§ 23 Beihilfe im Geburtsfall 

Studierende erhalten im Geburtsfall eine Beihilfe in ent-
sprechender Anwendung von § 5 der Anlage 10 KAVO.

§ 24 Sonstige Bestimmungen 

Für das Ausbildungs- und Studienverhältnis gelten im
Übrigen die folgenden Bestimmungen der Kirchlichen
Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO) sinngemäß:

§ 8 Schweigepflicht 
§ 8b Weiterleitung von Hinweisen auf sexuellen Miss-

brauch 
§ 9 Belohnungen und Geschenke 
§ 10 Nebentätigkeiten 
§ 13 Schadenshaftung 
§ 31 Forderung bei Dritthaftung 
§ 38 Sonderurlaub 
§ 40 Arbeitsbefreiung (s. § 12a Abs. 3)
§ 40a Fortzahlung der Vergütung bei Arbeitsausfall in

besonderen Fällen 
§ 57 Ausschlussfristen.“

II) Die Ordnung unter Ziffer I) tritt am 1. Dezember 2021
in Kraft.

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 20. November 2021
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeits-
vertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen,
Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born (Regional-KODA NW) hat am 6. Oktober 2021 be-
schlossen:

I) Die Ordnung für Berufsausbildungsverhältnisse
vom 26. April 1991 (Kirchlicher Anzeiger für die 
Diözese Aachen vom 15. Mai 1991, Nr. 78, S. 70),
zuletzt geändert am 13. April 2021 (Kirchlicher An-
zeiger für die Diözese Aachen vom 1. Mai 2021, Nr.
53, S. 82), wird wie folgt geändert:

1. § 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) Der Punkt am Ende von Buchstabe b) wird durch
ein Komma ersetzt.

b) Nach Buchstabe b) wird ein neuer Buchstabe c)
mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

„c) Studierende in einem ausbildungsintegrierten
dualen Studium, die vom Geltungsbereich der Ord-

nung für Studierende in ausbildungsintegrierten
dualen Studiengängen erfasst sind.“

2. In § 11 Absatz 4 Buchstabe b) wird die Angabe
„§ 27b Abs. 2“ durch die Angabe „§ 27c Abs. 2“ er-
setzt.

3. In § 19 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 3 Abs.
2 und § 6 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 3 Abs. 1 und
2“ ersetzt.

4. In Anlage 1 wird Absatz 1 wie folgt gefasst: 

„(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt 

ab 1. April 2022

im ersten Ausbildungsjahr 1.068,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.118,26 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.164,02 Euro
im vierten Ausbildungsjahr 1.227,59 Euro.“

II) Die Änderungen unter Ziffer I) 1. bis 3. treten am
1. Dezember 2021 in Kraft. Die Änderung unter Zif-
fer I) 4. tritt am 1. April 2022 in Kraft. 

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 20. November 2021
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeits-
vertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen,
Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born (Regional-KODA NW) hat am 6. Oktober 2021 be-
schlossen:

I) Die Ordnung für Schülerinnen in praxisintegrier-
ten Ausbildungsgängen zur Erzieherin nach lan-
desrechtlichen Regelungen (PiA-Ordnung) vom
5. Juli 2019 (Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aa-
chen vom 1. August 2019, Nr. 365, S. 284), zuletzt
geändert am 13. April 2021 (Kirchlicher Anzeiger für
die Diözese Aachen vom 1. Mai 2021, Nr. 53, S. 82),
wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Absatz 1 wird ein neuer Satz 2 mit folgen-
dem Wortlaut eingefügt:

„Diese Ordnung gilt nicht für Studierende in einem
ausbildungsintegrierten dualen Studium, die vom
Geltungsbereich der Ordnung für Studierende in
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ausbildungsintegrierten dualen Studiengängen er-
fasst sind.“

2. § 9 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt:

                                                ab 1. April 2022

– im ersten Ausbildungsjahr       1.190,69 Euro
– im zweiten Ausbildungsjahr     1.252,07 Euro
– im dritten Ausbildungsjahr       1.353,38 Euro.“

3. In § 17 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 3 Abs.
2 und § 6 Abs. 1“ durch die Angabe „§ 3 Abs. 1 und
2“ ersetzt.

II) Die Änderungen unter Ziffer I) 1. und 3. treten am 1.
Dezember 2021 in Kraft. Die Änderung unter Ziffer
I) 2. tritt am 1. April 2022 in Kraft. 

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 20. November 2021
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeits-
vertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen, Essen,
Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born (Regional-KODA NW) hat am 6. Oktober 2021 be-
schlossen:

I) Die Ordnung für Praktikantinnen und Praktikan-
ten vom 30. März 1992 (Kirchlicher Anzeiger für die
Diözese Aachen vom 15. April 1992, Nr. 55, S. 61),
zuletzt geändert am 13. April 2021 (Kirchlicher An-
zeiger für die Diözese Aachen vom 1. Mai 2021, Nr.
53, S. 82), wird wie folgt geändert:

In Anlage 1 wird die Ziffer 1 wie folgt gefasst: 

„1. Das monatliche Entgelt für Praktikantinnen mit
Ausbildung zu den nachstehenden Berufen be-
trägt für: 

– Erzieherinnen, Heilerziehungspflegerinnen 

ab 1. April 2022 1.652,02 Euro 

– Sozialarbeiterinnen, Sozialpädagoginnen,
Heilpädagoginnen 

ab 1. April 2022 1.876,21 Euro.“

II) Die Änderung unter Ziffer I) tritt am 1. April 2022 in
Kraft. 

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 20. November 2021
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 2 Beschluss der Bundeskommission der
Arbeitsrechtlichen Kommission des
Deutschen Caritasverbandes e. V.

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen
Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. hat
auf ihrer Sitzung am 7. Oktober 2021 folgenden Be-
schluss gefasst:

Anlage 7 zu den AVR 

I. Änderungen in der Anlage 7 zu den AVR 

Die Anlage 7 zu den AVR wird wie folgt neu ge-
fasst: 

„Anlage 7 Ausbildungsverhältnisse 

Teil I. Allgemeiner Teil 

§ 1 Geltungsbereich
(1) 1Diese Anlage gilt für Schüler, Auszubil-
dende, Praktikanten nach abgelegtem Examen
und Studenten*. 2Für die besonderen Regelun-
gen finden die einschlägigen Abschnitte des
Teils II. der Anlage 7 ergänzend Anwendung.
(2) Soweit in den AVR nichts anderes geregelt
ist, gelten die jeweils einschlägigen gesetzli-
chen Vorschriften.

* Nachfolgend einheitlich als Auszubildende be-
zeichnet.

§ 2 Ausbildungsvertrag
(1) 1Die Einrichtung als Träger der praktischen
Ausbildung schließt mit dem Auszubildenden
vor Beginn der Ausbildung einen schriftlichen
Ausbildungsvertrag. 2Zum Ausbildungsvertrag
wird von der Einrichtung der mit der Schule ab-
gestimmte Ausbildungsplan nachgewiesen.
3Der Ausbildungsvertrag muss neben der Be-
zeichnung des Ausbildungsberufs mindestens
enthalten Angaben über
a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prü-
fungsordnung in der jeweils geltenden Fassung
sowie Art, sachliche und zeitliche Gliederung
der Ausbildung,
b) Beginn und Dauer der Ausbildung,
c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wö-
chentlichen Ausbildungszeit,
d) Dauer der Probezeit,
e) Verpflichtung des Auszubildenden zur Teil-



nahme an der theoretischen Ausbildung,
f) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts,
g) Dauer des Urlaubs,
h) Voraussetzungen, unter denen der Ausbil-
dungsvertrag gekündigt werden kann,
i) die Geltung der AVR Caritas sowie einen in
allgemeiner Form gehaltenen Hinweis auf die
auf das Ausbildungsverhältnis anzuwendenden
Dienstvereinbarungen.
(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie
schriftlich vereinbart werden. 2Sie können ge-
sondert gekündigt werden, soweit dies einzel-
vertraglich vereinbart ist.

§ 3 Ausbildungsvergütung
(1) Der Auszubildende erhält eine monatliche
Ausbildungsvergütung nach dem jeweiligen Ab-
schnitt in Teil II. der Anlage 7.
(2) 1Für die Berechnung und Auszahlung der
Bezüge gilt Abschnitt X der Anlage 1 entspre-
chend. 2Soweit nicht besonders geregelt gelten
für die Zulagen und Zuschläge sowie Bereit-
schaftsdienst- und Rufbereitschaftsentgelte die
Regelungen, die bei dem Träger der prakti-
schen Ausbildung für den Mitarbeiter in dem
Beruf gelten, zu dem die Ausbildung erfolgt,
entsprechend. 3Der Zeitzuschlag für Überstun-
den beträgt 30 v.H. des Stundenentgelts.
(3) Auszubildende erhalten entweder eine
Weihnachtszuwendung nach Abschnitt XIV der
Anlage 1 sowie ein Urlaubsgeld nach §§ 6 bis 9
der Anlage 14 oder eine Jahressonderzahlung
nach § 16 der Anlage 31.
(4) 1Bei der Anwendung dieser Anlage oder an-
derer Anlagen auf der Grundlage dieser Anlage
gilt als Stundenentgelt der auf die Stunde ent-
fallende Anteil der jeweiligen Ausbildungsvergü-
tung. 2Zur Ermittlung dieses Anteils ist die
jeweilige Ausbildungsvergütung durch das
4,348fache der durchschnittlichen regelmäßigen
wöchentlichen Ausbildungszeit zu teilen.

§ 4 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit
(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchent-
liche Ausbildungszeit und die tägliche Ausbil-
dungszeit der Auszubildenden, die nicht unter
das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, richten
sich nach den für die beim Träger der prakti-
schen Ausbildung in dem künftigen Beruf des
Auszubildenden beschäftigten Mitarbeiter maß-
gebenden Vorschriften über die Arbeitszeit.
(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbil-
dungsnachweisen) verlangt, ist den Auszubil-
denden dazu Gelegenheit während der
Ausbildungszeit zu geben.
(3) An Tagen, an denen Auszubildende an
einem theoretischen betrieblichen Unterricht
von mindestens 270 tatsächlichen Unterrichts-
minuten teilnehmen, dürfen sie nicht zur prakti-
schen Ausbildung herangezogen werden.
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(4) 1Unterrichtszeiten einschließlich der Pausen
gelten als Ausbildungszeit. 2Dies gilt auch für die
notwendige Wegezeit zwischen Unterrichtsort
und Ausbildungsstätte, sofern die Ausbildung
nach dem Unterricht fortgesetzt wird.
(5) Im Rahmen des Ausbildungszwecks darf
der Auszubildende auch an Sonntagen und Wo-
chenfeiertagen sowie in der Nacht ausgebildet
werden.
(6) Eine über die durchschnittliche regelmäßige
wöchentliche Ausbildungszeit hinausgehende
Beschäftigung ist nur ausnahmsweise zulässig.

§ 5 Sonstige Ausbildungsbedingungen
(1) Für Belohnungen und Geschenke, Nebentä-
tigkeiten, für die Ausbildung an Samstagen,
Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, für
den Bereitschaftsdienst und die Rufbereit-
schaft, für die Überstunden und für die Zeitzu-
schläge gelten die Vorschriften sinngemäß, die
jeweils für die beim Träger der Ausbildung in
dem künftigen Beruf des Auszubildenden be-
schäftigten Mitarbeiter maßgebend sind.
(2) Bei Vorliegen der Voraussetzungen erhält
der Auszubildende

a) die Zulagen nach Abschnitt VIII Abs. e der
Anlage 1 und die Zulagen nach den Anmer-
kungen Nr. 1 zu den Tätigkeitsmerkmalen
der Entgeltgruppen P 4 bis P 9 und 9b bis
12 nach Anhang D der Anlage 31 bzw. Nr. 1
zu den Tätigkeitsmerkmalen der Entgelt-
gruppen P 4 bis P 9 und 9b bis 12 nach An-
hang D der Anlage 32 zur Hälfte,
b) die Wechselschicht- und Schichtzulage
nach den für in dem künftigen Beruf des
Auszubildenden beschäftigten Mitarbeiter
maßgebenden Vorschriften zu drei Vierteln.

(3) 1Sachbezüge sind in Höhe der durch
Rechtsverordnung nach § 17 Abs. 1 Nr. 3 SGB
IV bestimmten Werte anzurechnen, jedoch nicht
über 75 v.H. der Brutto-Ausbildungsvergütung
hinaus. 2Kann der Auszubildende während der
Zeit, für die die Ausbildungsvergütung bei Ar-
beitsunfähigkeit oder bei Erholungsurlaub fort-
zuzahlen ist, Sachbezüge aus berechtigtem
Grund nicht abnehmen, sind diese nach den
Sachbezugswerten abzugelten, jedoch nicht
über 75 v.H. der Brutto-Ausbildungsvergütung
hinaus.

§ 6 Ärztliche Untersuchung
(1) Auszubildende haben auf Verlangen des
Trägers der praktischen Ausbildung vor ihrer
Einstellung ihre körperliche Eignung (Gesund-
heits- und Entwicklungsstand, körperliche Be-
schaffenheit und Arbeitsfähigkeit) durch das
Zeugnis einer Betriebsärztin/eines Betriebsarz-
tes, nachzuweisen, soweit sich der Träger der
praktischen Ausbildung und Auszubildender
nicht auf eine andere Ärztin/einen anderen Arzt



geeinigt haben.
(2) 1Der Träger der praktischen Ausbildung ist
bei begründeter Veranlassung berechtigt, Aus-
zubildende zu verpflichten, durch ärztliche Be-
scheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage
sind, die nach dem Ausbildungsvertrag über-
nommenen Verpflichtungen zu erfüllen. 2Bei der
beauftragten Ärztin/dem beauftragten Arzt kann
es sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebs-
arzt handeln, soweit sich Träger der praktischen
Ausbildung und Auszubildender nicht auf eine
andere Ärztin/einen anderen Arzt geeinigt
haben.
(3) Der Träger der praktischen Ausbildung hat
den Auszubildenden, der besonderen Anste-
ckungsgefahren ausgesetzt, mit gesundheitsge-
fährdenden Tätigkeiten beschäftigt oder mit der
Zubereitung von Speisen beauftragt ist, in regel-
mäßigen Zeitabständen oder auf Antrag des
Auszubildenden bei Beendigung des Ausbil-
dungsverhältnisses ärztlich zu untersuchen.
(4) 1Die Kosten der Untersuchung trägt der Trä-
ger der praktischen Ausbildung. 2Das Ergebnis
der ärztlichen Untersuchung ist dem Auszubil-
denden bekanntzugeben.

§ 7 Schweigepflicht
(1) Auszubildende haben in demselben Umfang
Verschwiegenheit zu wahren wie die Beschäf-
tigten des Trägers der praktischen Ausbildung.
(2) Ohne Genehmigung des Trägers der prakti-
schen Ausbildung darf der Auszubildende
a) von Schriftstücken, Zeichnungen oder bild-
lichen Darstellungen,
b) von chemischen Stoffen oder Werkstoffen,
c) von Herstellungsverfahren oder
d) von Maschinenteilen oder anderen geform-
ten Körpern
zu außerdienstlichen Zwecken weder sich noch
einem anderen Kenntnis, Abschriften, Ab- oder
Nachbildungen verschaffen.
(3) Der Auszubildende hat auf Verlangen des
Trägers der praktischen Ausbildung Schriftstü-
cke, Zeichnungen, bildliche Darstellungen usw.
sowie Aufzeichnungen über Vorgänge der Ein-
richtung herauszugeben.
(4) Der Auszubildende hat auch nach Beendi-
gung des Ausbildungsverhältnisses über Ange-
legenheiten, die der Schweigepflicht unter-
liegen, Verschwiegenheit zu bewahren.

§ 8 Entschädigung bei Ausbildungsfahrten
1Abweichend von der bei Dienstreisen und Ab-
ordnungen maßgeblichen Reisekostenregelung
(Anlage 13a) werden bei Reisen zur vorüberge-
henden Ausbildung an einer anderen Einrich-
tung außerhalb des Beschäftigungsortes
(politische Gemeinde) sowie zur Teilnahme am
Unterricht, an Vorträgen, an Arbeitsgemein-
schaften oder an Übungen zum Zwecke der
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Ausbildung die notwendigen Fahrtkosten bis zur
Höhe der Kosten für die Fahrkarte der jeweils
niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig ver-
kehrenden Beförderungsmittels (im Eisenbahn-
verkehr ohne Zuschläge) erstattet.
2Möglichkeiten zur Erlangung von Fahrpreiser-
mäßigungen (z.B. Schülerfahrkarten oder Fahr-
karten für Berufstätige) sind auszunutzen.

§ 9 Familienheimfahrten
1Für Familienheimfahrten vom Ort der Ausbil-
dungsanstalt zum Wohnort der Eltern, des Er-
ziehungsberechtigten oder des Ehegatten und
zurück werden dem Auszubildenden monatlich
einmal die notwendigen Fahrtkosten bis zur
Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils 
niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig 
verkehrenden Beförderungsmittels (im Eisen-
bahnverkehr ohne Zuschläge) – für Familien-
heimfahrten in das Ausland höchstens die
entsprechenden Kosten für die Fahrt bis zum 
inländischen Grenzort – erstattet, wenn der
Wohn ort der Eltern, des Erziehungsberechtigten
oder des Ehegatten so weit vom Ort der Ausbil-
dungsanstalt entfernt ist, dass der Auszubil-
dende nicht täglich zu diesem Wohnort
zurückkehren kann und daher außerhalb woh-
nen muss. 2Möglichkeiten zur Erlangung von
Fahrpreisermäßigungen (z.B. Schülerfahrkarten
oder Fahrkarten für Berufstätige) sind auszunut-
zen.

§ 10 Krankenbezüge
1Bei unverschuldeter Arbeitsunfähigkeit erhält
der Auszubildende bis zur Dauer von sechs Wo-
chen Krankenbezüge in Höhe des Entgeltes,
das ihm während des Erholungsurlaubs zu-
steht. 2Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit,
die durch einen bei dem Träger der praktischen
Ausbildung erlittenen Arbeitsunfall oder durch
eine bei dem Träger der praktischen Ausbildung
zugezogene Berufskrankheit verursacht ist, er-
hält der Auszubildende nach Ablauf des nach
Satz 1 maßgebenden Zeitraums bis zum Ende
der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeitsun-
fähigkeit als Krankenbezüge einen Kranken-
geldzuschuss in Höhe des Unterschieds-
betrages zwischen dem Nettoentgelt und der
um die gesetzlichen Beitragsanteile des Auszu-
bildenden zur gesetzlichen Renten-, Arbeitslo-
sen- und sozialen Pflegeversicherung
verminderten Leistungen des Sozialleistungsträ-
gers gezahlt, wenn der zuständige Unfallversi-
cherungsträger den Arbeitsunfall oder die
Berufskrankheit anerkennt. 3Im Übrigen gelten
Abschnitt XII Abs. a Unterabs. 2 der Anlage 1
(Regelungen zur Maßnahme der medizinischen
Vorsorge oder Rehabilitation und Wiederho-
lungserkrankung), Abschnitt XIIa der Anlage 1
(Anzeige- und Nachweispflichten) und Abschnitt



XIIb der Anlage 1 (Forderungsübergang bei
Dritthaftung).

§ 11 Urlaub
1Der Auszubildende erhält Urlaub gemäß der
Anlage 14, soweit nicht eine für den Auszubil-
denden günstigere gesetzliche Regelung be-
steht. 2Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit
zusammenhängend während der unterrichts-
freien Zeit der beruflichen Schule bzw. Hoch-
schule zu erteilen und in Anspruch zu nehmen.

§ 12 Freistellung vor der Prüfung
1Dem Auszubildenden ist vor der in der Ausbil-
dungsordnung vorgeschriebenen Abschluss-
prüfung an fünf Ausbildungstagen, bei der
Sechstagewoche an sechs Ausbildungstagen
Gelegenheit zu geben, sich ohne Bindung an die
planmäßige Ausbildung auf die Abschlussprü-
fung vorzubereiten. 2Der Anspruch nach Satz 1
verkürzt sich um die Zeit, für die Auszubildende
zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung be-
sonders zusammengefasst werden; der Auszu-
bildende erhält jedoch mindestens zwei freie
Ausbildungstage. 3Dem Auszubildenden ist für
diese Freistellung zur Prüfungsvorbereitung
sowie zu der Freistellung zur Teilnahme an der
Abschlussprüfung die Ausbildungsvergütung
fortzuzahlen.

§ 13 Ausbildungsmittel
Der Träger der Ausbildung hat dem Auszubil-
denden kostenlos die Ausbildungsmittel, Instru-
mente und Apparate zur Verfügung zu stellen,
die zur Ausbildung und zum Ablegen der in der
Ausbildungsordnung vorgeschriebenen Prüfun-
gen (Zwischenprüfungen und Abschlussprü-
fung) erforderlich sind.

§ 14 Schutzkleidung
Für die Gewährung von Schutzkleidung gelten
die für die in dem Beruf beim Träger der prakti-
schen Ausbildung tätigen Beschäftigten jeweils
maßgebenden Bestimmungen, in dem die Aus-
zubildenden ausgebildet werden.

§ 15 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses
(1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf
der Ausbildungszeit; abweichende gesetzliche
Regelungen bleiben unberührt. 2Im Falle des
Nichtbestehens der Abschlussprüfung verlän-
gert sich das Ausbildungsverhältnis auf Verlan-
gen der Auszubildenden bis zur nächstmög-
lichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein
Jahr. 3Während des Zeitraumes der Verlänge-
rung wird das Entgelt des letzten regelmäßigen
Ausbildungsabschnittes gezahlt. 4Das Ausbil-
dungsverhältnis endet im Falle des endgültigen
Nichtbestehens spätestens mit der das Ausbil-
dungsverhältnis abschließenden Prüfung.

Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen, Nr. 1, 1. Januar 2022

18

(2) Können Auszubildende ohne eigenes Ver-
schulden die Abschlussprüfung erst nach been-
deter Ausbildungszeit ablegen, gilt Absatz 1
Satz 2 entsprechend.
(3) Nach der Probezeit (§ 7 Abs. 4 AT) kann das
Ausbildungsverhältnis unbeschadet der ge-
setzlichen Kündigungsgründe nur gekündigt
werden
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne
Einhalten einer Kündigungsfrist,
b) von Auszubildenden mit einer Kündigungs-
frist von vier Wochen.
(4) 1Eine Kündigung aus einem wichtigen
Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde lie-
genden Tatsachen der kündigungsberechtigten
Person länger als 14 Tage bekannt sind. 2Ist ein
vorgesehenes Güteverfahren vor einer außerge-
richtlichen Stelle eingeleitet, so wird bis zu des-
sen Beendigung der Lauf dieser Frist gehemmt.

§ 16 Mitteilungspflicht und Weiterarbeit
(1) 1Beabsichtigt der Träger der Ausbildung,
den Auszubildenden nach Abschluss der Aus-
bildung in ein Dienstverhältnis zu übernehmen,
hat er dies dem Auszubildenden drei Monate
vor dem Ende der Ausbildungszeit schriftlich
mitzuteilen. 2In der Mitteilung kann der Träger
der Ausbildung die Übernahme von dem Ergeb-
nis der in der Ausbildungsordnung vorgeschrie-
benen Abschlussprüfung abhängig machen.
3Innerhalb von vier Wochen nach Zugang der
Mitteilung hat der Auszubildende schriftlich zu
erklären, ob er beabsichtigt, in ein Dienstverhält-
nis zu dem Träger der Ausbildung zu treten. 4Be-
absichtigt der Träger der Ausbildung, den
Auszubildenden nicht in ein Dienstverhältnis zu
übernehmen, hat er ihm dies drei Monate vor
dem Ende der Ausbildungszeit schriftlich mitzu-
teilen.
(2) Wird der Auszubildende im Anschluss an
das Ausbildungsverhältnis beschäftigt, ohne
dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart
worden ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf un-
bestimmte Zeit als begründet.

§ 17 Sonstige Bestimmungen
(1) Soweit in dieser Anlage für Auszubildende
keine abweichenden Regelungen vorgesehen
sind, finden die AVR entsprechend Anwendung.
(2) Die Ausbildungszeit des Auszubildenden
wird auf die Beschäftigungszeit (§ 11 AT) und
die Dienstzeit (§ 11a AT) nicht angerechnet.
(3) Auszubildende, die im unmittelbaren An-
schluss an ihre jeweilige Ausbildung von ihrem
Träger der praktischen Ausbildung in ein Dienst-
verhältnis übernommen werden und Anspruch
auf eine Jahressonderzahlung oder eine Weih-
nachtszuwendung haben, erhalten einmalig 
zusammen mit der anteiligen Jahressonderzah-
lung oder Weihnachtszuwendung aus dem



Dienstverhältnis die anteilige Jahressonderzah-
lung oder Weihnachtszuwendung aus dem Aus-
bildungsverhältnis.

Teil II. Besonderer Teil

A. Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum
Pflegefachmann 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Dieser Abschnitt gilt für Auszubildende, die
eine Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum
Pflegfachmann im Sinne des Gesetzes über die
Pflegeberufe vom 17. Juli 2017 (Pflegeberufe-
gesetz – PflBG) absolvieren.
(2) 1Der Auszubildende muss die Vorausset-
zung für den Zugang zur Ausbildung nach § 11
PflBG erfüllen. 2Vor Beginn des Ausbildungsver-
hältnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsver-
trag zwischen dem Dienstgeber als Träger der
praktischen Ausbildung im Sinne des § 8 PflBG
und dem Auszubildenden zu schließen. 3Der
Ausbildungsvertrag muss die Angaben nach 
§ 2 des Teils I. der Anlage 7 sowie den Mindest-
inhalt nach § 16 Abs. 2 PflBG enthalten.
(3) Soweit in Anlage 7 und in gesetzlichen Re-
gelungen für den Auszubildenden keine beson-
deren Vorschriften vorgesehen sind, finden die
Vorschriften entsprechend Anwendung, die 
jeweils für die beim Träger der praktischen Aus-
bildung in dem künftigen Beruf des Auszubil-
denden beschäftigten Mitarbeiter maßgebend
sind.

§ 2 Ausbildungsdauer
1Die Ausbildungsdauer beträgt in Vollzeit drei
Jahre. 2In Teilzeit beträgt die Ausbildungsdauer
höchstens fünf Jahre. 3Sie kann durch Anrech-
nung gleichwertiger Ausbildungen im Sinne des
§ 12 PflBG um bis zu zwei Drittel verkürzt wer-
den.

§ 3 Ausbildungsvergütung
(1) 1Der Auszubildende erhält monatlich eine
Ausbildungsvergütung. 2Sie beträgt:
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.165,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.227,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.328,38 Euro

ab 1. April 2022
im ersten Ausbildungsjahr 1.190,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.252,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.353,38 Euro

3Bei einer Ausbildung in Teilzeit über insgesamt
vier Jahre beträgt abweichend von Satz 2 das
Ausbildungsjahr jeweils 16 Monate. 4Bei einer
Ausbildung in Teilzeit über insgesamt fünf Jahre
beträgt abweichend von Satz 2 das Ausbil-
dungsjahr jeweils 20 Monate.
(2) 1Erfolgt eine Verkürzung der Ausbildungszeit
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durch Anrechnung nach § 2 Satz 3 des Ab-
schnitts A des Teils II. der Anlage 7, wird zur Be-
stimmung des Ausbildungsjahres nach Absatz
1 die angerechnete Ausbildungszeit ebenfalls
berücksichtigt. 2Wird die Ausbildungszeit
gemäß § 21 Abs. 2 PflBG verlängert, erhält der
Auszubildende während der verlängerten Aus-
bildungszeit die Ausbildungsvergütung mit der
Maßgabe, dass nach dem dritten Jahr der Aus-
bildung die Ausbildungsvergütung des dritten
Ausbildungsjahres anzuwenden ist.
(3) Für die Berechnung und Auszahlung der Be-
züge gilt Abschnitt X der Anlage 1 entspre-
chend mit der Maßgabe, dass abhängig davon,
in welcher Einrichtung des Trägers der prakti-
schen Ausbildung der Auszubildende im maß-
geblichen Zeitraum die Ausbildung absolviert,
die Werte der Anlagen 31 oder 32 zugrunde ge-
legt werden, abgesehen der Ausbildungsvergü-
tung nach Absatz 1.
(4) Der Auszubildende erhält zusätzlich zur
Ausbildungsvergütung eine monatliche Zulage
in Höhe von 11,11 Euro.
(5) 1Auszubildende erhalten eine Jahressonder-
zahlung in entsprechender Anwendung des § 16
der Anlage 31. 2In Abweichung von § 16 Absatz
2 Satz 1 der Anlage 31 beträgt der Bemes-
sungssatz 90 v.H.

§ 4 Beendigung der Ausbildung
(1) 1Bei einer Kündigung durch den Träger der
praktischen Ausbildung ist das Benehmen mit
der Pflegeschule herzustellen. 2In den Fällen des
§ 15 Abs. 3 Buchstabe a des Teils I. der Anlage
7 sind die Kündigungsgründe anzugeben.
(2) Werden Auszubildende im Anschluss an das
Ausbildungsverhältnis beschäftigt, ohne dass
hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden
ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf unbestimmte
Zeit als begründet.

B. Ausbildung zum Anästhesietechnischen,
zum Operationstechnischen Assistenten
oder zum Notfallsanitäter

§ 1 Anwendungsbereich
(1) 1Dieser Abschnitt gilt für Auszubildende, die
eine Ausbildung zur Anästhesietechnischen As-
sistentin oder zur Operationstechnischen Assis-
tentin nach dem Gesetz über den Beruf der
Anästhesietechnischen Assistentin und des An-
ästhesietechnischen Assistenten und über den
Beruf der Operationstechnischen Assistentin
und des Operationstechnischen Assistenten
(Anästhesietechnische- und Operationstechni-
sche-Assistenten-Gesetz – ATA-OTA-G) vom 
14. Dezember 2019 sowie für Auszubildende,
die eine Ausbildung zum Notfallsanitäter nach
dem Notfallsanitätergesetz vom 22. Mai 2013



(NotSanG) absolvieren. 2Hierunter fallen auch
Auszubildende, die bis zum 31. Dezember 2021
eine Ausbildung nach der Empfehlung der Deut-
schen Krankenhausgesellschaft (DKG) begon-
nen haben.
(2) 1Voraussetzung der Anwendung ist, dass
die Einrichtung der praktischen Ausbildung oder
die mit ihr in Trägerschaft verbundene Schule
Ausbildungsträger ist. 2Ist die Schule Ausbil-
dungsträger, gilt sie für die Anwendung der Re-
gelungen dieser Anlage zusammen mit der mit
ihr in Trägerschaft verbundene Einrichtung der
praktischen Ausbildung als Träger der prakti-
schen Ausbildung im Sinne des § 2 des Teils I.
der Anlage 7.

§ 2 Ausbildungsdauer
1Die Ausbildungsdauer beträgt in Vollzeit drei
Jahre. 2In Teilzeit beträgt die Ausbildungsdauer
höchstens fünf Jahre. 3Sie kann durch Anrech-
nung gleichwertiger Ausbildungen um bis zu
zwei Drittel verkürzt werden.

§ 3 Ausbildungsvergütung
(1) 1Der Auszubildende erhält monatlich eine
Ausbildungsvergütung. 2Sie beträgt:
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.165,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.227,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.328,38 Euro

ab 1. April 2022
im ersten Ausbildungsjahr 1.190,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.252,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.353,38 Euro

3Bei einer Ausbildung in Teilzeit über insgesamt
vier Jahre beträgt abweichend von Satz 2 das
Ausbildungsjahr jeweils 16 Monate. 4Bei einer
Ausbildung in Teilzeit über insgesamt fünf Jahre
beträgt abweichend von Satz 2 das Ausbil-
dungsjahr jeweils 20 Monate.
(2) 1Erfolgt eine Verkürzung der Ausbildungszeit
durch Anrechnung nach § 2 Satz 3 des Ab-
schnitts B des Teils II. der Anlage 7, wird zur Be-
stimmung des Ausbildungsjahres nach Absatz
1 die angerechnete Ausbildungszeit ebenfalls
berücksichtigt. 2Wird die Ausbildungszeit ver-
längert, erhält der Auszubildende während der
verlängerten Ausbildungszeit die Ausbildungs-
vergütung mit der Maßgabe, dass nach dem
dritten Jahr der Ausbildung die Ausbildungsver-
gütung des dritten Ausbildungsjahres anzuwen-
den ist.
(3) Der Auszubildende erhält zusätzlich zur
Ausbildungsvergütung eine monatliche Zulage
in Höhe von 11,11 Euro.
(4) 1Auszubildende erhalten eine Jahressonder-
zahlung in entsprechender Anwendung des § 16
der Anlage 31. 2In Abweichung von § 16 Abs. 2
Satz 1 der Anlage 31 beträgt der Bemessungs-
satz 90 v.H.
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§ 4 Beendigung der Ausbildung
1Bei einer Kündigung durch die Einrichtung der
praktischen Ausbildung ist das Benehmen mit
der Schule herzustellen. 2In den Fällen des § 15
Abs. 3 Buchstabe a des Teils I. der Anlage 7
sind die Kündigungsgründe anzugeben.

C. Ausbildung zum Pflegehelfer und zum Pfle-
geassistent

§ 1 Anwendungsbereich
Dieser Abschnitt gilt für Auszubildende, die eine
nach Landesrecht geregelte Ausbildung zum
Pflegehelfer oder zum Pflegeassistent absolvie-
ren.

§ 2 Ausbildungsdauer
1Die Ausbildungsdauer beträgt in Vollzeitform
mindestens ein Jahr und höchstens zwei Jahre.
2In Teilzeitform beträgt die Ausbildungsdauer
vorbehaltlich anderer landesrechtlicher Rege-
lung höchstens das Zweifache der Ausbildungs-
dauer in Vollzeitform. 3Die landesrechtlich
vorgesehene Regeldauer kann durch Anrech-
nung gleichwertiger Ausbildungen im landes-
rechtlich zulässigen Rahmen verkürzt werden.

§ 3 Ausbildungsvergütung
(1) 1Der Auszubildende erhält monatlich eine
Ausbildungsvergütung. 2Sie beträgt:
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.089,91 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.147,21 Euro

ab 1. April 2022
im ersten Ausbildungsjahr 1.114,91 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.173,21 Euro

3Bei einer Ausbildung in Teilzeit über insgesamt
drei Jahre beträgt abweichend von Satz 2 das
Ausbildungsjahr 18 Monate, bei insgesamt über
vier Jahre 24 Monate
(2) 1Erfolgt eine Verkürzung der Ausbildungszeit
durch Anrechnung nach § 2 Satz 3 des Ab-
schnitts C des Teils II. der Anlage 7, wird zur Be-
stimmung des Ausbildungsjahres nach Absatz
1 die angerechnete Ausbildungszeit ebenfalls
berücksichtigt. 2Wird die Ausbildungszeit ver-
längert, erhält der Auszubildende während der
verlängerten Ausbildungszeit die Ausbildungs-
vergütung mit der Maßgabe, dass nach dem
zweiten Jahr der Ausbildung die Ausbildungs-
vergütung des zweiten Ausbildungsjahres anzu-
wenden ist.
(3) Für die Berechnung und Auszahlung der Be-
züge gilt Abschnitt X der Anlage 1 entspre-
chend mit der Maßgabe, dass die Werte der
Anlage 31 zugrunde gelegt werden, abgesehen
der Ausbildungsvergütung nach Absatz 1.
(4) 1Auszubildende erhalten eine Jahressonder-
zahlung in entsprechender Anwendung des § 16



der Anlage 31. 2In Abweichung von § 16 Abs. 2
Satz 1 der Anlage 31 beträgt der Bemessungs-
satz 90 v.H.

§ 4 Anzuwendende Regelungen
Im Übrigen finden die Regelungen des Ab-
schnitts A des Teils II. der Anlage 7. entspre-
chende Anwendung, soweit hier dazu nichts
geregelt ist.

D. Ausbildung in praxisintegrierten Ausbil-
dungsgängen zum Erzieher und in betrieb-
lich-schulischen Gesundheitsberufen 

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Dieser Abschnitt gilt für Auszubildende, die
in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zum
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Erzieher nach landesrechtlichen Regelungen
ausgebildet werden sowie für Auszubildende in
den Gesundheitsberufen Diätassistent, Ergothe-
rapeut, Logopäde, Medizinisch-technischer La-
boratoriumsassistent, Medizinisch-technischer
Radiologieassistent, Medizinisch-technischer
Assistent für Funktionsdiagnostik, Orthoptist
oder Physiotherapeut, deren praktische Ausbil-
dung bei einer Einrichtung im Geltungsbereich
der AVR (§ 2 Abs. 1 AT) erfolgt, die entweder
vom selben Träger wie die die theoretische Aus-
bildung erbringende Schule getragen ist oder
die eine Kooperationsvereinbarung mit dieser
Schule getroffen hat.
(2) Den Gesundheitsberufen im Sinne des Ab-
satzes 1 liegen folgende Vorschriften zu Grun-
de:

Ausbildungen Gesetzliche Vorschriften in der jeweils aktuellen Fassung

1. Orthoptisten
Orthoptistengesetz vom 28. November 1989 (BGBl. I S. 2061)
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Orthoptistinnen und
Orthoptisten vom 21. März 1990 (BGBl. I S. 563)

2. Logopäden
Gesetz über den Beruf des Logopäden vom 7. Mai 1980
(BGBl. I S. 529)
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden vom 
1. Oktober 1980 (BGBl. I S. 1892)

3.

a) Medizinisch-technische Laboratori-
umsassistenten
b) Medizinisch-technische Radiologie-
assistenten
c) Medizinisch-technische Assistenten
für Funktionsdiagnostik

MTA-Gesetz vom 2. August 1993 (BGBl. I S. 1402)
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für technische Assis-
tenten in der Medizin vom 25. April 1994 (BGBl. I S. 922)

4. Ergotherapeuten
Ergotherapeutengesetz vom 25. Mai 1976 (BGBl. I S. 1246)
Ergotherapeuten-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung vom
2. August 1999 (BGBl. I S. 1731)

5. Physiotherapeuten
Masseur- und Physiotherapeutengesetz vom 26. Mai 1994
(BGBl. I S. 1084)
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Physiotherapeuten
vom 6. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3786)

6. Diätassistenten
Diätassistentengesetz vom 8. März 1994 (BGBl. I S. 446)
Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für Diätassistentinnen
und Diätassistenten vom 1. August 1994 (BGBl. I S. 2088)



§ 2 Ausbildungsvergütung
(1) 1Der Auszubildende erhält monatlich eine
Ausbildungsvergütung. 2Sie beträgt für Auszu-
bildende in den Gesundheitsberufen im Sinne
dieses Abschnittes
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.040,24 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.100,30 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.197,03 Euro

ab 1. April 2022
im ersten Ausbildungsjahr 1.065,24 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.125,30 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.222,03 Euro

3Für Auszubildende in praxisintegrierten Ausbil-
dungsgängen im Sinne dieses Abschnittes fin-
den die Ausbildungsvergütungshöhen nach § 3
Abs. 3 des Abschnittes A des Teils II. der Anlage
7 Anwendung.
(2) Der Auszubildende erhält zusätzlich zur
Ausbildungsvergütung eine monatliche Zulage
in Höhe von 11,11 Euro.
(3) Auszubildende in einem Ausbildungsberuf,
dessen Absolventen beim Träger der prakti-
schen Ausbildung regelmäßig nach den Anlage
2, 2d und 2e eingruppiert sind, erhalten eine
Weihnachtszuwendung nach Abschnitt XIV der
Anlage 1 sowie ein Urlaubsgeld nach §§ 6 bis 9
der Anlage 14. Andere Auszubildende erhalten
eine Jahressonderzahlung in entsprechender
Anwendung des § 3 Abs. 5 des Abschnittes A
des Teils II. der Anlage 7.

§ 3 Anzuwendende Regelungen
Im Übrigen finden die Regelungen des Ab-
schnitts A des Teils II. der Anlage 7 entspre-
chende Anwendung, soweit hier dazu nichts
geregelt ist.

E. Auszubildende in der dualen Berufsausbil-
dung 

§ 1 Anwendungsbereich
Dieser Abschnitt gilt für betrieblich Auszubil-
dende in den Einrichtungen im Geltungsbereich
der AVR (§ 2 Abs. 1 AT) für die Dauer der Aus-
bildungszeit.

§ 2 Ausbildungsvergütung
(1) 1Der Auszubildende erhält monatlich eine
Ausbildungsvergütung. 2Sie beträgt:
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.043,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.093,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.139,02 Euro
im vierten Ausbildungsjahr 1.202,59 Euro

ab 1. April 2022
im ersten Ausbildungsjahr 1.068,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.118,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.164,02 Euro
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im vierten Ausbildungsjahr 1.227,59 Euro
(2) Wird aufgrund der Ausbildungsbestimmun-
gen (Berufsbild usw.) ein erfolgreicher Handels-
schulabschluss oder eine andere Vorbildung auf
die Ausbildungszeit angerechnet, so gilt für die
Höhe des Entgeltes der Zeitraum, um den die
Ausbildungszeit verkürzt wird, als abgeleistete
Ausbildungszeit.
(3) Hat der Auszubildende vor der Beendigung
der vereinbarten Ausbildungszeit die Ab-
schlussprüfung bestanden, so erhält er, wenn er
weiterbeschäftigt wird, von dem Tage an, der
auf den Tag der bestandenen Abschlussprüfung
folgt, die seiner Tätigkeit entsprechenden Be-
züge nach den Bestimmungen der AVR.
(4) Auszubildende erhalten eine Weihnachtszu-
wendung nach Abschnitt XIV der Anlage 1
sowie ein Urlaubsgeld nach §§ 6 bis 9 der An-
lage 14.

F. Studieren in ausbildungsintegrierten dualen
Studiengängen 

§ 1 Anwendungsbereich
1Dieser Abschnitt gilt für Auszubildende, die mit
Einrichtungen einen Vertrag für die Teilnahme an
einem ausbildungsintegrierten dualen Studien-
gang abschließen. 2Voraussetzung dafür, dass
dieser Abschnitt auf Auszubildende Anwendung
findet, ist auch, dass die Auszubildenden in
einem staatlich anerkannten beziehungsweise
als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungs-
beruf nach den Abschnitten A, B, D oder E des
Teils II. der Anlage 7 ausgebildet werden. 3Das
ausbildungsintegrierte Studium verbindet auf
der Grundlage des Ausbildungsvertrages die
Ausbildung in diesen Berufen mit einem Stu-
dium, das in einem vom Träger der praktischen
Ausbildung vorgegebenen Studiengang an einer
Hochschule absolviert wird. 4Es gliedert sich in
einen Ausbildungsteil und einen Studienteil, die
beide jeweils dem Erreichen der entsprechen-
den Abschlussqualifikation dienen.

§ 2 Ausbildungsvertrag und Kündigungsfristen
1Die Form des Ausbildungsnachweises erfolgt
nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) für Aus-
zubildende mit einem Ausbildungsteil nach 
Abschnitt E des Teils II. der Anlage 7. 2Bei Aus-
zubildenden mit einem Ausbildungsteil nach Ab-
schnitt A des Teils II der Anlage 7 mit einer
integrierten Ausbildung nach dem Pflegeberu-
fegesetz (PflBG) muss der Ausbildungs- und
Studienvertrag darüber hinaus folgende Anga-
ben enthalten:
a) den gewählten Vertiefungseinsatz ein-
schließlich einer Ausrichtung nach § 7 Abs. 4
Satz 2 PflBG,
b) Verpflichtung der Auszubildenden zum Be-



such der Ausbildungsveranstaltungen der Pfle-
geschule,
c) Umfang etwaiger Sachbezüge nach § 19
Abs. 2 PflBG,
d) Hinweis auf die Rechte als Mitarbeiter im
Sinne von § 3 MAVO.
3Unberührt bleiben weitere zwingende Anforde-
rungen an den Inhalt des Ausbildungsvertrages
in gesetzlichen Ausbildungsregelungen.

§ 3 Nachweispflichten
(1) 1Die Leistungsnachweise aus dem jeweili-
gen Ausbildungsteil sind Bestandteil der Perso-
nalakte der Auszubildenden. 2Hierzu haben die
Auszubildenden die von den Hochschulen aus-
zustellenden Leistungsübersichten nach den je-
weiligen Studien- und Prüfungsordnungen
sowie eine Abschrift des Abschlusszeugnisses
beziehungsweise nach den Berufs- oder Pflege-
schulen unverzüglich nach Aushändigung dem
Träger der praktischen Ausbildung vorzulegen.
(2) 1Beurteilungen sind Auszubildenden unver-
züglich bekannt zu geben. 2Die Bekanntgabe ist
aktenkundig zu machen.

§ 4 Wöchentliche und tägliche Ausbildungs-
und Studienzeit
(1) 1Die regelmäßige durchschnittliche wö-
chentliche Ausbildungs- und Studienzeit und
tägliche Ausbildungs- und Studienzeit der Aus-
zubildenden richten sich während der fachtheo-
retischen Abschnitte nach der jeweiligen
Ausbildungs-, Studien- und Prüfungsordnung.
2Die regelmäßige durchschnittliche wöchentli-
che Ausbildungs- und Studienzeit der Auszubil-
denden, die nicht unter das Jugendarbeits-
schutzgesetz fallen, richtet sich während der
berufspraktischen Abschnitte beim Träger der
praktischen Ausbildung nach den für die Mitar-
beiter des Trägers der praktischen Ausbildung
maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit.
3Die Sätze 1 und 2 gelten auch bei der Durch-
führung von berufspraktischen Abschnitten ein-
schließlich der praktischen Ausbildung des
Ausbildungsteils bei einem Dritten. 4In dem Aus-
bildungs- und Studienvertrag nach § 2 Ab-
schnitt F des Teils II. der Anlage 7 werden die
berufspraktischen Abschnitte verbindlich in
einem Ausbildungs- und Studienplan vereinbart.
(2) An Tagen, an denen Auszubildende fach-
theoretische Studienabschnitte an der Hoch-
schule absolvieren, gilt die tägliche
Ausbildungs- und Studienzeit als erfüllt.

§ 5 Ausbildungsvergütung
(1) 1Auszubildende erhalten bis zum Ablauf des
Kalendermonats, in dem die Abschlussprüfung
des Ausbildungsteils erfolgreich abgelegt wird,
ein Studienentgelt, das sich aus einem monatli-
chen Entgelt und einer monatlichen Zulage zu-
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sammensetzt. 2Das monatliche Entgelt beträgt
für Auszubildende in einem ausbildungsinte-
grierten dualen Studiengang mit einem Ausbil-
dungsteil nach
a) Abschnitt A und Abschnitt B. sowie der pra-
xisintegrierten Erzieherausbildung nach Ab-
schnitt D des Teils II. der Anlage 7
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.165,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.227,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.328,38 Euro

ab 1. April 2022
im ersten Ausbildungsjahr 1.190,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.252,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.353,38 Euro

b) nach Abschnitt E des Teils II. der Anlage 7
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.043,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.093,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.139,02 Euro
im vierten Ausbildungsjahr 1.202,59 Euro

ab 1. April 2022
im ersten Ausbildungsjahr 1.068,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.118,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.164,02 Euro
im vierten Ausbildungsjahr 1.227,59 Euro

c) nach Abschnitt D des Teils II. der Anlage 7
(betrieblich-schulische Gesundheitsberufe)
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.040,24 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.100,30 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.197,03 Euro

ab 1. April 2022
im ersten Ausbildungsjahr 1.065,24 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.125,30 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.222,03 Euro

3Die monatliche Zulage beträgt 150 Euro. 4Die
Zulage erfolgt als monatliche Pauschale und
damit unabhängig von der zeitlichen Verteilung
der Ausbildungs- und Studienanteile.
(2) Nach dem Ablauf des Kalendermonats, in
dem die Abschlussprüfung des Ausbildungsteils
erfolgreich abgelegt wurde, erhalten die Auszu-
bildenden anstelle des Studienentgelts nach
Absatz 1 bis zur Beendigung des ausbildungs-
integrierten dualen Studiums ein monatliches
Ausbildungsentgelt in Höhe von für Auszubil-
dende in einem ausbildungsintegrierten dualen
Studiengang mit einem Ausbildungsteil
a) nach Absatz 1 Satz 2 Buchstabe a
ab 1. April 2021: 1.490,00 Euro
ab 1. April 2022: 1.515,00 Euro
b) nach Absatz 1 Satz 2 Buchstabe b
ab 1. April 2021: 1.300,00 Euro
ab 1. April 2022: 1.325,00 Euro
c) nach Absatz 1 Satz 2 Buchstabe c
ab 1. April 2021: 1.360,00 Euro
ab 1. April 2022: 1.385,00 Euro
(3) Der Träger der praktischen Ausbildung
übernimmt die notwendigen Studiengebühren.



(4) Ist wegen des Besuchs einer weiterführen-
den oder einer berufsbildenden Schule oder
wegen einer Berufsausbildung in einer sonsti-
gen Einrichtung die Ausbildungszeit des Ausbil-
dungsteils verkürzt, gilt für die Höhe des
Studienentgelts nach Absatz 1 der Zeitraum, um
den die Ausbildungszeit des Ausbildungsteils
verkürzt wird, als abgeleistete Ausbildungszeit.
(5) Wird bei einem ausbildungsintegrierten dua-
len Studiengang mit einem Ausbildungsteil nach
Maßgabe des Abschnitts E des Teils II. der An-
lage 7 die Ausbildungszeit des Ausbildungsteils

a) im Falle des Nichtbestehens der 
Abschlussprüfung auf Verlangen der Auszu-
bildenden bis zur nächstmöglichen Wieder-
holungsprüfung, höchstens um ein Jahr,
verlängert oder
b) auf Antrag der Auszubildenden nach § 8
Abs. 2 BBiG von der zuständigen Stelle oder
nach § 27c Abs. 2 der Handwerksordnung
(HwO) von der Handwerkskammer verlän-
gert,
wird während des Zeitraums der Verlänge-
rung das Studienentgelt nach Absatz 1 Satz
2 in Verbindung mit Satz 2 Buchstabe a des
letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnitts
des Ausbildungsteils gezahlt.

(6) 1Können Auszubildende bei einem ausbil-
dungsintegrierten dualen Studiengang mit
einem Ausbildungsteil nach dem Abschnitt E
des Teils II. der Anlage 7 ohne eigenes Verschul-
den die Abschlussprüfung des Ausbildungsteils
erst nach beendeter Ausbildungszeit ablegen,
erhalten die Auszubildenden bis zur Ablegung
der Abschlussprüfung des Ausbildungsteils ein
Studienentgelt nach Absatz 1 Satz 1 in Verbin-
dung mit Satz 2 Buchstabe b für den letzten re-
gelmäßigen Ausbildungsabschnitt. 2Im Falle des
Bestehens der Prüfung erhalten die Auszubil-
denden darüber hinaus rückwirkend von dem
Zeitpunkt an, an dem der Ausbildungsteil geen-
det hat, den Unterschiedsbetrag zwischen dem
ihnen gezahlten Studienentgelt nach Satz 1 und
dem für das vierte Ausbildungsjahr maßgeben-
den Studienentgelt nach Absatz 1 Satz 1 in Ver-
bindung mit Satz 2 Buchstabe b.
(7) 1Für Auszubildende mit einem Ausbildungs-
teil nach Abschnitt A oder Abschnitt D des Teils
II. der Anlage 7 beträgt der Zeitzuschlag für
Nachtarbeit mindestens 1,28 Euro pro Stunde.
2Auszubildende mit einem Ausbildungsteil nach
Abschnitt A oder Abschnitt D des Teils II. der
Anlage 7 erhalten die Wechselschicht- und
Schichtzulage nach den für in dem künftigen
Beruf des Auszubildenden beschäftigten Mitar-
beiter maßgebenden Vorschriften zu 75 v.H.
(8) 1Auszubildende mit einem Ausbildungsteil
nach Abschnitt E des Teils II. der Anlage 7 er-
halten bis zum Abschluss des Ausbildungsteils
einmal jährlich einen Lernmittelzuschuss in
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Höhe von 50 Euro brutto. 2§ 13 Teil I. der Anlage
7 bleibt unberührt. 3Der Lernmittelzuschuss ist
möglichst mit dem Ausbildungsentgelt des ers-
ten Monats des jeweiligen Ausbildungsjahres zu
zahlen; er ist spätestens im Zahlungsmonat
September des betreffenden Ausbildungsjahres
fällig.
(9) Der Auszubildende erhält zusätzlich zur Aus-
bildungsvergütung eine monatliche Zulage in
Höhe von 11,11 Euro.

§ 6 Zusatzurlaub
Auszubildende mit einem Ausbildungsteil nach
Abschnitt A oder Abschnitt D des Teils II. der
Anlage 7, die im Ausbildungsteil im Schicht-
dienst eingesetzt werden, erhalten im zweiten
und dritten Jahr des Ausbildungsteils pauschal
jeweils einen Tag Zusatzurlaub.

§ 7 Ausbildungs- und Studienmaßnahmen au-
ßerhalb der Ausbildungsstätte
(1) 1Die nachgewiesenen notwendigen Kosten
einer Unterkunft am auswärtigen Ort (außerhalb
der politischen Gemeinde) werden, soweit nicht
eine unentgeltliche Unterkunft zur Verfügung
steht, erstattet soweit der durch § 2 SvEV fest-
gelegte Rahmen nicht überschritten wird. 2Zu
den Auslagen des bei notwendiger auswärtiger
Unterbringung entstehenden Verpflegungs-
mehraufwands wird für volle Kalendertage der
Anwesenheit am auswärtigen Ausbildungsort
ein Verpflegungszuschuss in Höhe der nach der
Sozialversicherungsentgeltverordnung maßge-
benden Sachbezugswerte für Frühstück, Mit-
tagessen und Abendessen gewährt. 3Bei
unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige
Sachbezugswert einbehalten. 4Bei einer über ein
Wochenende oder einen Feiertag hinaus andau-
ernden Ausbildungsmaßnahme werden die da-
durch entstandenen Mehrkosten für Unterkunft
und Verpflegungsmehraufwand nach Maßgabe
der Sätze 1 bis 3 erstattet. 5Die Sätze 1 bis 4
gelten auch für Reisen im Rahmen der fach-
theoretischen Studienabschnitte, die Bestand-
teil von Studien- und Prüfungsordnungen sind,
wenn die Hochschule außerhalb der politischen
Gemeindegrenze der Ausbildungsstätte liegt.

Anmerkung zu Absatz 1:
1Als „notwendig“ sind im Allgemeinen diejeni-
gen Kosten anzusehen, die entstehen, wenn
dem Auszubildenden die tägliche Heimkehr
nicht möglich bzw. unzumutbar (i.S.v. § 140
Abs. 4 Sätze 1 bis 3 SGB III) ist. 2Diese notwen-
digen Kosten werden für die Gesamtdauer der
Ausbildung an der auswärtigen Hochschule er-
stattet.

(2) 1Bei Reisen von Auszubildenden mit einem
Ausbildungsteil nach dem Abschnitt E des Teils



II. der Anlage 7, die im Rahmen des Ausbil-
dungsteils für den Besuch einer auswärtigen
Berufsschule erfolgen, werden die notwendigen
Fahrtkosten erstattet, soweit sie monatlich 6 v.
H. des Studienentgelts nach § 5 Abs. 1 Ab-
schnitt F des Teils II. der Anlage 7 für das erste
Studienjahr übersteigen. 2Satz 1 gilt nicht, so-
weit die Fahrtkosten nach landesrechtlichen
Vorschriften von einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts getragen werden. 3Die notwen-
digen Auslagen für Unterkunft und
Verpflegungsmehraufwand werden bei Besuch
der regulären auswärtigen Berufsschule im
Blockunterricht entsprechend Absatz 1 Sätze 1
bis 4 erstattet. 4Leistungen Dritter sind anzu-
rechnen.
(3) Bei Abordnungen und Zuweisungen von
Auszubildenden mit einem Ausbildungsteil nach
Abschnitt E des Teils II. der Anlage 7 die im Rah-
men des Ausbildungsteils erfolgen, werden die
Kosten nach Maßgabe des Absatzes 1 erstat-
tet.

§ 8 Jahressonderzahlung
(1) 1Auszubildende mit einem Ausbildungsteil
nach Abschnitt A oder Abschnitt D des Teils II.
der Anlage 7 erhalten eine Jahressonderzahlung
in entsprechender Anwendung des § 16 der An-
lage 31. 2In Abweichung von § 16 Abs. 2 Satz 1
der Anlage 31 beträgt der Bemessungssatz 90
v.H. des den Auszubildenden für November zu-
stehenden Studienentgelts (§ 5 Abs. 1 Abschnitt
F des Teils II. der Anlage 7).
(2) Auszubildende mit einem Ausbildungsteil
nach Abschnitt E des Teils II. der Anlage 7 er-
halten eine Weihnachtszuwendung nach Ab-
schnitt XIV der Anlage 1 sowie ein Urlaubsgeld
nach §§ 6 bis 9 der Anlage 14.

§ 9 Beendigung, Verkürzung und Verlängerung
des Vertragsverhältnisses
(1) Das Ausbildungs- und Studienverhältnis
endet mit dem Ablauf der im Ausbildungs- und
Studienvertrag vereinbarten Vertragslaufzeit.
(2) Das Ausbildungs- und Studienverhältnis
endet zudem:

a) bei wirksamer Kündigung (§ 15 des Teils
I. der Anlage 7) oder
b) bei Exmatrikulation durch die Hochschule
nach der jeweiligen Studien- und Prüfungs-
ordnung oder
c) bei endgültigem Nichtbestehen einer not-
wendigen Ausbildungsprüfung des Ausbil-
dungsteils; dies gilt nicht, wenn sich im Falle
des Nichtbestehens der Abschlussprüfung
der Ausbildungsteil auf Verlangen der Aus-
zubildenden bis zur nächstmöglichen Wie-
derholungsprüfung, höchstens um ein Jahr,
verlängert oder die Abschlussprüfung ohne
eigenes Verschulden erst nach beendeter
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Ausbildungszeit des Ausbildungsteils abge-
legt wird.

(3) 1Eine Verkürzung des Studienteils (Regelstu-
dienzeit) kann in Abstimmung mit dem Träger
der praktischen Ausbildung beantragt werden,
sofern eine Verkürzung nach der Studien- und
Prüfungsordnung für den ausbildungsintegrier-
ten dualen Studiengang zulässig ist und die 
Vereinbarkeit mit dem gleichzeitig zu absolvie-
renden Ausbildungsteil gewährleistet ist. 2Der
Ausbildungs- und Studienvertrag ist entspre-
chend anzupassen.

§ 10 Zeugnis
1Der Träger der praktischen Ausbildung hat den
Auszubildenden bei Beendigung des Ausbil-
dungsteils nach § 1 Abs. 1 Satz 2 des Ab-
schnitts F des Teils II. der Anlage 7 ein Zeugnis
gemäß § 16 BBiG auszustellen. 2Das Zeugnis
muss Angaben über Art, Dauer und Ziel der
Ausbildung sowie über die erworbenen Fertig-
keiten und Kenntnisse der Auszubildenden ent-
halten. 3Auf deren Verlangen sind auch Angaben
über Führung, Leistung und besondere fachli-
che Fähigkeiten aufzunehmen.

§ 11 Rückzahlungsgrundsätze
(1) Werden die Auszubildenden oder die ehe-
mals Auszubildenden beim Träger der prakti-
schen Ausbildung nach Beendigung ihres
ausbildungsintegrierten dualen Studiums in ein
Dienstverhältnis entsprechend ihrer erworbenen
Abschlussqualifikation übernommen, sind sie
verpflichtet, dort für die Dauer von fünf Jahren
beruflich tätig zu sein.
(2) Der vom Träger der praktischen Ausbildung
bis zur Beendigung oder zum Abbruch des aus-
bildungsintegrierten dualen Studiums gezahlte
Gesamtbetrag, bestehend aus der monatlichen
Zulage nach § 5 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit
Satz 3 Abschnitt F des Teils II. der Anlage 7,
dem Studienentgelt nach § 5 Abs. 2 Abschnitt
F des Teils II. der Anlage 7 und den Studienge-
bühren (§ 5 Abs. 3 Abschnitt F des Teils II. der
Anlage 7), ist von den Auszubildenden oder den
ehemals Auszubildenden zurückzuerstatten:

a) bei endgültigem Nichtbestehen einer 
notwendigen Ausbildungs- oder Studien-
prüfung, wenn die Erfolglosigkeit in den Ver-
antwortungsbereich der Auszubildenden
fällt, weil sie es schuldhaft unterlassen
haben, den erfolgreichen Abschluss des
ausbildungsintegrierten dualen Studiums im
Rahmen des ihnen Möglichen zielstrebig zu
verfolgen,
b) bei Beendigung des ausbildungsintegrier-
ten dualen Studiums durch Kündigung vom
Träger der praktischen Ausbildung aus
einem von den Auszubildenden zu vertre-
tenden Grund oder durch eine Eigenkündi-



gung der Auszubildenden nach Ende der
Probezeit, die nicht durch einen wichtigen
Grund gemäß § 626 BGB gerechtfertigt ist,
c) bei Ablehnung des Angebots, beim Träger
der praktischen Ausbildung im Anschluss an
das erfolgreich bestandene ausbildungsin-
tegrierte duale Studium entsprechend der
erworbenen Abschlussqualifikation ein
Dienstverhältnis zu begründen,
d) soweit das Dienstverhältnis, das beim
Träger der praktischen Ausbildung im 
Anschluss an das erfolgreich bestandene
ausbildungsintegrierte duale Studium ent-
sprechend der erworbenen Abschlussqua-
lifikation begründet wurde, aus einem von
den ehemals Auszubildenden zu vertreten-
den Grund innerhalb der ersten fünf Jahre
seines Bestehens endet.

(3) Sofern berufspraktische Studienabschnitte
beim Träger der praktischen Ausbildung absol-
viert wurden, verringert sich der Rückzahlungs-
betrag auf 75 v. H. des Gesamtbetrages nach
Absatz 2.
(4) Der zurückzuerstattende Gesamtbetrag
nach Absatz 2 bzw. 3 wird für jeden vollen Mo-
nat, in dem nach erfolgreicher Beendigung des
ausbildungsintegrierten dualen Studiums ein
Dienstverhältnis bestand, um 1/60 vermindert.
(5) 1Die Rückzahlungspflicht in den Fällen des
Absatzes 2 Buchstabe a oder b entfällt, wenn
die Auszubildenden nach endgültigem Nichtbe-
stehen der notwendigen Studienprüfung oder
nach Kündigung infolge des Abbruchs des Stu-
diums in ein Dienstverhältnis entsprechend der
im Ausbildungsverhältnis erworbenen Qualifika-
tion übernommen werden und dieses für die
nach Satz 3 festgelegte Bindungsdauer fortbe-
steht. 2Die Rückzahlungspflicht entfällt nicht,
wenn das Dienstverhältnis innerhalb der Bin-
dungsdauer gemäß Satz 3 aus einem vom Mit-
arbeiter zu vertretenden Grund endet.
3Abweichend zu Absatz 1 bemisst sich die Bin-
dungsdauer nach der Dauer des Ausbildungs-
und Studienverhältnisses, wobei jeder volle
Monat des Ausbildungs- und Studienverhältnis-
ses einem Monat Bindungsdauer entspricht.
4Zur Berechnung der Rückzahlungspflicht gilt
Absatz 3; Absatz 4 ist sinngemäß anzuwenden.
(6) Auf die Rückzahlungspflicht kann ganz oder
teilweise verzichtet werden, soweit sie für die
Auszubildenden oder die ehemals Auszubilden-
den eine besondere Härte bedeuten würde.

§ 12 Befristung
Die Regelungen dieses Abschnitts sind befristet
bis zum 31. Juli 2025.
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G. Studieren in praxisintegrierten dualen Stu-
diengängen

§ 1 Anwendungsbereich
1Dieser Abschnitt gilt für Auszubildende, die mit
Einrichtungen einen Vertrag für die Teilnahme an
einem praxisintegrierten dualen Studiengang
abschließen. 2Das praxisintegrierte duale Stu-
dium verbindet fachtheoretische Studienab-
schnitte in einem vom Träger der praktischen
Ausbildung vorgegebenen Studiengang an einer
Hochschule mit berufspraktischen Studienab-
schnitten beim Träger der praktischen Ausbil-
dung oder einem von dem Träger der
praktischen Ausbildung zu bestimmenden Drit-
ten. 3Die berufspraktischen Studienabschnitte
umfassen dabei mindestens ein Drittel der im
Studienplan festgelegten Studienzeit. 4Soweit
dies erfüllt ist, gelten Studiengänge, die neben
dem Hochschulabschluss ohne zusätzliche be-
rufspraktische Zeit eine staatliche Anerkennung
nach den jeweiligen landes- oder bundesrecht-
lichen gesetzlichen Ausbildungsordnungen ver-
mitteln, als praxisintegriertes duales Studium.

§ 2 Entsprechende Anwendung des Abschnitts
F des Teils II. der Anlage 7
1Die Regelungen des Abschnitts F des Teils II.
der Anlage 7 finden entsprechende Anwen-
dung. 2Dabei gelten für die Auszubildenden in
praxisintegrierten Studiengängen des Gesund-
heits- und Pflegewesens die im Abschnitt F des
Teils II. der Anlage 7. vorgenommenen Verweise
auf die Ausbildungsbedingungen des Abschnit-
tes A und des Abschnittes B des Teils II. der An-
lage 7, für Studiengänge der sozialen Arbeit
diejenigen Verweise auf den Abschnitt D des
Teils II. der Anlage 7 und für die übrigen Studi-
engänge auf den Abschnitt E des Teils II. der An-
lage 7. 3Keine Anwendung finden diejenigen
Regelungen des Abschnittes F des Teils II. der
Anlage 7, die unmittelbar den Ausbildungsteil
des ausbildungsintegrierten dualen Studiums
regeln oder daraus rechtliche Folgen ableiten.

§ 3 Studienvertrag
1Der Ausbildungsvertrag wird zwischen dem
Träger der praktischen Ausbildung und dem
Auszubildenden geschlossen. 2Er muss zusätz-
lich folgende Angaben enthalten:
a) Beginn, Dauer und Verteilung der Studien-
zeiten einschließlich der berufspraktischen 
Studienzeiten sowie der Teilnahmepflicht (Stu-
dienplan),
b) Zahlung und Höhe der Ausbildungsvergü-
tung, von Studiengebühren sowie die Bin-
dungs- und Rückzahlungsbedingungen.

§ 4 Ausbildungsvergütung
(1) 1Auszubildende erhalten eine Ausbildungs-



vergütung in einem praxisintegrierten dualen
Studium
a) im Gesundheits- und Pflegewesen sowie
der sozialen Arbeit in Höhe von
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.165,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.227,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.328,38 Euro
ab dem vierten Ausbildungsjahr

1.490,00 Euro
ab 1. April 2022

im ersten Ausbildungsjahr 1.190,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.252,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.353,38 Euro
ab dem vierten Ausbildungsjahr

1.515,00 Euro
b) in sonstigen Berufen
ab 1. April 2021

im ersten Ausbildungsjahr 1.043,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.093,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.139,02 Euro
ab dem vierten Ausbildungsjahr

1.300,00 Euro
ab 1. April 2022

im ersten Ausbildungsjahr 1.068,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.118,20 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.164,02 Euro
ab dem vierten Ausbildungsjahr

1.325,00 Euro
2Auszubildende erhalten in den ersten drei Aus-
bildungsjahren zusätzlich eine monatliche Zu-
lage. 3Die monatliche Zulage beträgt 100 Euro.
4Die Zulage erfolgt als monatliche Pauschale
und damit unabhängig von der zeitlichen Vertei-
lung der Ausbildungs- und Studienanteile.
(2) Der Auszubildende erhält zusätzlich zur
Ausbildungsvergütung eine monatliche Zulage
in Höhe von 11,11 Euro.

§ 5 Akademische Hebammenausbildung
(1) Die akademische Hebammenausbildung
nach dem Hebammengesetz (HebG) ist ein pra-
xisintegriertes Studium im Gesundheits- und
Pflegewesen im Sinne dieses Abschnittes.
(2) 1Der Ausbildungsvertrag wird zwischen dem
Träger der praktischen Ausbildung als Träger
der verantwortlichen Praxiseinrichtung (§ 15
HebG) und dem Auszubildenden in Schriftform
für die Dauer des Studiums geschlossen. Er ent-
hält mindestens die nach § 28 Abs. 1 HebG er-
forderlichen Angaben.
(3) Das Studium dauert in Vollzeit mindestens
sechs Semester und höchstens acht Semester
(§ 11 Abs. 1 HebG) und richtet sich nach lan-
des- und hochschulrechtlichen Regelungen.
(4) 1Das Vertragsverhältnis endet mit Ablauf des
letzten im akkreditierten Konzept des Studien-
gangs festgelegten Semesters (§ 37 Abs. 1
HebG). 2Besteht der Auszubildende die staat-
liche Prüfung nicht oder kann die staatliche Prü-
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fung ohne eigenes Verschulden nicht vor Ablauf
des letzten Studiensemesters abgelegt werden,
so verlängert sich das Vertragsverhältnis auf
schriftlichen Antrag gegenüber der verantwort-
lichen Praxiseinrichtung bis zur nächstmögli-
chen Wiederholungsprüfung, höchstens jedoch
um ein Jahr (§ 37 Abs. 2 HebG).
(5) Für eine Kündigung durch den Träger der
praktischen Ausbildung auch während der Pro-
bezeit ist zuvor das Benehmen mit der Hoch-
schule herzustellen.

§ 6 Befristung
Die Regelungen dieses Abschnitts sind befristet
bis zum 31. Juli 2025.

H. Praktikum nach abgelegtem Examen oder
Praktische Ausbildung nach abgelegter
theoretischer schulischer Teilprüfung 

§ 1 Anwendungsbereich
(1) 1Soweit nach den Ausbildungsbestimmun-
gen nach abgelegtem Examen ein Praktikum
zur Erlangung der staatlichen Anerkennung vor-
geschrieben ist, gilt für die zu ihrer Ausbildung
Beschäftigten dieser Abschnitt. 2Dieser Ab-
schnitt gilt auch für die Auszubildenden in sol-
chen Ausbildungen, die im Rahmen einer in
einen theoretischen schulischen Teil und einem
berufspraktischen Teil für den nach einer den
theoretischen Teil abschließenden Prüfung den
berufspraktischen Teil bei einem Träger der
praktischen Ausbildung absolvieren. 3Dieser Ab-
schnitt gilt nicht für solche Ausbildungen, die
eine staatliche Anerkennung nach einer praxis-
integrierten Ausbildung oder einem praxisinte-
griertem dualen Studium im Sinne des Teils II.
der Anlage 7 erhalten.
(2) 1Mit Auszubildenden die unter diesen Ab-
schnitt fallen, ist für die Ausbildungszeit eine
Vereinbarung nach diesen Bestimmungen zu
treffen. 2Eine hiervon abweichende Vertragsre-
gelung ist grundsätzlich nicht möglich. 3Wird ein
Auszubildender aufgrund der Personalsituation
ausnahmsweise während des Praktikums be-
reits mit der Wahrnehmung der Aufgaben eines
entsprechend ausgebildeten Mitarbeiters be-
traut, so unterliegt er weiterhin den Vorschriften
dieses Abschnitts. 4Diese Tätigkeit ist daher
nicht auf die Dauer der Berufstätigkeit anzu-
rechnen, die nach bestimmten Tätigkeitsmerk-
malen für eine Höhergruppierung zurückgelegt
sein muss. 5Für die Dauer der Übertragung der
Aufgabe eines entsprechend ausgebildeten Mit-
arbeiters erhält der Auszubildende zu dem Ent-
gelt gemäß dieses Abschnitts eine Zulage in
Höhe des Differenzbetrages zwischen dem Ent-
gelt und den Dienstbezügen der Eingangs-
gruppe des Berufes, zu dem der Praktikant
ausgebildet wird.



(3) Bis zu einer endgültigen Regelung ist dieser
Abschnitt, soweit nicht ein praxisintegriertes
duales Studium nach Abschnitt G des Teils II.
der Anlage 7. gegeben ist, für die Absolventen
der Fachhochschulen für Sozialarbeit und Sozi-
alpädagogik weiterhin anzuwenden, soweit das
Praktikum nach Beendigung des 6. Fachhoch-
schulsemesters abgeleistet wird.

§ 2 Ausbildungsvergütung
(1) 1Der Auszubildende erhält monatlich eine
Ausbildungsvergütung. 2Sie beträgt:
ab 1. April 2021

1.   Pharmazeutisch-technische
Assistent(inn)en                1.627,02 Euro

2.   Masseure und med. 
Bademeister/-innen         1.570,36 Euro

3.   Sozialarbeiter/-innen        1.851,21 Euro
4.   Sozialpädagog(inn)en      1.851,21 Euro
5.   Erzieher/-innen                 1.627,02 Euro
6.   Kinderpfleger/-innen        1.570,36 Euro
7.   Altenpfleger/-innen          1.627,02 Euro
8.   Haus- und 

Familienpfleger/-innen     1.627,02 Euro
9.   Heilerziehungshelfer/

-innen                               1.570,36 Euro
10. Heilerziehungspfleger/

-innen                               1.688,76 Euro
11. Arbeitserzieher/-innen      1.688,76 Euro

ab 1. April 2022
1.   Pharmazeutisch-technische

Assistent(inn)en                1.652,02 Euro
2.   Masseure und med. 

Bademeister/-innen         1.595,36 Euro
3.   Sozialarbeiter/-innen        1.876,21 Euro
4.   Sozialpädagog(inn)en      1.876,21 Euro
5.   Erzieher/-innen                 1.652,02 Euro
6.   Kinderpfleger/-innen        1.595,36 Euro
7    Altenpfleger/-innen          1.652,02 Euro
8.   Haus- und 

Familienpfleger/-innen     1.652,02 Euro
9.   Heilerziehungshelfer/

-innen                               1.595,36 Euro
10. Heilerziehungspfleger/

-innen                               1.713,76 Euro
11. Arbeitserzieher/-innen      1.713,76 Euro

(2) Auf die Entgelte werden alle Zuschüsse und
gewährten Stipendien in voller Höhe angerech-
net.
(3) Auszubildende im Erziehungsdienst erhalten
eine Heimzulage in derselben Höhe, wie sie in
Abschnitt VIIa der Anlage 1 angegeben ist, unter
den dort genannten Bedingungen.
(4) 1Auszubildende mit einem Ausbildungsteil
nach Absatz 1 Nummern 3 bis 7 und 9 bis 10
erhalten eine Jahressonderzahlung in entspre-
chender Anwendung des § 16 der Anlage 31. 2In
Abweichung von § 16 Abs. 2 Satz 1 der Anlage
31 beträgt der Bemessungssatz 90 v.H. des den

Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen, Nr. 1, 1. Januar 2022

28

Auszubildenden für November zustehenden
Ausbildungsentgeltentgelts (§ 2 Abs. 1 Ab-
schnitt H des Teils II. der Anlage 7).
(5) Auszubildende mit einem Ausbildungsteil
nach Absatz 1 Nummern 1, 2, 8 und 11 erhal-
ten eine Weihnachtszuwendung nach Abschnitt
XIV der Anlage 1 sowie ein Urlaubsgeld nach §§
6 bis 9 der Anlage 14.

I. Ausbildung zum Heilerziehungspfleger

§ 1 Anwendungsbereich
(1) Dieser Abschnitt findet Anwendung auf 
Auszubildende, die eine Ausbildung zum Heiler-
ziehungspfleger nach landesrechtlichen Rege-
lungen absolvieren.
(2) 1Die Ausbildung kann in konsekutiver Form
mit einem fachpraktischen Teil am Ende der
Ausbildung oder in praxisintegrierter Form erfol-
gen. 2Bei einer Ausbildung in konsekutiver Form
findet Abschnitt H des Teils II. der Anlage 7. An-
wendung, soweit nicht durch die zuständige Re-
gionalkommission eine Vergütung für die
gesamte Dauer der Ausbildung festgesetzt ist.
3Bei einer Ausbildung in der praxisintegrierten
Form finden vorbehaltlich der weiteren Regelun-
gen dieses Abschnittes die Regelungen des 
Abschnittes A des Teils II. der Anlage 7 entspre-
chende Anwendung.

§ 2 Ausbildungsdauer
1Die Ausbildungsdauer beträgt in Vollzeit drei
Jahre. 2In Teilzeit beträgt die Ausbildungsdauer
vorbehaltlich einer anderen landesgesetzlichen
Regelung höchstens fünf Jahre. 3Sie kann durch
Anrechnung gleichwertiger Ausbildungen um
bis zu zwei Drittel verkürzt werden, soweit keine
andere landesgesetzliche Regelung besteht.

§ 3 Ausbildungsvergütung
(1) 1Die Regionalkommissionen setzen die An-
wendung dieses Abschnittes fest. 2Sie setzen
dabei fest, ob die Regelung für die praxisinte-
grierte Ausbildungsform oder die konsekutive
Ausbildungsform für deren gesamte Dauer gilt.
3Die Festsetzung der Ausbildungsvergütung er-
folgt nach Ausbildungsjahren einer Ausbildung
in Vollzeit.
(2) 1Bei einer Ausbildung in Teilzeit über insge-
samt vier Jahre beträgt bei der Anwendung der
Regelung der Regionalkommission nach Absatz
1 abweichend das Ausbildungsjahr jeweils 16
Monate. 2Bei einer Ausbildung in Teilzeit über
insgesamt fünf Jahre beträgt es abweichend je-
weils 20 Monate.
(3) 1Erfolgt eine Verkürzung der Ausbildungszeit
durch Anrechnung nach § 2 Satz 3 Abschnitt I
des Teils II. der Anlage 7, wird zur Bestimmung
des anzuwendenden Ausbildungsjahres der



Festsetzung nach Absatz 1 die angerechnete
Ausbildungszeit ebenfalls berücksichtigt. 2Wird
die Ausbildungszeit gemäß landesgesetzlicher
Regelung verlängert, erhält der Auszubildende
während der verlängerten Ausbildungszeit die
Ausbildungsvergütung mit der Maßgabe, dass
nach dem dritten Jahr der Ausbildung die Aus-
bildungsvergütung des dritten Ausbildungsjah-
res anzuwenden ist.
(4) Für die Berechnung und Auszahlung der Be-
züge gilt Abschnitt X der Anlage 1 entspre-
chend mit der Maßgabe, dass abhängig davon,
in welcher Einrichtung des Trägers der prakti-
schen Ausbildung der Auszubildende im maß-
geblichen Zeitraum die Ausbildung absolviert,
die Werte der Anlagen 31, 32 oder 33 zugrunde
gelegt werden, abgesehen von der Ausbil-
dungsvergütung nach Absatz 1.
(5) Der Auszubildende erhält zusätzlich zur
Ausbildungsvergütung eine monatliche Zulage
in Höhe von 11,11 Euro.
(6) 1Auszubildende erhalten eine Jahressonder-
zahlung in entsprechender Anwendung des § 16
der Anlage 31. 2In Abweichung von § 16 Abs. 2
Satz 1 der Anlage 31 beträgt der Bemessungs-
satz 90 v.H.

§ 4 Sonstige Ausbildungsbedingungen
1Zulagen, Zeitzuschläge, Bereitschaftsdienst-
und Rufbereitschaftsentgelt bestimmen sich 
abhängig davon, in welcher Einrichtung des 
Trägers der praktischen Ausbildung der Auszu-
bildende im maßgeblichen Zeitraum die Ausbil-
dung absolviert, in entsprechender Anwendung
der Anlagen 31, 32 oder 33. 2Dabei gilt als Stun-
denentgelt der auf die Stunde entfallende Anteil
der Ausbildungsvergütung (§ 3 Abschnitt I des
Teils II. der Anlage 7). 3Zur Ermittlung dieses 
Anteils ist die jeweilige Ausbildungsvergütung
durch das 4,348fache der durchschnittlichen re-
gelmäßigen wöchentlichen Ausbildungszeit zu
teilen. 4Der Zeitzuschlag für Überstunden be-
trägt 30 v.H. des Stundenentgelts.

§ 5 Befristung der Regelung und Kompetenz-
übertragung
(1) 1Die Regelungen dieses Abschnitts sind be-
fristet bis zum 31. Juli 2025. 2Sie gelten für bis
dahin begonnene Ausbildungsverhältnisse bis
zu deren Beendigung fort.
(2) 1Die Bundeskommission überträgt nach 
§ 13 Abs. 6 AK-O befristet bis zum 31.Juli 2025
den Regionalkommissionen die Kompetenz zur
Festsetzung der Anwendung dieses Abschnitts
und der Ausbildungsvergütungen im Sinne der
§ 1 und § 3 Abs. 1 Abschnitt I des Teils II. der
Anlage 7. 2Die von den Regionalkommissionen
vorgenommenen Festsetzungen gelten nach
dem 31.Juli 2025 für bis dahin begonnene Aus-
bildungsverhältnisse bis zu deren Beendigung
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fort. 3Soweit am 31.Juli 2021 bereits aufgrund
bis dahin bestehender Kompetenzübertragung
zur Regelung der Ausbildungsverhältnisse der
Ausbildung zum Heilerziehungspfleger Regelun-
gen und Festsetzungen durch einzelne Regio-
nalkommissionen vorgenommen wurden, gelten
deren Regelungen bis zu einer neuerlichen Fest-
setzung fort, auch soweit sie von den Regelun-
gen dieses Abschnittes abweichen.

Teil III. Übergangsregelung 

(1) 1Für alle bis zum 31. Juli 2021 begonnenen
Ausbildungsverhältnisse finden vorläufig die 
Regelungen der Anlage 7 in der Fassung vom
31. Juli 2021 Anwendung. 2Erst mit Beginn des
nächsten Ausbildungsjahres, frühestens jedoch
ab dem 1. April 2022, finden für das jeweilige
Ausbildungsverhältnis die Regelungen der An-
lage 7 in der Fassung ab dem 1. August 2021
Anwendung.
(2) Für alle ab dem 1. August 2021 begonnenen
Ausbildungsverhältnisse finden die Regelungen
der Anlage 7 in der Fassung ab dem 1. August
2021 Anwendung.“

II. Inkrafttreten und Befristung mittlerer Werte

Die Änderungen treten zum 1. August 2021 in
Kraft. 
Die in B.I. festgelegten Euro-Beträge für die
Ausbildungsvergütungen und Ausbildungsent-
gelte sowie für die monatlichen Zulagen sind
mittlere Werte und bis zum 31. Dezember 2022
befristet.

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 9. Dezember 2021
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 3 Beschluss der Regional-KODA Nord-
rhein-Westfalen vom 14. Dezember
2021

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 14. Dezember
2021 beschlossen:

I) Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung
(KAVO) für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln,
Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born vom 15. Dezember 1971 (Kirchlicher Anzeiger



für die Diözese Aachen vom 15. Mai 1991, Nr. 78,
S. 74), zuletzt geändert am 17. August 2021 (Kirch-
licher Anzeiger für die Diözese Aachen vom 1. Sep-
tember 2021, Nr. 88, S. 148), wird wie folgt
geändert:

Die Anlage 32 wird wie folgt geändert:

1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird das Datum „31. Dezember 2021“
durch das Datum „30. Juni 2022“ ersetzt.

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Sie kann verlängert werden, wenn die entspre-
chende staatliche Regelung nach SGB III für die
Corona-Situation am 30. Juni 2022 besteht und
darüber hinaus verlängert wird.“

2. In § 8 Satz 2 wird das Datum „31. Dezember
2021“ durch das Datum „30. Juni 2022“ ersetzt.

II) Die Änderungen unter Ziffer I) treten am 1. Januar
2022 in Kraft. 

Den vorgenannten Beschluss setzte ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 17. Dezember 2021
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 4 Statut für die Regionen des Bistums
Aachen (Regionalstatut) 

Das am 1. September 2018 in Kraft gesetzte Regio-
nalstatut behält seine Gültigkeit über den 31. Dezember
2021 hinaus und wird verlängert bis zum 31. Dezember
2022. 

Aachen, 30. November 2021 
L.S. + Dr. Helmut Dieser 

Bischof von Aachen 

Bekanntmachungen des 
Generalvikariates

Nr. 5 Richtlinie für die Kirchensteuerverwal-
tung im Bischöflichen Generalvikariat
Aachen 

Der Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat der Diözese
Aachen hat die folgende Richtlinie für die Kirchensteu-
erverwaltung im Bischöflichen Generalvikariat Aachen
beschlossen:
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Sie gilt für die Verwaltung der Kirchensteuer in der
Hauptabteilung 4 - Finanzen und Vermögen Bistum /
Kirchengemeinden des Bischöflichen Generalvikariates
Aachen (kurz: Verwaltung) und bezieht sich auf die Be-
arbeitung von Anträgen auf Erstattung, Erlass und Stun-
dung von Kirchensteuern.

1. Entscheidungsbefugnisse der Verwaltung

Die Verwaltung hat eigenständig über folgende
Anträge zu entscheiden

a) Kappungsanträge auf der Basis der „Rege-
lung über die Festsetzung von Kirchensteu-
erhöchstbeträgen“ in der jeweils gültigen
Fassung,

b) Teilerlassanträge auf der Basis der „Rege-
lung über die Gewährung eines Teilerlasses
von Kirchensteuer bei Vorliegen von außer-
ordentlichen Einkünften“ in der jeweils gül-
tigen Fassung,

c) Stundungsanträge (unbegrenzt) auf der
Grundlage des § 222 AO1,

d) Erlassanträge auf der Grundlage des § 227
AO, 

e) offensichtlich unbegründete Anträge, sowie

f) ungerechtfertigte Erhebung der Kirchen-
steuer

2. Kirchensteuererstattungen und -erlasse

a) Die Anträge sind in Textform an die Haupt-
abteilung 4 - Finanzen und Vermögen Bis-
tum / Kirchengemeinden des Bischöflichen
Generalvikariates Aachen zu stellen.2

b) Den Anträgen sind insbesondere die Steu-
erbescheide der entsprechenden Veranla-
gungszeiträume beizufügen. Weitere
Unterlagen können von Seiten des Bischöf-
lichen Generalvikariates angefordert werden

c) Eine Ermäßigung bzw. ein (Teil)Erlass der
Kirchensteuer auf der Basis eines Voraus-
zahlungsbescheides ist ausgeschlossen.

d) Erstattungen und Erlasse können nur auf
der Basis von Steuerbescheiden vorgenom-

1 Die in der Richtlinie genannten Paragrafen beziehen sich
auf die aktuelle Fassung der Abgabenordnung (AO)
2 Musterantrag für einen Antrag auf Erstattung der Kirchen-
steuer im Fall einer Abfindung: s. bistum-aachen.de



men werden. Ein geänderter Steuerbe-
scheid wird wie ein neuer Steuerbescheid
behandelt. Steht die Steuerfestsetzung
unter dem Vorbehalt der Nachprüfung (§
164 AO) oder unter dem Vorläufigkeitsver-
merk (§ 165 AO), so ist dies unbeachtlich. 

e) Weitere Unterlagen sind auf Anforderung
nachzureichen (§ 90 AO). Bei Teilerlassan-
trägen auf Abfindungen gilt dies insbeson-
dere für die Abfindungsvereinbarung. 

f) Persönliche Billigkeitsanträge sind ausführ-
lich zu erläutern. Es ist ein Nachweis in Form
einer Übersicht über das Vermögen, die
Schulden sowie der laufenden Einnahmen
und Ausgaben zu erbringen.

g) Eine Erstattung von Kirchensteuer auf
Grund von Kappungs- oder (Teil)Erlassan-
trägen ist erst möglich, wenn die Kirchen-
steuer zuvor vollständig an das Finanzamt
gezahlt worden ist. 

h) Die im Steuerbescheid ausgewiesenen
Sachverhalte und steuerlichen Berechnun-
gen sind generell Grundlage für (Teil)Erlasse
und Erstattungen von Kirchensteuern. 

Ist im Steuerbescheid ein Verweis auf § 34
EStG nicht erfolgt, wird bei Vorliegen des
Tatbestandes für einen Teilerlass, dieser von
denen im Steuerbescheid ausgewiesenen
Besteuerungsgrundlagen ermittelt. Dabei ist
eine Gleichbehandlung identischer Sachver-
halt sicherzustellen.

3. Stundungen 

Über Anträge auf Stundungen entscheidet die
Diözese Aachen (§ 13 Abs. 2 Verordnung über
die Erhebung von Kirchensteuer in der Diözese
Aachen)

a) Die Kirchensteuer kann gestundet werden (§
222 AO), wenn die Einziehung bei Fälligkeit
eine erhebliche Härte für den Steuerbürger
bedeuten würde.

b) Durch kurzfristige Stundungen – längstens
12 Monate – ist sicherzustellen, dass der
Steueranspruch nicht gefährdet wird. Wei-
tergehende Stundungen können nach 
dieser Frist erneut geprüft werden. Raten-
zahlungen sind im Rahmen der Leistungs-
fähigkeit des Steuerbürgers zu vereinbaren.

c) Bei außerordentlichen Einkünften (Veräuße-
rungsgewinne) kann bei Liquiditätsproble-
men eine Stundung der Kirchensteuer auf
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der Grundlage des Vorauszahlungsbeschei-
des in Höhe des Teilerlasses gewährt wer-
den.

d) Sicherheitsleistungen werden grundsätzlich
nicht verlangt. Bei der Stundungsgewäh-
rung ist darauf hinzuweisen, dass Säumnis-
zuschläge und Stundungszinsen nicht
erhoben werden (§ 11 Abs. 3 Verordnung
über die Erhebung von Kirchensteuer in der
Diözese Aachen (Kirchensteuerordnung).

4. Rechtsfragen
Reine Rechtsfragen werden ausschließlich
nach den Vorgaben der AO abgewickelt. 

5. Nicht begünstigungsfähige Sachverhalte
Insbesondere Hebesatzdifferenzen,
„Schütt-aus-Hol-zurück-Verfahren“ sowie
Gewinnausschüttungen gehören nicht zu
den begünstigungsfähigen Sachverhalten.

6. Mitgliedschaft
Eine Mitgliedschaft in der römisch-katholi-
schen Kirche zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung ist Voraussetzung. Dies gilt nicht bei
ungerechtfertigter Erhebung der Kirchen-
steuer.

7. Mitteilungspflichten
Das Finanzamt erhält über Erstattungen, Er-
lasse und Stundungen eine Mitteilung.

8. Geringfügigkeitsgrenze
Aus verwaltungsökonomischen Gründen
wird bei einer Überzahlung unter 10,00 €
auf eine Neufestsetzung von Kirchensteuer-
höchstbeträgen und Teilerlassen verzichtet.

9. Rechtsbehelfe gegen Bescheide bzgl. Erlass
und Stundung

Gem. Art. 6 Abs. 1 Nr. 5 der Ordnung für die
im Bereich der wirtschaftlichen Angelegen-
heiten der Diözese Aachen tätigen Organe
vom 12. Oktober 2020 trifft der Kirchen-
steuer- und Wirtschaftsrat der Diözese Aa-
chen die Entscheidung über Rechtsbehelfe
gegen Bescheide bzgl. Erlass und Stun-
dung. 

Die Erfüllung dieser Aufgabe wurde gem.
Art. 6 Abs. 1 Nr. 5 der Ordnung für die im
Bereich der wirtschaftlichen Angelegenhei-
ten der Diözese Aachen tätigen Organe dem
Erlassausschuss übertragen.

10. Informationspflicht
Die Verwaltung hat dem Erlassausschuss
einmal jährlich in anonymisierter Weise über
die erfolgten Kirchensteuererstattungen,



(Teil-)erlasse, Stundungen und Kappungen
zu berichten.

11. Inkraftreten
Die Richtlinie tritt mit Wirkung zum 1. Januar
2022 in Kraft.

Aachen, 29. November 2021 Dr. Andreas Frick 
Generalvikar

Nr. 6 Regelung über die Gewährung eines
Teilerlasses von Kirchensteuer bei
Vorliegen von außerordentlichen Ein-
künften

Der Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat der Diözese
Aachen hat folgende Regelung über die Gewährung
eines Teilerlasses bei Vorliegen von außerordentlichen
Einkünften beschlossen:

1. Die nachfolgende Regelung erfasst
a) Veräußerungsgewinne im Sinne des § 34

EStG1 i.V.m. den §§ 14, 16 und 18 Abs.3
EStG;

b) die im Rahmen der gewerblichen Einkünfte
versteuerten Veräußerungsgewinne gemäß
§ 17 EStG. Hierzu zählen auch die im § 34
EStG ausgenommenen steuerpflichtigen
Teile der Veräußerungsgewinne, die nach §
3 Nr. 40 b EStG in Verbindung mit § 3 c Abs.
2 EStG teilweise steuerbefreit sind;

c) Abfindungen für den Verlust des Arbeitsplat-
zes (§ 34 EStG i.V.m. § 24 Nr. 1 a EStG)

2. Auf die v.g. Einkünfte wird unbeschadet der Re-
gelung des § 227 AO ein Kirchensteuerteilerlass
in Höhe von 50 % gewährt. Dieser Erlass ist be-
grenzt auf maximal 50 % der tatsächlich festge-
setzten römisch-katholischen Kirchensteuer,
abzüglich 3 % Bearbeitungsgebühr der Finanz-
verwaltung.

3. Wird sowohl ein Antrag auf Kirchensteuerteiler-
lass bei Vorliegen von außerordentlichen Ein-
künften als auch ein Antrag zur Festsetzung von
Kirchensteuerhöchstbeträgen beantragt, ist zu
erst der Kirchensteuerteilerlass bei Vorliegen
von außerordentlichen Einkünften durchzufüh-
ren. Die Festsetzung von Kirchensteuerhöchst-
beträgen erfolgt anschließend auf Grundlage
des maßgebenden zu versteuernden Einkom-
mens abzüglich der für den Teilerlass berück-
sichtigten außerordentlichen Einkünfte
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4. Die Anträge sind in Textform an die Hauptabtei-
lung 4 - Finanzen und Vermögen Bistum / 
Kirchengemeinden des Bischöflichen General-
vikariates Aachen zu stellen.  Die Frist zur An-
tragstellung endet spätestens mit Ablauf der
Festsetzungsfrist.

5. Eine Auszahlung ist erst möglich, wenn die Kir-
chensteuer vollständig an das Finanzamt ge-
zahlt worden ist. 

6. Die Regelung gilt mit Wirkung ab dem Veranla-
gungsjahr 2021 und tritt zum 1. Januar 2022 in
Kraft.

Aachen, 29. November 2021 Dr. Andreas Frick
Generalvikar 

Nr. 7 Regelung über die Festsetzung von
Kirchensteuerhöchstbeträgen

Der Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat der Diözese
Aachen hat folgende Regelung über die Festsetzung
von Kirchensteuerhöchstbeträgen beschlossen:

1. Übersteigt die nach derzeitigem Hebesatz als
Zuschlag zur Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
tariflich festgesetzte Kirchensteuer 4 % (bei
konfessionveschiedenen Eheleuten 2 %) des
maßgebenden zu versteuernden Einkommens,
so wird der Mehrbetrag auf Antrag abzüglich der
Verwaltungsgebühr des Finanzamtes (Stand
1.1.2021: 3%) erlassen. Das zu versteuernde
Einkommen bemisst sich entsprechend § 51a
EStG1.

2. Die gemäß den §§ 32d und 34a Abs. 4 EStG
(Nachversteuerungsbetrag) ermittelte römisch-
katholische Kirchensteuer bleibt außer Ansatz.

3. Die außerordentlichen Einkünfte auf der Grund-
lage der „Regelung über die Gewährung eines
Teilerlasses bei Vorliegen von außerordentlichen
Einkünften“ der Diözese Aachen in der jeweils
gültigen Fassung sowie die darauf entfallende
römisch-katholische Kirchensteuer bleiben
ebenfalls außer Ansatz.

4. Der Antrag kann nur in Textform beim Bischöfli-
chen Generalvikariat Aachen gestellt werden.
Die Frist zur Antragstellung endet spätestens
mit Ablauf der Festsetzungsfrist.

1 Die in der Regelung genannten Paragrafen beziehen sich
auf die aktuelle Fassung des Einkommensteuergesetzes
(EStG)

1 Die in der Regelung genannten Paragrafen beziehen sich
auf die aktuelle Fassung des Einkommensteuergesetzes
(EStG)



5. Eine Auszahlung ist erst möglich, wenn die Kir-
chensteuer vollständig gezahlt worden ist.

6. Die Regelung gilt mit Wirkung ab dem Veranla-
gungsjahr 2021 und tritt zum 1. Januar 2022 in
Kraft.

Aachen, 29. November 2021 Dr. Andreas Frick
Generalvikar 

Nr. 8 Sammlungen und Kollekten der 
Caritas 2022

„Gemeinsam“, ein Wort, das im vergangenen Jahr
sehr oft im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie
gebraucht wurde. Auch in diesem Jahr werden uns Co-
rona und seine Nachwirkungen sicher noch begleiten.
Unter dem Motto ihrer Dachkampagne #DasMachen-
WirGemeinsam möchte die Caritas auch im Jahr 2022
deutlich machen, dass es alle gemeinsam schaffen kön-
nen, die Pandemie zu bewältigen und den Zusammen-
halt der Gesellschaft zu stärken, wenn alle dafür
Verantwortung übernehmen. Auch die Gestaltung un-
seres zukünftigen Zusammenlebens ist Aufgabe der ge-
samten Gesellschaft.

In der Corona-Krise mögen sich manche Dinge ge-
ändert haben. Eines aber bleibt: Die Caritas ist mit ihren
ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern nahe bei den Menschen. Damit auch
die Caritas-Arbeit in den Gemeinden vor Ort auf vielfäl-
tige Not reagieren kann, gibt es alljährlich die Sammel-
aktionen von Caritas und Diakonie in Nordrhein-
Westfalen. Sie dient im Bistum Aachen dem Ziel, die
pfarrliche Caritasarbeit weiterhin zu unterstützen. Der
Erlös aller Sammlungen und Kollekten bleibt zu 100
Prozent zur Verwendung für die Caritasarbeit vor Ort. 

Zu Jahresbeginn stellt der Caritasverband für das
Bistum Aachen allen Pfarreien im Bistum Aachen die of-
fiziellen Termine im Jahr 2022 vor, zu denen für die Ca-
ritas-Arbeit vor Ort Kollekten oder Sammelaktionen
vorgesehen sind.

Termine 2022
– Frühjahrskollekte an einem kollektenfreien

Sonntag im Zeitraum Mitte Januar bis Ende
März

– Sommersammlung von Caritas und Diakonie
vom 4. Juni bis 25. Juni 2022

– Kollekte zum Caritas Sonntag am 18. Septem-
ber 2022

– Adventssammlung von Caritas und Diakonie
vom 19. November bis 10. Dezember 2022

Die Anfragen der Pfarreien zu den Sammlungen und
Kollekten der Caritas bearbeiten die Regionalen Cari-
tasverbände. Sie lassen allen Pfarreien zu den jeweili-
gen Sammlungs- bzw. Kollektenterminen direkt
Informationen zukommen und organisieren die Bestel-
lung und den Versand der Werbematerialien.
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Weitere Informationen und Mustervorlagen finden
Sie – stets einige Wochen vor den Kollekten- und
Sammlungsterminen – auf der jeweiligen Homepage der
Regionalen Caritasverbände sowie beim Caritasver-
band für das Bistum Aachen unter www.caritas-
ac.de/sammlungen.

Für Rückfragen steht im Caritasverband für das 
Bistum Aachen Christian Heidrich unter der F. (0241) 
43 12 27 E-Mail: cheidrich@caritas-ac.de zur Verfügung.

Kirchliche Nachrichten

Nr. 9 Personalchronik

Aus Datenschutzgründen werden personen-
bezogene Daten bzgl. Weihen, Beauftragungen, 
Ernennungen, Verlängerung von Ernennungen, 
Entpflichtungen, Versetzungen, Freistellungen 
für besondere Aufgaben, Eintritte in den 
Ruhestand, Ausscheiden aus dem Amt, 
Sterbefälle erst ab der Ausgabe 01/2023 in der 
Online-Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers 
veröffentlicht.



Nr. 10 Pontifikalhandlungen

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser 
spendete Domkapitular Pfarrer Karl-Heinz Teut das Sa-
krament der Firmung am 20. November 2021 in St. Cy-
riakus, Krefeld-Hüls, 31 Firmlingen.

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser 
spendete Domkapitular Pfarrer Hans-Joachim Hellwig 
das Sakrament der Firmung am 21. November 2021 in 
St. Mariä Geburt, Monschau, 55 Firmlingen.
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Verlautbarungen der 
deutschen Bischöfe

Nr. 11 Aufruf der deutschen Bischöfe zur
Fastenaktion Misereor 

Liebe Schwestern und Brüder, 

die Temperaturen steigen, Niederschläge fallen
seltener, dafür mancherorts in extremen Mengen.
Das erleben wir weltweit, auch in Deutschland.
Aber manche Länder sind auf geradezu dramati-
sche Weise betroffen. In Bangladesch und auf den
Philippinen spricht man vom Klimanotstand. In
stark wachsenden Städten leiden die Menschen
dort unter sengender Hitze. Steigende Wasserpe-
gel berauben sie ihrer Lebensgrundlagen.

Dieser Notstand ist menschengemacht. Ihn zu
überwinden, ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die
Misereor-Fastenaktion macht Mut: „Es geht! Ge-
recht.“ 

Menschen auf den Philippinen und in Bangla-
desch zeigen, wie Anpassung an den Klimawandel
gelingen kann. Hütten in Armenvierteln, auf deren
Dächern und Wänden Pflanzen wachsen, sind
besser geschützt gegen Überhitzung. Zugleich tra-
gen die Pflanzen Früchte zur Ernährung der Fami-
lien. Auf gut ausgebauten Rad- und Fußwegen
können ärmere Bevölkerungsgruppen Wege zur
Schule oder zur Arbeit klimaschonend, kosten-
günstig und sicher zurücklegen. Gemeinsam mit
den Projektpartnern werden alte Baumbestände
geschützt. 

Es geht! Gerecht. Mit der Unterstützung von
Misereor können die Menschen im globalen Süden
viel bewegen. Setzen wir durch die Fastenaktion
ein deutliches Zeichen für soziale und ökologische
Gerechtigkeit weltweit. Stellen wir uns mit unserer
großherzigen Spende an die Seite der Misereor-
Partner und verbinden wir uns mit ihnen im Gebet.

Für das Bistum Aachen
+ Dr. Helmut Dieser
Bischof von Aachen

Dieser Aufruf soll am 4. Fastensonntag, dem 27. März 2022,
in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen und den
Gemeinden zudem in anderer geeigneter Form bekannt ge-
macht werden. Die Kollekte am 5. Fastensonntag, dem 3. April
2022, ist ausschließlich für das Bischöfliche Hilfswerk Mise-
reor bestimmt.
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Bischöfliche Verlautbarungen 

Nr. 12 Beschlüsse der Regional-KODA Nord-
rhein-Westfalen vom 1. Dezember
2021

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 1. Dezember
2021 beschlossen:

I) Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung
(KAVO) für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln,
Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born vom 15. Dezember 1971 (Kirchlicher Anzeiger
für die Diözese Aachen vom 15. Mai 1991, Nr. 78,
S. 74), zuletzt geändert am 17. Dezember 2021
(Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen vom 
1. Januar 2022, Nr. 3, S. 29), wird wie folgt geän-
dert:

1. § 26 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt geändert:

„§ 26 Leistungsentgelt/Alternatives Entgeltan-
reiz-System“

b) An Absatz 4 wird ein neuer Absatz 5 mit folgen-
dem Wortlaut angefügt:

„(5) Alternativ zum Leistungsentgelt (Absatz 1) kann
das in Absatz 2 geregelte Gesamtvolumen durch
Dienstvereinbarung (§ 38 MAVO), in der insbeson-
dere die Aufteilung des sich daraus ergebenden
Budgets auf einzelnen Maßnahmen geregelt wird,
ganz oder teilweise auf das in Satz 2 dargestellte al-
ternative Entgeltanreiz-System verwendet werden.  

Das Budget kann für Maßnahmen zur Verbesserung
der Arbeitsplatzattraktivität, der Gesundheitsförde-
rung oder zur Nachhaltigkeit eingesetzt werden (z.B.
für Zuschüsse für Fitnessstudios, Sonderzahlungen,
Fahrkostenzuschüsse für ÖPNV/Job-Ticket, Sach-
bezüge, KiTa-Zuschüsse oder Wertgutscheine). 
Sofern Teile des in der Dienstvereinbarung verein-
barten Budgets nicht gemäß Satz 2 verbraucht wer-
den, erhöht sich hierdurch das Gesamtvolumen
nach Absatz 2 im Folgejahr um diesen Restbetrag.
Die aus dem alternativen Entgeltanreiz-System ge-
währten Leistungen sind zusatzversorgungspflich-
tig, soweit es sich dabei um steuerpflichtige
Einnahmen des Mitarbeiters handelt.

Über Vereinbarungen im Sinne dieses Absatzes
sowie ihre Ausgestaltung ist das (Erz-) Bischöfliche
Generalvikariat zu unterrichten. Das (Erz-)Bischöfli-
che Generalvikariat informiert die Regional-KODA
über den Abschluss der Dienstvereinbarung durch



Schreiben an den Vorsitzenden der Kommission.“

2. In § 26a Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 26
Abs. 1 S. 2“ ersetzt durch die Angabe „§ 26 Abs.
1 S. 2 oder Abs. 5 S. 1“.

3. Die Anlage 14 KAVO wird wie folgt geändert:

a. Die Überschrift der Anlage 14 KAVO erhält eine
Fußnote mit folgendem Wortlaut:

„* § 2 KAVO in Verbindung mit Ziffer 2 der
„Ordnung über die Rechtsfolgen eines
Dienstgeberwechsels im Geltungsbereich
der Grundordnung des kirchlichen Dienstes
im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse“
(Beschluss der Zentralen Kommission der
Zentral-KODA vom 23. November 2016)
bleibt unberührt.“ 

b. § 1 wird wie folgt neu gefasst:

aa) Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Der Mitarbeiter, der am 1. Dezember im Arbeitsver-
hältnis steht, hat Anspruch auf eine Weihnachtszu-
wendung.“

bb) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Der Mitarbeiter, dessen Arbeitsverhältnis spä-
testens mit Ablauf des 30. November endet und der
mindestens vom Beginn des Kalenderjahres unun-
terbrochen in einem Arbeitsverhältnis gestanden
hat, auf das die Kirchliche Arbeits- und Vergütungs-
ordnung (KAVO) oder eine andere von einer Kom-
mission im Sinne des Art. 7 der Grundordnung des
kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeits-
verhältnisse beschlossene Ordnung Anwendung
fand, erhält eine Zuwendung, wenn er wegen

a) Erreichens der Regelaltersgrenze (§ 48 Abs.
1 Buchst. a KAVO) oder

b) verminderter Erwerbsfähigkeit (§ 48 KAVO)

ausgeschieden ist oder

c) Erfüllung der Voraussetzungen zum Bezug
einer sonstigen abschlagsfreien Altersrente
nach dem SGB VI, 

d) eines mit Sicherheit erwarteten Personalab-
baus,

e) einer Körperbeschädigung, die ihn zur Fort-
setzung des Arbeitsverhältnisses unfähig
macht,

oder
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f) einer in Ausübung oder infolge seiner Arbeit
erlittenen Gesundheitsschädigung, die seine Ar-
beitsfähigkeit für längere Zeit wesentlich herab-
setzt,

gekündigt oder einen Auflösungsvertrag ge-
schlossen hat.“ 

cc). Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen.

c. § 2 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Die Fußnote zu Satz 1 wird gestrichen.

bbb) Satz 1 wird sodann wie folgt neu gefasst:

„Die Zuwendung beträgt

in den Entgeltgruppen 1 bis 8: 84,51 %
in den Entgeltgruppen 9a bis 12: 70,69 %
in den Entgeltgruppen 13 bis 15: 68,09 %

eines Monatsentgelts.“

ccc) In Satz 6 werden die Worte „oder 3“ gestrichen.

bb) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„(2) Der Anspruch nach § 1 Abs. 1 und 2 vermindert
sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in
dem der Mitarbeiter keinen Anspruch auf Entgelt
oder Fortzahlung des Entgelts nach § 23a KAVO
hat.“  

cc) In Absatz 4 Satz 1 werden die Worte „oder 3“
gestrichen. 

d. In § 4 Absatz 2 werden die Worte „und 3“ gestri-
chen.

II) Die Änderungen unter Ziffer I) treten am 1. Januar
2022 in Kraft.

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für das
Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 5. Januar 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 1. Dezember
2021 beschlossen:



I) Die Ordnung für Berufsausbildungsverhältnisse
für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster
(nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn vom
26. April 1991 (Kirchlicher Anzeiger für die Diözese
Aachen vom 15. Mai 1991, Nr. 78, S. 70), zuletzt ge-
ändert am 20. November 2021 (Kirchlicher Anzeiger
für die Diözese Aachen vom 1. Januar 2022, Nr. 1,
S. 14), wird wie folgt geändert:

In § 27 werden die Worte „Weiterleitung von Hinwei-
sen auf sexuellen Missbrauch“ durch die Worte
„Umsetzung der Ordnungen für den Umgang mit
sexuellem Missbrauch und zur Prävention gegen
sexualisierte Gewalt“ ersetzt.

II) Die Änderung unter Ziffer I) tritt am 1. Januar 2022
in Kraft.

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für das
Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 5. Januar 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 1. Dezember
2021 beschlossen:

I) Die Ordnung für Schülerinnen in praxisintegrier-
ten Ausbildungsgängen zur Erzieherin nach lan-
desrechtlichen Regelungen (PiA-Ordnung) für die
(Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster (nord-
rhein-westfälischer Teil) und Paderborn vom 5. Juli
2019 (Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen
vom 1. August 2019, Nr. 365, S. 284), zuletzt geän-
dert am 20. November 2021 (Kirchlicher Anzeiger
für die Diözese Aachen vom 1. Januar 2022, Nr. 1,
S. 14), wird wie folgt geändert:

In § 23 werden die Worte „Weiterleitung von Hinwei-
sen auf sexuellen Missbrauch“ durch die Worte
„Umsetzung der Ordnungen für den Umgang mit
sexuellem Missbrauch und zur Prävention gegen
sexualisierte Gewalt“ ersetzt.

II) Die Änderung unter Ziffer I) tritt am 1. Januar 2022
in Kraft.

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für das
Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 5. Januar 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen
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Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 1. Dezember
2021 beschlossen:

I) Die Ordnung für Praktikantinnen und Praktikan-
ten für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln,
Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born vom 30. März 1992 (Kirchlicher Anzeiger für
die Diözese Aachen vom 15. April 1992, Nr. 55, S.
61), zuletzt geändert am 20. November 2021 (Kirch-
licher Anzeiger für die Diözese Aachen vom 1. Ja-
nuar 2022, Nr. 1, S. 15), wird wie folgt geändert:

In § 7 Absatz 1 wird der fünfte Spiegelstrich wie
folgt neu gefasst:

„– § 8b Umsetzung der Ordnungen für den Umgang
mit sexuellem Missbrauch und zur Prävention
gegen sexualisierte Gewalt“.

II) Die Änderung unter Ziffer I) tritt am 1. Januar 2022
in Kraft.

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für das
Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 5. Januar 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 1. Dezember
2021 beschlossen:

I) Die Ordnung für Studierende in ausbildungsinte-
grierten dualen Studiengängen für die (Erz-)Bis-
tümer Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-
westfälischer Teil) und Paderborn vom 6. Oktober
2021 (Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen
vom 1. Januar 2022, Nr. 1, S. 7), wird wie folgt ge-
ändert:

In § 24 werden die Worte „Weiterleitung von Hinwei-
sen auf sexuellen Missbrauch“ durch die Worte
„Umsetzung der Ordnungen für den Umgang mit
sexuellem Missbrauch und zur Prävention gegen
sexualisierte Gewalt“ ersetzt.

II) Die Änderung unter Ziffer I) tritt am 1. Januar 2022
in Kraft.

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für das
Bistum Aachen in Kraft.



Aachen, 5. Januar 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 13 Beschlüsse der 20. und 21. Delegier-
tenversammlung zur Änderung der
Ordnung der Arbeitsrechtlichen Kom-
mission

Beschlüsse der 20. Delegiertenversammlung 2020

1. § 1 der AK-O wird um folgenden neuen Absatz 4a er-
gänzt:

„(4a) Aufgabe der Arbeitsrechtlichen Kommission ist
auch die Beratung und Beschlussfassung zu arbeits-
rechtlichen Regelungen durch Tarifverträge anderer 
Tarifvertragsparteien nach §§ 3ff AEntG, die durch ge-
setzliche Regelung einem Zustimmungserfordernis
durch paritätisch besetzte Kommissionen zur Festle-
gung von Arbeitsbedingungen auf der Grundlage kirch-
lichen Rechts für den Bereich kirchlicher Arbeitgeber in
der Pflegebranche gebildet sind, unterliegen.“

2. § 7 Absatz 7 der AK-O erhält folgende neue Fassung:

„1Der Leitungsausschuss der Mitarbeiterseite leitet die
Mitarbeiterseite nach innen und vertritt sie nach außen
auf der Grundlage der Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlungen. 2Die Verantwortung für das Budget der
Mitarbeiterseite und für die Umsetzung des Budgets der
Mitarbeiterseite liegt beim Leitungsausschuss. 3Er legt
die Richtlinien für die Führung der laufenden Geschäfte
fest und ist für die Fach- und Dienstaufsicht über die
hauptamtlichen Mitarbeiter(innen) der Mitarbeiterseite
verantwortlich. 4Die Fach- und Dienstaufsicht ist im
Rahmen der geltenden Gesetze und tariflichen Bestim-
mungen wahrzunehmen. 5Er organisiert die Kommuni-
kation auf der Mitarbeiterseite der Arbeitsrechtlichen
Kommission.“

3. § 7 Absatz 8 der AK-O erhält folgende neue Fassung:

„1Der Leitungsausschuss der Dienstgeberseite leitet die
Dienstgeberseite nach innen und vertritt sie nach außen
auf der Grundlage der Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlungen. 2Die Verantwortung für das Budget der
Dienstgeberseite und für die Umsetzung des Budgets
der Dienstgeberseite liegt beim Leitungsausschuss.3Er
legt die Richtlinien für die Führung der laufenden Ge-
schäfte fest und ist für die Fach- und Dienstaufsicht
über die hauptamtlichen Mitarbeiter(innen) der Dienst-
geberseite verantwortlich. 4Die Fach- und Dienstauf-
sicht ist im Rahmen der geltenden Gesetze und
tariflichen Bestimmungen wahrzunehmen. 5Er organi-
siert die Kommunikation auf der Dienstgeberseite der
Arbeitsrechtlichen Kommission.“

4. § 10 der AK-O erhält folgende neue Fassung:
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§ 10 Geschäftsstellen 
„(1) 1Die Mitarbeiterseite und die Dienstgeberseite
haben jeweils eigene Geschäftsstellen. 2Diese sind mit
eigenen Mitarbeiter(innen) besetzt, die nicht Mitglied der
Kommission sind und die beim Deutschen Caritasver-
band e.V. in einem Beschäftigungsverhältnis stehen.
3Entscheidungen über diese Dienstverhältnisse trifft der
Leitungsausschuss der jeweiligen Seite. 4In Ausnahme-
fällen können für die Seiten der Kommission auch Per-
sonen auf Honorarbasis tätig werden.
(2) 1Die Geschäftsstellen beraten und unterstützen die
Mitglieder der jeweiligen Seite der Bundeskommission
und der Regionalkommissionen bei der Beschlussfas-
sung und die jeweiligen Leitungsausschüsse bei deren
Aufgaben. 2Die jeweilige Geschäftsstelle führt die lau-
fenden Geschäfte der eigenen Seite entsprechend der
vom Leitungsausschuss festgelegten Richtlinien.
(3) Die Personen können mit Zustimmung der eigenen
Seiten beratend an den Sitzungen der Kommissionen
und der Ausschüsse, sowie den internen Beratungen
teilnehmen.“

5. § 13 der AK-O wird um folgenden neuen Absatz 9 er-
gänzt:

„(9) Für die Beratungen und Beschlüsse nach § 1 Abs.
4a ist die Bundeskommission zuständig.“

6. § 16 der AK-O wird um folgenden neuen Absatz 1a
ergänzt:

„(1a) Beschlüsse der Kommission nach § 1 Absatz 4a
bedürfen jeweils einer Mehrheit von zwei Drittel ihrer
Mitglieder.“

7.  § 18 Abs. 7 Satz 3 AK-O erhält folgende neue Fas-
sung:

„3Der erweiterte Vermittlungsausschuss entscheidet mit
der Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder.“

8. § 23 erhält folgende neue Fassung:

§ 23 Budget
„(1) Über das Budget der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion entscheidet auf Vorschlag des Vorstandes des
Deutschen Caritasverbandes die Delegiertenversamm-
lung. 
(2) 1Das Budget für die Arbeitsrechtliche Kommission ist
Teil der Finanzmittel des Deutschen Caritasverbandes,
für die der Vorstand des Deutschen Caritasverbandes
verantwortlich ist. 2Der Vorstand des Deutschen Cari-
tasverbandes überträgt die Verantwortung für die Teil-
budgets der Arbeitsrechtlichen Kommission auf die
Mitglieder der beiden Leitungsausschüsse bzw. die
Kommissionsgeschäftsführung. 3Kosten, die durch 
Entscheidungen der Leitungsausschüsse bzw. der
Kommissionsgeschäftsführung im Rahmen der übertra-
genen Aufgaben entstehen, sind aus den jeweiligen Teil-
budgets zu tragen.



(3) 1Die Leitungsausschüsse der beiden Seiten und die
Kommissionsgeschäftsstelle können für den Umgang
mit ihren jeweiligen Teilbudgets ein eigenes Regelwerk
erstellen. 2Das Regelwerk steht unter dem Genehmi-
gungsvorbehalt des Vorstandes des Deutschen Caritas-
verbandes.
(4) 1Die Höhe des Budgets für die jeweilige Amtsperiode
soll abgestimmt auf Basis der bedarfsorientierten Pla-
nung festgelegt werden. 2Zwingende Beteiligte der Bud-
getplanung sind der Finanz- und Personalvorstand, die
beiden Leitungsausschüsse der Arbeitsrechtlichen
Kommission, die Leitungen der seitigen Geschäftsstel-
len, sowie der/die Kommissionsgeschäftsführer/in. 
(5) Die Arbeitsrechtliche Kommission berichtet über den
Vorstand des Deutschen Caritasverbandes der Dele-
giertenversammlung jährlich von ihrer Arbeit und legt
einen Rechenschaftsbericht vor.“

9. § 24 AK-O erhält folgende neue Fassung:

„1Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2021 in Kraft. 2Ab-
weichend zu Satz 1 treten § 1 Abs. 4a, § 16 Abs. 1a und
§ 13 Abs. 9 am 1. November 2020 in Kraft.“ 

10. § 2 Absatz 1 Satz 2 der Wahlordnung der Mitarbei-
terseite wird wie folgt neu gefasst:

„2Er wird von der Mitgliederversammlung der Mitarbei-
terseite gewählt.“ 

11. § 2 Absatz 1 Satz 3 der Wahlordnung der Mitarbei-
terseite wird ersatzlos gestrichen. Der bisherige Satz 4
wird zu Satz 3 und der bisherige Satz 5 zu Satz 4.

12. § 7 Absatz 1 Satz 1 der Wahlordnung Mitarbeiter-
seite erhält folgende neue Fassung:

„1Scheidet ein(e) Vertreter(in) der Mitarbeiter(innen) aus,
welches Mitglied einer Regionalkommission, aber nicht
Mitglied der Bundeskommission ist, so wählt die Mitar-
beiterseite in der jeweiligen Regionalkommission für den
Rest der Amtsperiode ein neues Mitglied auf Vorschlag
der jeweiligen diözesanen Arbeitsgemeinschaft der 
Mitarbeitervertretungen beziehungsweise der Arbeits-
gemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im Offizialats-
bezirk Oldenburg.“

13. § 7 Absatz 2 Satz 1 der Wahlordnung Mitarbeiter-
seite erhält folgende neue Fassung:

„1Scheidet ein(e) Vertreter(in) der Mitarbeiter(innen) aus,
welches Mitglied einer Regionalkommission und Mit-
glied der Bundeskommission ist, so wählt die Mitarbei-
terseite der Bundeskommission für den Rest der
Amtsperiode ein neues Mitglied auf Vorschlag der 
jeweiligen diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitar-
beitervertretungen beziehungsweise der Arbeitsgemein-
schaft der Mitarbeitervertretungen im Offizialatsbezirk
Oldenburg für die jeweilige Regionalkommission und
Bundeskommission nach.“ 
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14. § 7 Absatz 2 der Wahlordnung Mitarbeiterseite erhält
folgende neue Sätze 2 und 3:

„2War ein(e) Vertreter(in) der Mitarbeiter(innen) bereits
Mitglied der Regionalkommission und soll dieses auf
Vorschlag der jeweiligen diözesanen Arbeitsgemein-
schaft der Mitarbeitervertretungen beziehungsweise der
Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen im Of-
fizialatsbezirk Oldenburg für das ausgeschiedene Mit-
glied in der Bundeskommission nachrücken, so wählt
die Mitarbeiterseite der Bundeskommission dieses Mit-
glied für den Rest der Amtsperiode nach. 3Auf Vorschlag
der jeweiligen diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mit-
arbeitervertretungen beziehungsweise der Arbeitsge-
meinschaft der Mitarbeitervertretungen im
Offizialatsbezirk Oldenburg wählt die jeweilige Regio-
nalkommission hiernach ein weiteres Mitglied nach,
welches ausschließlich Mitglied in der Regionalkommis-
sion ist.“ Der bisherige Satz 2 in § 7 Absatz 2 der Wahl-
ordnung Mitarbeiterseite wird zu Satz 4. 

15. § 2 Absatz 1 Satz 2 der Wahlordnung der Dienstge-
berseite wird wie folgt neu gefasst:

„2Er wird von der Mitgliederversammlung der Dienstge-
berseite gewählt.“ 

Beschlüsse der 21. Delegiertenversammlung 2021

1. § 12 AK-O erhält folgende neue Fassung:

„§ 12 Arbeitsweise
(1) 1Die Sitzungen der Bundeskommission, der Regio-
nalkommissionen, der Leitungsausschüsse und der Mit-
gliederversammlungen finden bei Bedarf und als
Präsenzsitzungen statt. 2Eine Sitzung hat außerdem
stattzufinden, wenn dies von der Hälfte der Mitglieder
des jeweiligen Gremiums schriftlich und unter Angabe
von Gründen verlangt wird.
(2) 1Die Sitzungen können auch mittels einer Videokon-
ferenz durchgeführt werden. 2Die Teilnehmer einer Vi-
deokonferenz haben dafür Sorge zu tragen, dass Dritte
vom Inhalt der Sitzung keine Kenntnis nehmen können.
3Für Sitzungen der Bundeskommission und der Lei-
tungsausschüsse treffen beide Leitungsausschüsse ge-
meinsam die Entscheidung über die Durchführung einer
Videokonferenz. 4Für Sitzungen der Regionalkommis-
sionen trifft der Vorsitzende im beiderseitigen Einver-
nehmen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden die
Entscheidung über die Durchführung einer Videokonfe-
renz. 5Für Sitzungen der Mitgliederversammlungen 
treffen die jeweiligen Leitungsausschüsse diese Ent-
scheidung. 6Widerspricht mindestens ein Viertel der Mit-
glieder der Durchführung der Sitzung mittels einer
Videokonferenz, findet eine Präsenzsitzung statt; der
Widerspruch ist gegenüber der jeweiligen Geschäfts-
stelle in Textform abzugeben. 7Die Beschlussfassung
und die Durchführung von Wahlen durch Abstimmung
in einer Sitzung mittels Videokonferenz sind zulässig.



8Dies gilt auch für den Fall der geheimen Abstimmung,
wenn sichergestellt ist, dass das Abstimmungsgeheim-
nis gewahrt ist. 
(3) Die Einladung mit Bekanntgabe der Tagesordnung
soll für die Sitzungen der Bundes- und der Regional-
kommissionen drei Wochen vor dem Sitzungstermin zu
erfolgen. 
(4) 1Sind Mitglieder verhindert, an einer Sitzung teilzu-
nehmen, so ist die Übertragung des Stimmrechtes auf
ein anderes Mitglied zulässig. 2Ein Mitglied kann zusätz-
lich nicht mehr als ein übertragenes Stimmrecht aus-
üben. 3Die Übertragung des Stimmrechtes ist bei
Sitzungen der Bundeskommission, der Regionalkom-
missionen sowie der Leitungsausschüsse dem/der 
jeweiligen Vorsitzenden in Textform über die Kommissi-
onsgeschäftsstelle, bei Mitgliederversammlungen an
die jeweilige seitige Geschäftsstelle nachzuweisen.
(5) 1Anträge an die jeweiligen Kommissionen können nur
deren Mitglieder stellen. 2Abweichend hiervon werden
Anträge nach § 14 von der (Gesamt-)Mitarbeitervertre-
tung oder dem Dienstgeber oder von beiden gemein-
sam gestellt.
(6) 1Die Sitzungen der Arbeitsrechtlichen Kommission
und ihrer Ausschüsse sind nicht öffentlich. 2Eine Auf-
zeichnung ist unzulässig, es sei denn, alle anwesenden
Mitglieder stimmen dem zu. 3Zu den Sitzungen können
Sachverständige hinzugezogen werden.
(7) Die Bundeskommission, die Regionalkommissionen,
die Leitungsausschüsse sowie die Mitgliederversamm-
lungen geben sich jeweils eine Geschäftsordnung.“

2. In § 18 AK-O wird der folgende neue Absatz 2a ein-
gefügt:

„(2a) 1Anstelle von Präsenzsitzungen können die Sitzun-
gen des Vermittlungsausschusses auch mittels Video-
konferenz durchgeführt werden, wenn jeweils
sichergestellt ist, dass allen Mitgliedern des Vermitt-
lungsausschusses die technischen Mittel für die Teil-
nahme an der Videokonferenz zur Verfügung stehen.
2Die Teilnehmer einer Videokonferenz haben dafür Sorge
zu tragen, dass Dritte vom Inhalt der Sitzung keine
Kenntnis nehmen können. 3Eine Aufzeichnung ist unzu-
lässig. 4Über die Durchführung einer Sitzung mittels 
Videokonferenz und die Auswahl der Videokonferenz-
software entscheiden die beiden Vorsitzenden im bei-
derseitigen Einvernehmen.“

3. § 24 wird wie folgt neu gefasst:

„§ 24 Schlussbestimmungen 
Diese Ordnung tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.“

Die vorgenannten Beschlüsse setze ich hiermit für das
Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 5. Januar 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen
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Nr. 14 Beschluss der Regionalkommission
Nordrhein-Westfalen der Arbeitsrecht-
lichen Kommission des Deutschen
Caritasverbandes e. V.

Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen der
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritas-
verbandes e. V. hat am 5. November 2021 folgenden
Beschluss gefasst:

I. Übernahme der ab dem 1. August 2021 be-
schlossenen mittleren Werte
Der Beschluss der Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission vom 7. Oktober
2021 zu den Änderungen in der Anlage 7 zu den
AVR wird hinsichtlich aller dort beschlossenen
mittleren Werte zur Entgelt- und Vergütungs-
höhe mit der Maßgabe übernommen, dass alle
dort beschlossenen mittleren Werte zu densel-
ben Zeitpunkten als neue Entgelt- und Vergü-
tungswerte für den Bereich der Regional-
kommission Nordrhein-Westfalen festgesetzt
werden. Dies schließt die Zeitpunkte, die in der
Übergangsregelung, Teil III des Beschlusses
vom 7. Oktober 2021, beschlossen wurden, ein.

II. Weitergeltung des Abschnittes F der Anlage
7 AVR in der am 31. Juli 2021 geltenden Fas-
sung
Der im Bereich der Regionalkommission Nord-
rhein-Westfalen geltende Abschnitt F in der am
31. Juli 2021 geltenden Fassung der Anlage 7
AVR gilt nach § 5 Satz 3 Abschnittes I des Teils
II (Besonderer Teil) der Anlage 7 AVR in der am
1. August 2021 geltenden Fassung fort und wird
als Abschnitt J dieses Teils II weitergeführt.

III. Inkrafttreten
Dieser Beschluss tritt zum 1. August 2021 in
Kraft.

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für das
Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 5. Januar 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 15 Ordnung der Dienst- und Versor-
gungsbezüge der Priester des Bis-
tums Aachen (Priesterbesoldungs-
und -versorgungsordnung – PrBVO)

Inhalt:
Präambel

I. Einleitende Vorschriften
§ 1 Geltungsbereich
§ 2 Besoldung



§ 3 Versorgung

II. Besoldung
§ 4 Besoldung
§ 5 Grundgehalt
§ 6 Höhe des Grundgehalts in Sonderfällen
§ 7 Besoldungsdienstalter
§ 8 Dienstwohnung
§ 9 Zulagen
§ 10 zur Zeit unbesetzt
§ 11 zur Zeit unbesetzt
§ 12 Erlöschen des Anspruchs auf Besoldung

III. Versorgung
§ 13 Arten der Versorgung
§ 14 Ruhegehalt
§ 15 Ruhegehaltsfähige Dienstbezüge
§ 16 Ruhegehaltsfähige Dienstzeit
§ 17 Höhe des Ruhegehaltes
§ 18 Höhe des Ruhegehaltes in Sonderfällen
§ 19 Ruhen und Erlöschen des Anspruchs auf

Ru hegehalt
§ 20 Höhe der Versorgung in besonderen Fällen
§ 21 zur Zeit unbesetzt
§ 22 Unterhaltsbeitrag
§ 23 Unfallfürsorge
§ 24 Krankheitsfürsorge
§ 25 Sterbemonats-Bezüge und Beihilfen nach

dem Tod des Beihilfeberechtigten
§ 26 Anwendung des Beamtenversorgungsgesetzes

IV. Gemeinsame Vorschriften
§ 27 Zahlungsweise
§ 28 Überzahlungen
§ 29 Forderungsübergang
§ 30 Meldepflichten, Empfangsbevollmächtigter

V. Pflichtabgaben
§ 31 Pflichtabgaben

VI. Deckung des Besoldungs- und Versorgungs-
bedarfs

§ 32 Bereitstellung der Mittel / Versorgungszuschlag
§ 33 Bereitstellung der Dienstwohnung
§ 34 Verpflichtungen Dritter
§ 35 Träger der Bezüge und Leistungen

VII. Übergangsvorschriften
§ 36 Besoldungsdienstalter für die am 30.04.1994

vor handenen Priester
§ 37 Anwendung neuen Rechts für die am

30.04.1994 vorhandenen Priester im Ruhe stand
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VIII. Schlussbestimmungen
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Präambel:

Das kirchliche Gesetzbuch „Codex Iuris Canonici“ (CIC)
verpflichtet die (Erz-)Bistümer, für eine angemes sene
Vergütung der Priester und für die soziale Fürsor ge bei
Krankheit, Dienstunfähigkeit und im Alter zu sor gen;
dabei sind die Natur der Aufgabe und die Umstän de des
Ortes und der Zeit zu berücksichtigen, damit die Pries-
ter für die Erfordernisse ihres Lebens und auch für eine
angemesse ne Entlohnung derer sorgen können, deren
Dienste sie bedürfen (can. 281 i.V.m. can. 1274 §§ 1 und
2 CIC). Der Codex verpflichtet die Priester, ein einfaches
Leben zu führen und das den angemessenen Lebens-
unterhalt und die Erfüllung der Pflichten ihres geistlichen
Amtes Über steigende für das Wohl der Kirche und für
Werke der Ca ritas zu ver wenden (can. 282 CIC). Um
dies zu ermögli chen, wird diese Priesterbesoldungs-
und -versorgungs ordnung, die den veränderten Bedin-
gungen angepasst ist, für Priester des Bistums Aachen
erlassen.

I. Einleitende Vorschriften

§ 1
Geltungsbereich

1. Diese Ordnung und ihre Anlagen regeln

a) die Besoldung der dem Bistum Aachen inkardi -
nierten und im Dienst des Bistums stehenden Pries-
ter und 

b) die Versorgung der in den Ruhestand versetzten
inkardinierten Priester des Bistums Aachen.

2. Im Bistum Aachen inkardinierten Priestern, die nicht
im Dienst des Bistums Aachen stehen, kann Besol -
dung oder Besoldung und Versorgung gemäß die -
ser Ordnung schriftlich zugesagt werden. 

3. Für inkardinierte Priester des Bistums Aachen, die
nicht nach dieser Ordnung Besoldung oder Versor -
gung erhalten, gilt nur § 31 - Pflichtabgaben - die -
ser Ordnung. 

4. Nicht im Bistum Aachen inkardinierten Priestern, die
im Dienst des Bistums Aachen stehen, kann Besol -
dung oder Besoldung und Versorgung gemäß die -
ser Ordnung schriftlich zugesagt werden.

§ 2
Besoldung

Besoldung im Sinne dieser Ordnung sind diejenigen Be -
züge, die dem Priester zur Deckung eines seiner Stel-
lung angemessenen Unterhalts während der Zeit seines
akti ven Dienstes gezahlt werden. 



§ 3
Versorgung

Versorgung im Sinne dieser Ordnung sind diejenigen
Be züge, die dem Priester nach dem Ausscheiden aus
dem aktiven Dienst gezahlt oder zur Behebung einer
Notlage gewährt werden.

II. Besoldung

§ 4
Besoldung

1. Der Priester erhält Besoldung von dem Tag an, an
dem er in den Dienst des Bistums Aachen über -
nommen wird.

2. Zur Besoldung gehören folgende Bezüge:
a) Grundgehalt – § 5,
b) Bereitstellung einer mietfreien Dienstwohnung –

§ 8,
c) gegebenenfalls Zulagen – § 9.

3. – entfallen –

§ 5
Grundgehalt

1. Die Höhe des Grundgehaltes des Priesters ist in der
Anlage 1 Abschnitt A zu dieser Ordnung geregelt.

2. Das Grundgehalt wird nach Stufen bemessen. Das
Aufsteigen in den Stufen bestimmt sich nach dem
Be soldungsdienstalter. 

3. Das Grundgehalt steigt bis zur fünften Stufe im 
Ab stand von zwei Jahren, bis zur neunten Stu fe im
Ab stand von drei Jahren und darüber hinaus in Ab-
stand von vier Jahren.

4. Der Anspruch auf das Aufsteigen in den Dienst -
altersstufen ruht, solange der Priester des Dienstes
entho ben ist.

§ 6
Höhe des Grundgehaltes in Sonderfällen

1. Bei einem Priester der eine Besoldung, Vergü tung
oder Versorgung aus einer Verwendung im öffentli -
chen Dienst erhält oder Bezieher ei ner Rente ist, er -
folgt eine Anrechnung oder Teilanrechnung dieser
Einkommen auf das Grundgehalt nach § 5. Dabei
dür fen die Ge samtbezüge dieses Priesters die
Dienstbezüg e des höher dotierten Amtes bzw. bei
Bezie hern von Versorgungsbezügen die ruhege-
haltsfähigen Dienstbezüge des höher dotier ten
Amtes aus seiner Verwendung im öffentli chen
Dienst  nicht übersteigen.  
Zulagen nach der Anlage 2 zu dieser Ordnung blei-
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ben unberührt. Bezüge oder Vergütungen aus einem
Ne benamt werden auf die Besol dung angerechnet.
Nä heres regelt die Anlage 8 zu dieser Ordnung.

2. Bei Anrechnung eines Verwendungseinkom mens,
ei ner Versorgung, einer Rente oder ei ner ver -
gleichba ren Leistung auf das Grundge halt darf das
festgesetz te Grundgehalt zusam men mit den Leis-
tungen Dritter das Grundge halt eines nach dieser
Ordnung besolde ten vergleichbaren Priesters nicht
unterschreiten. 

Eine Anrechnung von Leistungen Dritter unterbleibt,
wenn die Beiträge, aus denen die Leistungen fließen,
ausschließlich aus eigenen Mitteln des Priesters er -
bracht wurden. 

§ 7
Besoldungsdienstalter

1. Das Besoldungsdienstalter beginnt, vorbehalt lich
des Absatzes 2, am Ersten des Monats, in dem der
Pries ter das einundzwanzigste Le bensjahr vollendet
hat, sofern die Priesterwei he vor Vollendung des
fünfund dreißigsten Le bensjahres erfolgte.

2. Erfolgte die Priesterweihe nach Vollendung des fünf -
unddreißigsten Lebensjahres, so wird der Beginn
des Besoldungsdienstalters nach Ab satz 1 um Zei-
ten nach Vollendung des fünf unddreißigsten Le-
bensjahres hinausgeschob en, und zwar um die
Hälfte der weiteren Zeit.

3. Die Zeit, um die der Beginn des Besoldungs -
dienstalters nach Absatz 2 hinauszuschieben ist,
wird auf vol le Monate abgerundet.

4. Erfolgt eine Beurlaubung ohne Dienstbezüge, so
wird das Besoldungsdienstalter um die Hälfte der
Zeit der Beurlaubung hinausge schoben. Bei Beur-
laubung im dienstlichen In teresse wird hiervon ab-
gesehen. 

5. Die Berechnung und Festsetzung des Besol -
dungsdienstalters sind dem Priester schriftlich mit-
zuteilen.

§ 8
Dienstwohnung

1. Priester im aktiven Dienst, die einen bischöflichen
Auftrag wahrnehmen und nach der PrBVO regel -
mäßige Bezüge für ihre hauptamtliche seelsorgeri -
sche Tätigkeit im Bistum Aachen erhalten, haben
Anspruch auf die Bereitstellung einer mietfreien
Dienstwohnung. 
Die mietfreie Dienstwohnung ist entweder in einem
kircheneigenen Gebäude zu gewähren oder sonst
an zumieten. Zur Dienstwohnung gehört in der Re -
gel eine Garage oder Carport oder Stellplatz.



Priester im aktiven Dienst sind verpflichtet, die ihnen
zuge wiesene Dienstwohnung zu beziehen
(Dienstwoh nungsverpflichtung).

2. Die Dienstwohnung soll der Amtsstellung des Pries -
ters und den örtlichen Verhältnissen entsprechen.

3. Steht keine Dienstwohnung zur Verfügung oder wird
keine Dienstwohnung zur Verfügung gestellt, weil
eine zur Verfügung stehende nicht geeignet ist, kann
dem Priester eine auf die Dauer seines akti ven
Priesterdienstes befristete Befreiung von der
Dienstwohnungs verpflichtung erteilt und nach Anla -
ge 1 Abschnitt B zur PrBVO eine Wohnungszulage
für die Anmietung einer Wohnung gewährt werden.
Falls dem Priester nach Entscheidung des Ortsordi -
narius gestattet wird, in sein Wohneigentum einzu -
ziehen, entfällt die Zahlung einer Wohnungszulage.

4. Näheres regelt die Dienstwohnungsverordnung in
Anlage 7 zu dieser Ordnung.

§ 9

– entfallen –

§ 10

– entfallen –

§ 11

– entfallen –

§ 12
Erlöschen des Anspruchs auf Besoldung

Der Anspruch auf Besoldung erlischt, wenn der Priester
die ihm übertragenen Dienste ohne Zustimmung des Bi -
schofs beendet oder wenn ihm die Weiterführung seines
Dienstes untersagt ist.

III. Versorgung

§ 13
Arten der Versorgung

Versorgungsbezüge sind:
a) Ruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag – §§ 14-20, 

§ 22,
b) Unfallfürsorge – § 23
c) Krankheitsfürsorge – § 24
d) Sterbemonatsbezüge und Beihilfen im Todes fall

(Sterbegeld) – § 25.

§ 14
Ruhegehalt

1. Der Anspruch auf Ruhegehalt entsteht mit dem Be -
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ginn des Ruhestands, in den Fällen der Verset zung
in den einstweiligen Ruhestand nach Ablauf der
Zeit, für die Dienstbezüge gewährt werden.

2. Das Ruhegehalt wird auf der Grundlage der ruhe -
gehaltsfähigen Dienstbezüge und der ruhege -
haltsfähigen Dienstzeit berechnet.

§ 15
Ruhegehaltsfähige Dienstbezüge

1. Ruhegehaltsfähige Dienstbezüge sind:
a) das Grundgehalt gemäß § 5 Absatz 1, 
b) die Wohnungszulage gemäß Anlage 1 Abschnitt

B zu dieser Ordnung anstelle einer mietfreien
Woh nung, 

c) sonstige Dienstbezüge, die als ruhegehaltsfähig
bezeichnet sind.

Die ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge sind mit Aus -
nahme der Wohnungszulage (Anlage 1 Abschnitt B)
mit dem Faktor 0,99349 zu vervielfältigen

Wohnt der Priester im Wohneigentum, entfällt die
Zahlung einer Wohnungszulage. § 8 Absatz 3 Satz
2 gilt entsprechend.

2. Ist der Priester infolge eines Dienstunfalles dienst -
unfähig geworden und in den Ruhestand getreten,
so ist das Endgrundgehalt nach Anlage 1 Abschnitt
A zu dieser Ordnung als Unfallruhegehalt nach Ab -
satz 1 Buchstabe a zugrunde zu legen.

§ 16
Ruhegehaltsfähige Dienstzeit

1. Ruhegehaltsfähige Dienstzeit ist die Zeit, die der
Priester ab dem Tag der Diakonenweihe hauptamt-
lich im kirchlichen, caritativen oder öffentlichen
Dienst zurückgelegt hat.

2. Nicht ruhegehaltsfähig sind Zeiten
a) einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge. Diese

Zeit kann berücksichtigt werden, wenn spä -
testens bei Beendigung der Beurlaubung
schriftlich festgelegt worden ist, dass diese öf -
fentlichen Belangen oder kirchlichen Interes sen
diente.

b) der Suspendierung.

3. Die ruhegehaltsfähige Dienstzeit kann sich um fol -
gende Zeiten erhöhen, die vor dem in Absatz 1 Satz
1 ge nannten Termin liegen:
a) die Mindestzeit der außer der allgemeinen

Schul bildung vorgeschriebenen Ausbildung
einschließ lich der Zeit als Seminarist,

b) die Zeit des nicht berufsmäßigen Wehrdiens tes
und vergleichbare Zeiten.

4. Andere Zeiten, die vor dem in Absatz 1 Satz 1 ge -



nannten Termin liegen, können ganz oder teilwei se
durch besondere Entscheidung des Generalvi kars
als ruhegehaltsfähig anerkannt werden.

§ 17
Höhe des Ruhegehaltes

1. Das Ruhegehalt beträgt für jedes Jahr ruhegehalts -
fähiger Dienstzeit 1,79375 vom Hundert der ruhe -
gehaltsfähigen Dienstbezüge, insgesamt jedoch
höchs tens 71,75 vom Hundert. Der Ruhegehalts -
satz ist auf zwei Dezimalstellen auszurechnen. Da -
bei ist die zwei te Stelle um eins zu erhöhen, wenn
in der dritten Stel le eine der Ziffern fünf bis neun ver-
bleiben würde.
Zur Ermittlung der gesamten ruhegehaltsfähigen
Dienstjahre sind eventuell anfallende Tage unter Be -
nutzung des Nenners dreihundertfünfundsechzig
um zurechnen; die Sätze 2 und 3 gelten entspre -
chend.

2. Das Ruhegehalt vermindert sich um 3,6 vom Hun -
dert für jedes Jahr, um das der Priester vor Ablauf
des Mo nats, in dem er das 67. Lebensjahr vollen -
det, in den Ruhestand versetzt wird. Die Minderung
des Ruhege haltes darf 14,4 vom Hundert nicht
übersteigen. Ab satz 1 Satz 2 und 3 gilt entspre -
chend.

3. Das Ruhegehalt beträgt mindestens 35 vom Hun -
dert der ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge.

4. Bei einem in den einstweiligen Ruhestand versetz -
ten Priester beträgt das Ruhegehalt mindestens für
die Dauer von sechs Monaten, längstens für die
Dauer von drei Jahren, 71,75 vom Hundert der ru -
hegehaltsfähigen Dienstbezüge.

5. Rückwirkend ab 1. April 2004 wird ein Beitrag zur
gesetzlichen Pflegeversicherung erhoben. Dieser
bemisst sich von den jeweiligen Versor -
gungsbezügen bis zur Beitragsbemessungsgrenze
der gesetzlichen Pflegeversicherung mit dem halb -
en Beitragssatz der gesetzlichen Pflegeversiche -
rung.

§ 18
Höhe des Ruhegehaltes in Sonderfällen

1. Versorgungsberechtigte Priester, die aus einer wei -
teren Verwendung im kirchlichen Dienst oder einer
sonstigen Tätigkeit
a) ein Einkommen beziehen oder
b) ein Ruhegehalt oder eine ähnliche Leistung

erhal ten oder
c) eine Rente beziehen, die nicht aufgrund allei -

niger eigener Beitragsleistung gewährt wird, er-
halten daneben das Ruhegehalt nach dieser
Ord nung nur bis zum Erreichen der in Absatz 2
bezeich neten Höchstgrenze.
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2. Als Höchstgrenze gelten für Priester im Ruhestand
a) beim Zusammentreffen von Ruhegehalt mit Ver -

wendungseinkommen: 
die ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge aus der
End stufe der Besoldungsgruppe, aus der sich
das Ru hegehalt berechnet. Bei der Ruhens -
berechnung bleiben Unfallausgleich und Auf-
wandsentschädigungen außer Betracht.

b) beim Zusammentreffen von Ruhegehalt mit Ver -
sorgungsbezügen:
das Ruhegehalt, das sich unter Zugrundele gung
der gesamten ruhegehaltsfähigen Dienstzeit
und der ruhegehaltsfähigen Dienst bezüge aus
der End stufe seiner Besoldungs gruppe ergibt.

c) beim Zusammentreffen von Versorgungsbezü -
gen mit Renten oder sonstigen wiederkehren -
den Leis tungen:

d) der Betrag, der sich ergeben würde, wenn der
Be rechnung zugrundegelegt würden:

– bei den ruhegehaltsfähigen Dienstbezügen die
Endstufe der Besoldungsgruppe, aus der sich
das Ruhegehalt berechnet, und

– als ruhegehaltsfähige Dienstzeit die Zeit vom
vollendeten siebzehnten Lebensjahr bis zum
Eintritt des Versorgungsfalls, abzüglich der Zei -
ten nach § 16 Absatz 2, zuzüglich der Zu -
rechnungszeiten.

§ 19
Ruhen und Erlöschen des Anspruchs auf 

Ruhege halt

1. a) Der Anspruch auf Ruhegehalt ruht, wenn der Be -
zieher von Ruhegehalt erneut in den aktiven Dienst
berufen wird.
b) Lehnt er diese Berufung in den aktiven Dienst
ohne gerechtfertigten Grund ab, so verliert er für
diese Zeit seine Versorgungsbezüge.

2. Der Anspruch auf Ruhegehalt erlischt, wenn Um -
stände eintreten, die gemäß § 12 zum Erlöschen
des An spruchs auf Besoldung führen würden.

§ 20
Höhe der Versorgung in besonderen Fällen

Der Berechnung der Versorgungsbezüge dürfen nur die
nach dieser Ordnung zulässigen ruhegehaltsfähi gen
Dienstbezüge gemäß § 15 – höchstens jedoch die eines
Pfarrers –  zugrundegelegt werden.

§ 21

– entfallen –

§ 22
Unterhaltsbeitrag

In den Fällen der §§ 12 und 19 (Ruhen und Erlöschen
des Anspruchs auf Besoldung oder Ruhegehalt) kann
der Bi schof zum Unterhalt eines dienstfähigen, jedoch



nicht im Dienst verwendeten und nicht in den Ruhe -
stand versetz ten Priesters einen Unterhaltsbeitrag ge -
währen.

§ 23
Unfallfürsorge

1. Wird ein Priester, der Besoldung oder Versorgung
nach dieser Ordnung bezieht, durch einen Dienst-
unfall verletzt, so wir ihm Unfallfürsorge ge währt.
Priester, die nicht die Versorgungszusage nach die -
ser Ordnung haben, unterliegen im Falle eines
Dienstunfalles den Bestimmungen der gesetzlichen
Unfallversicherung (zuständige Berufsgenossen -
schaft).

2. Die Unfallfürsorge umfasst:
a) Erstattung von Sachschäden und besonderen

Aufwendungen,
b) Heilverfahren,
c) Unfallausgleich
d) Unfallruhegehalt oder Unterhaltsbeitrag.

3. Auf die Unfallfürsorge findet Abschnitt V des Geset -
zes über die Versorgung der Beamten und Richter
in Bund und Ländern, ausgenommen die §§ 30, 39
bis ein schließlich 43, in der jeweils geltenden Fas -
sung ent sprechende Anwendung.

4. Ein Dienstunfall ist dem VRK – Versicherer im Raum
der Kirchen – Doktorweg 2–4, 32752 Detmold, dem
Besoldungsträger und dem Generalvikar un ver -
züglich zu melden.

§ 24
Krankheitsfürsorge

Priester, die Besoldung oder Versorgung beziehen, er -
halten in Krankheitsfällen Beihilfen nach Maßgabe der
Beihil feordnung für Priester des Bistums Aachen in der
jeweils geltenden Fassung.

§ 25
Sterbemonats-Bezüge und Beihilfen nach dem 

Tod des Beihilfeberechtigten

1. Den Erben oder sonstigen Anspruchsberechtigten
des verstorbenen Priesters verbleiben für den Ster -
bemonat die Bezüge des Verstorbenen. Dies gilt
auch für eine für den Sterbemonat gewährte Auf -
wandsentschädigung.

2. Es besteht ein Anspruch auf Beihilfe für Aufwendun -
gen, die bis zum Tode des Beihilfeberechtigten ent -
standen sind. Näheres regelt die Beihilfeordnung für
Priester des Bistums Aachen in der jeweils gel -
tenden Fassung. 
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§ 26
Anwendung des Beamtenversorgungsgesetzes

Im übrigen gelten die Bestimmungen des Beamtenver -
sorgungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landesbeamtenversorgungsgesetz – LBeamtVG NRW)
in der jeweils geltenden Fassung entsprechend, soweit
sie auf die Priester anwendbar sind.

IV. Gemeinsame Vorschriften

§ 27
Zahlungsweise

1. Die Besoldungsbezüge, Ruhegehälter oder Unter -
haltsbeiträge werden monatlich im voraus bargeld -
los gezahlt.

2. Die Abtretung oder Verpfändung der Besoldungs-
oder Versorgungsbezüge oder eines Teils dieser Be-
züge oder die Übernahme von Bürgschaften bedarf
der Zustimmung des Generalvikars.

§ 28
Überzahlungen

1. Zuviel gezahlte Besoldungs- oder Versorgungsbe -
züge sind zurückzuzahlen. Die Vorschriften des
Bürgerli chen Gesetzbuches über die ungerechtfer -
tigte Berei cherung kommen nicht zur Anwendung.

2. Ausnahmsweise kann in Härtefällen von der Rück -
forderung ganz oder teilweise abgesehen werden.

§ 29
Forderungsübergang

1. Wird ein Priester körperlich verletzt oder getötet, so
geht ein gesetzlicher Schadensersatzanspruch, der
ihm oder seinen Erben infolge einer Körper -
verletzung oder der Tötung gegen einen Dritten zu-
steht, insoweit auf das Bistum Aachen über, als
dieses während einer auf Körperverletzung beru -
henden Aufhebung der Dienstfähigkeit oder infol ge
der Körperverletzung oder Tötung zur Gewäh rung
von Leistungen verpflichtet ist.

2. Der Übergang des Anspruchs kann nicht zum Nach-
teil des Priesters oder der Erben geltend ge macht
wer den; dies gilt auch, wenn der Schädiger nur für
einen Teil des Schadens ersatzpflichtig ist.

§ 30
Meldepflichten, Empfangsbevollmächtigter

1. Jeder Priester, der Besoldungs- oder Versor -
gungsbezüge gemäß dieser Ordnung erhält, ist ver-
pflichtet, dem Bistum Aachen unverzüg lich unter
Nennung der gewährenden Stelle den Bezug eines



Einkommens oder einer Ver sorgung aus einer Ver-
wendung im kirchlichen oder sonstigen Dienst, einer
Rente oder ver gleichbaren Leistung der Art und
Höhe nach anzu zeigen.

2. Kommt ein Priester den in Absatz 1 genannten Ver -
pflichtungen schuldhaft nicht nach, so kann ihm die
Besoldung oder Versorgung ganz oder teilweise auf
Zeit oder auf Dauer entzogen werden.

3. Hat ein Priester im Ruhestand seinen Wohnsitz oder
dauernden Aufenthalt außerhalb der Bundesrepu-
blik Deutschland, so kann das Bistum Aachen die
Bestel lung eines Emp fangsbevollmächtigten in der
Bundes republik Deutschland verlangen.

V. Pflichtabgaben

§ 31
Pflichtabgaben

1. Der Bischof von Aachen kann Abgaben festset zen,
um die die Bezüge der Priester gekürzt werden.

2. Die Höhe der Abgaben gemäß Absatz 1 ist in der
An lage 5 zu dieser Ordnung festgesetzt.

VI. Deckung des Besoldungs- und Versorgungsbe-
darfs

§ 32
Bereitstellung der Mittel / Versorgungszuschlag

1. Für die Bereitstellung der Mittel für die Besoldung
(mit Ausnahme der Dienstwohnung) und Versor gung
der Priester sorgt das Bistum Aachen bei der Auf-
stellung des Haushaltsplans.

2. Die Vermögenserträge des Pfarrfonds sind in den
Haushaltsplan des Pfarrfonds einzustellen. Dies gilt
auch, wenn die Auszahlung der Bezüge von einer
zentralen Stelle aus erfolgt.

3. Steht einem Priester, der in anderen (Erz-) Bistü -
mern, bei Ordensgemeinschaften oder ähnlichen
Gemeinschaften, in Werken der Caritas, der Missi -
on oder anderen kirchlichen Werken oder Einrich -
tungen im Dienst steht oder im öffentliche Dienst
oder in anderen Werken oder Einrichtungen im In -
teresse des Bistums Aachen tätig ist, Ruhegehalt
nach dieser Ordnung zu, kann das Bistum Aachen
mit dem Rechtsträger der Einrichtung, in deren
Dienst der Priester steht, die Zahlung eines Versor -
gungszuschlages zur Deckung der Versorgungs last
vereinbaren.

a) Der Versorgungszuschlag nach Absatz 1 be steht
in einem Vomhundertsatz der ruhegehalts fähigen
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Dienstbezüge. Die Höhe wird in der An lage 6 zu die-
ser Ordnung festgesetzt.

b) In der Vereinbarung nach Satz 1 ist u.a. festzu -
legen,

– dass die Zurruhesetzung des Priesters der
Zu stimmung des Bischofs von Aachen be-
darf,

– dass die Beteiligten sich der Entscheidung
des Generalvikars hinsichtlich der Ru hens -
berech nung nach den §§ 18 und 19 unter-
werfen.

4. Besteht ein Anspruch auf Erstattung anteiliger Ver -
sorgungslasten nach öffentlich-rechtlichen Vor -
schriften, so gehen diese Regelungen dem Absatz
3 vor.

§ 33
Bereitstellung der Dienstwohnung

Das Bistum Aachen, die Kirchengemeinden und die an -
deren Körperschaften bzw. Einrichtungen sind nach § 8
verpflichtet den Priestern aufgrund ihrer seelsorgli chen
Beauftragung eine Dienstwohnung zur Verfügung zu
stellen. Näheres regelt die Anlage 7 – Dienst woh nungs -
v erordnung des Bistums Aachen – in der jeweils gelten -
den Fassung.

§ 34
Verpflichtungen Dritter

Die auf besonderen Rechtstiteln oder öffentlichem
Recht beruhenden Verpflichtungen Dritter gegenüber
den Pfarrstellen und sonstigen Stellen bleiben unbe -
rührt. 

§ 35
Träger der Bezüge und Leistungen

1. Unabhängig davon, ob durch bischöfliche An -
ordnung die Bereitstellung der Mittel und die
Auszah lung der Bezüge sowie Leistungen von zen-
traler Stelle aus erfolgen, sind von der Kir -
chengemeinde mit subsidiärer Beteiligung durch
das Bistum zu tra gen:
a) die Besoldung des mit der Seelsorge beauf -

tragten Priesters,
b) die Unfall- und Krankheitsfürsorgeleistungen für

den im Amt befindlichen Priester,
c) die Sterbemonats-Bezüge und Beihilfen im To -

desfall (Sterbegeld) für den im Amt verstorbe -
nen Priester,

d) die Versorgungszuschläge zur „Ruhegehalts -
kasse des Bistums Aachen“, sofern die Erhe -
bung dieser Beiträge angeordnet ist.

2. Für den Priester mit Versorgungsbezug sind vom
Bistum Aachen zu tragen:
das Ruhegehalt oder der Unterhaltsbeitrag, 



die Unfall- und Krankheitsfürsorgeleistungen,
Sterbemonats-Bezüge und Beihilfen im To desfall
(Sterbegeld).

VII. Übergangsvorschriften

§ 36
Besoldungsdienstalter für die bereits 
am 30. April 1994 besoldeten Priester

Für die am 30. April 1994 besoldeten Priester, bleibt es
bei der Festsetzung des Besoldungsdienstalters ent -
sprechend der bis zum 30. April 1994 geltenden Pfarr-
bzw. Geistlichenbesoldungsordnung.

§ 37
Anwendung des neuen Rechts für die am 30. April

1994 vorhandenen Priester im Ruhestand

Die Rechtsverhältnisse der am 30. April 1994 vorhan -
denen Priester im Ruhestand regeln sich nach der bis
zum 30. April 1994 geltenden Pfarr- bzw. Geistlichen -
besoldungsordnung mit folgenden Maßgaben:

§ 18 „Höhe des Ruhegehaltes in Sonderfällen“ und § 19
„Ruhen und Erlöschen des Anspruchs auf Ruhege halt“
finden Anwendung.

§ 38
Ruhegehaltssatz für die am 30. April 1994
vorhandenen Priester im aktiven Dienst 

1. Hat das Dienstverhältnis, aus dem der Priester in
den Ruhestand tritt, oder ein unmittelbar vorange -
gangenes anderes öffentlich-rechtliches Dienstver -
hältnis bereits am 30. April 1994 bestanden, bleibt
der zu diesem Zeitpunkt erreichte Ruhegehaltssatz
gewahrt. Dabei richtet sich die Berechnung der ru -
hegehaltsfähigen Dienstzeiten und des Ruhege -
haltssatzes nach der bis zum 30. April 1994
gelten den Pfarr- bzw. Geistlichen besol dungs -
ordnung. Der sich daraus ergebende Ru he ge -
haltssatz steigt mit jedem Jahr, das vom 1. Mai 1994
an als ruhege haltsfähiges Dienstjahr zurückge legt
wurde, um eins vom Hundert bis zum Höchstsatz
von fünfund siebzig vom Hundert. Dabei bleiben 
Zeiten bis zur Vollendung einer 10jährigen
ruhegehaltsfähi gen Dienstzeit außer Betracht.

2. Hat das Dienstverhältnis, aus dem der Priester in
den Ruhestand tritt, oder ein unmittelbar vorange -
gangenes anderes öffentlich-rechtliches Dienstver -
hältnis bereits am 30. April 1994 bestanden und ist
der Priester vor dem 1. Januar 2002 in den Ruhe -
stand versetzt wor den, so richtet sich die Berech -
nung der ruhegehaltsfä higen Dienstzeiten und des
Ruhegehaltssatzes nach der bis zum 30. April 1994
geltenden Pfarr- bzw. Geistlichenbesoldungsord -
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nung.

3. Der sich nach Absatz 1 oder 2 ergebende Ruhege -
haltssatz wird der Berechnung des Ruhegehaltes
zu grundegelegt, wenn er höher ist als der Ruhege -
haltssatz, der sich nach § 17, in der bis zum 30. April
1994 geltenden Fassung für die ruhegehalts fähige
Dienst zeit ergibt. Der Ruhegehaltssatz darf denjeni-
gen, der sich nach der bis zum 30. April 1994 gel-
tenden Pfarr- bzw. Geistlichenbesoldungs ordnung
ergäbe, nicht überschreiten.

§ 39

- entfallen - 

VIII. Schlussbestimmungen

§ 40
Inkrafttreten

Diese Priesterbesoldungs- und -versorgungsordnung
tritt zum 1. Februar 2022 in Kraft. Zum selben Zeitpunkt
treten alle bisher geltenden Vorschriften besoldungs-
und versor gungsrechtlicher Art außer Kraft.

Aachen,  1. Januar 2022
L.S + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen



Anlage 1
zur Priesterbesoldungs- und 
-versorgungsordnung des Bistums Aachen

A. Grundgehaltssätze

Das Grundgehalt gemäß § 5 der Priesterbesoldungs-
und -versorgungsordnung bestimmt sich nach der Be -
soldungsgruppe

P 1 für Pfarrer mit eigenem Haushalt,
P 2 für Kapläne mit eigenem Haushalt.

Ein Priester, dem freie Unterkunft und Verpflegung ge -
währt wird, gilt als „Pfarrer /Kaplan ohne eigenen Haus -
halt“ im Sinne dieser Anlage; er erhält als Grund gehalt
80 v. H. des Grundgehaltssatzes eines „Pfar rers /
Kaplans mit eigenem Haushalt“.

Die Grundgehaltssätze sind in den nachstehenden Ta -
bellen ausgewiesen:

Gültig ab 1. Januar 2021

Priester, die das 75. Lebensjahr vollendet haben und
noch im aktiven Dienst stehen, erhalten

a) Bezüge in Höhe der erreichten Versorgungsbe -
züge ohne Wohnungszulage,

b) die Bereitstellung einer mietfreien Dienstwoh -
nung,

c) eine Vergütung in Anlehnung an die Einstufung
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für Subsidiaritätsdienste.

B. Wohnungszulage

Die Wohnungszulage gemäß § 8 Absatz 3 bzw. § 15
Absatz 1 Buchstabe b der Priesterbesoldungs- und
-versorgungsordnung beträgt 

ab dem 1. Januar 2021

– bei Pfarrern monatlich 883,71 €,
– bei Kaplänen monatlich 743,13 €

C. Schlussbestimmungen

Im Übrigen gilt die Priesterbesoldungs- und -versor -
gungsordnung des Bistums Aachen in ihrer jeweiligen
Fassung.

Aachen, 1. Januar 2022
L.S + Dr. Helmut Dieser 

Bischof von Aachen

Anlage 2
zur Priesterbesoldungs- und 
-versorgungsordnung des Bistums Aachen

– e n t f a l l e n   –

Aachen, 5. Oktober 2005
L.S Heiner Schmitz

(Stellv. Generalvikar)

Anlage 3
zur Priesterbesoldungs- und 
-versorgungsordnung des Bistums Aachen

Eingruppierung der Priester,
die nicht in der Pfarrseelsorge tätig sind.

Priester, die im Dienst des Bistums Aachen stehen, aber
nicht in der Pfarrseelsorge tätig sind, erhalten Besol-
dung  und Versorgung nach Maßgabe dieser Anlage.

A. Pfarrerbesoldung

In die Besoldungsgruppe  P 1 werden eingruppiert:
– Direktor und Stellvertreter des Studienhauses in

Bonn
– Regens des Priesterseminars
– Spiritual am Studienhaus in Bonn und Spiritual des

Pries terseminars
– Leiter von kirchlichen Bildungseinrichtungen und

des Ex erzitienwesens
– Präsides von Diözesanverbänden
– Priester im Bischöflichen Generalvikariat und beim

Dienst-
altersstufe

Besoldungs-
gruppe P 1
Pfarrer m. 
Haushalt

Besoldungs-
gruppe P 2
Kaplan m.
Haushalt

Monatsbeträge in €

1 0,00 2.960,67

2 0,00 3.431,00

3 0,00 3.431,00

4 0,00 3.431,00

5 3.593,93 3.431,00

6 3.819,27 3.607,80

7 4.048,09 3.782,31

8 4.196,00 3.897,87

9 4.347,38 4.012,26

10 4.499,93 4.132,45

11 4.650,15 4.248,00

12 4.801,55 4.364,72



Diözesancaritasverband
– Priester in kategorialen Diensten (z.B. Krankenhaus -

seelsorger, Polizeiseelsorger, Strafanstaltsseelsor-
ger, Stu dentenseelsorger, Ausländerseelsorger)

– Priester mit besonderem Auftrag, denen der Titel
„Pfar rer“ verliehen wird. 

B. Kaplansbesoldung

In die Besoldungsgruppe  P 2 werden eingruppiert:
Alle in Anlage 3 Buchstabe A in den dort genannten
Funk tionen tätigen Priester, die nicht oder noch nicht
das Pfarr examen abgelegt haben.

C. Schlussbestimmungen

Im übrigen gilt die Priesterbesoldungs- und -versor -
gungsordnung des Bistums Aachen in ihrer jeweiligen
Fassung.

D. Inkrafttreten

Diese Anlage tritt mit Wirkung vom 1. Mai 1994 in Kraft.

Aachen, 29. April 1994 Prälat Karlheinz Collas
Ständiger Vertreter des 
Diözesanadministrator

Anlage 4
zur Priesterbesoldungs- und -versorgungsordnung
des Bistums Aachen

A. Erstattungsregelung
bei Gewährung der freien Station

1. Priester ohne eigenen Haushalt erhalten als Grund -
gehalt 80 v. H. des Grundgehaltes eines Pfarrers
bzw. Kaplans.

2. Daneben erhalten Sie freie Unterkunft und Verpfle -
gung („freie Station“).

3. Zur Abgeltung der Aufwendungen für die freie
Unter kunft und Verpflegung erhält die Stelle, die die
freie Station zur Verfügung stellt, einen monatlichen
Be trag in Höhe des Differenzbetrages zwischen 80
v. H. (nach Ziffer 1) und dem vollen Grundgehalt
eines Pfarrers bzw. Kaplans.

4. Bei Nichtinanspruchnahme der Verpflegung an
mehr als 3 Tagen (z.B. Urlaub, Krankenhausaufent-
halt) ist der Verpflegungsanteil – ausgehend vom
steuerli chen Wert des Sachbezugs (Sätze siehe je-
weils Ver öffentlichung im KA) – durch die Einrich-
tung an den Priester auszuzahlen.
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B. Schlussbestimmungen

Im übrigen gilt die Priesterbesoldungs- und -versor -
gungsordnung des Bistums Aachen in ihrer jeweili-
gen Fassung.

C. Inkrafttreten

Diese Anlage tritt mit Wirkung vom 1. Mai 1994 in Kraft.

Aachen, 29. April 1994 Prälat Karlheinz Collas
Ständiger Vertreter des 
Diözesanadministrator

Anlage 5
zur Priesterbesoldungs- und -versorgungsordnung
des Bistums Aachen

A. Pflichtabgaben

1. Der Bischof von Aachen kann gemäß § 31 Abs. 2
der PrBVO Pflichtabgaben festsetzen.

2. Die Pflichtbeiträge zur Ruhegehaltskasse betra gen
1,5 v.H. des Grundgehaltes nach § 5 in Verbindung
mit § 4 der Priesterbesoldungs- und -versorgungs-
ordnung. Ab dem 1. April 2014 wird auf die Erhe-
bung der Pflichtbei träge zur Ruhegehaltskasse
unter dem Vorbehalt des Widerrufes verzichtet. 

3. Auf die Erhebung der Pflichtbeiträge zum Zu satz -
versorgungswerk der Haushälterinnen von Priestern
des Bistums Aachen wird unter dem Vor behalt des
Wider rufs seit dem 1. Ja nuar 1993 verzichtet. Die
Versor gungsleistung an die Haushälterinnen wird
seit diesem Zeit punkt ausschließlich aus Haushalts-
mitteln des Bis tums aufgebracht.

4. Die Pflichtbeiträge zum Diaspora-Priesterhilfs werk
be tragen
– 1,0 v.H. des Grundgehaltes bei Geistlichen, die

Bezüge für aktive Tätigkeit erhalten,
– 1,0 v.H. des Ruhegehaltes ohne Wohnungszu -

lage bei Geistlichen, die Versorgungsbezüge er-
halten.

B. Schlussbestimmungen

Im übrigen gilt die Priesterbesoldungs- und -versor -
gungsordnung des Bistums Aachen in ihrer jeweiligen
Fassung.

C. Inkrafttreten

Diese Anlage tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 2003
in Kraft. Zum selben Zeitpunkt tritt die Anlage 5 zur



Priester besoldungs- und -versorgungsordnung (PrBVO)
vom 29. April 1994 (Kirchlicher Anzeiger vom 15. Mai
1994, Nr. 85) außer Kraft.

Aachen, 20. November 2003
L.S + Heinrich Mussinghoff

Anlage 6
zur Priesterbesoldungs- und 
-versorgungsordnung des Bistums Aachen

– Stellenbeitrag/Versorgungszuschlag –

A. Einleitende Vorschriften

Gemäß § 32 Absatz 3 der Priesterbesoldungs- und -ver-
sorgungsordnung kann einem Priester, dem Ruhege halt
nach dieser Ordnung zusteht und der dauernd oder
zeitweise für einen anderen Dienstgeber unter Fortfall
der Leistungen des Bistums Aachen freigestellt oder be -
urlaubt ist, die Anwartschaft auf Versorgung weiter
einge räumt werden, wenn mit dem Rechtsträger der
Einrich tung, in deren Dienst der Priester steht, die Zah-
lung ei nes Betrages (Versorgungszuschlag) zur De-
ckung der Versor gungslast vereinbart wird.

B. Höhe des Stellenbeitrages/Versorgungszuschlages

Der Stellenbeitrag/Versorgungszuschlag nach § 32 Ab -
satz 3 a) der Priesterbesoldungs- und -versorgungsord-
nung wird auf

a) 18,20 vom Hundert für die Priester, die für den
nicht beamteten öffentlichen Schuldienst frei -
gestellt sind und auf

b) 30,00 vom Hundert für alle anderen freigestell -
ten Priester

festgesetzt.

C. Bemessungsgrundlage

Bemessungsgrundlage für die Errechnung des Stellen -
beitrages/Versorgungszuschlages nach Abschnitt B.
Buch stabe a) ist die Bruttovergütung, die der Priester
tat sächlich erhält (Grundvergütung, Ortszuschlag, Zu-
lagen, die jährliche Sonderzuwendung und sonstige
Gehaltsbe standteile, die bei Versicherungspflicht zur
gesetzlichen Rentenversicherung beitragspflichtig
wären).

Bemessungsgrundlage für die Errechnung des Stellen -
beitrages/Versorgungszuschlages nach Abschnitt B.
Buch stabe b) sind die ohne die Freistellung monatlich
zuste henden ruhegehaltsfähigen Dienstbezüge (Grund -
vergütung, Wohnungszulage oder Ortszuschlag Stufe 2,
ruhe gehaltsfähige Zulagen und die jährliche Sonderzu -
wendung).
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D. Abrechnungszeitraum/Zahlungsweise

a) Abrechnungszeitraum ist das Kalenderjahr. Auf
den zu zahlenden Stellenbeitrag/Versorgungs -
zuschlag sind monatliche Abschlagszahlun gen
zum jeweiligen Gehaltsabrechnungszeitp unkt
vom Rechtsträger der Ein richtung, in de ren
Dienst der Priester steht, oder sei ner ge -
haltszahlenden Stelle zu entrichten.

b) Im Falle eines Personalkostenerstattungsverfah -
ren kann die monatliche, vierteljährliche oder
jährliche Zah lungsweise vereinbart werden.

E. Stellenbeitrag in Sonderfällen

Das Bischöfliche Generalvikariat wird ermächtigt, in
Son derfällen auf die Erhebung der Stellenbeitrages/
Ver sorgungszuschlages zu verzichten, und/oder den
Vom hundertsatz nach Nr. B. b) bzw. die Bemes -
sungsgrund lage nach Absatz C. in anderer Höhe bzw.
anteilig oder pro zentual festzusetzen.

F. Schlussbestimmungen

Im übrigen gilt die Priesterbesoldungs- und -versor -
gungsordnung des Bistums Aachen in ihrer jeweiligen
Fassung.

G. Inkrafttreten

Diese Anlage tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 2003
in Kraft. Zum selben Zeitpunkt tritt die Anlage 6 zur
Priester besoldungs- und -versorgungsordnung (PrBVO)
vom 14. Januar 2002 (Kirchlicher Anzeiger vom 1. Fe -
bruar 2002, Nr. 28) außer Kraft.

Der Versorgungszuschlag gemäß Abschnitt B Buch-
stabe a) tritt zum 1. Januar 2003 in Kraft

Aachen,  20. November 2003
L.S + Heinrich Mussinghoff

Bischof von Aachen

Anlage 7
zur Priesterbesoldungs- und -versorgungsordnung
des Bistums Aachen

Dienstwohnungsverordnung

In Ausführung von § 8 Abs. 4 und § 33 der PrBVO wird
Folgendes bestimmt:

1 Wohnort

1.1 Im Rahmen der Gespräche über einen vorgese-
henen priesterlichen Einsatz ist die Frage der Verortung



und Wohnungsnahme des Priesters – in der Regel mög-
lichst in Nähe seiner regelmäßigen Dienststätte – im
Hinblick auf pastorale Erfordernisse und Berücksichti-
gung persönlicher Bedürfnisse mit ihm zu besprechen
und festzulegen

1.2 Für Mitglieder des Domkapitels gelten hinsicht-
lich  der Residenzpflicht und Dienstwohnung die ent-
sprechenden Regelungen der Statuten des Domkapitels
Aachen in ihrer jeweils gültigen Fassung. Diese lauten
derzeit:

Der Dompropst, die residierenden Domkapitulare und
die Domvikare sind zur Residenz verpflichtet, sofern sie
nicht durch den Dienst und Auftrag gemäß Art. 10 ent-
schuldigt sind (vgl. Art. 4 Absatz 2 der Statuten des
Domkapitels).

Die zur Residenz verpflichteten Mitglieder sollen eine
Dienstwohnung in den Wohnungen des Domkapitels
nehmen (vgl. Art. 4 Absatz 5 der Statuten des Domka-
pitels)

Die residierenden Domkapitulare sollen eine Dienstwoh-
nung in den Wohnungen des Domkapitels nehmen (vgl.
Art 4 Absatz 5 der Statuten des Domkapitels).

Im Fall der Emeritierung behalten der Dompropst und
die residierenden Domkapitulare den Anspruch auf eine
mietfreie Dienstwohnung (vgl. Art 7 Absatz 2 der Statu-
ten des Domkapitels).

2 Befreiung von der Dienstwohnungsverpflich-
tung/Wohnungszulage

2.1 Eine schriftliche Mitteilung an den Priester über
die Befreiung von der Dienstwohnungsverpflichtung er-
folgt durch das Bischöfliche Generalvikariat, Hauptab-
teilung Personal, Abteilung 2.2 Personalverwaltung (im
Nachfolgenden Abteilung 2.2. genannt). Ebenso wird
dem Priester, nach Prüfung durch die Abteilung 2.2, von
dort ein Bescheid über die Gewährung einer Wohnungs-
zulage erteilt.

2.2 Bedingung für die Zahlung der Wohnungszula -
ge ist die Vorlage des Mietvertrages in Kopie, die zu den
Akten zu nehmen ist.

2.3 Die Zahlung der vorgesehenen Wohnungszula -
ge soll den Priester in die Lage versetzen, selbst eine
Wohnung anzumieten.

2.4 Die durch die eigenständige Anmietung mögli -
cherweise anfallenden zusätzlichen Kosten, wie 
bei spielsweise Maklergebühren, Kautionen, vertrags -
gemä ßes Renovieren oder Schönheitsreparaturen oder
Mehrkosten aufgrund höherer Mieten, gehen zu Lasten
des Priesters und werden nicht durch das Bis tum er-
stattet.

Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen, Nr. 2, 1. Februar 2022

54

2.5  Die Wohnungszulage dient weder dem Er werb,
der Finanzierung oder dem Unterhalt von Wohneigen-
tum noch dem Erhalt oder der Wertsteigerung persön-
lichen Eigentums (z.B. durch Deckung der Kosten für
Hausgeld, Grundsteuer, Betriebskosten, Versicherun-
gen, Rücklagen usw.).

2.6 Bei Umzug in sein Wohneigentum hat der Pries-
ter eine Meldebescheinigung einzureichen, die zu den
Akten zu nehmen ist. Die Woh nungszulage wird dann
nicht mehr gezahlt.

2.7 Wurde einem Priester bereits vor dem 1. Feb-
ruar 2022 eine Wohnungszulage bei selbst genutztem
Wohneigentum im Sinne des § 8 Absatz 3 bzw. § 15 Ab-
satz 1 gezahlt, so erhält er diese im Rahmen der Besitz-
standswahrung weiterhin.

3  Dienstwohnung

3.1 Eine Dienstwohnung ist eine Wohnung im Ei -
gentum einer kirchlichen Körperschaft, die dem Priester
im Zusammenhang mit einer bischöfli chen Beauftra-
gung, vorzugsweise in der Nähe seiner Dienststätte, 
widerruflich unter ausdrück licher Bezeichnung als
Dienstwohnung – ohne Ab schluss eines Mietvertrags –
aus dienstlichen Gründen nach Maßgabe dieser Ord-
nung zugewiesen wird. Der jeweilige Eigentümer ist
Dienstwohnungsgeber.

3.2 Die Anmietung einer Wohnung auf dem freien
Wohnungsmarkt durch eine Kirchengemeinde ist nicht
vorgesehen. 

3.3 Eine Untervermietung der Dienstwohnung ist
nicht zulässig.

3.4 Soweit Außenanlagen der Dienstwohnung klar
zuzuordnen und nur über die Dienstwohnung erreichbar
sind, sind diese Flächen durch den Dienstwohnungs-
nehmer auf seine Kosten zu pflegen. Als zumutbare Flä-
che gilt eine Fläche von bis zu 800 qm.

4 Dienstwohnungsstandard

4.1 Die Dienstwohnung ist eine durch eine eigene
Eingangstür abgeschlossene Einheit. Auf eine klare
räumliche Trennung zwischen Amts- und Privatbereich
des Priesters ist zu achten.

4.2 Die Dienstwohnung wird renoviert und unmö -
bliert zugewiesen.

4.3 Die Ausstattung bei Einzug sollte der Standard -
ausstattung einer zeitgemäßen Mietwohnung entspre-
chen: Raufaser weiß, Fliesen, ggf. Par kett/Laminat,
PVC- oder Teppichboden, TV-/Telekom munikations-
/Internetanschluss.

4.4 Vom Standard abweichende Wünsche des



Dienstwohnungsnehmers sind von ihm selbst zu fi -
nanzieren. Auf Verlangen des Dienstwohnungsgebers
sind Veränderungen bei Räumung auf Kosten des
Dienstwohnungsnehmers zu beseitigen bzw. zurückzu -
bauen.

5 Dienstwohnungsgröße

5.1 Größe, Art und Lage der Dienstwohnung sind
abhängig von den jeweiligen Gegebenheiten.
Ein Anspruch auf eine bestimmte Dienstwoh -
nungsgröße besteht nicht.

5.2 Die Dienstwohnung soll auf eine angemessene
Nutzfläche hin ausgelegt sein. Für einen Priester mit ei-
genem Haushalt werden neben Küche, Diele, Bad und
WC/Gäste-WC drei bis vier Räume (Wohnen, Essen,
Schlafen, Arbei ten) als angemessen angesehen.

5.3 Im Fall, dass im Haushalt des Priesters eine wei-
tere Person wohnt (Familienangehörige/r, Haushälterin),
sind zusätzliche Privat- und Sa nitärräume erforderlich.

6  Zuweisung /Widerruf

6.1 Die Zuweisung erfolgt im Auftrag des Ortsordi -
narius durch die Abteilung 2.2 in schriftlicher Form.

6.2 Sie kann durch den Ortsordinarius schriftlich wi-
derrufen werden.

6.3 In der Zuweisung sind sämtliche privat genutz -
ten Räume – als beheizt oder unbeheizt gekennzeich -
net – und Garage /Carport / Stellplatz sowie zu der
Dienstwohnung gehörende Außenanlagen se parat auf-
zuführen.

6.4 Soweit Teile einer Dienstwohnung oder Nutzflä -
chen nicht zugewiesen werden, ist dies ausdrücklich in
der Zuweisung festzuschreiben.

6.5 Die festgeschriebenen Flächen sind Grundlage
für die Berechnung des örtlichen Mietwertes und die
Abrechnung der Betriebskosten.

7  Festsetzung des örtlichen Mietwertes

7.1 Der örtliche Mietwert wird entsprechend den
Bestimmungen der Steuerbehörden unter Berücksich-
tigung der Merkmale Baujahr, Art, Grö ße, Ausstattung,
Beschaffenheit und Lage mit dem zutreffenden Mietwert
laut Mietspiegel der Stadt /Gemeinde durch die Abtei-
lung 2.2 festgelegt. Grundlage hierfür sind die Angaben,
die in einem Wohnungsbogen festzuhalten und durch
Un terschriften von Dienstwohnungsgeber und Dienst -
woh nungsnehmer zu bestätigen sind.

7.2 Der Mietwert ist nach Vorgabe der Steuerbe -
hörden anzupassen.
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7.3 Der Mietwert ist zusätzlich bei jedem Wechsel
des Dienstwohnungsnehmers und bei Änderung der
Wohn- und Ausstattungsqualität, die vom Dienstwoh-
nungsgeber anzuzeigen ist, neu festzu setzen.

7.4 Vom Dienstwohnungsnehmer ist der örtliche
Mietwert als geldwerter Vorteil zu versteuern. Es gelten
die jeweiligen steuerlichen Bedingungen.

8 Beginn und Ende des Dienstwohnungsverhält-
nisses

8.1 Das Dienstwohnungsverhältnis beginnt mit dem
Tag, der in der Zuweisung genannt ist. Es endet mit der
– Befreiung von der Dienstwohnungsverpflichtung
– Versetzung an eine andere Einsatzstelle
– Versetzung in den Ruhestand 
– Beendigung des Dienstverhältnisses.

8.2 Ist die Dienstwohnung zum Ende des Dienst -
wohnungsverhältnisses nicht geräumt, wird eine Räu-
mungsfrist und die Höhe der Nutzungsent schädigung
durch die Abteilung 2.2 festgesetzt.

8.3 Bei Einzug und Auszug ist über den Zustand der
Dienstwohnung ein Übergabeprotokoll anzuferti gen,
das von Dienstwohnungsgeber (der Wohnungsei -
gentümer, die kirchliche Körperschaft, z.B. Kirchenge -
meinde) und Dienstwohnungsnehmer zu unterzeichnen
und der Abteilung 2.2 in Kopie vorzulegen ist. Darin sind
neben erkennbaren Mängeln und erforderli chen Maß-
nahmen sämtliche Zählerstände (z.B. Strom, Wasser,
Gas) festzuhalten. Beide Parteien er halten eine Abschrift
des Protokolls.

9  Häusliches Arbeitszimmer

9.1 Aufwendungen für das häusliche Arbeitszim mer
in der Dienstwohnung, auch wenn der Dienstwoh -
nungsnehmer dieses so gut wie ausschließlich für
dienstliche Zwecke nutzt, können nach steuerrechtli -
chen Bestimmungen lediglich im Rahmen der Steuerer -
klärung des Dienstwohnungsnehmers geltend gemacht
werden.

9.2 Ein Dienstraum ist ein Raum, der dem Dienst -
nehmer vom Dienstgeber im ganz über- wiegenden be-
trieblichen Interesse als Büro- bzw. Dienstzimmer zur
Verfügung gestellt wird. Die Funktion des Raumes muss
durch eindeutige Trennung vom privaten Bereich nach
objektiv abgrenzenden Merkmalen erkennbar sein. Ein
Dienstraum innerhalb der Dienstwohnung ist daher
nicht möglich.

10  Telekommunikation-/ Internetanschluss

Bezüglich der Kosten des in der Dienstwoh nung vor-
handenen Telekommunikations-/Internetanschlusses
gelten die steuerrechtlichen Bestimmungen in der je-
weils gültigen Fassung.



11 Betriebskosten

11.1 Betriebskosten sind die Kosten, die dem Dienst-
wohnungsgeber durch das Eigentum am Grundstück
oder durch den bestimmungsge mäßen Gebrauch des
Gebäudes, der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen
und des Grundstücks laufend entstehen.

11.2 Die abrechenbaren Kosten gemäß der „Verord -
nung über die Aufstellung von Betriebskosten“ 
(Betriebskostenverordnung – BetrKV) sowie der „Ver-
ordnung über die verbrauchsabhängige Abrechnung
der Heiz- und Warmwasserkosten“ (Verordnung über
Heizkostenabrechnung – HeizKV) in der jeweils aktuel-
len Fassung, wer den dem Dienstwohnungsnehmer vom
Dienst wohnungsgeber nach Ablauf des Wirtschafts -
jahres in Rechnung gestellt.

12 Betriebskostenvorausleistung und -abrech nung

12.1 Der Dienstwohnungsgeber legt eine der Dienst -
wohnung entsprechend angemessene Vorausleistung
auf die Betriebskosten fest und teilt diese dem Dienst -
wohnungsnehmer und der Abteilung 2.2 schriftlich mit.

12.2 Die Vorausleistung auf die Betriebskosten wird
monatlich im Voraus fällig. In der Regel wird die Voraus-
leistung von den Bezügen einbehal ten und an den
Dienstwohnungsgeber überwie sen.

12.3 Die Betriebskosten sind dem Dienstwohnungs -
nehmer jährlich durch den Dienstwohnungsgeber in
Rechnung zu stellen. Dabei sind die Grundsätze der
Wirtschaftlichkeit, Vollständigkeit und nach vollziehbaren
Transparenz zu beachten.

12.4 Die formelle Wirksamkeit der Betriebskostenab -
rechnung erfordert insbesondere folgende vier grund -
legende Angaben:
– Zusammenstellung der Gesamtkosten/Gesamtkos-

ten
– Angabe und Erläuterung des gewählten Verteilungs-

schlüssels
– Berechnung des Betriebskostenanteils auf den be-

treffenden Nutzer
– Abzug der geleisteten Vorausleistungen

12.5 Die Abrechnung ist auf der Grundlage der je -
weils gültigen Fassung der BetrKV sowie der HeizKV zu
erstellen.

12.6 Bei der Abrechnung der Betriebskosten nach
Verbrauchsmesswerten (Spitzabrechnung) gilt als Wirt-
schaftsjahr in der Regel der Zeitraum vom 1. Januar bis
31. Dezember eines Jahres.

12.7 Bei der Abrechnung der Betriebskosten nach
pauschalen Werten gilt als Wirtschaftsjahr der Zeitraum
vom 1. Juli eines Jahres bis 30. Juni des Folgejahres.
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12.8 Als Pauschalwerte für die Heiz- und Warmwas -
serkosten sind die jährlich aktuellen Sätze aus der Ver-
öffentlichung des Bundesministeriums für Finanzen,
gemäß § 26 Abs. 3 Satz 2 DWV (Dienstwohnungsvor-
schriften; „Entgelt bei An schluss der Heizung an dienst-
liche Versorgungsleitun gen“) zu berechnen.

12.9 Bei fehlenden Messeinrichtungen für Frisch-
und Abwasser sowie Stromverbrauch sind die Pau-
schalwerte nach den aktuellen Bestimmun gen der Fi-
nanzbehörden anzusetzen.

13 Zahlung der Betriebskosten und Ein spruchsfrist

13.1 Nach ordnungsgemäßer Zustellung der 
Betriebskostenabrechnung durch den Dienstwoh-
nungsgeber oder dessen Beauftragten an den
Dienstwoh nungsnehmer und an die Abteilung 2.2 ist der
Aus gleich zur Abrechnung innerhalb von 30 Tagen nach
Zu stellung durchzuführen.

13.2 Einwendungen gegen die Betriebskostenab -
rechnung hat der Dienstwohnungsnehmer oder die Ab-
teilung 2.2 dem Dienstwohnungsgeber innerhalb der
gesetzlichen Frist schriftlich mitzuteilen. Nach Ablauf
dieser Frist kann der Dienstwohnungsnehmer Einwen-
dungen nicht mehr geltend machen, es sei denn, er hat
die verspätete Geltendmachung nicht zu vertreten.

14 Schönheitsreparaturen

14.1 Die Schönheitsreparaturen in der Dienstwoh -
nung sind vom Dienstwohnungsgeber zu veranlassen.
Sie umfassen das Anstreichen, das Tapezieren der
Wände und Decken, das Streichen der Heizkörper,
Heizrohre, Innentüren inklusive Türrahmen sowie Fens-
ter und Außentüren von in nen, soweit es sich um die
Wohnungsabschlusstür der Dienstwohnung handelt.
Die hierfür notwendi gen Aufwendungen werden vom
Dienstwohnungsgeber getragen und von der Abteilung
2.2 nach den geltenden Bestimmungen erstattet.

14.2 Als erstattungsfähiger Aufwand für Tapeten wird
eine Raufasertapete mit diffusionsfähiger Wandfarbe
anerkannt (Tapetenhöchstpreis). Außerdem kann das
Abschleifen, Versiegeln bzw. Wachsen oder Streichen
von Fußböden als Sondermaßnahme höchstens alle 10
Jahre als erstattungsfähig anerkannt werden.

14.3 Vor Durchführung einer Schönheitsreparatur
sind mindestens zwei voneinander unabhängige, ver-
gleichbare Kostenvoranschläge bei Fachhandwerkern
einzuholen. Im Angebot sind die Kosten raum- und ge-
werkbezogen einzeln aufzuführen!

14.4 Vor der Vergabe des Auftrags sind die Angebo -
te zur Prüfung und Genehmigung der Abteilung 2.2 vor-
zulegen.

14.5 Bei denkmalgeschützten Gebäuden sind die



Vorschriften des Denkmalschutzes zu beachten. Hierbei
sind vor dem Einholen von Ange boten die Abteilung 2.2
und die Abteilung 4.3 Beratung/Kirchliche Aufsicht
KG/kgv einzube ziehen.

14.6 Die Erstattung der Schönheitsreparaturen ist
beschränkt auf die im Dienstwohnungsbogen festgeleg-
ten Dienstwohnungsflächen/-räume sowie auf den 
notwendigen Aufwand bzw. durch den Dienstwoh-
nungsnehmer verursachten Verschleiß.

14.7 Bei übermäßigem Verschleiß, übermäßigem
Aufwand oder schuldhaft verursachter Beschädi gung
der Dienstwohnung oder Dienstwohnungsteilen kann
der Dienstwohnungsnehmer zur Übernahme von Teil-
kosten herangezogen werden.

14.8 Die Schönheitsreparaturen sind vom Dienst -
wohnungsgeber nach den vorstehenden Bestim -
mungen durchzuführen.

14.9 Keine erstattungsfähigen Schönheitsreparatu-
ren sind:

• Streichen der Fenster und Wohnungstür von
außen,

• durch Baumaßnahmen bedingt notwendige
Schönheitsreparaturen,

• Streichen der Kellerräume,
• Reparatur von Tür-/Fensterschlössern,
• größere Putzarbeiten am Mauerwerk,
• Auswechseln durch Gebrauch verschlissenen

Teppichbodens,
• Austausch von Fensterscheiben,
• Ausbessern von Schäden am Fußboden,
• Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden,
• Renovierungsarbeiten in Treppenhaus und

Waschküche,
• Ersatz/Neubeschaffung von Sanitärausstat -

tungen,
• Fliesenarbeiten.

Die nicht erstattungsfähigen Schönheitsreparaturen
sind vom Dienstwohnungsgeber zu veranlassen. Dieser
trägt auch sämtliche Kosten. 

15 Inkrafttreten

Diese Anlage tritt mit Wirkung vom 1. Februar 2022 in
Kraft. Die bisherige Fassung vom 8. April 2016 verliert
damit ihre Gültigkeit.

Aachen, 1. Januar 2022
+ Dr. Helmut Dieser
Bischof von Aachen

Anlage 8
zur Priesterbesoldungs- und 
-versorgungsordnung des Bistums Aachen

A. Nebentätigkeit
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Gemäß der § 6 der o.a. Ordnung werden Bezüge aus
einer sonstigen priesterlichen Tätigkeit auf das Gehalt
angerech net.

Erhält der Priester Einkünfte aus nebenamtlich erteiltem
Religionsunterricht, werden diese mit dem Betrag der
100,– EUR monatlich übersteigt auf das Gehalt ange -
rechnet.

B. Schlussbestimmungen

Im übrigen gilt die Priesterbesoldungs- und -versor -
gungsordnung des Bistums Aachen in ihrer jeweiligen
Fassung.

C. Inkrafttreten

Diese Anlage tritt mit Wirkung vom 1. Mai 1994 in Kraft.

Aachen, 29. April 1994
Prälat Karlheinz Collas
Ständiger Vertreter des 
Diözesanadministrators

Bekanntmachungen des 
Generalvikariates

Nr. 16 Durchführungshinweise zur Misereor-
Fastenaktion 2022

Die 64. Misereor-Fastenaktion 2022 steht unter dem
Leitwort „Es geht! Gerecht.“ In der Fastenaktion richtet
Misereor, das Werk für Entwicklungszusammenarbeit
der katholischen Kirche, den Blick auf asiatische Metro-
polen, die von den Folgen der Klimakrisen besonders
betroffen sind. Sie liegen oft an Küsten und sind durch
den steigenden Meeresspiegel bedroht. Insbesondere
die Wohngebiete der Armen liegen in überschwem-
mungsgefährdeten Gebieten.
Die Weichenstellungen in den Städten Asiens wie auch
hier bei uns für eine klimafreundliche, gerechtere Welt
müssen und können heute erfolgen. Misereor-Partner-
organisationen setzen alles daran, auf eine gerechtere
klimafreundliche Welt hinzuwirken. In der Fastenaktion
2022 erzählt Misereor ihre Geschichten – aus Bangla-
desch, von den Philippinen – und Geschichten aus
Deutschland. Sie zeigen modellhaft und ermutigend,
wie eine klimagerechtere Welt aussehen und erreicht
werden kann. Mit der Fastenaktion lädt Misereor ein,
selbst Teil dieser Bewegung zu werden: Als Mitglied
einer Nachbarschaft, als Mitglied einer Kirchenge-
meinde. Als Bürgerin und Bürger. „Es geht! Gerecht.“

Die Misereor-Fastenaktion wird am 1. Fastensonn-
tag, dem 6. März 2022, in der Erzdiözese Freiburg er-
öffnet. Gemeinsam mit Bischöfen, Partnerinnen und



Partnern aus Bangladesch und Philippinen sowie Gläu-
bigen aus der Erzdiözese feiert Misereor um 10 Uhr im
Freiburger Münster einen Gottesdienst, der live in der
ARD übertragen wird.

Auf dem Aktionsplakat zur Fastenaktion zeigt Mise-
reor „Daumen hoch“ für diejenigen, die sich für eine ge-
rechtere Welt einsetzen: „Für Mensch und Natur
gleichermaßen“, drückt die Geste des philippinischen
Kindes aus. In einer direkten und sehr selbstbewussten
Weise sagt es jedem Einzelnen: Danke, wenn Du mit-
tust! Danke für Deine Spende! Bitte hängen Sie das Pla-
kat gut sichtbar in Ihrer Gemeinde, z. B. im Schaukasten
und am Schriftenstand, aus und versehen Sie den Op-
ferstock in Ihrer Kirche mit dem Misereor-Opferstock-
schild.

Das Misereor-Hungertuch „Du stellst meine Füße
auf weiten Raum – Die Kraft des Wandels“ wurde von
der chilenischen Künstlerin Lilian Moreno Sánchez ge-
staltet. Es lädt zu Reflexion und Auseinandersetzung
ein. Das Hungertuch ist in zwei Größen zum Aushang
im Kirchenraum, Pfarrheim oder in der Schule bestell-
bar.

Die „Liturgischen Bausteine“ geben Anregungen zur
Gestaltung von Gottesdiensten während der Fastenzeit.
Kreuzweg-Hefte sind separat bestellbar.

Der Misereor-Fastenkalender 2022 und das Fasten-
brevier (fastenbrevier.de) laden ab Aschermittwoch ein,
die Fastenzeit für sich oder mit der Familie aktiv zu ge-
stalten. Viele Gemeinden bieten am Misereor-Sonntag,
dem 3. April 2022, ein Fastenessen zugunsten von Mi-
sereor-Projekten an.

Die Kinderfastenaktion hält mit Rucky Reiselustig
zahlreiche Anregungen und Angebote zur Gestaltung
der Fastenzeit in Kindergarten, Grundschule und Ge-
meinde bereit: kinderfastenaktion.de.

Am Freitag, den 1. April 2022, ist bundesweiter 
Coffee Stop-Aktionstag. Bereiten Sie Ihren Mitmen-
schen eine schöne Pause – schenken Sie fair gehandel-
ten Kaffee aus und sammeln Sie für Misereor -Projekte. 

Am 4. Fastensonntag, dem 27. März 2022, soll in
allen katholischen Gottesdiensten der Aufruf der deut-
schen Bischöfe zur Misereor-Fastenaktion verlesen wer-
den. Legen Sie bitte die Opfertütchen aus, bzw.
verteilen Sie diese über Ihren Pfarrbrief oder direkt an
die Haushalte. Am 5. Fastensonntag, dem 3. April 2022,
wird mit der Misereor-Kollekte um Unterstützung der
Projektarbeit der Partner in Afrika, Asien, Ozeanien und
Lateinamerika gebeten. Für spätere Fastenopfer sollte
das Misereor-Schild am Opferstock bis zum Sonntag
nach Ostern stehen bleiben. Das „Fastenopfer der Kin-
der“ soll gemeinsam mit der Gemeindekollekte überwie-
sen werden. Es ist ausdrücklicher Wunsch der Bischöfe,
dass die Kollekte zeitnah und ohne Abzug von den Ge-
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meinden über die Bistumskassen an Misereor weiterge-
leitet wird. Eine pfarreiinterne Verwendung der Kollek-
tengelder, z. B. für eigene Partnerschaftsprojekte, ist
nicht zulässig. Misereor ist den Spendern gegenüber re-
chenschaftspflichtig. Sobald das Ergebnis Ihrer Kollekte
vorliegt, geben Sie es bitte der Gemeinde mit einem
herzlichen Wort des Dankes bekannt.

Fragen zur Fastenaktion beantwortet das „Team
Fastenaktion“ bei Misereor, F.: (0241) 44 24 45, E-Mail:
fastenaktion@misereor.de. Informationen finden Sie auf
der Misereor-Homepage fastenaktion.misereor.de. Dort
stehen viele Materialien zum kostenlosen Download be-
reit.

Materialien zur Fastenaktion können bestellt werden
bei: MVG, F. (0241) 47 98 61 00, 
E-Mail: bestellung@eine-welt-shop.de und 
misereor-medien.de.

Nr. 17 Jahrestag der Wahl Seiner Heiligkeit
Papst Franziskus

Der Heilige Stuhl hat den 13. März (Tag der Wahl)
zum offiziellen Gedenktag des Pontifikats Seiner Heilig-
keit Papst Franziskus festgelegt. Aus diesem Anlass
beten wir im Hochamt am Sonntag, 13 März, 10.00 Uhr,
im Hohen Dom zu Aachen für den Papst.

Hierzu sind alle herzlich eingeladen. Es wird gebe-
ten, in allen Gottesdiensten, z.B. in den Fürbitten, eben-
falls des Jahrestages zu gedenken.

Nr. 18 Zählung der sonntäglichen Gottes-
dienstteilnehmerinnen und Gottes-
dienstteilnehmer am 13. März 2022

Gemäß Beschlüssen der Deutschen Bischofskonfe-
renz (vgl. Vollversammlung vom 24.–27. Februar 1969,
Prot. Nr. 18, und Ständiger Rat vom 27. April 1992, Prot.
Nr. 5) werden für die Zwecke der kirchlichen Statistik
der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland die
Gottesdienstteilnehmerinnen und Gottesdienstteilneh-
mer zwei Mal im Jahr gezählt. Die erste Zählung findet
am zweiten Sonntag in der Fastenzeit (13. März 2022)
statt. Zu zählen sind alle Personen, die an den sonntäg-
lichen Hl. Messen (einschl. Vorabendmesse) teilnehmen.
Mitzuzählen sind auch die Besucherinnen und Besucher
der Wort- oder Kommuniongottesdienste, die anstelle
einer Eucharistiefeier gehalten werden. Zu den Gottes-
dienstteilnehmerinnen und Gottesdienstteilnehmern
zählen auch die Angehörigen anderer Pfarreien (z.B.
Wallfahrende, Seminarteilnehmende, Touristen und Be-
suchsreisende).

Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in
den Erhebungsbogen der kirchlichen Statistik für das
Jahr 2022 unter der Rubrik „Gottesdiensteilnehmer am
zweiten Sonntag in der Fastenzeit“ (Pos. 2) einzutragen.



Kirchliche Nachrichten

Nr. 19 Personalchronik
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Aus Datenschutzgründen werden personenbezogene Daten bzgl. Weihen, Beauftragungen, 
Ernennungen, Verlängerung von Ernennungen, Entpflichtungen, Versetzungen, Freistellungen für 
besondere Aufgaben, Eintritte in den Ruhestand, Ausscheiden aus dem Amt, Sterbefälle erst ab 
der Ausgabe 01/2023 in der Online-Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers veröffentlicht.



Nr. 20 Pontifikalhandlungen

Unser Bischof Dr. Helmut Dieser spendete das 
Sakrament der Firmung am 12.12.21 in St.Antonius, 
Hürtgenwald-Gey 21 Firmlingen.

Unser Bischof Dr. Helmut Dieser spendete das 
Sakrament der Firmung am 21.11.21 im Dom zu 
Aachen 37 Firmlingen.

Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen, Nr. 2, 1. Februar 2022

60

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser
spendete Weihbischof Karl Borsch das Sakrament der
Firmung am 2.11.21 in St. Heribert, Eschweiler über
Feld, 25; am 3.11.21 in St. Gereon, Vettweiß, 25 (davon
1 Erwachsener); am 4.11.21 in St. Laurentius, Aachen-
Laurensberg, 20; am 5.11.21 in St. Lambertus, Nette-
tal-Leuth, 22; am 6.11.21 in St. Clemens,
Nettetal-Kaldenkirchen, 17; am 7.11.21 in St. Philipp-
Neri und St. Laurentius, Aachen/Vaalser Quartier, 52; am
9.11.21 in St. Anna, Hellenthal, 48; am 10.11.21 in St.
Anna, Hellenthal, 33; am 11.11.21 in St. Katharina,
Schleiden-Herhahn, 23; am 12.11.21 in St. Katharina,
Schleiden-Herhahn, 48; am 13.11.21 in St. Martinus,
D´horn Schlich und in St. Martin, Langerwehe, 42; am
14.11.21 in St. Josef, Inden, 21 (davon 5 Erwachsene);
am 15.11.21 in St. Franz Sales, Jülich, 20; am 16.11.21
in St. Franz Sales, Jülich, 22; am 19.11.21 in St. Jako-
bus, Jüchen, 22 (davon 1 Erwachsener); am 20.11.21 in
St. Jakobus, Jüchen, 46; am 21.11.21 in Heilig Geist,
Aachen, 29; am 28.11.21 in Haus Overbach, 36; am
30.11.21 in St. Mariä Himmelfahrt, Geilenkirchen, 7; ins-
gesamt 558 Firmlinge.
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Verlautbarungen Seiner Heiligkeit
Papst Franziskus

Nr. 21 Botschaft des Heiligen Vaters Papst
Franziskus für die Fastenzeit 2022

»Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun;
denn wenn wir darin nicht nachlassen, werden wir ern-
ten, sobald die Zeit dafür gekommen ist. Deshalb lasst
uns, solange wir Zeit haben, allen Menschen Gutes tun«
(Gal 6,9-10a).

Liebe Brüder und Schwestern,

die Fastenzeit ist eine günstige Gelegenheit der per-
sönlichen und gemeinschaftlichen Erneuerung, die uns
hinführt zum Osterereignis des Todes und der Auferste-
hung Jesu Christi. Es wird uns guttun, auf unserem Weg
durch die Fastenzeit 2022 die mahnenden Worte des
heiligen Paulus an die Galater zu bedenken: »Lasst uns
nicht müde werden, das Gute zu tun; denn wenn wir
darin nicht nachlassen, werden wir ernten, sobald die
Zeit dafür gekommen ist. Deshalb lasst uns, solange wir
Zeit (kairós) haben, allen Menschen Gutes tun« (Gal 6,9-
10a).

1. Aussaat und Ernte 

In dieser Perikope erinnert der Apostel an das Bild
von Saat und Ernte, das für Jesus von großer Bedeu-
tung war (vgl. Mt 13). Der heilige Paulus spricht von
einem kairós: einem günstigen Zeitpunkt, um Gutes
auszusäen, im Blick auf die spätere Ernte. Welcher ist
für uns dieser günstige Zeitpunkt? Gewiss wird man das
von der Fastenzeit sagen können, wie auch von unse-
rem ganzen irdischen Leben, dessen Abbild die Fasten-
zeit in gewisser Weise ist.1 Allzu oft wird unser Leben
von Gier und Stolz beherrscht, von einer Sehnsucht
nach Besitz, Anhäufung und Konsum von Gütern, wie
es im Evangelium am Beispiel des törichten Mannes
sichtbar wird, der sein Leben für sicher und glücklich
hielt, weil er eine große Ernte in seinen Scheunen ge-
sammelt hatte (vgl. Lk 12,16-21). Die Fastenzeit lädt uns
ein zur Umkehr, zu einem Mentalitätswechsel, damit die
Wahrheit und Schönheit des Lebens nicht so sehr am
Haben festgemacht wird als am Geben, nicht so sehr
am Anhäufen als am Aussäen des Guten und am Mitei-
nander-Teilen.

Der Sämann ist in erster Linie Gott selbst, der groß-
zügig fortfährt, »unter die Menschheit Samen des Guten
zu säen« (Enzyklika Fratelli tutti, 54). In der Fastenzeit
sind wir aufgerufen, auf Gottes Geschenk zu antworten,
indem wir sein lebendiges und wirksames (vgl. Hebr
4,12) Wort aufnehmen. Das aufmerksame Hören auf
Gottes Wort führt zu einer Bereitschaft, sich seinem
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Handeln zu fügen (vgl. Jak 1,21), und das macht unser
Leben fruchtbar. Wenn uns schon das ein Grund zur
Freude ist, so gilt das noch mehr für unsere Berufung
»Gottes Mitarbeiter« (1 Kor 3,9) zu sein und die Zeit gut
zu nutzen (vgl. Eph 5,16), damit auch wir den Samen
des Guten aussäen können. Diese Aufforderung Gutes
auszusäen ist nicht als lästige Pflicht zu verstehen, son-
dern als eine Gnade, mit der der Schöpfer uns in unse-
rem Handeln an seiner fruchtbaren Großherzigkeit
beteiligen will.

Und was ist mit der Ernte? Geschieht die Aussaat
nicht im Hinblick auf die Ernte? Gewiss, so ist es. Pau-
lus selbst betont den engen Zusammenhang zwischen
Aussaat und Ernte, wenn er sagt: »Wer kärglich sät, wird
auch kärglich ernten; wer mit Segen sät, der wird mit
Segen ernten« (2 Kor 9,6). Aber um welche Ernte geht
es hier? Eine erste Frucht der guten Aussaat findet sich
in uns selbst und in unseren alltäglichen Beziehungen,
selbst in den kleinsten Gesten der Freundlichkeit. In
Gott ist kein noch so kleiner Akt der Liebe und keine
»großherzige Mühe« vergeblich (vgl. Evangelii gaudium,
279). So wie man einen Baum an seinen Früchten er-
kennt (vgl. Mt 7,16-20), so strahlt auch ein Leben voller
guter Werke aus (vgl. Mt 5,14-16) und bringt den Wohl-
geruch Christi in die Welt (vgl. 2 Kor 2,15). Gott zu die-
nen, frei von Sünde, bringt Früchte der Heiligung zum
Heil aller hervor (vgl. Röm 6,22).

In Wirklichkeit sehen wir immer nur einen kleinen Teil
der Früchte unserer Aussaat, denn es ist, wie es in dem
vom Evangelium überlieferten Sprichwort heißt: »Einer
sät und ein anderer erntet« (Joh 4,37). Gerade dadurch,
dass wir zum Wohl der anderen aussäen, haben wir An-
teil an der Großherzigkeit Gottes: »Es ist eine edle Hal-
tung, Prozesse in der Hoffnung auf die geheime Kraft
des ausgesäten Guten anzustoßen, deren Früchte von
anderen geerntet werden« (Enzyklika Fratelli tutti, 196).
Zugunsten anderer Gutes auszusäen befreit uns von der
engen Logik des persönlichen Profits, es gibt unserem
Handeln den weiten Atem der Unentgeltlichkeit und fügt
uns auf diese Weise in das wunderbare Panorama des
göttlichen Heilsplans ein.

Das Wort Gottes weitet und erhebt unseren Blick:
es verkündet uns, dass die wahre Ernte letztlich die
eschatologische ist, die des letzten Tages, jenes Tages,
der keinen Abend kennt. Die vollendete Frucht unseres
Lebens und Handelns ist die »Frucht für das ewige
Leben« (Joh 4,36), die unser »Schatz im Himmel« sein
wird (Lk 12,33; 18,22). Jesus selbst verwendet das Bild
des Samenkorns, das in der Erde stirbt und Frucht
bringt, um vom Geheimnis seines Todes und seiner Auf-
erstehung zu sprechen (vgl. Joh 12,24); und der heilige
Paulus verwendet es erneut, um von der Auferstehung
unseres Leibes zu sprechen: »Was gesät wird, ist ver-
weslich, was auferweckt wird, unverweslich. Was gesät
wird, ist armselig, was auferweckt wird, herrlich. Was
gesät wird, ist schwach, was auferweckt wird, ist stark.
Gesät wird ein irdischer Leib, auferweckt ein überirdi-

1 Vgl. AUGUSTINUS, Serm. 243, 9, 8; 270, 3; En. in Ps. 
110, 1.



scher Leib.« (1 Kor 15,42-44). Diese Hoffnung ist das
große Licht, das der auferstandene Christus in die Welt
bringt: »Wenn wir allein für dieses Leben unsere Hoff-
nung auf Christus gesetzt haben, sind wir erbärmlicher
daran als alle anderen Menschen. Nun aber ist Christus
von den Toten auferweckt worden als der Erste der Ent-
schlafenen« (1 Kor 15,19-20), damit diejenigen, die mit
»der Gestalt seines Todes verbunden wurden« (Röm
6,5), auch mit der seiner Auferstehung zum ewigen
Leben verbunden werden (vgl. Joh 5,29): »Dann werden
die Gerechten im Reich ihres Vaters wie die Sonne
leuchten« (Mt 13,43).

2. „Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun“ 

Die Auferstehung Christi belebt die irdischen Hoff-
nungen mit der »großen Hoffnung« des ewigen Lebens
und legt bereits in die Gegenwart den Keim des Heils
hinein (vgl. BENEDIKT XVI., Spe salvi, 3; 7). Angesichts
der bitteren Enttäuschung so vieler zerbrochener
Träume, angesichts der Sorge um die vor uns liegenden
Herausforderungen, angesichts der Entmutigung ange-
sichts unserer unzureichenden Möglichkeiten ist die
Versuchung groß, sich in einem individualistischen Ego-
ismus zu verschließen und sich in die Gleichgültigkeit
gegenüber dem Leid der anderen zu flüchten. Denn
auch die besten Ressourcen sind begrenzt: »Die Jungen
werden müde und matt, junge Männer stolpern und
stürzen« (Jes 40,30). Aber Gott »gibt dem Müden Kraft,
dem Kraftlosen verleiht er große Stärke. [...] Die aber auf
den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft, wie Adlern
wachsen ihnen Flügel. Sie laufen und werden nicht
müde, sie gehen und werden nicht matt« (Jes 40,29.31).
Die Fastenzeit ruft uns auf, an Gott zu glauben und auf
ihn zu hoffen (vgl. 1 Petr 1,21), denn nur mit dem Blick
auf den auferstandenen Jesus Christus (vgl. Hebr 12,2)
können wir die Aufforderung des Apostels annehmen:
»Lasst uns nicht müde werden, das Gute zu tun« (Gal
6,9).

Lasst uns nicht müde werden, zu beten. Jesus
lehrte, dass es notwendig ist, »allezeit zu beten und
darin nicht nachzulassen« (Lk 18,1). Wir brauchen das
Gebet, weil wir Gott brauchen. Die Selbstgenügsamkeit
ist eine gefährliche Illusion. Wenn uns die Pandemie un-
sere persönliche und gesellschaftliche Zerbrechlichkeit
vor Augen geführt hat, so möge uns diese Fastenzeit
den Trost des Glaubens an Gott erfahren lassen, ohne
den wir keinen Halt haben (vgl. Jes 7,9). Niemand rettet
sich mit eigener Kraft, denn wir sitzen in den Stürmen
der Geschichte alle in demselben Boot;2 vor allem aber
rettet sich niemand ohne Gott, weil nur das Osterge-
heimnis Jesu Christi den Sieg über die dunklen Wasser
des Todes gibt. Der Glaube befreit uns nicht von den
Drangsalen des Lebens, aber ermöglicht uns, sie in
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Christus vereint mit Gott zu durchleben, in der großen
Hoffnung, die nicht enttäuscht und deren Unterpfand
die Liebe ist, die Gott durch den Heiligen Geist in unsere
Herzen ausgegossen hat (vgl. Röm 5,1-5).

Lasst uns nicht müde werden, das Böse in unserem
Leben auszurotten. Möge das körperliche Fasten, zu
dem uns die Fastenzeit aufruft, unseren Geist für den
Kampf gegen die Sünde stärken. Lasst uns nicht müde
werden, im Sakrament der Buße und Versöhnung um
Vergebung zu bitten, in dem Wissen, dass Gott nie
müde wird, uns zu vergeben.3 Werden wir nicht müde,
gegen die Begierlichkeit zu kämpfen, jene Schwäche,
die zur Selbstsucht und zu jedem Übel führt und im
Laufe der Jahrhunderte verschiedene Wege gefunden
hat, um den Menschen in die Sünde zu stürzen (vgl. En-
zyklika Fratelli tutti, 166). Eine dieser Möglichkeiten ist
die Gefahr der Abhängigkeit von den digitalen Medien,
die zu einer Verarmung der menschlichen Beziehungen
führt. Die Fastenzeit ist eine günstige Zeit, gegen diese
Fallstricke anzugehen und stattdessen eine ganzheitli-
chere menschliche Kommunikation (vgl. ebd., 43) zu
pflegen, die aus »wirklichen Begegnungen« (ebd., 50)
von Angesicht zu Angesicht besteht.

Lasst uns nicht müde werden, in tätiger Nächsten-
liebe Gutes zu tun. Üben wir uns in dieser Fastenzeit im
freudigen Geben von Almosen (vgl. 2 Kor 9,7). »Gott,
der den Samen gibt für die Aussaat und Brot zur Nah-
rung« (2 Kor 9,10), sorgt für einen jeden von uns, nicht
nur, damit wir etwas zu essen haben, sondern auch,
damit wir großzügig sein und anderen Gutes tun kön-
nen. Wenn es wahr ist, dass wir unser ganzes Leben
lang Gutes aussäen sollen, dann lasst uns insbesondere
diese Fastenzeit nutzen, um uns um die zu kümmern,
die uns nahestehen, um den Brüdern und Schwestern
zu Nächsten zu werden, die auf ihrem Lebensweg Ver-
wundungen erlitten haben (vgl. Lk 10,25-37). Die Fas-
tenzeit ist eine günstige Zeit, diejenigen aufzusuchen
und nicht zu meiden, die bedürftig sind; um diejenigen
anzurufen und nicht zu ignorieren, die ein offenes Ohr
und ein gutes Wort brauchen; um diejenigen zu besu-
chen und nicht alleinzulassen, die unter Einsamkeit lei-
den. Setzen wir den Appell, allen Gutes zu tun, in die
Tat um und nehmen wir uns Zeit, die Kleinsten und
Wehrlosesten, die Verlassenen und Verachteten, die
Diskriminierten und Ausgegrenzten zu lieben (vgl. Enzy-
klika Fratelli tutti, 193).

3. „Wenn wir darin nicht nachlassen, werden wir
ernten, sobald die Zeit dafür gekommen ist“ 

Die Fastenzeit erinnert uns jedes Jahr daran, dass
»das Gute, ebenso wie die Liebe, die Gerechtigkeit und
die Solidarität« nicht ein für alle Mal erreicht werden
kann, sondern »jeden Tag neu errungen werden« muss
(ebd., 11). Bitten wir Gott also um die geduldige Aus-
dauer eines Bauern (vgl. Jak 5,7), damit wir nicht nach-
lassen, Schritt für Schritt das Gute zu tun. Wer fällt,
strecke seine Hand nach dem Vater aus, der uns immer

2 Vgl. Besondere Andacht in der Zeit der Epidemie 
(27. März 2020).
3 Vgl. Angelus vom 17. März 2013.



wieder aufrichtet. Diejenigen, die sich, von den Verlo-
ckungen des Bösen getäuscht, verirrt haben, sollten
nicht zögern, zu dem zurückzukehren, der »groß im Ver-
zeihen« ist (Jes 55,7). Werden wir in dieser Zeit der Um-
kehr mit dem Beistand der Gnade Gottes und der
Gemeinschaft der Kirche nicht müde, das Gute auszu-
säen. Das Fasten bereitet den Boden, das Gebet be-
wässert ihn, die Nächstenliebe macht ihn fruchtbar. Wir
haben die gläubige Gewissheit, dass wir, »wenn wir
darin nicht nachlassen« ernten werden, »sobald die Zeit
dafür gekommen ist« und dass wir mit der Gabe der Be-
harrlichkeit das verheißene Gut (vgl. Hebr 10,36) zu un-
serem Heil und dem der anderen erlangen werden (vgl.
1 Tim 4,16). Indem wir eine geschwisterliche Liebe zu
allen pflegen, sind wir mit Christus vereint, der sein
Leben für uns hingegeben hat (vgl. 2 Kor 5,14-15), und
wir verkosten schon jetzt etwas von der Freude des
Himmelreichs, wenn Gott »alles in allem« sein wird (1
Kor 15,28).

Die Jungfrau Maria, aus deren Schoß der Heiland
hervorging und die alles in ihrem Herzen erwog (vgl. Lk
2,19), erwirke uns die Gabe der Geduld und sei uns
mütterlich nahe, damit diese Zeit der Umkehr Früchte
des ewigen Heils bringe.

Rom, St. Johannes im Lateran, am 11. November
2021, dem Gedenktag des heiligen Bischofs Martin.

+ Franziskus

Verlautbarungen der 
deutschen Bischöfe

Nr. 22 Aufruf zur Solidarität mit den Christen
im Heiligen Land (Palmsonntags-
kollekte 2022)

Liebe Schwestern und Brüder, 

am Palmsonntag schauen die katholischen
Christen auf Jerusalem, die „Stadt des Friedens“,
und auf das Heilige Land, die Heimat Jesu. Oft
aber bieten sich uns keine Bilder des Friedens,
sondern Eindrücke zerrissener Gesellschaften, re-
ligiöser Spannungen, von Terroranschlägen und
Krieg. Dennoch lassen sich Pilger aus aller Welt
dort vom irdischen Lebensweg Jesu berühren, ins-
besondere von seinem Ausruf beim Einzug in Je-
rusalem: „Wenn doch auch du an diesem Tag
erkannt hättest, was Frieden bringt“ (Lk 19,42). So
zeigt sich in Jerusalem, der heiligen Stadt dreier
Religionen, die Sehnsucht nach Frieden.

Seit knapp 2.000 Jahren lebt im Heiligen Land
eine kleine christliche Gemeinschaft. Unter schwie-
rigen Bedingungen versucht sie, die Frohe Bot-
schaft vom Frieden zu leben. Sie setzt sich für
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Versöhnung und ein friedliches Zusammenleben
von Juden, Christen und Muslimen ein. Christliche
Schulen und Begegnungsstätten bemühen sich
um interreligiöse Friedenserziehung. Kinder aus
sozial schwachen Familien, die kaum staatliche
Hilfe erhalten, Menschen mit Behinderung, chro-
nisch Kranke und Migranten – darunter viele
Frauen – finden Aufnahme in christlichen Einrich-
tungen.

Viele Pilger haben auf ihren Reisen solche Bil-
dungs- und Wohlfahrtseinrichtungen sowie ge-
meinnützige Projekte kennengelernt und durch
Spenden unterstützt. Infolge der Corona-Pande-
mie sind die Einnahmen jedoch nun schon zwei
Jahre lang fast vollständig ausgeblieben. Um ihre
sozialen, karitativen und interreligiösen Angebote
aufrechterhalten zu können, ist die Kirche im Hei-
ligen Land deshalb mehr denn je auf unsere Ver-
bundenheit und Hilfe angewiesen – damit der
sehnsüchtig erhoffte Friede bei immer mehr Men-
schen Einzug halten kann.

Liebe Schwestern und Brüder, seit vielen Jah-
ren vermitteln der Deutsche Verein vom Heiligen
Lande und die Deutsche Franziskanerprovinz un-
verzichtbare Hilfe für die Kirchen vor Ort. Die Kol-
lekte in den Palmsonntagsgottesdiensten ist für
diese beiden Organisationen bestimmt, die damit
christliche Einrichtungen und Projekte im Heiligen
Land unterstützen. Wir bitten Sie um Ihr Gebet und
um eine großzügige Spende für diese Brücken-
bauer des Friedens. Dafür sagen wir Ihnen herzli-
chen Dank.

Für das Bistum Aachen
+ Dr. Helmut Dieser
Bischof von Aachen

Die Kollekte, die am Palmsonntag, dem 10. April 2022, in allen
Gottesdiensten (auch am Vorabend) gehalten wird, ist aus-
schließlich für die Unterstützung der Christen im Heiligen Land
durch den Deutschen Verein vom Heiligen Lande und das
Kommissariat des Heiligen Landes der Deutschen Franziska-
nerprovinz bestimmt.

Bischöfliche Verlautbarungen 

Nr. 23 Ersetzende Entscheidung des Vermitt-
lungsausschusses der Zentralen
Kommission der Zentral-KODA vom
28. Oktober 2019 – „Sachgrundlose
Befristung von Arbeitsverträgen“ 

I. Der Vermittlungsausschuss der Zentralen Kommis-
sion der Zentral-KODA hat am 28. Oktober 2019 die
folgende ersetzende Entscheidung gemäß § 19



Zentral-KODA-Ordnung (ZKO) zur sachgrundlosen
Befristung von Arbeitsverträgen getroffen. 

Am 26. November 2021 hat der Kirchliche Arbeits-
gerichtshof (KAGH) abschließend festgestellt, dass
die Zentrale Kommission der Zentral-KODA gemäß
§ 3 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe a) ZKO für eine Be-
schlussfassung über die Abschaffung oder Ein-
schränkung der sachgrundlosen Befristung von
Dienstverhältnissen zuständig ist (Az.: K 06/2021).
Die aufschiebende Bedingung, unter die der Ver-
mittlungsausschuss der Zentralen Kommission der
Zentral-KODA die ersetzende Entscheidung gemäß
Ziffer 4 gestellt hat, ist somit erfüllt. 

Der Vermittlungsspruch tritt an die Stelle eines Be-
schlusses der Zentralen Kommission und bedarf der
Inkraftsetzung (§§ 13, 19 Abs. 2 S. 3 ZKO). 

Die ersetzende Entscheidung hat folgenden Wort-
laut:

„1. Befristete Arbeitsverhältnisse dürfen ohne
Sachgrund für die Dauer von bis zu 14 Mona-
ten abgeschlossen werden. Bis zu dieser Ge-
samtdauer von 14 Monaten ist eine einmalige
Fristverlängerung statthaft. 
Während der Dauer eines derart befristeten 
Arbeitsverhältnisses sind ordentliche Kündigun-
gen möglich. Hierfür sind die allgemeinen 
arbeitsrechtlichen und die jeweiligen kirchenar-
beitsrechtlichen Bestimmungen maßgebend.

2. Die Regelungen unter Ziffer 1. gelten für alle be-
fristeten Arbeitsverträge, die seit dem Tag des
Wirksamwerdens dieser Neuregelung in ihrem
Geltungsbereich abgeschlossen werden und
verdrängen von diesem Zeitpunkt an regionale
Bestimmungen zur sachgrundlosen Befristung. 

3. Die vorstehenden Bestimmungen zur sach-
grundlosen Befristung treten spätestens 12 Mo-
nate nach dem Inkrafttreten des Gesetzes außer
Kraft, wenn der Gesetzgeber eine Neuregelung
zur sachgrundlosen Befristung trifft. 

4. Diese Regelung steht unter der aufschiebenden
Bedingung, dass die kirchliche Arbeitsgerichts-
barkeit im Rahmen ihrer abschließenden Ent-
scheidung die Zuständigkeit der Zentral-KODA
für den Regelungsgegenstand „Sachgrundlose
Befristung abschaffen“ feststellt oder nicht in
der Sache entscheidet. In diesen Fällen wird die
ersetzende Entscheidung nach § 19 Abs. 2 Zen-
tral-KODA-Ordnung (ZKO) den Bischöfen zur 
Inkraftsetzung nach § 13 ZKO vorgelegt.“

II. Die vorstehende ersetzende Entscheidung setze ich
für das Bistum Aachen mit Wirkung zum 1. März
2022 in Kraft. 
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Aachen, 11. Februar 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 24 Änderung der Mitarbeitervertretungs-
ordnung  

I. Die Mitarbeitervertretungsordnung – MAVO – für
den Bereich der Diözese Aachen vom 16. Januar
2008 (Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen
vom 1. März 2008, Nr. 41, S. 40), zuletzt geändert
am 3. Dezember 2020 (Kirchlicher Anzeiger für die
Diözese Aachen vom 1. Januar 2021, Nr. 4, S. 12),
wird wie folgt geändert:

1. In § 14 Absatz 4 werden nach Satz 3 folgende Sätze
4 und 5 eingefügt: 

„Die Teilnahme einzelner oder aller Mitglieder an der
Sitzung kann auch mittels neuer Informations- und
Kommunikationstechnologien erfolgen, wenn nicht
mindestens ein Viertel der Mitglieder binnen einer
von dem oder der Vorsitzenden zu bestimmenden
Frist diesem oder dieser gegenüber widerspricht
und wenn sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt
der Sitzung keine Kenntnis nehmen können. Im Hin-
blick auf die Beschlussfähigkeit gelten die an der
virtuellen Sitzung teilnehmenden Mitglieder als an-
wesend im Sinne des Absatzes 5 Satz 1.“ 

2. In § 36 Absatz 1 wird in Nr. 13 nach dem Wort „er-
folgt“ der Punkt durch ein Komma ersetzt und eine
Nummer 14 mit folgendem Inhalt eingefügt: 

„14.      vorübergehende Verkürzung oder Verlänge-
rung der einrichtungsüblichen Arbeitszeit,
insbesondere die Einführung von Kurzarbeit
nach dem SGB III.“

3. In § 38 Absatz 1 wird in Nr. 15 nach dem Wort „Satz
4“ der Punkt durch ein Komma ersetzt und eine
Nummer 16 mit folgendem Inhalt eingefügt: 

„16.      vorübergehende Verkürzung oder Verlänge-
rung der einrichtungsüblichen Arbeitszeit,
insbesondere die Einführung von Kurzarbeit
nach dem SGB III.“

II. Die vorstehenden Änderungen treten am 1. April
2022 in Kraft und am 31. März 2024 außer Kraft.

Aachen, 14. Februar 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen



Nr. 25 Kirchensteuerbeschluss für die 
Diözese Aachen  

Der Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat der Diözese
Aachen hat folgenden Beschluss gefasst: 

Im Bistum Aachen werden im Steuerjahr 2022 
Kirchensteuern als Zuschlag zur Einkommensteuer
(Lohnsteuer, Kapitalertragsteuer, veranlagte Einkom-
mensteuer) in Höhe von 9% erhoben. 

Dieser Hebesatz gilt auch in den Fällen der Pau-
schalierung der Lohn- und Einkommensteuer; er wird
auf 7 v. H. der Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer er-
mäßigt, wenn der Arbeitgeber von der Vereinfachungs-
regelung nach Nr. 1 der gleichlautenden Erlasse der
obersten Finanzbehörden der Bundesländer betreffend
Kirchensteuer bei Pauschalierung der Lohn- und Ein-
kommensteuer vom 8. August 2016 (BStBI. 2016, Teil I,
S. 773) bzw. der Nachfolgeerlasse in der jeweils gültigen
Fassung Gebrauch macht.

Die oben festgesetzten Kirchensteuern werden
auch über den 31. Dezember 2022 weiter erhoben, falls
zu dem genannten Termin neue Kirchensteuer-Hebe-
sätze nicht beschlossen und staatlich anerkannt sind. 

Aachen, 20. Oktober 2021
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen 

Staatliche Anerkennung

Im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen des
Landes Nordrhein-Westfalen staatlich anerkannt für das
Steuerjahr 2022. 

Düsseldorf, 22. Dezember 2021
L. S. Der Ministerpräsident des Landes 

Nordrhein-Westfalen 
Im Auftrag

Waldtraut Hof

Sonstige Verlautbarungen 

Nr. 26 Revidiertes Ehevorbereitungsproto-
koll der Deutschen Bischofskonferenz  

Die Deutsche Bischofskonferenz hat auf ihrer Früh-
jahrs-Vollversammlung am 25. Februar 2021 Änderun-
gen zum Ehevorbereitungsprotokoll (EVP) beschlossen.
Neben redaktionellen Verbesserungen betrifft dies vor-
allem die Hinzufügung des Sachverhalts der Rituszuge-
hörigkeit, die durch die zunehmende Zahl der Mitglieder
der ecclesiae sui iuris notwendig wurde. Diese Ände-
rungen wurden durch Dekret der Kongregation für die
Bischöfe vom 12. Oktober 2021 bestätigt. Die Promul-
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gation ist gemäß § 16 Abs. 2 des Statuts der Deutschen
Bischofskonferenz vom 13. Februar 2021 durch die Zu-
stellung an die Diözesanbischöfe mit Schreiben vom
13. Dezember 2021 erfolgt.

Das revidierte Ehevorbereitungsprotokoll kann ab
sofort Verwendung finden und ist, ebenso wie die über-
arbeitete Anmerkungstafel, beim Einhard-Verlag über
die bekannten Formularnummern 140 (Ehevorberei-
tungsprotokoll) und 140a (Anmerkungstafel) zu bezie-
hen. Ab dem 1. Juni 2022 ersetzt es das bisherige
Formular und ist durchgängig zu verwenden.

Aachen, 19. Januar 2022
L. S. Msgr. Gregor Huben

Bischofsvikar

Bekanntmachungen des 
Generalvikariates

Nr. 27 Vergaberichtlinien für Bauleistungen
(VergRL Bau Bistum AC) des Bistums
Aachen als Körperschaft des öffentli-
chen Rechts (KdöR)  

Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Arten der Vergabe, Wertgrenzen, Nachträge
Vergabeunterlagen für Vergaben nach Ziff. 2.2.3
Bieterliste, Versand, Angebotsabgabe für Vergaben
nach Ziff. 2.2.3
Submission (Eröffnungstermin)
Aufklärung des Angebotsinhalts
Wertung der Angebote, Vergabevorschlag
Aufhebung der Ausschreibung
Zuschlag
Aufbewahrungsfristen
Formblätter und Mustervordrucke
In-Kraft-Treten

Präambel

Die Vergaberichtlinien für bistumseigene Baumaß-
nahmen sollen die Gleichbehandlung der Bieter im Ver-
gabeverfahren sowie einen fairen Preiswettbewerb der
Bieter durch Verfahrenstransparenz und Nachprüfbar-
keit sicherstellen. Die Zuständigkeits- und Entschei-
dungsregelungen in den Vergaberichtlinien führen zu
einer Beschleunigung des Vergabeverfahrens von der
Antragstellung bis zur Durchführung der baulichen Maß-
nahmen. Außerdem wird durch die Einführung verschie-
dener Wettbewerbselemente der sparsame und
wirtschaftliche Mitteleinsatz im Bistum Aachen gewähr-
leistet. Wettbewerb, Eindeutigkeit, Nachvollziehbarkeit,
Nachhaltigkeit und Fairness sind die wesentlichen Eck-
pfeiler dieser Richtlinien.

Neben den ökonomischen Gesichtspunkten sind



bei der Planung im Sinne der Nachhaltigkeit ökologi-
sche Aspekte und soziale Kriterien zu berücksichtigen,
da die katholische Kirche in ihrem Auftrag zur Bewah-
rung der Schöpfung in der sichtbaren Präsenz des Bau-
ens eine Vorbildfunktion durch ökologisch und soziales
verantwortungsvolles Bauen und Beschaffen wahrneh-
men möchte. Will man die natürlichen Lebensgrundla-
gen auch für künftige Generationen erhalten, so muss
sich das Bauen und Beschaffen von Gütern an ökolo-
gisch verträglichen und ressourcenschonenden Model-
len orientieren. Bei allen Planungs- und Entschei-
dungsprozessen sind daher Nachhaltigkeits- und 
Umweltaspekte zu beachten.

Die Richtlinien sollen schließlich den Abteilungen
des Bischöflichen Generalvikariats sowie den beteilig-
ten Fachberatern (Architekten, Ingenieure, Gutachter)
durch die beigefügten Formulare und Vertragsmuster
eine wichtige Hilfestellung im Vergabeverfahren bieten.

1 Allgemeines

1.1 Alle Abteilungen des Bischöflichen Generalvika-
riats sind verpflichtet, die Richtlinien (VergRL
Bau Bistum AC) bei der Vergabe von Bauleis-
tungen für bistumseigene Bauvorhaben anzu-
wenden. Diese Vergaberichtlinien gelten nicht
für die Vergabe von freiberuflichen Leistungen,
wie die Vergabe von Architekten-, Fachinge-
nieur-, Restauratoren-, Gutachter-, Künstler-
oder sonstige Beraterverträgen. Die Bindungs-
wirkung gilt ausschließlich im Innenverhältnis
der Abteilungen des Bischöflichen Generalvika-
riats. Aus Verstößen gegen diese Richtlinie kön-
nen deshalb Bieter und andere Dritte keine
Ansprüche herleiten.

1.2 Bauleistungen im Sinne dieser Richtlinien sind
Arbeiten jeder Art, durch die eine bauliche An-
lage hergestellt, instandgehalten, geändert oder
beseitigt wird.

1.3 Bei Bauleistungen, bei denen eine Förderung
durch die öffentliche Hand erfolgt, sind die Vor-
gaben für die Vergaben in den staatlichen För-
derbestimmungen zu beachten.

1.4 Sachverständige, Architekten und Fachplaner,
die bei der Vorbereitung von Ausschreibungs-
texten und Massen ermittlungen tätig waren,
dürfen sich weder unmittelbar noch mittelbar an
dem folgenden Bieterverfahren als Bieter oder
unterstützend für einen Bieter beteiligen.

1.5 Unternehmen, die bei der Aufstellung des Leis-
tungsverzeichnisses mitwirken, sind von der
Teilnahme am Vergabeverfahren gemäß Ziff.
2.2.3 dieser Vergaberichtlinien ausgeschlossen.
Unternehmen, die im Zuge der Planung bera-
tend tätig waren, können als Bieter nur dann
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aufgefordert werden, wenn sie dadurch keinen
Wettbewerbsvorteil erlangen.

1.6 Alle Vergaben von Bauleistungen nach diesen
Vergaberichtlinien sind unter Beachtung folgen-
der Grundsätze durchzuführen:

1.6.1 Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens
– Beachtung der festgelegten Verantwortlich-

keiten und Zuständigkeiten,
– ausreichende Information über die Wettbe-

werbsteilnehmer und ihre Angebote,
– Information und Beteiligung der Internen

Revision am Vergabeverfahren und Berück-
sichtigung deren Kompetenz bei Problemen
im Vergabeverfahren,

– schriftliche Dokumentation des gesamten
Verfahrensablaufs.

1.6.2 Wettbewerb
– Ziel des Wettbewerbs soll sein, entspre-

chend der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit als tragende Prinzipien
des kirchlichen Haushaltsrechts das an-
nehmbarste und wirtschaftlichste Angebot
zu ermitteln. Wettbewerbsbeschränkende
und unlautere Verhaltensweisen sind nicht
zu dulden.

1.6.3 Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit der Bieter
– Bauleistungen dürfen nur an fachkundige,

leistungsfähige und zuverlässige Bieter ver-
geben werden.

– Der Bieter ist fachkundig, wenn er über die
in dem betreffenden Fachgebiet notwendi-
gen technischen Kenntnisse verfügt, um die
ausgeschriebene Leistung ordnungsgemäß
zu erbringen. Welcher Maßstab für die Fach-
kunde anzulegen ist, hängt von der zu er-
bringenden Bauleistung ab.

– Die Beurteilung der Leistungsfähigkeit ist
weniger auf die „Person“ des Bieters, als
vielmehr auf die Leistungsfähigkeit des 
Unternehmens an sich in sach- bzw. be-
triebsbezogener Sicht abzustellen. Ein Un-
ternehmen ist leistungsfähig, wenn der
Betrieb in technischer, kaufmännischer, per-
soneller und finanzieller Hinsicht so ausge-
stattet ist, dass es die Gewähr für die
ordnungsgemäße Erbringung der geforder-
ten Bauleistungen innerhalb der Vertragsfrist
bietet. Ggfs. sind vom Bieter nach Aufforde-
rung Referenzprojekte nachzuweisen, die
eine zuverlässige Beurteilung der Leistungs-
fähigkeit ermöglichen 

– Bei der Beurteilung der Zuverlässigkeit
eines Bieters ist zu prüfen, ob er seinen ge-
setzlichen Verpflichtungen, insbesondere
Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns



nachkommt und ob er eine sorgfältige und
einwandfreie Ausführung der ausgeschrie-
benen Bauleistungen entsprechend den
rechtlichen und technischen Normen ein-
schließlich Gewährleistung erwarten lässt.

1.6.4 Finanzierung des Bauvorhabens
– Der Zuschlag darf erst bei sichergestellter

Finanzierung unter Einbeziehung möglicher
Zuschüsse sowie genehmigter Fremdmittel
erteilt werden.

– Die Folgekostenfinanzierung des Bauvorha-
bens muss sichergestellt sein.

1.6.5 Tariftreuepflicht
– Grundsätzlich darf nur derjenige Bieter zur

Abgabe eines Angebotes aufgefordert wer-
den, der seinen Arbeitnehmern bei der Aus-
führung des Auftrags zumindest die
Mindestarbeitsbedingungen einschließlich
des Mindestentgelts gewährt, die durch
einen für allgemein verbindlich erklärten Ta-
rifvertrag oder eine aufgrund des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes erlassene
Rechtsverordnung für die betreffende Leis-
tung verbindlich vorgegeben werden. Dies
hat der Bieter schriftlich zu versichern. Für
den Fall der Ausführung übernommener
Leistungen durch Nach-unternehmer oder
bei der Beschäftigung von entliehenen Ar-
beitskräften hat sich der Bieter bei der An-
gebotsabgabe zu verpflichten, auch seine
Nachunternehmer dahingehend zu ver-
pflichten.

– Alle im Vergabeverfahren vorliegenden An-
gebote sind einer Plausibilitätsprüfung im
Hinblick darauf zu unterziehen, ob die ange-
fragte Leistung bei Zahlung des Mindest-
lohns vom Unternehmen gewinnbringend
erbracht werden kann.

2 Arten der Vergabe, Wertgrenzen, Nachträge

2.1 Arten der Vergabe
Im Bereich des Bistums Aachen finden grund-
sätzlich folgende Vergabeverfahren Anwendung:
– Direktvergabe: Eine Ausschreibung ist nicht

notwendig. Aufträge können ohne Durch-
führung eines Vergabeverfahrens vergeben
werden (Ziff. 2.2.1).

– Beschränkte Vergabe: Vergabe nach Einho-
lung und Auswertung von mindestens drei
Angeboten (Ziff. 2.2.2)

– Beschränkte Ausschreibung: Eine be-
schränkte Anzahl von Unternehmen wird
aufgefordert, ein Angebot abzugeben. An-
schließend wird eine Submission durchge-
führt (Ziff. 2.2.3).
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Das Splitten von Gewerken ausschließlich zur
Erreichung einer bestimmten Vergabeart ist un-
zulässig. Das Zusammenfassen von Gewerken
ist ebenfalls unzulässig, Ausnahmen sind zu be-
gründen.

2.2 Wertgrenzen

2.2.1 Gewerke, bei denen die Brutto-Auftragssumme
einen Betrag von 10.000 Euro nicht übersteigt,
können unter Berücksichtigung der Wirtschaft-
lichkeit ohne Durchführung eines Vergabever-
fahrens mit mindestens einem Angebot direkt
vergeben werden. Ab einer brutto Auftrags-
summe von mehr als 5.000 Euro ist eine Verga-
begenehmigung bei der Fachbereichsleitung
Abteilung, 3.1, oder der übergeordneten Abtei-
lungsleitung einzuholen.

2.2.2 Gewerke, bei denen die Brutto-Auftragssumme
zwischen einem Betrag von mehr als 10.000
Euro und bis zu 25.000 Euro liegen, sind in der
Regel mindestens drei Unternehmer zur Abgabe
eines Angebots aufzufordern. Diese Aufforde-
rung kann mit der Maßgabe erfolgen, die Leis-
tung in einem eigenen Leistungsverzeichnis des
Unternehmers aufzugliedern. Der Zuschlag ist
unter Berücksichtigung des Gebots der Wirt-
schaftlichkeit zu erteilen. 

2.2.3 Übersteigt für ein Gewerk die Brutto-Auftrags-
summe einen Betrag von 25.000 Euro, ist eine
beschränkte Ausschreibung gemäß Ziff. 3 ff.
dieser Vergaberichtlinien durchzuführen. Dabei
sollen in der Regel mindestens sechs Unterneh-
men zur Abgabe eines Angebots aufgefordert
werden. Geplante Abweichungen von diesem
Verfahren sind zu begründen und bedürfen der
Zustimmung der Internen Revision.

2.3 Nachträge
Ist ein Nachtrag für ein Gewerk (zusätzliche/ge-
änderte Leistungen, keine Massen mehrungen)
über mehr als 30 % der Grund-Auftragssumme
zu erwarten, so ist eine beschränkte Ausschrei-
bung durchzuführen. Überschreitet das Nach-
tragsvolumen die Schwelle von 30 % des
Auftragsvolumens, jedoch nicht den Betrag von
25.000 Euro, so kann der Nachtrag ohne Aus-
schreibung direkt vergeben werden. Eine be-
schränkte Ausschreibung nach dieser Ziffer
kann unterbleiben, wenn durch das Vergabever-
fahren der Bauablauf als solcher nachhaltig be-
einträchtigt wird oder die Durchführung des
Vergabeverfahrens Kostensteigerungen erwar-
ten lässt, die dem Ziel sparsamer Mittelverwen-
dung durch Ausschreibung entgegenstehen. Bei
geplanten Abweichungen von dem Verfahren ist
die Interne Revision zu informieren.



2.4 Verzicht auf Ausschreibung
Im Falle einer unmittelbaren Gefahr für Leib und
Leben sowie zu befürchtender erheblicher
Sachschäden ist der Fachbereich Immobilien,
Abt. 3.1, berechtigt, die zur Abwendung der un-
mittelbaren Gefahr erforderlichen Maßnahmen
unverzüglich ohne Durchführung eines Vergabe-
verfahrens anzuordnen und Aufträge zu verge-
ben. Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit sind
zu wahren. Der Auftrag kann mündlich, per E-
Mail oder per Fax erteilt werden. Er ist anschlie-
ßend schriftlich zu bestätigen und zu
begründen. Diese Maßnahmen sind auf ein
Leistungsminimum (Notwendigste zur Gefah-
renabwendung) zu begrenzen. Die Interne Revi-
sion ist ab einer Brutto-Auftragssumme von
25.000 Euro zu informieren.

3 Vergabeunterlagen für Vergaben nach Ziff.
2.2.3

3.1 Die Vergabeunterlagen werden durch den Fach-
bereich Immobilien, Abt. 3.1, oder durch den
beauftragten Architekten/ Fachingenieur/ Bera-
ter zusammengestellt. Sie bestehen aus:

3.1.1 Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes

3.1.2 Teilnahmebedingungen

3.1.3 Angebot mit Eigenerklärung

3.1.4 Zusätzliche Vertragsbedingungen

3.1.5 Besondere Vertragsbedingungen

3.1.6 Auftragsschreiben

3.2 Die ausgeschriebene Leistung ist durch den
Fachbereich Immobilien, Abt. 3.1, bzw. den be-
auftragten Architekten/Fachingenieur/Berater so
eindeutig und so erschöpfend zu beschreiben,
dass alle Bewerber die Beschreibung im glei-
chen Sinn verstehen müssen und ihre Preise 
sicher und ohne umfangreiche Vorarbeiten be-
rechnen können.

Um eine einwandfreie Preisermittlung zu ermög-
lichen, sind alle sie beeinflussenden Umstände
festzustellen und in den Vergabeunterlagen an-
zugeben.

Die Leistung ist in der Regel durch eine allge-
meine Darstellung der Bauaufgabe (Baube-
schreibung) und ein in Titel und Positionen
gegliedertes Leistungsverzeichnis zu beschrei-
ben. Ist ein Planungsbüro beauftragt, ist grund-
sätzlich für alle auszuschreibenden Bauleis-
tungen ein Leistungsverzeichnis zu erstellen. In
Absprache mit dem Fachbereich Immobilien,
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Abt. 3.1, kann in begründeten Fällen hiervon ab-
gewichen werden.

3.3 Alternativpositionen (Wahlpositionen) und/oder
Eventualpositionen (Bedarfspositionen) sind bei
Aufstellung des Leistungsverzeichnisses auf ein
Minimum zu reduzieren. Sollten diese Leis-
tungspositionen über 10 % der Leistungsposi-
tionen im Leistungsverzeichnis betragen, muss
der mit der Erstellung des Leistungsverzeichnis-
ses beauftragte Architekt/Fachingenieur/Berater
den Fachbereich Immobilien, Abt. 3.1, vorab
schriftlich und mit Begründung darauf hinwei-
sen.

3.4 Stundenlohnarbeiten sind als Bedarfsposition
mit einer Stunde abzufragen.

3.5 Bei der Ausschreibung von Gewerken, die ge-
wartet werden müssen, sind Wartungsleistun-
gen als Bedarfspositionen auszuschreiben.

3.6 In der Ausschreibung ist anzugeben, ob die Ab-
gabe von Nebenangeboten zulässig ist. Neben-
angebote sind nur in Verbindung mit einem
Hauptangebot zulässig. Werden Nebenange-
bote nicht zugelassen, sind diese bei Abgabe
von der Wertung auszuschließen.

3.7 Für die Bearbeitung und Einreichung der Ange-
bote ist in den Vergabeunterlagen eine ausrei-
chende Angebotsfrist vorzusehen.

4 Bieterliste, Versand, Angebotsabgabe für
Vergaben nach Ziff. 2.2.3

4.1 Bieterliste

4.1.1 Der beauftragte Architekt/Fachingenieur/Berater
legt dem Fachbereich Immobilien, Abt. 3.1, eine
Bieterliste zur Prüfung und Freigabe vor.

4.1.2 Bei ausschließlicher Bearbeitung durch den
Fachbereich Immobilien, Abt. 3.1, erstellt dieser
selbst die Bieterliste. 

4.1.3 Der Fachbereich Immobilien, Abt. 3.1, hat da-
rauf zu achten, dass der Bieterkreis einem
Wechsel unterzogen ist. Es ist zu prüfen, ob die
auf der Bieterliste vorgesehenen Unternehmen
bereit und in der Lage sind, die ausgeschriebe-
nen Leistungen zu erbringen. Hierbei sind 
Erkundigungen und Referenzen über die Fach-
kunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit
der aufzufordernden Firmen einzuholen (vgl. Ziff.
1.6.3.)

4.1.4 Angebote von Bietern, die nicht auf der Bieter-
liste stehen, sind zugelassen, wenn alle Bedin-
gungen nach Ziff. 1 dieser Vergaberichtlinien



durch den Bieter erfüllt sind bzw. eingehalten
werden.

4.2 Versand
Der Versand der Vergabeunterlagen erfolgt so-
wohl durch die beauftragten Architekten/Fach-
planer/Berater als auch durch den Fachbereich
Immobilien, Abt 3.1. Ein zusätzlicher Versand
auf Datenträgern (GAEB-Format 83 oder D83
oder X83) ist möglich. Für die Angebotsabgabe
sind den Vergabeunterlagen besonders gekenn-
zeichnete Umschläge mit Hinweis auf Maß-
nahme, Leistungsbereich/Gewerk und Eröff-
nungstermin (Submissionstermin) sowie Orts-
und Zeitangabe beizufügen. Es ist darauf zu
achten, dass die Bindefrist ausreichend bemes-
sen und im Formular entsprechend eingetragen
wird.

4.3 Abgabe des Angebots
Die Abgabe des Angebots muss neben eventu-
eller Abgabe auf Datenträgern (GAEB-Format
84 oder D84 oder X84) zusätzlich immer in un-
terschriebener Papierform erfolgen. Die Ange-
botsabgabe oder Teile eines Angebotes per Fax
oder E-Mail oder in einem unverschlossenen
Umschlag ist unzulässig. Die Abgabe eines An-
gebots ist nur bis zur Öffnung des ersten Ange-
bots im Eröffnungstermin zulässig.

Die Angebote haben die geforderten Preise
sowie die geforderten Erklärungen und Nach-
weise zu erhalten. Änderungen an den Vergabe-
unterlagen sind unzulässig. Muster und Proben
der Bieter müssen als zum Angebot gehörig ge-
kennzeichnet sein.

Das Leistungsverzeichnis ist vollständig auszu-
füllen. Streichungen oder Ergänzungen führen
zum Ausschluss des Angebots. 

5 Submission (Eröffnungstermin)

5.1 Zur Öffnung und Verlesung der Angebote ist
eine Submission abzuhalten. Die beauftragten
Architekten/Fachplaner/Berater legen zusam-
men mit dem Fachbereich Immobilien, Abt. 3.1,
den Submissionstermin fest. Die Interne Revi-
sion wird durch den Fachbereich Immobilien,
Abt. 3.1, über den Termin informiert. Bis zu die-
sem Termin sind die zugegangenen Angebote
auf dem ungeöffneten Umschlag mit einem Ein-
gangsvermerk zu versehen und ordnungsge-
mäß zu verwahren. Elektronische Angebote sind
zu kennzeichnen.

5.2 Zur Submission sind nur solche Angebote zu-
zulassen, die bis zum Ende der Submission vor-
liegen. Angebote, die bei der Öffnung des ersten
Angebotes nicht vorgelegen haben, sind in der
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Niederschrift oder in einem Nachtrag besonders
aufzuführen. Die Submissionsleitung übernimmt
der Fachbereich Immobilien, Abt. 3.1. Die Pro-
tokollführung erfolgt durch die Interne Revision.

5.3 Die Submission findet im Bischöflichen Gene-
ralvikariat statt. Bei Öffnung der Angebote ist die
Anwesenheit der Submissionsleitung und der
Protokollführung erforderlich. Der beauftragte
Architekt/Fachingenieur/Berater kann an der
Submission teilnehmen. Bieter sind nicht zuge-
lassen.

5.4 Die Submissionsleitung stellt fest, ob der Ver-
schluss der schriftlichen Angebote unversehrt
ist. Der Protokollführung trägt die getroffenen
Feststellungen in das Submissionsprotokoll ein. 

5.5 Nach Öffnung der Angebote sind diese mit allen
Anlagen von der Protokollführung mit der Stanz-
maschine zu kennzeichnen. Name und Anschrift
der Bieter und die Endbeträge der Angebote,
ferner andere den Preis betreffende Angaben
(wie z. B. Preisnachlässe ohne Bedingungen)
werden protokolliert.

5.6 Es wird bekannt gegeben, ob und von wem und
in welcher Anzahl Nebenangebote eingereicht
sind. Geforderte Muster und Proben der Bieter
müssen im Termin vorliegen.

5.7 Über die Submission ist eine Niederschrift (Sub-
missionsprotokoll) in Schriftform zu fertigen. Im
Submissionsprotokoll ist zu vermerken, ob die
Niederschrift als richtig anerkannt wird bzw.
welche Einwendungen erhoben wurden. Sie ist
von allen bei der Submission Anwesenden zu
unterschreiben. 

5.8 Ein Angebot, das nachweislich vor Ablauf der
Angebotsfrist dem Auftraggeber zugegangen
war, aber bei Öffnung des ersten Angebotes aus
vom Bieter nicht zu vertretenden Gründen der
Submissionsleitung nicht vorgelegen hat, ist wie
ein rechtzeitig vorliegendes Angebot zu behan-
deln. Dieses Angebot ist mit allen Angaben in
die Niederschrift aufzunehmen.

5.9 Die Angebote und ihre Anlagen sind sorgfältig
zu verwahren und geheim zu halten. Das Origi-
nal des Submissionsprotokolls wird nach Ab-
schluss der Submission im Fachbereich
Immobilien, Abt. 3.1, aufbewahrt, eine Kopie
geht an die Interne Revision und Architekt/Fach-
planer/Berater. Der Architekt/Fachingenieur/Be-
rater erhält zur Vorbereitung der Wertung und
weiteren Bearbeitung die gekennzeichneten An-
gebotsunterlagen. 

5.10 Das Ende der Zuschlagsfrist (Bindefrist) ist



durch Angabe des Kalendertages im Submissi-
onsprotokoll zu vermerken. Der Bieter ist bis
zum Ende der Zuschlagsfrist an sein Angebot
zu binden.

6 Aufklärung des Angebotsinhalts

6.1 Der Fachbereich Immobilien, Abt. 3.1, darf nach
Öffnung der Angebote bis zur Zuschlagsertei-
lung von einem Bieter weitere Informationen
über seine technische und wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit, das Angebot selbst, etwaige Ne-
benangebote, die geplante Art der
Durchführung, etwaige Ursprungsorte oder Be-
zugsquellen von Stoffen oder Bauteilen und
über die Angemessenheit der Preise, wenn nötig
durch Einsicht in die vorzulegenden Kalkulatio-
nen, verlangen. Verweigert ein Bieter die gefor-
derten Aufklärungen und Angaben, kann sein
Angebot unberücksichtigt bleiben.

6.2 Verhandlungen über die Angebote an sich und
die Preise sind unstatthaft.

6.3 Nachgelagertes Bietergespräch (NBG)
Bei komplexeren Gewerken kann nach Aus-
schreibung und Submission im Rahmen eines
nachgelagerten Bietergesprächs mit den Bie-
tern eine Optimierung von Qualität, Nachhaltig-
keit, Klarheit, Ausführungszeit und -dauer
angestrebt werden. Das Nachtrags-Kostenmeh-
rungsrisiko soll dadurch deutlich reduziert wer-
den.

Das nachgelagerte Bietergespräch ist nur bei
einer Brutto-Auftragssumme größer als 500.000
Euro durchzuführen. In begründeten Ausnahme-
fällen kann ein nachgelagertes Bietergespräch
auch bei einer Brutto-Gewerkesumme kleiner
als 500.000 Euro durchgeführt werden.

An dem nachgelagerten Bietergespräch neh-
men in der Regel Vertreter des Fachbereichs Im-
mobilien, Abt. 3.1, ein Vertreter der Internen
Revision sowie die beauftragten Planer teil.

Über das nachgelagerte Bietergespräch ist ein
schriftliches Protokoll zu fertigen.

7 Wertung der Angebote, Vergabevorschlag
Die Prüfung und Wertung der Angebote ist
ein stufenweise fortschreitendes Verfahren
nach Abschluss des Eröffnungstermins

7.1 Die Angebote sind darauf hin durchzusehen, ob
Auffälligkeiten den Schluss zulassen, dass das
Wettbewerbsergebnis verfälscht werden soll
bzw. eine Manipulationsabsicht besteht. Insbe-
sondere ist zu kontrollieren, ob Auffälligkeiten 
z. B. Doppelblätter, Bleistifteintragungen, Leer-
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spalten oder Preiskorrekturen vorhanden sind.
Manipulationen, Streichungen, Ergänzungen
und Änderungen führen zum Ausschluss des
Angebots. Die Interne Revision ist in diesem Fall
vor der Wertung der Angebote zu informieren
und das weitere Vorgehen ist mit ihr abzustim-
men.

7.2 Vom Vergabeverfahren sind folgende Angebote
auszuschließen:
– Angebote, die nicht den Formvorschriften

der Ziff. 4.3. entsprechen,
– unzulässige Nebenangebote oder Nebenan-

gebote, die nicht den Anforderungen dieser
Vergaberichtlinien entsprechen,

– Angebote von Bietern, die im Verfahren 
vorsätzlich falsche Angaben über ihre Fach-
kunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit abgegeben haben,

– Angebote von Bietern, über die ein Insol-
venzverfahren oder ein ähnliches Verfahren
beantragt oder eröffnet wurde oder, die sich
in Liquidation befinden,

– Angebote von Bietern, die eine schwere Ver-
fehlung begangen haben, die die Zuverläs-
sigkeit in Frage stellt, z.B. keinen
Mindestlohn zahlen, die Beiträge zur gesetz-
lichen Sozialversicherung nicht ordnungs-
gemäß abführen oder nicht bei der
Berufsgenossenschaft angemeldet sind.

7.3 Alle formell ordnungsgemäßen Angebote sind
durch den beauftragten Architekten/Fachinge-
nieur/Berater nach den Grundregeln dieser Ver-
gaberichtlinien rechnerisch, technisch und
wirtschaftlich zu prüfen. Ebenso muss die Aus-
kömmlichkeit eines Angebotes oder Teile eines
Angebotes (Positionen) geprüft werden.

Ziel der rechnerischen Prüfung ist die Ermittlung
der genauen Angebotssumme. Ist dem Bieter
ein Rechenfehler unterlaufen, muss dieser rich-
tig gestellt werden. Dies ist nur zulässig, wenn
der Rechenfehler offensichtlich ist und eine Ma-
nipulation des Angebotspreises ausgeschlossen
werden kann. Die Berichtigung ist zu dokumen-
tieren.

Bei der Beurteilung der Angemessenheit sind
sowohl die Wirtschaftlichkeit des Bauverfahrens
als auch die gewählten technischen Lösungen
oder sonstige günstige Ausführungsbedingun-
gen zu berücksichtigen.

In die engere Wahl kommen nur solche Ange-
bote, die unter Berücksichtigung des rationellen
Baubetriebs und sparsamer Wirtschaftsführung
eine einwandfreie Ausführung einschließlich
Haftung für Mängelansprüche erwarten lassen.
Daneben sind Gesichtspunkte wie z.B. Qualität,



technischer Wert, Ästhetik, Zweckmäßigkeit,
Umwelteigenschaften, Betriebs- und Folgekos-
ten, Rentabilität, Kundendienst, technische Hilfe
und Ausführungsfristen bei der Ermittlung des
wirtschaftlichsten Angebots zu berücksichtigen.
In der Regel ist das wirtschaftlichste Angebot
das Angebot des Bieters mit dem niedrigsten
Angebotspreis unter angemessener Berück-
sichtigung der in dieser Richtlinie genannten
Wertungskriterien.

7.4 Nach Durchführung der Prüfung und Wertung
der Angebote durch den beauftragten Archi-
tekt/Fachingenieur/Berater hat dieser den Ver-
gabevorschlag als Ergebnis der Wertung dem
Fachbereich Immobilien, Abt. 3.1, zur Prüfung
vorzulegen.

8 Aufhebung der Ausschreibung

8.1 Die Ausschreibung muss aufgehoben werden,
wenn
– kein Angebot eingegangen ist, das den Aus-

schreibungsbedingungen entspricht bzw.
die Anforderungen dieser Vergaberichtlinien
nicht eingehalten werden können oder,

– die Vergabeunterlagen grundlegend geän-
dert werden müssen oder,

– nur Angebote vorliegen, die einen unange-
messen hohen oder niedrigen Preis aufwei-
sen.

Die Ausschreibung kann aufgehoben werden,
wenn
– eine Abweichung der wirtschaftlichsten An-

gebotssumme von mehr als 10% gegen-
über der Kostenberechnung vorliegt oder,

– andere schwerwiegende Gründe vorliegen.
Über die Aufhebung einer Ausschreibung ent-
scheidet der Fachbereich Immobilien, Abt. 3.1,
und nach Einwilligung der Internen Revision. Die
Bieter sind zeitnah zu informieren.

9 Zuschlag

9.1 Vor Zuschlagserteilung ist die Interne Revision
über die Absicht in Kenntnis zu setzen. Die zum
Zeitpunkt des Zuschlags geltende Verwaltungs-
verordnung zur Zeichnungsbefugnis innerhalb
des Budgets des Bistums Aachen ist zu beach-
ten. Der Zuschlag wird durch den Fachbereich
Immobilien, Abt. 3.1, erteilt. 

9.2 Der Zuschlag ist möglichst bald, mindestens
aber so rechtzeitig zu erteilen, dass dem Bieter
die Erklärung noch vor Ablauf der Zuschlagsfrist
zugeht. Werden Erweiterungen, Einschränkun-
gen oder Änderungen vorgenommen oder wird
der Zuschlag verspätet erteilt, so ist der Bieter
bei Erteilung des Zuschlags aufzufordern, sich
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unverzüglich über die Annahme zu erklären. Der
Zuschlag ist schriftlich unter Verwendung des
Mustervordruckes Auftragsschreiben zu ertei-
len.

9.3 Mit dem Zuschlag nimmt der Auftraggeber das
Angebot des Auftragnehmers an. 

9.4 Nicht berücksichtigte Bieter sollen zeitnah durch
die beauftragten Architekten/Fachplaner/Bera-
ter informiert werden. Auf Nachfrage können
Angaben über Mindestpreis, Durchschnittspreis
und Rang an Bieter in Textform herausgegeben
werden.

9.5 Nicht berücksichtigte Angebote und Ausarbei-
tungen der Bieter dürfen nicht für ein neues Ver-
gabeverfahren oder für andere Zwecke benutzt
werden.

10 Aufbewahrungsfristen

10.1 Die Vergabeunterlagen (Bieterlisten, Bieterange-
bot nebst Anlagen Submissionsprotokoll, Preis-
spiegel, Vergabevorschläge) der beauftragten
Angebote/Gewerke und die Vertragsunterlagen
sind grundsätzlich zehn Jahre nach Zuschlag
aufzubewahren. Die Vergabeunterlagen können
entweder in Papierform oder digital aufbewahrt
werden.

10.2 Angebote, die keinen Zuschlag erhalten haben,
sind bis zur Abnahme des jeweiligen Gewerkes,
aufzubewahren. 

11 Formblätter und Mustervordrucke 
Die nachfolgend aufgeführten Formblätter und
Mustervordrucke können im Fachbereich Immo-
bilien, Abt. 3.1, angefordert werden.
Es sind ausschließlich die aktuellen Formblätter
und Mustervordrucke zu verwenden. Aktuali-
sierte oder überarbeitete Formblätter und Mus-
tervordrucke werden über den Fachbereich
Immobilien, Abt. 3.1, bereitgestellt.
Im Einzelnen sind folgende Formulare/Muster-
vordrucke zu verwenden:
– Bieterliste / Submissionsprotokoll
– Aufforderung zur Angebotsabgabe
– Teilnahmebedingungen
– Angebot mit Eigenerklärung
– Zusätzliche Vertragsbedingungen 
– Besondere Vertragsbedingungen
– Auftragsschreiben
– Absage Bieter
– Tariftreueerklärung

12 In-Kraft-Treten
Die Vergaberichtlinien für Bauleistungen im Bis-
tum Aachen (VergRL Bau Bistum AC) treten am 
1. März 2022 in Kraft.



Aachen, 23. Februar 2022 Dr. Andreas Frick
Generalvikar

Nr. 28 Rahmenkonzept zur schulbezogenen
kirchlichen Jugendarbeit im Bistum
Aachen 

Das Rahmenkonzept gibt den verbindlichen Rah-
men und die Mindeststandards wieder, die für die schul-
bezogene kirchliche Jugendarbeit in der Kirche am Ort,
auf regionaler Ebene und Diözesan-Ebene im Bistum
Aachen gelten. Es ersetzt jedoch nicht die konkrete
Konzeption der einzelnen Angebote.

Verantwortlich:
Bischöfliches Generalvikariat Aachen
Hauptabteilung Pastoral / Schule / Bildung
Abteilung „ Kinder / Jugendliche / Erwachsene “
Fachbereich Jugend
Klosterplatz 7
52062 Aachen

1. Kirchliche Jugendarbeit und Schule im gesell-
schaftlichen Kontext

Die Schule kann als Spiegel der Gesellschaft be-
trachtet werden. In ihr treffen sehr unterschiedliche und
auch konträre Lebenswelten mit verschiedenen kultu-
rellen Prägungen und Wertvorstellungen aufeinander.
Diese plurale Realität, die zunehmende Individualisie-
rung, die Ökonomisierung, die u.a. zu einer Verdichtung
von Zeit und Leistungsdruck führt, sind Themen, mit
denen Jugendliche auch in der Schule konfrontiert wer-
den. Ebenso beeinflussen die globalen Veränderungen
und der demographische Wandel die Schulausbildung
und die spätere Berufswahl der Jugendlichen entschei-
dend. Unter dem Druck gesellschaftlicher Anforderun-
gen angesichts einer alternden Bevölkerung und eines
sich abzeichnenden Fachkräftemangels werden Ju-
gendliche im Bildungssektor häufig als potentielle wirt-
schaftliche Ressource gesehen und umworben.

Durch die optionale Verkürzung der Schulzeit (G8)
und den Ausbau der Ganztagsschulen, sowie der damit
einhergehenden erheblichen Verlängerung des Schulta-
ges hat sich der Lebensbereich Schule in den letzten
Jahren grundlegend gewandelt. Dadurch, dass Jugend-
liche einen Großteil ihrer Zeit in der Schule verbringen,
ist diese zu einem prägenden Lebensraum für sie ge-
worden: Die Schule ist Bildungs-, Lern- und Lebensort
zugleich und bietet durch zusätzliche sportliche, kultu-
relle und andere Lernangebote neben dem Unterricht
auch außerunterrichtliche Bildungsangebote. Entwick-
lungsaufgaben, die früher in der Familie oder im Frei-
zeitbereich bewältigt wurden, werden heute vermehrt
im Schulalltag bearbeitet. 

Dadurch steht die Schule zunehmend vor der He-
rausforderung, über ihren Auftrag der Wissensvermitt-
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lung hinaus, eine intensivere ganzheitliche und individu-
elle Förderung und Bildung der Schüler/-innen leisten
zu müssen. Dabei stößt das System Schule jedoch als
formaler Bildungsort mit Kriterien wie Anwesenheits-
pflicht, Zeitdruck, Notengebung und Leistungskontrolle
an Grenzen.

Hier kann kirchliche Jugendarbeit als non-formaler
Bildungsträger mit Kriterien wie Freiwilligkeit, Teilneh-
mer/-innen- und Prozessorientierung, Verzicht auf Be-
notung und Leistungsorientierung einen wertvollen
Beitrag für Jugendliche leisten. Sie hat die Chance,
neben dem Freizeitbereich auch die Schule als für 
Jugendliche gestaltbaren Lebensraum in den Blick zu
nehmen und dort mit den Prinzipien kirchlicher Jugend-
arbeit präsent zu sein, wo die Jugendlichen einen Groß-
teil des Tages verbringen. Dabei bewegt sie sich im
Spannungsfeld zwischen den oben benannten gesell-
schaftlichen Erwartungen und Anforderungen, der
Schule als einer leistungsorientierten Bildungsinstitution
und ihren eigenen Prinzipien als non-formaler Bildungs-
träger.

2. Lebenssituation Jugendlicher

Die Auswirkungen der beschriebenen gesellschaft-
lichen Veränderungen sind für Jugendliche besonders
früh und deutlich spürbar. Das hängt eng damit zusam-
men, dass Jugendliche sich in einer Lebensphase 
befinden, die von vielfältigen Umbruch- und Entschei-
dungssituationen gekennzeichnet ist. Insbesondere
sind zu nennen:

• die Identitätssuche im Übergang von Pubertät
zur Adoleszenz,

• der Umgang mit einem sich verändernden Kör-
per,

• das Entdecken und Entwickeln der eigenen Se-
xualität und ihrer Geschlechterrolle,

• die Ablösung von der Herkunftsfamilie,
• die Vorbereitung auf Beruf, Partnerschaft und

Familie,
• die Übernahme von Verantwortung für sich

selbst und in der Gesellschaft,
• die Entwicklung eines eigenen, persönlichen Le-

bensplanes in einer pluralisierten und säkulari-
sierten Welt,

• die Verdichtung von Zeit,
• die Auseinandersetzung mit einem sich schnell

wandelnden Normen- und Werteverständnis
• und mit einem ständigen Wandel im Bereich der

digitalen Kommunikation, besonders in sozialen
Netzwerken. 

Jugendliche befinden sich zusammengefasst auf
der Suche nach Zukunfts- und Sinnperspektiven. Die
Bildung und/oder Weiterentwicklung eines eigenen
Glaubens- und Wertesystems ist prägend für die Ju-
gendphase. Doch die „Phase der Orientierung“ wird in
der Regel nicht mehr in vorgegebene, traditionelle Le-



bensbiographien gelenkt, sondern birgt eine große Ent-
scheidungsfreiheit. Diese Entscheidungsfreiheit kann
auch zu Verunsicherung und Überforderung führen und
erfordert für die Jugendlichen Räume und Personen -
auch außerhalb der Herkunftsfamilie - in und an denen
sie sich orientieren können. Diese können sie unter an-
derem durch die Angebote der schulbezogenen kirchli-
chen Jugendarbeit und der dort eingesetzten
Mitarbeiter/-innen im personalen Angebot erfahren.

3. Pädagogische Prinzipien und Kriterien der schul-
bezogenen kirchlichen Jugendarbeit

Schulbezogene kirchliche Jugendarbeit ist ein An-
gebot der Kirche für Jugendliche mit dem Ziel der Per-
sönlichkeitsbildung. Im Sinne des ganzheitlichen
Ansatzes findet sie ihren Ausgangspunkt in der Schule
bei den Jugendlichen, ist aber ausgerichtet an den Kri-
terien, Prinzipien und Wesensmerkmalen der kirchlichen
Jugendarbeit.

„Motivation und Ausgangslage für ein Engage-
ment von Kirche im Bereich Schule ist das
christliche Menschenbild. Im Zentrum dieses
Engagements steht der einzelne (junge)
Mensch, mit dem Ziel, die volle Entfaltung und
Entwicklung seiner Persönlichkeit als Indivi-
duum und soziales Wesen zu fördern. Bildung
umfasst dabei vor allem Persönlichkeitsbildung,
Werteerziehung und Wertevermittlung.“

Im System Schule kann mit den Angeboten und
dem Selbstverständnis der kirchlichen Jugendarbeit ein
Gegenpol zum schulischen Alltag für die Jugendlichen
angeboten und so neue Erfahrungen und Perspektiven,
losgelöst von reiner Wissensvermittlung, ermöglicht
werden. Es geht also nicht, wie im Unterricht, primär um
ein Engagement im Bereich der formellen Bildung. Viel-
mehr geht es um non-formales Lernen, bei dem mit den
Jugendlichen unter Einsatz geeigneter Methoden ge-
meinsam an ihren Fragen und Themen gearbeitet wird.
Eine große Rolle spielt auch die Freizeit, in der die Ju-
gendlichen die zuvor behandelten Themen noch einmal
besprechen und ihre Gemeinschaft vertiefen können (in-
formelle Bildung).

Die wesentlichen Kriterien und Prinzipien für die
schulbezogene kirchliche Jugendarbeit sind:

• Teilnehmer/-innen- und Prozessorientierung 
• Freiwilligkeit der Teilnahme
• Partizipation 
• Verzicht auf Benotung und Leistungserbringung
• Partnerschaftlicher Dialog zwischen Mitarbei-

tern/-innen der schulbezogenen kirchlichen Ju-
gendarbeit und Jugendlichen

• Personales Angebot durch die Mitarbeiter/-
innen der schulbezogenen kirchlichen Jugend-
arbeit

• Wertorientierung
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• Lernen im „Erfahrungsraum Gemeinschaft“
• Lebensweltorientierung
• Bildung eines Verständnisses für demokratische

Prozesse 
• Interkonfessionelle, interreligiöse und interkultu-

relle Offenheit
• Verlässlichkeit und Verbindlichkeit von Verein-

barungen, Regeln und Zusagen

Die Angebote schulbezogener kirchlicher Jugend-
arbeit finden während der Schulzeit in der Regel in
Räumlichkeiten außerhalb der Schule statt. Sie richten
sich an alle Jugendlichen unabhängig von Herkunft und
Religionszugehörigkeit und werden ab dem 5. Schuljahr
für alle Schulformen in unterschiedlicher Konzeption an-
geboten. 

Im Bistum Aachen setzen die Angebote in den Le-
bensphasen der Kinder und Jugendlichen an, die als
„besondere Orientierungszeiten“ beschrieben werden
können. Dies sind u.a. der Wechsel auf die weiterfüh-
rende Schule, die Pubertät und das Ende der Schullauf-
bahn. In der oben beschriebenen Lebenssituation
werden die Jugendlichen mit den Angeboten schulbe-
zogener kirchlicher Jugendarbeit darin unterstützt, indi-
viduelle und soziale Kompetenzen (weiter) zu
entwickeln, um die Fähigkeit selbstverantwortlichen und
auf christlichen Werten basierenden Handelns auszubil-
den.

In der schulbezogenen kirchlichen Jugendarbeit ist
es besonders wichtig, jeden Jugendlichen als wertvol-
len Menschen anzunehmen und in seiner Persönlich-
keitsentwicklung zu stärken. Primäres Anliegen ist es
dabei, besonders die strukturell benachteiligten Ju-
gendlichen zu fördern. 

4. Religiöse Überzeugung und Grundhaltung der
schulbezogenen kirchlichen Jugendarbeit

Allen Zielen der schulbezogenen Jugendarbeit
voran steht das Bekenntnis, dass die Menschen als
Ebenbild Gottes geschaffen wurden und von Gott, so
wie sie sind, angenommen und gewollt sind. Auch
Jesus, der als Sohn Gottes den Willen seines Vaters
kennt, versteht seine Sendung als Dienst am Menschen. 

„Gott schuf also den Menschen als sein Abbild;
als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und
Frau schuf er sie. (…) Gott segnete sie. (…) Gott
sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr
gut.“ (Gen. 1,27.28.31)
„Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben
und es in Fülle haben“ (Joh. 10,10)

Mit dieser Grundhaltung bieten die Mitarbeiter/-
innen der schulbezogenen kirchlichen Jugendarbeit den
Jugendlichen einen Raum an, in dem ein offener und
wertschätzender Austausch außerhalb von Leistungs-
druck und Notengebung stattfinden kann. In diesem ge-
schützten Rahmen können sie sich Zeit für die Fragen



nehmen, die im Schulalltag wenig Raum finden. Sie be-
kommen Möglichkeiten und Anregungen, die eigene
Verantwortung im Miteinander wahrzunehmen und in
der Auseinandersetzung mit sich selbst und anderen an
den eigenen Anliegen und Themen, aber auch am so-
zialen Miteinander zu arbeiten. 

Dem diakonischen Ansatz der Synode der West-
deutschen Bistümer folgend, versteht schulbezogene
kirchliche Jugendarbeit so ihre Arbeit als Beitrag zu
einem gelingenden Leben. 

5. Ziele schulbezogener kirchlicher Jugendarbeit

Schulbezogene kirchliche Jugendarbeit 

• unterstützt Jugendliche in ihrer Persönlichkeits-
bildung und Identitätssuche. 
Es geht dabei nicht um formelle Wissensvermitt-
lung, sondern um das Lernen auf allen Ebenen,
mit „Kopf, Herz und Hand“. Jugendlichen wird
die Möglichkeit eröffnet, sich mit sich selbst und
ihren eigenen Themen zu beschäftigen, sowie
persönliche Ziele zu formulieren. Sie sollen ler-
nen, ihre Potentiale und Möglichkeiten, aber
auch ihre Herausforderungen zu erkennen, sie
anzunehmen, damit umzugehen und sich in die-
sem Bewusstsein als wertvolle Menschen zu er-
fahren. 

• stärkt Jugendliche in ihrer Gemeinschafts- und
Beziehungsfähigkeit. 
Es werden Räume geschaffen, eventuell vor-
handene Konflikte in der Klasse zu bearbeiten,
sich selbst und andere in diesem Kontext wahr-
zunehmen und die jeweiligen Wechselwirkun-
gen zu realisieren. Jugendlichen wird ein
Rahmen angeboten, der es ihnen ermöglicht,
sich anders und besser kennen zu lernen. Sie
erfahren und erleben im personalen Angebot
und im gemeinsamen „Unterwegs-Sein“ den
Wert der Gemeinschaft, das Zusammenspiel
von „Ich-Du-Wir“. Hierbei werden Sozialkompe-
tenzen gestärkt, gefördert und es werden Anre-
gungen geboten, die eigene Verantwortung im
Miteinander wahrzunehmen.

• regt Jugendliche zur Reflexion ihrer eigenen
Wertorientierung und zur Auseinandersetzung
mit religiösen Fragen und Themen an. 
Den Jugendlichen soll bewusst werden, welche
Werte ihr Handeln bestimmen. Durch die Ausei-
nandersetzung mit dem, was ihr Leben bisher
geprägt hat, was zur Zeit in ihrem Leben bestim-
mend ist und ihren Zukunftsplanungen, bege-
ben sich Jugendliche zugleich auch auf die
Suche nach Sinn, Glauben und Gott. Zudem
können sie durch das personale Angebot, durch
den Kontakt mit den Mitarbeitern/-innen der
schulbezogenen kirchlichen Jugendarbeit,
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denen ihr christlicher Glaube wichtig ist, aber
auch im Zusammenleben und in der Gemein-
schaft mit den anderen Jugendlichen bei den
schulbezogenen Maßnahmen erfahren, wie
christliche Überzeugung und gelebter Alltag mit-
einander verbunden werden können. Jugendli-
che werden so eingeladen, Erfahrungen in der
Auseinandersetzung mit Glaubensthemen zu
machen, ihren eigenen Glauben zu entdecken,
zu reflektieren und/oder weiter zu entwickeln.
Religion wird in diesem Kontext realitätsnah und
lässt Jugendliche die Kirche von einer neuen
Seite erfahren. 

Darüber hinaus möchten die verantwortlichen Fach-
kräfte für schulbezogene Jugendarbeit auf regionaler
und diözesaner Ebene im Bistum Aachen  hauptberuf-
liche und ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen in ihrem En-
gagement an Schulen vor Ort gezielt beraten,
unterstützen und begleiten. Die Vernetzung, den Aus-
tausch und die Kooperation von schulbezogener kirch-
licher Jugendarbeit gilt es, wo möglich, zu fördern und
zu qualifizieren. 

6. Kriterien für eine gelingende Kooperation zwi-
schen kirchlicher Jugendarbeit, teilnehmenden Jugend-
lichen und Schule

Entscheidendes Kriterium für eine gelingende Ko-
operation zwischen kirchlicher Jugendarbeit und der
Schule ist die Bereitschaft zu einem gleichberechtigten
Dialog. Dieser ist gekennzeichnet von einem offenen,
ehrlichen und wertschätzenden Umgang miteinander.
Auf dieser Grundlage ist eine Zusammenarbeit möglich,
ein Kooperationsverhältnis von gleichberechtigten Part-
nern, die sich in ihrer Unterschiedlichkeit anerkennen
und sich zum Wohl der Jugendlichen gegenseitig ergän-
zen. In Kontraktgesprächen zwischen den verantwortli-
chen Mitarbeitern/-innen der schulbezogenen
kirchlichen Jugendarbeit und den Verantwortlichen an
der jeweiligen Schule werden gemeinsam strukturelle
Rahmenbedingungen formuliert und Absprachen bzgl.
Angebot, Ansprechpartnern/-innen und organisatori-
schen Bedingungen getroffen. Um die Zusammenarbeit
verlässlich zu etablieren, sind Kooperations- und/oder
Leistungsvereinbarungen zwischen den Institutionen
(z.B. zwischen Schule und Träger der Kirchlichen Ju-
gendarbeit) empfehlenswert und eine Verankerung der
schulbezogenen kirchlichen Jugendarbeit im Schulkon-
zept, bzw. die Aufnahme ins Schulprofil sinnvoll. Die
Trägerschaft der Veranstaltung ist, sofern nicht konzep-
tionell verankert, schriftlich zu vereinbaren. Eine enge
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern/-innen in der
Schulpastoral, Schulsozialarbeiter/-innen und/oder den
verantwortlichen Lehrer/-innen in der jeweiligen Schule
soll erfolgen. Dies erfordert eine/n regelmäßige/n Aus-
tausch und Reflexion über die Zusammenarbeit. Die
Vernetzung der Schule mit kirchlichen Strukturen und
Einrichtungen der Kirche am Ort (z.B. GdG-Rat, Einrich-
tungen Offener Kinder- und Jugendarbeit) ist sinnvoll



und erstrebenswert, so dass eine kontinuierliche Zu-
sammenarbeit zum Wohl der Jugendlichen gesichert
werden kann. 

7. Bausteine schulbezogener kirchlicher Jugendar-
beit auf Mittlerer- und Diözesan-Ebene

Neben den Orientierungstagen als diözesanem An-
gebot, werden die anderen Angebote der schulbezoge-
nen kirchlichen Jugendarbeit von fachlich geschulten
nebenberuflichen und/oder hauptamtlichen/hauptberuf-
lichen Mitarbeitern/-innen des Fachbereichs Jugend im
jeweiligen Büro der Regionen durchgeführt. Die einzel-
nen Angebote werden in ihrer Konzeption mit der 
Abteilung „Kinder / Jugendliche / Erwachsene“ im Bi-
schöflichen Generalvikariat Aachen abgestimmt. 

Alle Angebote der schulbezogenen kirchlichen Ju-
gendarbeit werden durch Reflexion und Auswertung
stetig weiterentwickelt. Sie erfolgen, wo möglich, in Ver-
netzung und Kooperation mit verantwortlichen Mitarbei-
tern/-innen in der Schule und der Ebene Kirche am Ort. 

7.1 Schwerpunkte der schulbezogenen kirchlichen
Jugendarbeit im Büro der Regionen auf der Mittleren
Ebene

Neben den Schulabgängerseminaren, die einen be-
sonderen Schwerpunkt in der regionalen schulbezoge-
nen kirchlichen Jugendarbeit bilden und grundsätzlich
als Internatsveranstaltung angeboten werden, gibt es
weitere Angebote. Diese können regional mit unter-
schiedlicher Schwerpunktsetzung erfolgen. In der kon-
kreten Absprache mit der jeweiligen Schule finden diese
Angebote als Internatsveranstaltungen, Tagesveranstal-
tungen oder mehrtägige Veranstaltungen ohne Über-
nachtung statt.

Gemeinschaftsbildende Maßnahmen

Gemeinschaftsbildende Maßnahmen beinhalten die
Förderung einer guten Klassengemeinschaft, in die sich
jede/-r mit seinen/ihren Fähigkeiten und Stärken ein-
bringen kann.

Sozialkompetenzbezogene Maßnahmen

Ein besonderer Schwerpunkt liegt bei diesen Maß-
nahmen auf dem Erkenntnisgewinn über die eigene Per-
son, auf der intensiven Auseinandersetzung mit der
Gruppe als Ganzes und der Vermittlung wichtiger Kern-
kompetenzen, wie zum Beispiel Verantwortungsbereit-
schaft, Kommunikations- und Teamfähigkeit.

Maßnahmen zur Berufsorientierung und Lebenspla-
nung

Diese Angebote bieten die Möglichkeit zur Ausei-
nandersetzung mit der eigenen Person im Hinblick auf
die spätere Berufswahl und Lebensplanung. Sie richten
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sich primär an Schüler/-innen von Förder-, Haupt-,
Real-, Sekundar- und Gesamtschulen, sowie Berufsvor-
bereitungs- und Berufsförderkursen frühestens ab
Klasse 8, schwerpunktmäßig in Klasse 9 und 10.

Sonstige Angebote

Darüber hinaus kann es weitere Angebote geben,
die den Grundlagen dieses Konzepts entsprechen, zum
Beispiel geschlechtsspezifische Maßnahmen, inklusive
Maßnahmen oder Bildungsangebote mit ökologischem
Schwerpunkt.

7.2 Angebot der schulbezogenen kirchlichen Ju-
gendarbeit auf Diözesan-Ebene

Das diözesane Angebot der schulbezogenen kirch-
lichen Jugendarbeit sind die Orientierungstage. Diese
können in der Abteilung „Kinder / Jugendliche / Erwach-
sene“ im Bischöflichen Generalvikariat, sowie direkt bei
den kooperierenden katholischen Jugendverbänden
und der Seelsorge im Nationalpark Eifel und Vogelsang
angefragt werden.

Bei den Orientierungstagen werden die Jugendli-
chen dazu eingeladen, sich mit der eigenen Lebensori-
entierung und Sinnsuche sowie Fragen nach Gott und
dem Glauben auseinander zu setzen und diese zur
Sprache zu bringen. Orientierungstage richten sich pri-
mär an Schüler/-innen von Gymnasien, Gesamtschulen
und Berufskollegs, frühestens ab Klasse 8.

Das Rahmenkonzept zur schulbezogenen kirchli-
chen Jugendarbeit im Bistum Aachen tritt zum 1. Feb-
ruar 2021 in Kraft. Spätestens nach drei Jahren erfolgt
eine inhaltliche Überprüfung.

Aachen, 31. Januar 2021 Dr. Andreas Frick
Generalvikar

Anhang

Finanzierungsrichtlinien für die regionale schulbezo-
gene kirchliche Jugendarbeit

Das Budget für die Durchführung der schulbezoge-
nen kirchlichen Jugendarbeit in den Regionen wird
durch die Abteilung „Kinder / Jugendliche / Erwach-
sene“ im Bischöflichen Generalvikariat Aachen entspre-
chend dem Budgetansatz des Bischöflichen
Generalvikariates jährlich festgelegt. 

Das Gesamtbudget für regionale schulbezogene
kirchliche Jugendarbeit wird zu gleichen Teilen auf das
jeweilige Budget für schulbezogene kirchliche Jugend-
arbeit der regionalen Fachbereiche verteilt. Im laufenden
Haushaltsjahr können frei werdende Mittel nach Ab-
sprache mit den Referenten und Referentinnen für kirch-
liche Jugendarbeit in den Büros der Regionen durch die
Abteilung „Kinder / Jugendliche / Erwachsene“ auf an-



dere Regionen übertragen werden.

Mindestens 60 % des Budgets für schulbezogene
kirchliche Jugendarbeit der regionalen Fachbereiche ist
an die Verwendung für Schulabgängerseminare nach je-
weils gültigem Konzept gebunden. Bis zu 40% des
Budgets können für andere schulbezogene Angebote
der kirchlichen Jugendarbeit verwendet werden. In be-
gründeten Ausnahmefällen kann eine Verschiebung die-
ser Budgetfestlegung erfolgen, die von der Abteilung
„Kinder / Jugendliche / Erwachsene“ genehmigt werden
muss. Für das jeweilige Angebot der schulbezogenen
kirchlichen Jugendarbeit ist auf Grundlage des Rah-
menkonzeptes von den regionalen Fachbereichen ein
eigenes Konzept zu erstellen. Das Konzept wird der Ab-
teilung „Kinder / Jugendliche / Erwachsene“ vorgelegt.
Die Referentin/der Referent der kirchlichen Jugendar-
beit der jeweiligen Region übernimmt die Verantwortung
dafür, dass das Konzept dem Rahmenkonzept für
schulbezogene Angebote im Bistum Aachen in jeweils
gültiger Fassung entspricht. Fachberatung, -aufsicht
und -controlling wird durch den/die zuständige/n Refe-
renten/-in der Abteilung „Kinder / Jugendliche / Erwach-
sene“ wahrgenommen.

Ausgenommen von der Finanzierung sind Orientie-
rungstage, da diese diözesan angeboten und verwaltet
werden.

Nach drei Jahren wird eine Auswertung der oben
beschriebenen Finanzierungsrichtlinien vorgenommen.
Als Grundlage dafür erstellen die Fachbereiche für
kirchliche Jugendarbeit in den Regionen eine Übersicht
darüber, in welcher Höhe Finanzmittel für welche Ange-
bote schulbezogener kirchlicher Jugendarbeit verwen-
det wurden und wie viele Teilnehmertage sich aus den
Einzelangeboten ergeben. Darauf aufbauend findet eine
Auswertung über die inhaltliche Entwicklung und ggf.
eine Anpassung der Finanzierungsrichtlinien statt.

Aachen, 31. Januar 2021 Dr. Andreas Frick
Generalvikar

Nr. 29 Beauftragungsfeier für Pastoral- und
Gemeindereferenten/innen

Am Freitag, den 26. August 2022, werden die Pas-
toral- und Gemeindeassistenten/innen, die in diesem
Jahr ihre Berufseinführung abschließen, für ihren Dienst
als Pastoral- bzw. Gemeindereferenten/innen im Bistum
Aachen beauftragt. Die Eucharistiefeier mit Bischof 
Dr. Helmut Dieser beginnt um 18:00 Uhr im Hohen Dom
zu Aachen.

Nr. 30 Hinweise zur Durchführung der Palm-
sonntagskollekte 2022

Die Palmsonntagskollekte kommt den Christen im
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Heiligen Land zugute. Leitgedanke und Leitwort zur
Palmsonntagskollekte 2022 lauten:

Sehnsucht nach Frieden in der Heimat Jesu
Zwar ist Jerusalem die „Stadt des Friedens“, dennoch
bieten sich uns aus dem Heiligen Land oft keine Bilder
des Friedens, sondern Eindrücke zerrissener Gesell-
schaften, religiöser Spannungen, von Terroranschlägen
und Krieg. Die kleine christliche Gemeinschaft leidet
auch unter diesen Spannungen, setzt sich aber trotz-
dem in besonderer Weise für deren Überwindung ein.
Unter schwierigen Bedingungen versucht sie, die Frohe
Botschaft vom Frieden zu leben, und sie engagiert sich
für Versöhnung und ein friedliches Zusammenleben von
Juden, Christen und Muslimen. Christliche Schulen und
Begegnungsstätten bemühen sich um interreligiöse
Friedenserziehung. Menschen, die kaum staatliche Hilfe
erhalten, wie Kinder aus sozial schwachen Familien,
Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke oder so-
zial nicht abgesicherte Migranten, finden Aufnahme in
christlichen Einrichtungen. Infolge der Corona-Pande-
mie sind Einnahmen durch Pilger und Touristen seit zwei
Jahren fast vollständig weggebrochen.

Die Christinnen und Christen im Heiligen Land be-
nötigen unsere Solidarität, um ihre sozialen, karitativen
und interreligiösen Angebote aufrecht zu erhalten. So
können sie ihren Dienst an den Menschen und der Ge-
sellschaft erfüllen. Mit einer Spende zur Palmsonntags-
kollekte unterstützen Sie die Menschen im Heiligen
Land, an den Ursprungsstätten unseres christlichen
Glaubens. 

Auch die deutschen Bischöfe bitten in ihrem Aufruf
um Unterstützung der Christen im Nahen Osten durch
Gebet, Pilgerreisen und materielle Hilfe. 

Palmsonntagskollekte am 10. April 2022
Die Palmsonntagskollekte findet am Palmsonntag, dem
10. April 2022, in allen Gottesdiensten (auch am Vor-
abend) statt. Das jeweilige Generalvikariat/Ordinariat
überweist die Spenden, einschließlich der später einge-
gangenen, an den Deutschen Verein vom Heiligen
Lande (Ausnahme: die (Erz-)Diözesen der Freisinger Bi-
schofskonferenz überweisen ihre Spenden an das Erz-
bischöfliche Ordinariat München). Auf ausdrücklichen
Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte zeitnah und ohne
jeden Abzug von den Gemeinden über die Bistumskas-
sen an die genannten Stellen weitergeleitet werden. Die-
sen obliegt die Aufteilung der Gelder gemäß dem
bekannten Schlüssel und die zügige Weiterleitung der
jeweiligen Spendenanteile an das Kommissariat des
Heiligen Landes der Franziskaner in Deutschland bzw.
den Deutschen Verein vom Heiligen Lande. Eine pfar-
reiinterne Verwendung der Kollektengelder, beispiels-
weise für Partnerschaftsprojekte, ist nicht zulässig. Der
Deutsche Verein vom Heiligen Lande und das Kommis-
sariat des Heiligen Landes sind den Spendern gegen-
über rechenschaftspflichtig. Sobald das Ergebnis der
Kollekte vorliegt, sollte es der Gemeinde mit einem



herzlichen Dank bekannt gegeben werden.

Informationen und Kontakt
Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite
www.palmsonntagskollekte.de. Hier können ab Anfang
Januar alle Unterlagen in druckfähiger Qualität herun-
tergeladen werden. Circa zwei Wochen vor Palmsonn-
tag werden weitere Materialien zur Palmsonntags-
kollekte an alle deutschen katholischen Pfarreien ver-
sandt. 

Bei weiteren Fragen zur Palmsonntagskollekte wen-
den Sie sich bitte an: 
Deutscher Verein vom Heiligen Lande, Dr. Matthias
Vogt, Generalsekretär, F. (0221)  99 50 65 0, E-Mail:
palmsonntagskollekte@dvhl.de, Internet: www.dvhl.de

Nr. 31 Verteilung der Öle 

Auch in diesem Jahr werden die Öle für die Sakra-
mentenspendung (Chrisam, Katechumenenöl und Kran-
kenöl) in der Chrisam-Messe am Kardienstag 12. April
10 Uhr im Hohen Dom zu Aachen durch unseren Bi-
schof Dr. Helmut Dieser geweiht. Die Herren Geistlichen
werden zu diesem Gottesdienst noch eine Einladung er-
halten. Nach dem Gottesdienst werden die Öle im Bi-
schöflichen Generalvikariat ausgegeben. Diejenigen, die
nicht am Gottesdienst teilnehmen, werden gebeten,  in
der Zeit von 12.30 Uhr und 13.30 Uhr zu kommen. Wir
bitten Sie auch, sich in den GdG so abzusprechen, dass
wegen des Abstands möglichst wenig Personen in die
Abholung einbezogen werden.

Nr. 32 Einladung zum Karl-Leisner-Pilger-
marsch vom 18. bis 22. Juli 2022 nach
Kevelaer, Kleve und Xanten 

„Für eine synodale, glaubwürdige, geisterfüllte, mis-
sionarische Kirche.“ 
Unter diesem Leitwort laden die schönstättischen Pries-
tergemeinschaften Priester, Priesteramtskandidaten
und Diakone zum 21. Karl-Leisner-Pilgermarsch am
Niederrhein ein. 

• Beginn ist am Montag, 18. Juli 2022 um 18.00 Uhr
im Priesterhaus am Kapellenplatz 35 in 47623 Kevelaer.
Dort finden auch alle Übernachtungen mit Frühstück
statt. 

• Am Dienstag, 19. Juli geht es nach der Fahrt zum
Schönstattzentrum auf dem Oermter Marienberg auf
dem Pilgerweg durch die „Sonsbecker Schweiz“ nach
Kevelaer, wo die Hl. Messe gefeiert wird. 

• Am Mittwoch, 20. Juli stehen eine Fahrt mit dem
Schlauchboot auf der Niers und der Pilgerweg nach
Kleve auf dem Programm, wo Karl Leisner seit seinem
sechsten Lebensjahr wohnte. In der Stiftskirche mit dem
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Karl-Leisner-Erinnerungsmal wird die Hl. Messe gefei-
ert. 

• Am Donnerstag, 21. Juli führt der Pilgerweg zur
Hl. Messe am Grab des seligen Karl Leisner in der Mär-
tyrerkrypta des Xantener Domes. 

• Am Freitag, 22. Juli enden die Tage mit dem Früh-
stück und der Hl. Messe.

Karl Leisners Leidenschaft für Christus kann ein Vor-
bild für die persönliche Erneuerung in der Nachfolge 
Christi und für die Erneuerung des missionarischen Wir-
kens sein. Täglich gibt es geistliche Impulse, Austausch, 
Stundengebet, Rosenkranz, Hl. Messe, Freizeit, Gebet 
um geistliche Berufe und Fußwege zwischen 10 und 15 
km. Für den Transfer vor Ort steht ein Bulli zur Verfü-
gung, so dass die Teilnehmer z.B. mit der Bahn anreisen 
können. 

Anmeldung bitte bis zum 1. Mai 2022 online über 
https://bistumwuerzburg.viadesk.com/do/event?id=513 
6221-6576656e74 oder bei: Pfarrer Armin Haas, Am 
Kirchberg 3, 97795 Schondra, F. (09747) 93 07 09, Fax.:
(09747) 93 07 15, armin.haas@bistum-wuerzburg.de 
oder Pfarrer Christoph Scholten, Kirchplatz 1, 47559 
Kranenburg, F. (02826) 22 6, 
scholten-c@bistum-muenster.de 

Kirchliche Nachrichten

Nr. 33 Personalchronik

Aus Datenschutzgründen werden personen-
bezogene Daten bzgl. Weihen, Beauftragungen, 
Ernennungen, Verlängerung von Ernennungen, 
Entpflichtungen, Versetzungen, Freistellungen 
für besondere Aufgaben, Eintritte in den 
Ruhestand, Ausscheiden aus dem Amt, 
Sterbefälle erst ab der Ausgabe 01/2023 in der 
Online-Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers 
veröffentlicht.
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Nr. 34 Pontifikalhandlungen 

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser
spendete Weihbischof Karl Borsch das Sakrament der
Firmung am 01.12.21 in St. Mariä Himmelfahrt, Geilen-
kirchen, 11; am 02.12.21 in St. Mariä Himmelfahrt,19;
am 03.12.21 in St. Mariä Himmelfahrt, Geilenkirchen,
20; am 04.12.21 in St. Nikolaus, Waldenrath und in St.
Severin, Karken, 43; am 05.12.21 in St. Johannes d. T.,
Waldfeucht-Haaren und in St. Gangolf, Heinsberg, 52;
am 10.12.21 in St. Klemens, Heimbach, 16; 
am 11.12.21 in St. Hubert, Nideggen-Schmidt, 16; am
12.12.21 in St. Heinrich, Krefeld-Uerdingen, 17; 
am 14.12.21 in St. Dionysius, Übach-Palenberg, 71; am
15.12.21 in St. Maria Empfängnis, Mönchengladbach-
Venn, 25; am 17.12.21 in St. Josef Alsdorf-Ost und St.
Barbara Broicher Siedlung, 21; am 18.12.21 in St. Cor-
nelius, Hoengen, in St. Michael, Begau und in Herz Jesu
Kellersberg, Alsdorf, 56; am 19.12.21 in St. Castor, Als-
dorf, 68; am 19.12.21 in St. Johann Baptist, Mecher-
nich, 45; insgesamt 480 Firmlinge.
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Bischöfliche Verlautbarungen 

Nr. 35 Beschlüsse der Bundeskommission
der Arbeitsrechtlichen Kommission
des Deutschen Caritasverbandes e. V.

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen
Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. hat
auf ihrer Sitzung am 16. Dezember 2021 folgende Be-
schlüsse gefasst:

I. Corona-Sonderzahlung Anlagen 21 und 21a zu
den AVR

1. Änderung der Anlage 21 zu den AVR

In Anlage 21 zu den AVR wird ein neuer § 3a
mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

„§ 3a Corona-Sonderzahlung
Für die Corona-Sonderzahlung gelten die
für vergleichbare Beschäftigte des jeweili-
gen Bundeslandes geltenden Regelungen.“

2. Änderung der Anlage 21a zu den AVR

In Anlage 21a AVR wird ein neuer § 7 mit fol-
gendem Wortlaut eingefügt: 

„§ 7 Corona-Sonderzahlung
(1) Mitarbeiter dieser Anlage erhalten die
Corona-Sonderzahlung spätestens mit der
Vergütung des Monats März 2022 ausge-
zahlt, wenn ihr Dienstverhältnis am 29. No-
vember 2021 bestand und an mindestens
einem Tag zwischen dem 1. Januar 2021
und dem 29. November 2021 Anspruch auf
Dienstbezüge bestanden hat.

Anmerkungen zu Absatz 1: 
1. 1Die einmalige Corona-Sonderzahlung

wird zusätzlich zum ohnehin geschul-
deten Arbeitslohn gewährt. 2Es handelt
sich um eine Beihilfe bzw. Unterstüt-
zung des Dienstgebers zur Abmilde-
rung der zusätzlichen Belastung durch
die Corona-Krise im Sinne des § 3
Nummer 11a des Einkommensteuerge-
setzes, sofern die Auszahlung der Co-
rona-Sonderzahlung im dort definierten
Zeitraum erfolgt. 

2. 1Anspruch auf Dienstbezüge im Sinne
des Absatzes 1 sind auch der An-
spruch auf Entgeltfortzahlung aus An-
lass der in § 10 AT, in Abschnitt XII
Absatz b der Anlage 1 i. V. m. Abschnitt
XII Absatz a Satz 2 und Satz 3 der An-
lage 1, in § 2 und § 4 der Anlage 14, in
§ 3 Absatz 2 Satz 2 der Anlage 5 und
der Anspruch auf Krankengeldzu-
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schuss aus Abschnitt XII Absatz c Satz
1 der Anlage 1, auch wenn dieser
wegen der Höhe der Barleistungen des
Sozialversicherers nicht gezahlt wird.
2Einem Anspruch auf Dienstbezüge
gleichgestellt ist der Bezug von Kran-
kengeld nach § 45 SGB V oder ent-
sprechender gesetzlicher Leistungen
und der Bezug von Mutterschaftsgeld
nach § 19 MuSchG oder § 24i SGB V. 

3. Die Corona-Sonderzahlung ist kein zu-
satzversorgungspflichtiges Entgelt.

(2) 1Die Höhe der Corona-Sonderzahlung
beträgt 1.300 Euro. 2Abschnitt IIa der Anlage
1 gilt entsprechend. 3Maßgeblich sind die je-
weiligen Verhältnisse am 29. November
2021.
(3) Die Corona-Sonderzahlung ist bei der
Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu
berücksichtigen. 
(4) Sollte im Jahr 2021 bereits freiwillig eine
Corona-Einmalzahlung ausgezahlt worden
sein, kann eine Verrechnung mit der Co-
rona-Sonderzahlung erfolgen.“

3. Inkrafttreten 

Die Änderungen treten zum 1. Dezember
2021 in Kraft.

II. Anpassung Verweise auf Anlage 7 in den Anla-
gen 31 bis 33 sowie in Anlage 8 VersO B zu den
AVR

1. Anpassung der Verweise auf die Anlage 7 in
den Anlagen 31 bis 33 zu den AVR:

a. Änderung der Anmerkung zu § 13 Abs.
2 der Anlage 31 zu den AVR:
In Anmerkung zu § 13 Abs. 2 der An-
lage 31 zu den AVR werden nach dem
Wort „Praktikum“ die Worte „oder be-
rufspraktischer Ausbildungsteil“ einge-
fügt und die Worte „Abschnitt D“ durch
die Worte „Abschnitt H des Teils II
i.V.m. Teil III.“ ersetzt.

b. Änderung der Anmerkung zu § 13 Abs.
2 der Anlage 32 zu den AVR:
In Anmerkung zu § 13 Abs. 2 der An-
lage 32 zu den AVR werden nach dem
Wort „Praktikum“ die Worte „oder be-
rufspraktischer Ausbildungsteil“ einge-
fügt und die Worte „Abschnitt D“ durch
die Worte „Abschnitt H des Teils II
i.V.m. Teil III.“ ersetzt.

c. Änderung der Anmerkung zu § 11 Abs.
2 Satz 3 der Anlage 33 zu den AVR:



In Anmerkung zu § 11 Abs. 2 Satz 3 der
Anlage 33 zu den AVR werden nach
dem Wort „Praktikum“ die Worte „oder
berufspraktischer Ausbildungsteil“ ein-
gefügt und die Worte „Abschnitt D“
durch die Worte „Abschnitt H des Teils
II i.V.m. Teil III.“ ersetzt.

d. Inkrafttreten
Die Änderungen nach den Buchstaben
a bis c treten am 1. August 2021 in
Kraft.

2. Anpassung der Verweise auf die Anlage 7 zu
den AVR in Anlage 8 VersO B zu den AVR: 

a. VersO B der Anlage 8 zu den AVR wird
in § 1 Abs. 1 und in § 10 jeweils um die
folgende Anmerkung ergänzt:

„Anmerkung:
Der Verweis auf die Buchstaben A, B
und E der Anlage 7 bezieht sich auf die
am 20. September 2018 geltende Fas-
sung der Anlage 7 zu den AVR. Die ge-
nannten Regelungen der VersO B
gelten auch, soweit auf ein solches
Ausbildungsverhältnis nach dem 1.
April 2022 die Regelungen der ab 1.
August 2021 geltenden Fassung der
Anlage 7 Anwendung finden.“

b. Inkrafttreten
Diese Anmerkung tritt zum 1. August
2021 in Kraft.

Die vorgenannten Beschlüsse setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 23. Februar 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 36 Beschlüsse der Regionalkommission
Nordrhein-Westfalen der Arbeitsrecht-
lichen Kommission des Deutschen
Caritasverbandes e. V.

Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen der
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritas-
verbandes e. V. hat am 14. Januar 2022 folgenden Be-
schluss gefasst:

Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen be-
schließt zur Anpassung der Verweise Abschnitt J (NRW)
der Anlage 7 AVR in der Fassung der mit Beschluss der
Regionalkommission Nordrhein-Westfalen vom 5. No-
vember 2021 erfolgten Überführung des Abschnittes F
der bis 31. Juli 2021 geltenden Fassung der Anlage 7

Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen, Nr. 4, 1. April 2022

87

AVR:

1. Anpassung des § 3 des Abschnitt J (NRW)

§ 3 des Abschnittes J (NRW) wird bei Beibehaltung der
Bezeichnung wie folgt neu gefasst:

„Im Übrigen finden die Regelungen der § 1 Abs.
2 Satz 1 und § 2 Abs. 3 Abschnitt H Teil II., des
§ 4 Abschnitt I Teil II. und der §§ 2, 4 Abs. 1, 10,
11, 17 Abs. 1 und 17 Abs. 2 Teil I. der Anlage 7
zu den AVR entsprechende Anwendung mit der
Maßgabe, dass hinsichtlich der Dauer und Lage
der Praktikumszeit in der Kooperationsverein-
barung getroffene Bestimmungen vorgehen.“

2. Anpassung des § 4 Satz 3 des Abschnitt J
(NRW)

§ 4 Satz 3 des Abschnittes J (NRW) wird wie folgt neu
gefasst:

„Für Praktikanten in der Ausbildung zum Erzie-
her, deren Ausbildungsverhältnisse bis zum 
31. Dezember 2018 begonnen wurden, gilt
diese Regelung; für Praktikanten in der Ausbil-
dung zum Erzieher, deren Ausbildungsverhält-
nisse ab dem 1. Januar 2019 begonnen wurden,
gilt ab 1. Januar 2019 die Schüler-Regelung in
Abschnitt G der Anlage 7 AVR in der bis zum 
31. Juli 2021 geltenden Fassung und ab 1. Au-
gust 2021 des Abschnittes D der Anlage 7 AVR
in der ab 1. August 2021 geltenden Fassung.“

3. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 1. August 2021 in Kraft.

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 23. Februar 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen der
Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Caritas-
verbandes e. V. hat am 14. Januar 2022 folgenden Be-
schluss gefasst:

I. Übernahme des beschlossenen mittleren Wer-
tes zur Corona-Sonderzahlung

Der Beschluss der Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission vom 16. Dezem-
ber 2021 zur Corona-Sonderzahlung, Änderung
in Anlage 21a zu den AVR wird mit der Maßgabe
übernommen, dass der dort beschlossene mitt-
lere Wert zur Höhe der Corona-Sonderzahlung



als Wert der Corona-Sonderzahlung für den Be-
reich der Regionalkommission NRW festgesetzt
wird.

II. Inkrafttreten

Dieser Beschluss tritt zum 14. Januar 2022 in
Kraft.

Den vorgenannten Beschluss setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 10. März 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Bekanntmachungen des 
Generalvikariates

Nr. 37 Verordnung zur Durchführung des 
Gesetzes zur Regelung des Rechts-
instruments nach § 29 Gesetz über
den Kirchlichen Datenschutz (KDG) 
im Bereich der Diözese Aachen (§ 29-
KDG-Gesetz-DVO)

Aufgrund des § 3 des Gesetzes zur Regelung des
Rechtsinstruments nach § 29 KDG1 über die Verarbei-
tung personenbezogener Daten im Auftrag wird fol-
gende Verordnung erlassen:

§ 1 Gegenstand der Verordnung, Dauer der Verar-
beitung

(1) Gegenstand dieser Verordnung ist die Schaffung
einer Grundlage für die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten durch eine kirchliche Stelle für eine andere
kirchliche Stelle. Beteiligte können sein das Bistum Aa-
chen, der Bischöfliche Stuhl in Aachen, das Domkapitel
in Aachen, die Kirchengemeindeverbände, die Kirchen-
gemeinden und sonstige öffentlich-rechtlich verfasste
kirchliche Stellen für andere öffentlich-rechtlich ver-
fasste kirchliche Stellen im Bistum Aachen jeweils ent-
weder als Verantwortlicher oder als Verarbeiter im Sinne
des KDG. Sie gilt für jede Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, soweit eine der genannten Beteiligten
diese Daten für eine der anderen genannten Beteiligten
verarbeitet.

(2) Die Verarbeitung umfasst insbesondere folgende
Aufgaben:
Bereitstellung von Anwendungssoftware, Tätigkeiten
und Diensten im Rahmen folgender exemplarischer Ver-
arbeitungen: 
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• Personalverwaltung und –abrechnung,
• Finanzbuchhaltung, 
• Immobilienverwaltung, 
• Friedhofsverwaltung, 
• zentrale IT-Systeme (E-Mailsystem, Dateiabla-

gesysteme, Archivierungssysteme, IT-Sicher-
heitssysteme, IT-Verwaltungssysteme), 

• kirchliches Meldewesen, 
• Verwaltungsaufgaben für Tageseinrichtungen für

Kinder, 
• Verwaltungsaufgaben für Kirchengemeinden, 
• Plattformen für Onlineschulungen, Datenschutz-

tätigkeiten, 
• Schulungen, Aus-, Fort- und Weiterbildungen.

(3) Die Verarbeitung erfolgt unbefristet, soweit nicht
vertraglich anderes vereinbart ist und endet spätestens
mit dem ersatzlosen Außerkrafttreten dieser Verord-
nung.

§ 2 Konkretisierung des Auftragsinhalts

(1) Nähere Beschreibung der Verarbeitung im Hin-
blick auf Art und Zweck der Aufgaben des Verarbeiters:
Bereitstellung, Administration, Betrieb, Durchführung,
Betreuung und weitere Tätigkeiten im Zusammenhang
mit den in § 1 Abs. 2 genannten Arten der Verarbeitung
zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwaltungs-
tätigkeit der in § 1 Abs. 1 genannten Beteiligten.

(2) Die dafür notwendigen Verarbeitungen sind im
Rahmen einer konkretisierenden Vereinbarung, einem
Gesetz, oder einer Verordnung genauer zu beschreiben. 

(3) Die Verarbeitung findet ausschließlich in einem
Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum statt. Jede Verlagerung in ein
Drittland bedarf der vorherigen Zustimmung des Verant-
wortlichen und darf nur erfolgen, wenn die besonderen
Voraussetzungen der §§ 39 ff. KDG erfüllt sind.

(4) Gegenstand der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten sind je nach vorliegender Verarbeitung insbe-
sondere folgende Datenarten/-kategorien:

• Personenstammdaten (z.B. Namen, Geburtsda-
ten, Anschrift)

• Kommunikationsdaten (z.B. Telefon, E-Mail)
• Daten zur Personalverwaltung (z.B. Vergütung,

Sozialdaten)
• Vertragsstammdaten (z.B. Vertragsbeziehung,

Vertragsinteresse)
• Vertragsabrechnungs- und Zahlungsdaten
• Planungs- und Steuerungsdaten
• kirchliche und kommunale Meldedaten (gemäß

Bundesmeldegesetz)
• Daten für die Verwaltung von Tageseinrichtun-

gen für Kinder
• personenbezogene Vorgangsdaten in Akten

1 Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen 2019, Nr. 454.



Die Kategorien der durch die Verarbeitung betroffe-
nen Personen umfassen:

• Mitglieder und ggfs. deren Familienangehörige
• Mitarbeitende im Sinne des § 2 Abs. 1 KDG-

DVO
• Vertragsparteien, Nutzungsberechtigte
• Abonnenten/Innen, Lieferanten/Innen, Kunden
• Ansprechpersonen

§ 3 Technisch-organisatorische Maßnahmen

(1) Der Verarbeiter hat die Umsetzung der im Vorfeld
der Verarbeitung dargelegten und erforderlichen tech-
nischen und organisatorischen  Maßnahmen vor Beginn
der Verarbeitung, insbesondere hinsichtlich der konkre-
ten Durchführung zu dokumentieren und dem Verant-
wortlichen auf Nachfrage zur Prüfung zu übergeben.
Soweit eine Prüfung/ein Audit des Verantwortlichen
einen Anpassungsbedarf ergibt, ist dieser einvernehm-
lich umzusetzen.

(2) Der Verarbeiter hat die Sicherheit gem. §§ 29
Abs. 4 lit. c, 26 KDG insbesondere in Verbindung mit § 7
Abs. 1 und 2 KDG und den einschlägigen Regelungen
der jeweils geltenden KDG-DVO herzustellen. Insge-
samt handelt es sich bei den zu treffenden Maßnahmen
um Maßnahmen der Datensicherheit und zur Gewähr-
leistung eines dem Risiko angemessenen Schutzni-
veaus hinsichtlich der Vertraulichkeit, der  Integrität, der
Verfügbarkeit sowie der Belastbarkeit der Systeme.
Dabei sind der Stand der Technik, die Implementie-
rungskosten und die Art, der Umfang und die Zwecke
der Verarbeitung sowie die  unterschiedliche Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen im Sinne
von § 26 Abs. 1 und 3 KDG zu berücksichtigen.

(3) Die technischen und organisatorischen Maßnah-
men unterliegen dem technischen Fortschritt und der
Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Verarbeiter ge-
stattet, alternative adäquate Maßnahmen umzusetzen.
Dabei darf das Sicherheitsniveau der  festgelegten Maß-
nahmen nicht unterschritten werden. Wesentliche Än-
derungen sind zu dokumentieren.

§ 4 Berichtigung, Einschränkung und Löschung von
Daten

(1) Der Verarbeiter darf die Daten, die verarbeitet
werden, nicht eigenmächtig, sondern nur nach doku-
mentierter Weisung des Verantwortlichen berichtigen,
löschen oder deren Verarbeitung einschränken. Soweit
eine betroffene Person sich diesbezüglich unmittelbar
an den Verarbeiter wendet, wird der Verarbeiter dieses
Ersuchen unverzüglich an den Verantwortlichen weiter-
leiten.

(2) Soweit vom Gegenstand der Verarbeitung um-
fasst, sind Löschkonzept, Recht auf Vergessenwerden,
Berichtigung, Datenportabilität und Auskunft nach do-
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kumentierter Weisung des Verantwortlichen unmittelbar
durch den Verarbeiter  sicherzustellen.

§ 5 Qualitätssicherung und sonstige Pflichten des
Verarbeiters

Der Verarbeiter hat zusätzlich zu der Einhaltung der
Regelungen dieser Verordnung gesetzliche Pflichten
gemäß §§ 26, 29 bis 33 KDG; insofern gewährleistet er
insbesondere die Einhaltung folgender Vorgaben:

a) Benennung eines betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten, der seine Tätigkeit gemäß §§ 37, 38 KDG
ausübt. Dessen Kontaktdaten werden dem Verantwort-
lichen zum Zweck der direkten Kontaktaufnahme  mit-
geteilt. Ein Wechsel des betrieblichen Datenschutz-
beauftragten wird dem Verantwortlichen unverzüglich
mitgeteilt.

b) Die Wahrung der Vertraulichkeit gemäß §§ 26
Abs. 5, 29 Abs. 4 lit. b, 30 KDG. Der Verarbeiter setzt
bei der Durchführung der Arbeiten nur Beschäftigte ein,
die auf die Vertraulichkeit verpflichtet und zuvor mit den
für sie relevanten Bestimmungen zum Datenschutz ver-
traut gemacht wurden. Der Verarbeiter und jede dem
Verarbeiter unterstellte Person, die Zugang zu perso-
nenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten  aus-
schließlich entsprechend der Weisung des
Verantwortlichen verarbeiten einschließlich der in dieser
Verordnung eingeräumten Befugnisse, es sei denn,
dass sie gesetzlich zur Verarbeitung verpflichtet sind.

c) Die Umsetzung und Einhaltung aller für die Ver-
arbeitung erforderlichen technischen und organisatori-
schen Maßnahmen gemäß §§ 29 Abs. 4 lit. c, 26 KDG.

d) Der Verantwortliche und der Verarbeiter arbeiten
auf Anfrage mit der kirchlichen Datenschutzaufsicht bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen.

e) Die unverzügliche Information des Verantwortli-
chen über Kontrollhandlungen und Maßnahmen der
kirchlichen Datenschutzaufsicht, soweit sie sich auf
diese Verarbeitung beziehen. Dies gilt auch, soweit eine
zuständige Behörde im Rahmen eines Ordnungswidrig-
keits- oder Strafverfahrens in Bezug auf die  Verarbei-
tung personenbezogener Daten bei der Verarbeitung
beim Verarbeiter ermittelt.

f) Soweit der Verantwortliche seinerseits einer 
Kontrolle der kirchlichen Datenschutzaufsicht, einem
Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren, dem Haf-
tungsanspruch einer betroffenen Person oder eines
Dritten oder einem anderen Anspruch im Zusammen-
hang mit der Verarbeitung beim Verarbeiter ausgesetzt
ist, hat ihn der Verarbeiter nach besten Kräften zu un-
terstützen.

g) Der Verarbeiter kontrolliert regelmäßig die inter-
nen Prozesse sowie die technischen und organisatori-



schen Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass die Ver-
arbeitung in seinem Verantwortungsbereich im Einklang
mit den Anforderungen des geltenden Datenschutz-
rechts erfolgt und der Schutz der Rechte der betroffe-
nen Person gewährleistet wird.

h) Nachweisbarkeit der getroffenen technischen und
organisatorischen Maßnahmen gegenüber dem Verant-
wortlichen im Rahmen seiner Kontrollrechte nach § 7
dieser Verordnung.

§ 6 Unterauftragsverarbeitung

(1) Als Unterauftragsverarbeitung im Sinne dieser
Verordnung sind solche Dienstleistungen zu verstehen,
die sich unmittelbar auf den Gegenstand der Verarbei-
tung beziehen. Nicht hierzu gehören Nebenleistungen,
die der Verarbeiter z.B. als Telekommunikationsleistun-
gen, Post-/Transportdienstleistungen, Wartung und Be-
nutzerservice oder die Entsorgung von Datenträgern
sowie sonstige Maßnahmen zur Sicherstellung der Ver-
traulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und Belastbarkeit
der Hard- und Software von Datenverarbeitungsanlagen
in Anspruch nimmt. Der Verarbeiter ist jedoch verpflich-
tet, zur Gewährleistung des Datenschutzes und der Da-
tensicherheit der Daten des Verantwortlichen auch bei
ausgelagerten  Nebenleistungen angemessene und ge-
setzeskonforme vertragliche Vereinbarungen sowie
Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.

(2) Der Verarbeiter legt dem Verantwortlichen  auf
Anforderung zu Beginn der Verarbeitung eine Liste der
Unterverarbeiter vor und unterrichtet ihn bei etwaigen
Änderungen (mindestens Textform).

(3) Die Weitergabe von personenbezogenen Daten
des Verantwortlichen an den Unterverarbeiter und des-
sen erstmaliges Tätigwerden sind erst mit Vorliegen aller
Voraussetzungen für eine Unterverarbeitung gestattet.

(4) Erbringt der Unterverarbeiter die vereinbarte
Leistung außerhalb der EU/des EWR stellt der Verarbei-
ter die datenschutzrechtliche Zulässigkeit durch ent-
sprechende Maßnahmen sicher. Gleiches gilt, wenn
Dienstleister im Sinne von Abs. 1 Satz 2 eingesetzt wer-
den sollen.

(5) Eine weitere Auslagerung durch den Unterverar-
beiter bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Ver-
arbeiters (mind. Textform). Sämtliche Regelungen dieser
Verordnung sind auch dem weiteren Unterverarbeiter
aufzuerlegen.

§ 7 Kontrollrechte des Verantwortlichen

(1) Der Verantwortliche hat das Recht, im Benehmen
mit dem Verarbeiter Überprüfungen durchzuführen oder
durch im Einzelfall zu benennende Prüfer durchführen
zu lassen. Er hat das Recht, sich durch Stichproben-
kontrollen, die in der Regel rechtzeitig anzumelden sind,
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von der Einhaltung dieser Verordnung durch den Verar-
beiter zu überzeugen.

(2) Der Verarbeiter stellt sicher, dass sich der Ver-
antwortliche von der Einhaltung der Pflichten des Ver-
arbeiters nach § 29 KDG überzeugen kann. Der
Verarbeiter verpflichtet sich, dem Verantwortlichen auf
Anforderung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen
und  insbesondere  die Umsetzung der technischen und
organisatorischen Maßnahmen nachzuweisen.

(3) Der Nachweis solcher Maßnahmen, die nicht nur
die konkrete Verarbeitung betreffen, kann, soweit ein-
schlägig, erfolgen durch

a) die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln
gemäß Art. 40 DS-GVO;

b) die Zertifizierung nach einem genehmigten Zerti-
fizierungsverfahren gemäß Art. 42 DS-GVO;

c) aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge
unabhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer, Revi-
sion, Datenschutzbeauftragter, IT-Sicherheitsabteilung,
Datenschutzauditoren, Qualitätsauditoren);

d) eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits-
oder Datenschutzaudit (z.B. nach BSI-Grundschutz).

§ 8 Mitteilung bei Verstößen des Verarbeiters

Der Verarbeiter unterstützt den Verantwortlichen bei
der Einhaltung der in den §§ 26, 33 bis 35 KDG genann-
ten Pflichten zur Sicherheit personenbezogener Daten,
Meldepflichten bei Datenpannen, Datenschutz-Folge-
abschätzungen und vorherige Konsultationen. Hierzu
gehören u.a.

a) die Sicherstellung eines angemessenen Schutz-
niveaus durch technische und organisatorische  Maß-
nahmen, die die Umstände und Zwecke der
Verarbeitung sowie die prognostizierte Wahrscheinlich-
keit und Schwere einer möglichen Rechtsverletzung
durch Sicherheitslücken berücksichtigen und eine so-
fortige Feststellung von relevanten Verletzungsereignis-
sen ermöglichen

b) die Verpflichtung, Verletzungen personenbezoge-
ner Daten unverzüglich an den Verantwortlichen zu mel-
den

c) die Verpflichtung, den Verantwortlichen im Rah-
men seiner Informationspflicht gegenüber dem Betrof-
fenen zu unterstützen und ihm in diesem Zusammen-
hang sämtliche relevante Informationen unverzüglich
zur Verfügung zu stellen

d) die Unterstützung des Verantwortlichen für des-
sen Datenschutz-Folgenabschätzung



e) die Unterstützung des Verantwortlichen im Rah-
men vorheriger Konsultationen mit der kirchlichen Da-
tenschutzaufsicht

§ 9 Weisungsbefugnis des Verantwortlichen

(1) Mündliche Weisungen bestätigt der Verantwort-
liche unverzüglich (mindestens in Textform).

(2) Der Verarbeiter hat den Verantwortlichen zu in-
formieren, wenn er der Meinung ist, eine Weisung ver-
stoße gegen Datenschutzvorschriften. Der Verarbeiter
ist berechtigt, die Durchführung der entsprechenden
Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Ver-
antwortlichen bestätigt oder geändert wird.

§ 10 Löschung und Rückgabe von personenbezo-
genen Daten

(1) Kopien oder Duplikate der Daten werden ohne
Wissen des Verantwortlichen nicht erstellt. Hiervon aus-
genommen sind Sicherheitskopien, soweit sie zur Ge-
währleistung einer ordnungsgemäßen
Datenverarbeitung erforderlich sind, sowie Daten, die
im Hinblick auf die Einhaltung gesetzlicher Aufbewah-
rungspflichten erforderlich sind.

(2) Nach Beendigung der  Verarbeitung oder früher
nach Aufforderung durch den Verantwortlichen – spä-
testens mit ersatzlosem Außerkrafttreten dieser Verord-
nung, sofern nicht eine Vereinbarung nach § 29 KDG
getroffen wurde – hat der Verarbeiter sämtliche in seinen
Besitz gelangten Unterlagen, erstellte Verarbeitungs-
und Nutzungsergebnisse sowie Datenbestände, die im
Zusammenhang mit der Verarbeitung  stehen, dem Ver-
antwortlichen auszuhändigen oder nach vorheriger Zu-
stimmung datenschutzgerecht zu vernichten. Gleiches
gilt für Test- und Ausschussmaterial. Das Protokoll der
Löschung ist auf Anforderung vorzulegen.

(3) Dokumentationen, die dem Nachweis der auf-
trags- und ordnungsgemäßen Datenverarbeitung die-
nen,  sind durch den Verarbeiter entsprechend der
jeweiligen Aufbewahrungsfristen über die Beendigung
der  Verarbeitung hinaus aufzubewahren. Er kann sie zu
seiner Entlastung bei Beendigung der Verarbeitung dem
Verantwortlichen übergeben.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt zum 1. April 2022 in Kraft.

Aachen, 24. Februar 2022 Dr. Andreas Frick
Generalvikar
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Nr. 38 Auf die Haltung kommt es an! Inklu-
sion in der kirchlichen Jugendarbeit
nach der Reform des Sozialgesetz-
buchs

Inklusion – schon der lateinische Begriff sagt uns,
dass es um das Einbeziehen aller Menschen geht. Alle
sollen gleichermaßen an der Gesellschaft teilhaben kön-
nen, alle haben die gleichen Rechte und niemand wird
ausgeschlossen. Denn jede:r ist gleichwertiger und
gleichberechtigter wichtiger Teil in allen Bereichen un-
serer Gesellschaft, unabhängig von Aspekten wie Spra-
che, Behinderung, finanzielle Situation, Erkrankung, etc.

Am 22. Januar 2001 trat innerhalb der Europäischen
Union die Behindertenrechtskonvention der Vereinten
Nationen (UN BRK) in Kraft. Das Übereinkommen über
die Rechte von Menschen mit Behinderungen verpflich-
tet alle Vertragsstaaten dazu, dafür Sorge zu tragen,
dass Menschen mit Behinderungen Zugang zu allen öf-
fentlichen Einrichtungen erhalten – auch zu Einrichtun-
gen der Kirchlichen Jugendarbeit. Dies meint nicht nur
die Abschaffung baulicher Barrieren, sondern auch eine
inklusive Haltung der Fachkräfte und Träger sowie der
Jugendhilfeplanung und Kommunalpolitik. Auch durch
die Reform des SGB VIII im vergangenen Jahr stellt der
Inklusionsgedanke eine rechtliche Basis für die Jugend-
arbeit dar. Den Inklusi onsauftrag umzusetzen ist somit
eine Aufgabe auch für die Kirchliche Jugendarbeit. Bei
unserem Fachtag wollen wir den Inklusionsbegriff und
seine verschiedenen Aspekte genauer in den Blick neh-
men. Dabei stoßen wir insbesondere auf die Neuerun-
gen, Chancen und Herausforderungen, die sich aus der
Reform des SGB VIII ergeben. Nach einem einführen-
den Vortrag von Martina Leshwange, Teamleiterin der
Fachberatung Jugendförderung beim Landschaftsver-
band Rheinland, werden wir uns in Workshops mit ver-
schiedenen Bereichen von gelingender Inklusion
beschäftigen.

Hinter allem steht für uns dabei immer der Gedanke:
Inklusion ist für uns mehr als die bloße Zugänglichkeit
für Menschen mit Behinderung. Wir wollen Ort und An-
gebot für alle jungen Menschen sein! Der 47. Fachtag
der Kirchlichen Jugendarbeit findet in diesem Jahr am
Montag, den 2. Mai 2022 von 9.30 bis 16.30 Uhr in der
Jugendbildungsstätte Rolleferberg des BDKJ, Rollef-
bachweg 64, 52078 Aachen statt. Sollte eine Präsenz-
veranstaltung aufgrund der äußeren Bedingungen nicht
möglich sein, behalten wir uns vor, den Fachtag digital
auszurichten. Eine Anmeldung ist erforderlich und nur
online möglich. Anmeldeschluss ist der 8. April 2022.
Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt.

Weitere Informationen und eine Anmeldemöglichkeit
gibt es unter www.kja-bistum-aachen.de oder im 
Bischöflichen Generalvikariat, Fachbereich Kirchliche
Jugendarbeit, F. (02 41) 452/217, 
E-Mail: Ramona.Kuck@bistum-aachen.de. Der Fachtag
ist eine Kooperationsveranstaltung der Abteilung Kin-



der / Jugendliche / Erwachsene im Bischöflichen Gene-
ralvikariat Aachen und des BDKJ-Diözesanverbands
Aachen.

Nr. 39 Solidaritätskollekte 2022

Die diesjährige Solidaritätskollekte für arbeitslose
Menschen im Bistum Aachen findet am Sonntag, 1. Mai
2022 und in den Vorabendgottesdiensten am Samstag,
30. April 2022 statt. Sie steht unter dem Thema #ge-
meinschaft.

Rechtzeitig vor der Kollekte werden allen Pfarreien,
Verbänden und Initiativen Materialien zugestellt. Liturgi-
sche Bausteine können im Bischöflichen Generalvikariat
bestellt und genauso wie Ideen für die Durchführung
von Aktionen unter www.solidaritaetskollekte.de von
der Bistumswebsite heruntergeladen werden.

Über die Website gibt es ebenfalls die Möglichkeit
der Online-Spende. Bei der Solidaritätskollekte handelt
es sich um eine Pflichtkollekte.

Bitte überweisen Sie die Kollektengelder der Soli-
daritätskollekte unter Angabe des Verwendungszwe-
ckes „4490474/Debitorennummer der jeweiligen Pfar -
rei“ auf das Konto IBAN DE41 3706 0193 1000 1000 36
an die Bistumskasse.

Ansprechpartnerin im Bischöflichen Generalvikariat
Aachen, Hauptabteilung 1, Abt. 1.2, Fragen der Arbeits-
welt und Betriebspastoral, Kathrin Henneberger, Klos-
terplatz 7, 52062 Aachen, F. (0241) 45 24 75, 
Fax 02 41/45 25 54, 
E-Mail: kathrin.henneberger@bistum-aachen.de.

Nr. 40 Caritas-Sommersammlung 2022

In der Zeit vom 4. Juni bis 25. Juni 2022 findet die
Sommersammlung der Caritas im Bistum Aachen statt.
Der Leitsatz dieser gemeinsamen Sammlung von Cari-
tas und Diakonie im Jahr 2022 in Nordrhein-Westfalen
lautet „An der Seite der Armen“. 

Die Corona-Krise hat die Armutsquote in Deutsch-
land auf einen neuen Rekordwert getrieben. Es gelten
gut 16 Prozent der Bevölkerung als arm. Der Stand-
punkt der Kirche ist an der Seite der Armen, weil auch
Gott sich ihnen immer zugewandt hat und weiterhin zu-
wendet. Davon erzählt auch die Bibel: „Der Herr ist des
Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not“ (Psalm
9,10). 

So bitten auch der Caritasverband für das Bistum
Aachen und die Regionalen Caritasverbände darum,
sich an die Seite der Armen zu stellen und zu helfen. In
den Pfarreien soll für ein aktives Mitwirken an der Som-
mersammlung geworben werden. Die Erträge bleiben
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vor Ort und sind ausschließlich für caritative Aufgaben 
der Pfarrei bestimmt.

Auf der Homepage des Caritasverbandes für das 
Bistum Aachen e.V. können unter www.caritas-ac.de/
sammlungen nähere Informationen abgerufen werden. 
Ebenso sind auf der jeweiligen Homepage der Regio-
nalen Caritasverbände fortlaufend Informationsmateria-
lien und Mustervorlagen zu den Sammlungs-Plakaten 
und Karten eingestellt. Bei Nachfragen zur Sommer-
sammlung 2022 stehen in den Regionalen Caritasver-
bänden die zuständigen Ansprechpartnerinnen und 
Ansprechpartner sowie Gemeindesozialarbeiterinnen 
und Gemeindesozialarbeiter gerne zur Verfügung. Diese 
senden den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in den Pfarreien auch auf Bestel-
lung die gewünschten Sammlungsmaterialien direkt zu. 
Ansprechpartner im Caritasverband für das Bistum Aa-
chen ist Christian Heidrich, F. (02 41) 43 12 27.

Kirchliche Nachrichten

Nr. 41 Personalchronik

Aus Datenschutzgründen werden personen-
bezogene Daten bzgl. Weihen, Beauftragungen, 
Ernennungen, Verlängerung von Ernennungen, 
Entpflichtungen, Versetzungen, Freistellungen 
für besondere Aufgaben, Eintritte in den 
Ruhestand, Ausscheiden aus dem Amt, 
Sterbefälle erst ab der Ausgabe 01/2023 in der 
Online-Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers 
veröffentlicht.
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Nr. 42 Pontifikalhandlungen

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser 
spendete Weihbischof Karl Borsch das Sakrament der 
Firmung am 14.1.22 in St. Donatus, Aachen-Brand, 15; 
am 15.1.22 in St. Donatus, Aachen-Brand, 38; am 
15.2.22 in St. Katharina, Aachen-Forst, 18; am 16.1.22 
in St. Lucia Stolberg, 34; am 21.1.22 in St. Dionysius, 
Kleinenbroich, 14; am 22.1.22 in St. Andreas, 
Korschen-broich, 31; insgesamt 150 Firmlinge.
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Verlautbarungen der 
deutschen Bischöfe

Nr. 43 Aufruf der deutschen Bischöfe zur
Pfingstaktion Renovabis 2022

Liebe Schwestern und Brüder,

selten stand Osteuropa in unserem Land so im
Mittelpunkt des Interesses wie in diesen Wochen
und Monaten des Krieges in der Ukraine. Viele füh-
len sich innerlich bedrängt von den Nachrichten
über den russischen Überfall auf den Nachbarn,
über Kämpfe und Gräueltaten. Nicht wenige sor-
gen sich auch um Frieden und Sicherheit in ganz
Europa. 

Was kann uns und was kann vor allem den vom
Krieg geschundenen Menschen in dieser Lage Ori-
entierung und Hoffnung geben? Das Motto der
diesjährigen Pfingstaktion unseres Osteuropa-
Hilfswerks Renovabis gibt darauf eine Antwort:
„Dem glaub‘ ich gern!“ Denn auch in den schwie-
rigsten Zeiten unseres persönlichen Lebens und im
Leben der Völker verhindert der Glaube an Jesus
Christus den Absturz in die Verzweiflung. Gott hält
uns fest. Er gibt uns Mut und Kraft, das Richtige
zu tun. Und er verheißt den Menschen eine Zukunft
über den Tod hinaus. In diesem Geist dürfen wir
Pfingsten feiern und uns zugleich den schwierigen
Aufgaben unserer Zeit stellen. 

Seit vielen Jahren unterstützt Renovabis eine
große Zahl von pastoralen und sozialen Projekten
in der Ukraine. Diese Arbeit ist heute wichtiger
denn je! Nothilfe und die Begleitung von Flüchtlin-
gen sind das Gebot der Stunde. Aber in der
Ukraine und in ganz Osteuropa muss es der Kirche
auch darum gehen, die Botschaft der Hoffnung zu
verkünden und den Menschen angesichts aller
Dunkelheiten das Licht zu zeigen, das nur der
Glaube uns sehen lässt. 

Wir Bischöfe bitten Sie herzlich: Unterstützen
Sie die Menschen im Osten Europas durch Ihr In-
teresse, Ihr Gebet und Ihre großzügige Spende bei
der Kollekte am Pfingstsonntag.

Für das Bistum Aachen
+ Dr. Helmut Dieser
Bischof von Aachen

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 29. Mai 2022, in allen Got-
tesdiensten (auch am Vorabend) verlesen und den Gemeinden
darüber hinaus auch auf anderen geeigneten Wegen bekannt
gemacht werden. Die Kollekte am Pfingstsonntag, dem 5. Juni
2022, ist ausschließlich für die Solidaritätsaktion Renovabis
bestimmt und ohne Abzüge weiterzuleiten.
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Bischöfliche Verlautbarungen 

Nr. 44 Beschlüsse der Regional-KODA Nord-
rhein-Westfalen vom 23. März 2022

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 23. März 2022
beschlossen:

I) Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung
(KAVO) für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln,
Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
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born vom 15. Dezember 1971 (Kirchlicher Anzeiger
für die Diözese Aachen vom 15. Mai 1991, Nr. 78,
S. 74), zuletzt geändert am 5. Januar 2022 (Kirchli-
cher Anzeiger für die Diözese Aachen vom 1. Feb-
ruar 2022, Nr. 12, S. 38), wird wie folgt geändert:

1. Die Anlage 21 wird wie folgt geändert:

a) § 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1 Stundenentgelt
Das Stundenentgelt beträgt (in Euro):
Gültig ab 1. April 2022

“

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15Ü 36,57 40,53 44,29 46,79 47,38

15 29,59 31,60 33,84 36,91 40,06 42,13

14 26,79 28,61 30,99 33,63 36,58 38,69

13 24,69 26,69 28,96 31,43 34,34 35,91

12 22,13 24,43 27,11 30,09 33,59 35,25

11 21,36 23,47 25,46 27,61 30,56 32,22

10 20,59 22,25 24,13 26,17 28,45 29,19

9c 19,99 21,47 23,08 24,81 26,67 28,00

9b 18,76 20,14 21,01 23,58 25,11 26,87

9a 18,10 19,29 20,45 23,04 23,62 25,11

8 17,16 18,31 19,10 19,90 20,75 21,16

7 16,12 17,44 18,23 19,02 19,77 20,18

6 15,83 16,91 17,67 18,43 19,17 19,55

5 15,19 16,25 16,96 17,71 18,42 18,78

4 14,49 15,55 16,45 17,01 17,56 17,89

3 14,26 15,41 15,69 16,33 16,81 17,25

2 13,22 14,38 14,67 15,07 15,95 16,88

1 11,89 12,08 12,33 12,56 13,15



b) § 2 erhält folgende Fassung:

„§ 2 Zeitzuschläge
Die Zeitzuschläge (§ 14b KAVO) betragen 
(in Euro):
Gültig ab 1. April 2022
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* FA = Freizeitausgleich
** Soweit diese nicht im Rahmen von Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt.“ 

EG
Entgelt
Stufe
3

100%

Überstunden Nacht-
arbeit

Sonntags-
arbeit

Feiertagsarbeit 24. u.
31.12.

Samstags-
arbeit**

EG
1-9b

EG
9c-15

ohne
FA*

mit
FA*

je ab 6
Uhr

13-21 Uhr

30% 15% 20% 25% 135% 35% 35% 20%

15Ü 40,53 6,08 8,11 10,13 54,72 14,19 14,19 8,11

15 33,84 5,08 6,77 8,46 45,68 11,84 11,84 6,77

14 30,99 4,65 6,20 7,75 41,84 10,85 10,85 6,20

13 28,96 4,34 5,79 7,24 39,10 10,14 10,14 5,79

12 27,11 4,07 5,42 6,78 36,60 9,49 9,49 5,42

11 25,46 3,82 5,09 6,37 34,37 8,91 8,91 5,09

10 24,13 3,62 4,83 6,03 32,58 8,45 8,45 4,83

9c 23,08 3,46 4,62 5,77 31,16 8,08 8,08 4,62

9b 21,01 6,30 4,20 5,25 28,36 7,35 7,35 4,20

9a 20,45 6,14 4,09 5,11 27,61 7,16 7,16 4,09

8 19,10 5,73 3,82 4,78 25,79 6,69 6,69 3,82

7 18,23 5,47 3,65 4,56 24,61 6,38 6,38 3,65

6 17,67 5,30 3,53 4,42 23,85 6,18 6,18 3,53

5 16,96 5,09 3,39 4,24 22,90 5,94 5,94 3,39

4 16,45 4,94 3,29 4,11 22,21 5,76 5,76 3,29

3 15,69 4,71 3,14 3,92 21,18 5,49 5,49 3,14

2 14,67 4,40 2,93 3,67 19,80 5,13 5,13 2,93

1 12,08 3,62 2,42 3,02 16,31 4,23 4,23 2,42



c) § 3 erhält folgende Fassung:

„§ 3 Überstundenentgelt
Das Überstundenentgelt (Fußnote zu § 14b
Abs. 1 Satz 1 KAVO) beträgt (in Euro): 
Gültig ab 1. April 2022
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EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

15Ü 42,65 46,61 50,37 50,37 50,37

15 34,67 36,68 38,92 41,99 41,99 41,99

14 31,44 33,26 35,64 38,28 38,28 38,28

13 29,03 31,03 33,30 35,77 35,77 35,77

12 26,20 28,50 31,18 34,16 34,16 34,16

11 25,18 27,29 29,28 31,43 31,43 31,43

10 24,21 25,87 27,75 29,79 29,79 29,79

9c 23,45 24,93 26,54 28,27 28,27 28,27

9b 25,06 26,44 27,31 29,88 29,88 29,88

9a 24,24 25,43 26,59 29,18 29,18 29,18

8 22,89 24,04 24,83 25,63 25,63 25,63

7 21,59 22,91 23,70 24,49 24,49 24,49

6 21,13 22,21 22,97 23,73 23,73 23,73

5 20,28 21,34 22,05 22,80 22,80 22,80

4 19,43 20,49 21,39 21,95 21,95 21,95

3 18,97 20,12 20,40 21,04 21,04 21,04

2 17,62 18,78 19,07 19,47 19,47 19,47

1 15,51 15,70 15,95 15,95 15,95

“



2. Die Anlage 29 wird wie folgt geändert:

a) Anhang 3 erhält folgende Fassung:
„Anhang 3 zur Anlage 29 KAVO (Stunden-
entgelt)
Das Stundenentgelt beträgt (in Euro):
Gültig ab 1. April 2022
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EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 18 23,74 24,38 27,52 29,88 33,42 35,58

S 17 21,80 23,39 25,95 27,52 30,67 32,51

S 16Ü 25,52 28,31 30,04

S 16 21,33 22,88 24,61 26,74 29,09 30,51

S 15 20,53 22,02 23,59 25,40 28,31 29,57

S 14 20,32 21,79 23,54 25,32 27,28 28,66

S 13Ü 20,14 21,57 23,53 25,10 27,07 28,05

S 13 19,82 21,25 23,20 24,77 26,74 27,72

S 12 19,77 21,19 23,06 24,71 26,75 27,62

S 11b 19,49 20,89 21,88 24,40 26,36 27,54

S 11a 19,12 20,50 21,48 23,98 25,95 27,13

S 10 17,80 19,60 20,51 23,21 25,41 27,22

S 9 17,67 18,94 20,42 22,60 24,65 26,22

S 8b 17,67 18,94 20,42 22,60 24,65 26,22

S 8a 17,29 18,53 19,82 21,03 22,22 23,47

S 7 16,84 18,05 19,26 20,46 21,36 22,72

S 6 [nicht besetzt]

S 5 [nicht besetzt]

S 4 16,10 17,26 18,31 19,03 19,71 20,76

S 3 15,17 16,26 17,27 18,20 18,63 19,13

S 2 14,02 14,69 15,18 15,72 16,32 16,92

“



b) Anhang 5 erhält folgende Fassung:

„Anhang 5 zur Anlage 29 KAVO (Zeitzu-
schläge)
Die Zeitzuschläge (§ 14b KAVO) betragen 
(in Euro):
Gültig ab 1. April 202 
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* FA = Freizeitausgleich
** Soweit diese nicht im Rahmen von Wechselschicht- oder Schichtarbeit anfällt.“

EG
Entgelt
Stufe
3

100%

Überstunden Nacht-
arbeit

Sonntags-
arbeit

Feiertagsarbeit 24. u.
31.12.

Samstags-
arbeit**

S2-
S13

S14-
S18

ohne
FA*

mit
FA*

je ab 6
Uhr

13-21 Uhr

30% 15% 20% 25% 135% 35% 35% 20%

S 18 27,52 4,13 5,50 6,88 37,15 9,63 9,63 5,50

S 17 25,95 3,89 5,19 6,49 35,03 9,08 9,08 5,19

S 16Ü 25,52 3,83 5,10 6,38 34,45 8,93 8,93 5,10

S 16 24,61 3,69 4,92 6,15 33,22 8,61 8,61 4,92

S 15 23,59 3,54 4,72 5,90 31,85 8,26 8,26 4,72

S 14 23,54 3,53 4,71 5,89 31,78 8,24 8,24 4,71

S 13Ü 23,53 7,06 4,71 5,88 31,77 8,24 8,24 4,71

S 13 23,20 6,96 4,64 5,80 31,32 8,12 8,12 4,64

S 12 23,06 6,92 4,61 5,77 31,13 8,07 8,07 4,61

S 11b 21,88 6,56 4,38 5,47 29,54 7,66 7,66 4,38

S 11a 21,48 6,44 4,30 5,37 29,00 7,52 7,52 4,30

S 10 20,51 6,15 4,10 5,13 27,69 7,18 7,18 4,10

S 9 20,42 6,13 4,08 5,11 27,57 7,15 7,15 4,08

S 8b 20,42 6,13 4,08 5,11 27,57 7,15 7,15 4,08

S 8a 19,82 5,95 3,96 4,96 26,76 6,94 6,94 3,96

S 7 19,26 5,78 3,85 4,82 26,00 6,74 6,74 3,85

S 6 [nicht besetzt]

S 5 [nicht besetzt]

S 4 18,31 5,49 3,66 4,58 24,72 6,41 6,41 3,66

S 3 17,27 5,18 3,45 4,32 23,31 6,04 6,04 3,45

S 2 15,18 4,55 3,04 3,80 20,49 5,31 5,31 3,04



c) Anhang 6 erhält folgende Fassung:

„Anhang 6 zur Anlage 29 KAVO (Überstun-
denentgelt)
Das Überstundenentgelt (Fußnote zu § 14b
Abs. 1 Satz 1 KAVO) beträgt (in Euro):
Gültig ab 1. April 2022

3. Die Anlage 30 wird wie folgt geändert: 

a) § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Worte „Bundesverband Deutscher Zeitungs-
verleger e.V.“ werden durch die Worte „Bundesver-
band Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V.
(vormals Bundesverband Deutscher Zeitungsverle-
ger e.V.)“ ersetzt.

bb) Der zweite Spiegelstrich wird mit folgendem
Wortlaut neu gefasst:
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„– Gehaltstarifvertrag für Redakteurinnen und Re-
dakteure an Tageszeitungen vom 2. Juli 2018 in der
ab dem 1. Januar 2022 gültigen Fassung in Verbin-
dung mit den §§ 1 bis 3 und 5 Abs. 1 des Gehalts-
und Honorartarifvertrags Tageszeitungen 2022 vom
22. Februar 2022 in der ab dem 22. Februar 2022
gültigen Fassung“ 

b) § 4 erhält einen Absatz 4 folgenden Wortlauts: 

(4) Mitarbeiter, deren Arbeitsverhältnisse nicht unter
§ 3 fallen, erhalten zum 31. März 2022 für die zu-

EG Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

S 18 27,87 28,51 31,65 34,01 34,01 34,01

S 17 25,69 27,28 29,84 31,41 31,41 31,41

S 16Ü 29,35 32,14 32,14

S 16 25,02 26,57 28,30 30,43 30,43 30,43

S 15 24,07 25,56 27,13 28,94 28,94 28,94

S 14 23,85 25,32 27,07 28,85 28,85 28,85

S 13Ü 27,20 28,63 30,59 32,16 32,16 32,16

S 13 26,78 28,21 30,16 31,73 31,73 31,73

S 12 26,69 28,11 29,98 31,63 31,63 31,63

S 11b 26,05 27,45 28,44 30,96 30,96 30,96

S 11a 25,56 26,94 27,92 30,42 30,42 30,42

S 10 23,95 25,75 26,66 29,36 29,36 29,36

S 9 23,80 25,07 26,55 28,73 28,73 28,73

S 8b 23,80 25,07 26,55 28,73 28,73 28,73

S 8a 23,24 24,48 25,77 26,98 26,98 26,98

S 7 22,62 23,83 25,04 26,24 26,24 26,24

S 6 [nicht besetzt]

S 5 [nicht besetzt]

S 4 21,59 22,75 23,80 24,52 24,52 24,52

S 3 20,35 21,44 22,45 23,38 23,38 23,38

S 2 18,57 19,24 19,73 20,27 20,27 20,27

“



sätzlichen Belastungen durch die Coronakrise und
zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
im Sinne des § 3 Nr. 11a des Einkommensteuerge-
setzes eine Corona-Beihilfe in Höhe von 500 Euro.
Für Auszubildende beträgt die Corona-Beihilfe
ebenfalls 500 Euro. Der Anspruch besteht für die
Mitarbeiter und Auszubildenden, die am 1. März
2022 in einem Arbeits- bzw. Ausbildungsverhältnis
gestanden haben, das weder personen- noch ver-
haltensbedingt gekündigt worden ist. Teilzeitbe-
schäftigte haben Anspruch auf eine anteilige
Corona-Beihilfe, die sich nach dem Verhältnis ihrer
vertraglichen Arbeitszeit zur tariflichen Arbeitszeit
im Monat März 2022 bemisst.“ 

c) § 5 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Darüber hinaus findet der zwischen dem Bundes-
verband Digitalpublisher und Zeitungsverleger e.V.
(vormals Bundesverband Deutscher Zeitungsverle-
ger e.V.) und dem Deutschen Journalistenverband
e.V. abgeschlossene Gehaltstarifvertrag für Redak-
teurinnen und Redakteure an Tageszeitungen vom
2. Juli 2018 in der ab dem 1. Januar 2022 gültigen
Fassung in Verbindung mit §§ 2 und 5 Abs. 1 des
Gehalts- und Honorartarifvertrags Tageszeitungen
2022 vom 22. Februar 2022 in der ab dem 22. Feb-
ruar 2022 gültigen Fassung Anwendung.“ 

II) Die Änderungen unter Ziffer I) 1. und 2.  treten am
1. April 2022 in Kraft. Die Änderungen unter Ziffer I)
3. treten rückwirkend zum 1. Januar 2022 in Kraft.

Die vorgenannten Beschlüsse setze ich hiermit für
das Bistum Aachen in Kraft.

Aachen, 12. April 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 45 Ordnung zur Prävention gegen sexua-
lisierte Gewalt an Minderjährigen und
schutz- oder hilfebedürftigen Erwach-
senen (Präventionsordnung PrävO)

Präambel

Die Verantwortung für die Prävention gegen sexua-
lisierte Gewalt obliegt dem (Erz-)Bischof als Teil seiner
Hirtensorge. 

Die Prävention ist integraler Bestandteil der kirchli-
chen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen. Ziel der ka-
tholischen Kirche und ihrer Caritas ist es, allen Kindern
und Jugendlichen sowie schutz- oder hilfebedürftigen

Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen, Nr. 5, 1. Mai 2022

105

Erwachsenen, im Geiste des Evangeliums und auf der
Basis des christlichen Menschenbildes, einen sicheren
Lern- und Lebensraum zu bieten. 

In diesem Lern- und Lebensraum müssen mensch-
liche und geistliche Entwicklung gefördert, sowie Würde
und Integrität geachtet werden. Dabei soll vor Gewalt,
insbesondere vor sexualisierter Gewalt, geschützt wer-
den. Bereits psychische und physische Grenzverletzun-
gen sind zu vermeiden.

Prävention als Grundprinzip professionellen Han-
delns trägt bei Kindern, Jugendlichen und schutz- oder
hilfebedürftigen Erwachsenen dazu bei, dass sie in ihrer
Entwicklung zu eigenverantwortlichen, glaubens- und
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten gestärkt wer-
den. Dabei ist die Sexualität als ein Bereich des
menschlichen Lebens zu würdigen: „Gott selbst hat die
Geschlechtlichkeit erschaffen, die ein wunderbares Ge-
schenk für seine Geschöpfe ist.“1 In allen Einrichtungen
soll sexuelle Bildung Bestandteil der professionellen Ar-
beit sein, durch die Selbstbestimmung und Selbst-
schutz der anvertrauten Minderjährigen bzw. schutz-
oder hilfebedürftigen Erwachsenen gestärkt werden.

Unterschiedliche Bedarfs- und Gefährdungslagen
müssen bei allen Präventionsmaßnahmen angemessen
berücksichtigt werden. Die Strukturen und Prozesse zur
Prävention gegen sexualisierte Gewalt müssen transpa-
rent, nachvollziehbar, kontrollierbar und evaluierbar sein.
Die Entwicklung und Verwirklichung von Maßnahmen
zur Prävention erfolgen partizipativ in Zusammenarbeit
mit allen hierfür relevanten Personen und Gruppen.
Dazu gehören insbesondere auch die Kinder, Jugendli-
chen und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen
selbst. Die Erfahrungen von Betroffenen werden dabei
besonders berücksichtigt. Ziel von Prävention in Diöze-
sen, Ordensgemeinschaften, neuen geistlichen Gemein-
schaften, kirchlichen Bewegungen und Initiativen, sowie
in kirchlichen und caritativen Institutionen und Verbän-
den ist es, eine Kultur des achtsamen Miteinanders zu
praktizieren und weiter zu entwickeln. 

I Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen
§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Präventionsordnung gilt für
a. die (Erz-)Diözese,
b. die Kirchengemeinden und Kirchenstiftun-

gen,
c. die Verbände von Kirchengemeinden,
d. den Diözesancaritasverband und dessen

Gliederungen, soweit sie öffentliche juristi-
sche Personen des kanonischen Rechts
sind,

1 Apostolisches Schreiben Amoris laetitia vom 19. März
2016, Nr. 150.



e. die sonstigen dem Diözesanbischof unter-
stellten öffentlichen juristischen Personen
des kanonische Rechts,

f. die sonstigen kirchlichen Rechtsträger, 
unbeschadet ihrer Rechtsform, die der bi-
schöflichen Gesetzgebungsgewalt unterlie-
gen und deren Einrichtungen.

(2) Kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöfli-
chen Gesetzgebungsgewalt unterliegen, sind
aufgefordert, die Präventionsordnung in ihr Sta-
tut verbindlich zu übernehmen; sofern ein kirch-
licher Rechtsträger in der Rechtsform einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts über kein
Statut verfügt, ist eine notarielle Erklärung der
Übernahme und anschließende Veröffentlichung
dieser Erklärung ausreichend. 

(3) Regelungen dieser Ordnung, die Beschäftigte
im kirchlichen Dienst (§ 2 Abs. 2) betreffen, gel-
ten vorbehaltlich ihrer dienst- oder arbeitsrecht-
lichen Zulässigkeit. Soweit Regelungen dieser
Ordnung in den Zuständigkeitsbereich einer ar-
beitsrechtlichen Kommission im Sinne von Arti-
kel 7 der Grundordnung des kirchlichen
Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhält-
nisse fallen, stehen sie im Zuständigkeitsbereich
der Kommission unter dem Vorbehalt der Be-
schlussfassung durch die Kommission und der
Inkraftsetzung des Beschlusses durch den Di-
özesanbischof. Beschließt die arbeitsrechtliche
Kommission für ihren Zuständigkeitsbereich von
dieser Ordnung abweichende oder sie ergän-
zende Regelungen zur Prävention gegen sexua-
lisierte Gewalt an Minderjährigen und schutz-
oder hilfebedürftigen Erwachsenen, gelten diese
Regelungen mit Inkraftsetzung durch den Di-
özesanbischof.

§ 2 Begriffsbestimmungen
(1) Prävention im Sinne dieser Ordnung meint alle

Maßnahmen, die vorbeugend (primär), beglei-
tend (sekundär) und nachsorgend (tertiär) gegen
sexualisierte Gewalt an Kindern, Jugendlichen
und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen
ergriffen werden. Sie richtet sich an Betroffene,
an die Einrichtungen mit ihren Verantwortlichen,
die in ihrer Tätigkeit Kontakt mit Kindern, Ju-
gendlichen und schutz- oder hilfebedürftigen
Erwachsenen haben und auch an Beschul-
digte/Täter.

(2) Beschäftigte im kirchlichen Dienst im Sinne die-
ser Ordnung sind insbesondere:
a. Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,
b. Ordensangehörige,
c. Arbeitnehmer/-innen,
d. zu ihrer Berufsausbildung tätige Personen,
e. nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz

oder dem Jugendfreiwilligendienstgesetz
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oder in vergleichbaren Diensten tätige Per-
sonen sowie Praktikanten/-innen, 

f. Leiharbeitnehmer/-innen und sonstige bei
Drittunternehmen angestellte Arbeitneh-
mer/-innen, Honorarkräfte und Mehrauf-
wandsentschädigungskräfte.

(3) Für ehrenamtlich tätige Personen, inklusive
Mandatsträger/-innen im kirchlichen Bereich,
gilt diese Ordnung entsprechend. 

(4) Der Begriff sexualisierte Gewalt im Sinne dieser
Ordnung umfasst sowohl strafbare als auch
nicht strafbare sexualbezogene Handlungen
und Grenzverletzungen. Sie betrifft alle Verhal-
tens- und Umgangsweisen (innerhalb und au-
ßerhalb des kirchlichen Dienstes) mit sexuellem
Bezug gegenüber Kindern, Jugendlichen und
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen, die
mit vermeintlicher Einwilligung, ohne Einwilli-
gung oder gegen deren ausdrücklichen Willen
erfolgen. Dies umfasst auch alle Handlungen zur
Vorbereitung, Durchführung und Geheimhaltung
sexualisierter Gewalt.

(5) Strafbare sexualbezogene Handlungen sind
Handlungen nach dem 13. Abschnitt des Straf-
gesetzbuches (StGB) sowie weitere sexualbe-
zogene Straftaten des StGB.

(6) Strafbare sexualbezogene Handlungen nach
kirchlichem Recht sind solche nach can. 1395 §
2 CIC in Verbindung mit Art. 6 § 1 SST, nach
can. 1387 CIC in Verbindung mit Art. 4 § 1 n. 4
SST wie auch nach Art 4 § 1 n. 1 SST in Verbin-
dung mit can. 1378 § 1 CIC, soweit sie an Min-
derjährigen oder an Personen, deren
Vernunftgebrauch habituell eingeschränkt ist,
begangen werden sowie Handlungen nach Art.
1 § 1 a) VELM2. 

(7) Zusätzlich findet sie unter Berücksichtigung der
Besonderheiten des Einzelfalls Anwendung auf
Handlungen unterhalb der Schwelle der Straf-
barkeit, die im pastoralen oder erzieherischen
sowie im betreuenden, beratenden oder pfle-
genden Umgang mit Kindern, Jugendlichen und
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen eine
sexualbezogene Grenzverletzung oder einen
sonstigen sexuellen Übergriff darstellen.

(8) Sexuelle Übergriffe passieren nicht zufällig, nicht
aus Versehen. Sie unterscheiden sich von
Grenzverletzungen durch die Massivität
und/oder Häufigkeit der nonverbalen oder ver-
balen Grenzüberschreitungen.

2 Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben motu proprio
datae „Vos estis lux mundi“ (VELM) vom 7. Mai 2019.



(9) Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene sind
Schutzbefohlene im Sinne des § 225 Abs. 1 des
StG3. Diesen Personen gegenüber tragen Be-
schäftigte im kirchlichen Dienst eine besondere
Verantwortung, entweder, weil sie ihrer Fürsorge
und Obhut anvertraut sind oder weil bei ihnen
allein aufgrund ihrer Schutz- oder Hilfebedürf-
tigkeit eine besondere Gefährdung im Sinne die-
ser Ordnung besteht. Weiterhin sind darunter
Personen zu verstehen, die einem besonderen
Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnis unter-
worfen sind. Ein solches besonderes Macht-
und/oder Abhängigkeitsverhältnis kann auch im
seelsorglichen Kontext gegeben sein oder ent-
stehen.

II. Institutionelles Schutzkonzept

§ 3 Institutionelles Schutzkonzept
(1) Auf der Basis einer Schutz- und Risikoanalyse

hat jeder kirchliche Rechtsträger ein institutio-
nelles Schutzkonzept entsprechend den §§ 4-
10 zu erstellen. Dem kirchlichen Rechtsträger
kommt dabei die Aufgabe zu, den Prozess zu
initiieren, zu koordinieren und die Umsetzung zu
gewährleisten. Die/Der Präventionsbeauftragte
steht bei der Erstellung von institutionellen
Schutzkonzepten beratend und unterstützend
zur Verfügung.

(2) Alle Bausteine dieses Schutzkonzeptes sind
zielgruppengerecht und lebensweltorientiert zu
konzipieren. In das institutionelle Schutzkonzept
sind die Inhalte der §§ 4-10 der Präventionsord-
nung (Personalauswahl und -entwicklung, 
erweitertes Führungszeugnis und Selbstaus-
kunftserklärung, Verhaltenskodex, Beschwerde-
wege, Qualitätsmanagement, Präventions-
schulungen, Maßnahmen zur Stärkung von Min-
derjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen
Erwachsenen) aufzunehmen.

(3) Schutzkonzepte in Einrichtungen und Diensten
werden in Abstimmung mit der diözesanen Ko-
ordinationsstelle ausgestaltet (siehe § 11 Abs.
5). Sie sind nicht genehmigungspflichtig, jedoch
zur fachlichen Prüfung der Koordinationsstelle
zuzuleiten. Geprüft wird, ob die unter Punkt II.
(Institutionelles Schutzkonzept) genannten Pa-
ragrafen in das Schutzkonzept aufgenommen
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wurden. Zusätzlich muss deutlich werden, dass
eine Schutz- und Risikoanalyse durchgeführt,
das Schutzkonzept partizipativ erarbeitet und
durch den kirchlichen Rechtsträger in Kraft ge-
setzt wurde. Mit der Unterschrift übernimmt der
kirchliche Rechtsträger die Verantwortung für
die Umsetzung und Ausgestaltung des Schutz-
konzeptes. Die kirchlichen Rechtsträger erhal-
ten von der Koordinationsstelle eine Rück-
meldung zur fachlichen Prüfung.

(4) Das erarbeitete institutionelle Schutzkonzept ist
in geeigneter Weise allen Beschäftigten und Eh-
renamtlichen in den Einrichtungen, Gremien und
sonstigen Gliederungen des kirchlichen Rechts-
trägers bekannt zu geben.

§ 4 Personalauswahl und –entwicklung
(1) Kirchliche Rechtsträger tragen Verantwortung

dafür, dass nur Personen im pastoralen oder er-
zieherischen sowie im betreuenden, beratenden
oder pflegenden Umgang mit Minderjährigen
und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen
eingesetzt werden, die neben der erforderlichen
fachlichen auch über die persönliche Eignung
verfügen. 

(2) Die zuständigen Personalverantwortlichen the-
matisieren die Prävention gegen sexualisierte
Gewalt im Vorstellungsgespräch, während der
Einarbeitungszeit sowie in regelmäßigen Ge-
sprächen mit den Beschäftigten im kirchlichen
Dienst. In der Aus- und Fortbildung ist sie
Pflichtthema.

§ 5 Erweitertes Führungszeugnis und Selbstauskunfts-
erklärung

(1) Zur Erfüllung ihrer Verpflichtung aus § 4 Abs. 1
haben sich kirchliche Rechtsträger von Perso-
nen gemäß § 2 Abs. 2 und 3 bei der Einstellung
bzw. Beauftragung und nachfolgend im regel-
mäßigen Abstand von fünf Jahren entsprechend
den gesetzlichen und arbeitsrechtlichen Rege-
lungen, insbesondere des Bundeskinderschutz-
gesetzes und des Bundesteilhabegesetzes, ein
erweitertes Führungszeugnis vorlegen zu las-
sen. Die Einsichtnahme ist dauerhaft zu doku-
mentieren. Die anfallenden Kosten für die
Erteilung trägt der kirchliche Rechtsträger. Aus-
genommen ist die Kostenübernahme bei Neu-
einstellungen.

(2) Die kirchlichen Rechtsträger haben von den
unter § 2 Abs. 2 genannten Personen einmalig
eine Selbstauskunftserklärung einzuholen.
Diese enthält Angaben, ob die einzustellende
Person wegen einer Straftat gemäß § 72a Abs.
1 SGB VIII verurteilt worden ist und ob insoweit
ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfah-
ren gegen sie eingeleitet worden ist. Darüber hi-

3 Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen
Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die 
1. seiner Fürsorge oder Obhut untersteht,
2. seinem Hausstand angehört,
3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen
worden oder

4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses
untergeordnet ist, (…). [StGB § 225 Abs. 1]



naus ist die Verpflichtung enthalten, bei Einlei-
tung eines solchen staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungsverfahrens dem kirchlichen
Rechtsträger hiervon unverzüglich Mitteilung zu
machen.

(3) Die Verpflichtung nach vorstehenden Absätzen
gilt unabhängig vom Beschäftigungsumfang
und Tätigkeitsfeld, insbesondere im Hinblick auf
folgende Personengruppen:
a. Kleriker einschließlich der Kandidaten für

das Weiheamt,
b. Ordensangehörige oder Mitarbeitende in

einem Gestellungs- oder sonstigen Be-
schäftigungsverhältnis im Jurisdiktionsbe-
reich des (Erz-)Bischofs

c. Pastoral- und Gemeindereferenten/- innen
sowie Anwärter/-innen auf diese Berufe.

(4) Je nach Art, Intensität und Dauer des Kontakts
mit Kindern, Jugendlichen und schutz- oder hil-
febedürftigen Erwachsenen bzw. nach Aufgabe
und Einsatz wird von den Verantwortlichen ge-
prüft, ob von Personen gemäß § 2 Abs. 3 eine
Selbstauskunftserklärung vorzulegen und zu
dokumentieren ist.

(5) Bei der Vereinbarung von Dienstleistungen
durch externe Personen oder Firmen oder wenn
externen Personen oder Firmen kirchliche
Räume überlassen werden, sind diese Regelun-
gen analog anzuwenden.

§ 6 Verhaltenskodex
(1) Jeder kirchliche Rechtsträger gewährleistet,

dass verbindliche Verhaltensregeln, die ein fach-
lich adäquates Nähe-Distanz-Verhältnis, einen
respektvollen Umgang und eine wert-schät-
zende Kommunikationskultur gegenüber den
Minderjährigen sowie gegenüber schutz- oder
hilfebedürftigen Erwachsenen sicherstellen, im
jeweiligen Arbeitsbereich partizipativ erstellt
werden. Jeder kirchliche Rechtsträger gewähr-
leistet darüber hinaus, dass der Verhaltensko-
dex verbindliche Verhaltensregeln in folgenden
Bereichen umfasst:
a. Sprache und Wortwahl bei Gesprächen,
b. adäquate Gestaltung von Nähe und Distanz,
c. Angemessenheit von Körperkontakten,
d. Beachtung der Intimsphäre,
e. Zulässigkeit von Geschenken (im Hinblick

auf Macht- und Abhängigkeitsverhältnis-
sen),

f. Umgang mit und Nutzung von Medien und
sozialen Netzwerken,

g. Disziplinierungsmaßnahmen.

(2) Der Verhaltenskodex sowie die Sanktionen bei
Nichteinhaltung sind vom kirchlichen Rechtsträ-
ger in geeigneter Weise zu veröffentlichen.
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(3) Der Verhaltenskodex ist von den Personen gem.
§ 2 Abs. 2 und 3 durch Unterzeichnung anzuer-
kennen. Die Unterzeichnung ist verbindliche Vo-
raussetzung für eine An- und Einstellung, für
eine Weiterbeschäftigung sowie für die Beauf-
tragung zu einer ehrenamtlichen Tätigkeit.

(4) Dem kirchlichen Rechtsträger bleibt es unbe-
nommen, im Einklang mit den geltenden ar-
beitsrechtlichen Bestimmungen über den
Verhaltenskodex hinaus Dienstanweisungen
und hausinterne Regelungen zu erlassen.

(5) Vorgesetzte und Leitungskräfte haben eine be-
sondere Verantwortung dafür, die verbindlichen
Verhaltensregeln einzufordern und im Konfliktfall
fachliche Beratung und Unterstützung zu er-
möglichen.

§ 7 Beschwerdewege 
(1) Im Rahmen des institutionellen Schutzkonzepts

sind interne und externe Beratungsmöglichkei-
ten zu nennen und Melde- und Beschwerde-
wege für Minderjährige sowie schutz- oder
hilfebedürftige Erwachsene, Eltern bzw. Perso-
nensorgeberechtigte sowie für die in § 2 Abs. 2
und 3 genannten Personen zu beschreiben. 

(2) Die Beschreibungen der Melde- und Beschwer-
dewege haben sich an der „Ordnung für den
Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjäh-
riger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwach-
sener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte
im kirchlichen Dienst“ und dazugehörige diöze-
sane Ausführungsbestimmungen oder an
gleichwertigen eigenen Regelungen zu orientie-
ren. Hierbei ist insbesondere auf ein transparen-
tes Verfahren mit klarer Regelung der Abläufe
und Zuständigkeiten und auf die Dokumentati-
onspflicht Wert zu legen. 

(3) Die Melde- und Beschwerdewege müssen in
geeigneter Weise bekannt gemacht werden.

(4) Personen mit Kontakt zu Betroffenen oder Kon-
takt zu Beschuldigten bzw. Tätern können kon-
tinuierlich Supervision erhalten.

(5) Der kirchliche Rechtsträger hat durch geeignete
Maßnahmen dafür Sorge zu tragen, dass alle
Beteiligten, insbesondere Minderjährige und
schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene, regel-
mäßig und angemessen über ihre Rechte und
Pflichten informiert werden.

(6) Der kirchliche Rechtsträger hat in seinem Zu-
ständigkeitsbereich sicherzustellen, dass im
Hinblick auf die Benennung sexualisierter Ge-
walt und sexueller Grenzverletzungen die beauf-
tragten Ansprechpersonen für Betroffene von



sexualisierter Gewalt der (Erz-)Diözese bekannt
gemacht sind.

§ 8 Qualitätsmanagement
(1) Der kirchliche Rechtsträger hat die Verantwor-

tung dafür, dass Maßnahmen zur Prävention als
Teil seines Qualitätsmanagements implemen-
tiert, kontrolliert, evaluiert und weiterentwickelt
werden.

(2) Der kirchliche Rechtsträger stellt sicher, dass
die Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürf-
tigen Erwachsenen sowie deren Erziehungs-
bzw. Personensorgeberechtigte oder gesetzli-
che Betreuer/-innen über die Maßnahmen zur
Prävention angemessen informiert werden und
die Möglichkeit haben, Ideen, Kritik und Anre-
gungen an den kirchlichen Rechtsträger weiter-
zugeben.

(3) Für jede Einrichtung, für jeden Verband oder für
den Zusammenschluss mehrerer kleiner Einrich-
tungen muss eine Präventionsfachkraft benannt
sein, die bei der Umsetzung des institutionellen
Schutzkonzeptes berät und unterstützt.

(4) Als Teil einer nachhaltigen Präventionsarbeit ist
im Rahmen der Auswertung eines Vorfalls bzw.
bei strukturellen Veränderungen das Schutzkon-
zept auf erforderliche Anpassungen zu überprü-
fen.

(5) Das Schutzkonzept ist regelmäßig – spätestens
alle fünf Jahre – zu überprüfen und ggfs.  wei-
terzuentwickeln.

§ 9 Präventionsschulungen
(1) Kirchliche Rechtsträger tragen Verantwortung

dafür, dass die Prävention gegen sexualisierte
Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hil-
febedürftigen Erwachsenen integraler Bestand-
teil der Aus- und Fortbildung aller Beschäftigten
im kirchlichen Dienst, ehrenamtlich tätigen Per-
sonen sowie Mandatsträger/-innen ist.

(2) Leitende Mitarbeitende tragen Personal- und
Strukturverantwortung. Daher muss diese Per-
sonengruppe über das Grundlagenwissen hi-
naus im Rahmen ihrer Verantwortungsbereiche
intensiv qualifiziert werden. 

(3) Mitarbeitende mit einem intensiven, pädagogi-
schen, therapeutischen, betreuenden, beauf-
sichtigenden, pflegenden oder seelsorglichen
Kontakt mit Minderjährigen bzw. schutz- oder
hilfebedürftigen Erwachsenen müssen an einer
Intensivschulung teilnehmen.

(4) Mitarbeitende und ehrenamtlich Tätige mit
einem regelmäßigen pädagogischen, therapeu-
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tischen, betreuenden, beaufsichtigenden oder
pflegenden Kontakt mit Minderjährigen bzw.
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen
müssen an einer Basisplusschulung teilnehmen.
Ebenso gilt dies für Personen, die an Veranstal-
tungen teilnehmen, bei denen Minderjährigen
bzw. schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen
Übernachtungsmöglichkeiten angeboten wer-
den.

(5) Mitarbeitende und ehrenamtlich Tätige mit spo-
radischem Kontakt zu Minderjährigen bzw.
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen
müssen an einer Basisschulung teilnehmen. 

(6) Alle Personen gemäß § 2 Abs. 2 und 3 die nicht
unter die vorstehenden Abs. 2 bis 5 fallen, sind
regelmäßig auf die Bedeutung der Prävention
gegen sexualisierte Gewalt hinzuweisen.

(7) Der kirchliche Rechtsträger hat dafür Sorge zu
tragen, dass die unterschiedlichen Personen-
gruppen in einer angemessenen Frist (mindes-
tens alle fünf Jahre) an Vertiefungsveranstal-
tungen teilnehmen.

(8) Die Teilnahme ist vom kirchlichen Rechtsträger
dauerhaft zu dokumentieren. 

(9) Präventionsschulungen gegen sexualisierte Ge-
walt haben Kompetenzen insbesondere zu fol-
genden Themen zu vermitteln:
a. angemessene Nähe und Distanz,
b. Kommunikations- und Konfliktfähigkeit,
c. eigene emotionale und soziale Kompetenz,
d. Psychodynamiken Betroffener,
e. Strategien von Tätern/Täterinnen,
f. (digitale) Medien als Schutz- und Gefahren-

raum / Medienkompetenz,
g. Dynamiken in Institutionen mit asymmetri-

schen Machtbeziehungen sowie begünsti-
genden institutionellen Strukturen,

h. Straftatbestände und kriminologische An-
sätze sowie weitere einschlägige rechtliche
Bestimmungen,

i. notwendige und angemessene Hilfen für
Betroffene, ihr Umfeld und die betroffenen
Institutionen,

j. sexualisierte Gewalt von Kindern, Jugendli-
chen (Peer Gewalt) und schutz- oder hilfe-
bedürftigen Erwachsenen an anderen
Minderjährigen oder schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen,

k. Schnittstellenthemen wie zum Beispiel se-
xuelle sowie geschlechter- und kultursensi-
ble Bildung,

l. regionale fachliche Vernetzungsmöglichkei-
ten mit dem Ziel eigener Vernetzung.

§ 10 Maßnahmen zur Stärkung von Minderjährigen und



schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen
Jeder kirchliche Rechtsträger hat geeignete Maß-

nahmen zur Stärkung von Minderjährigen und schutz-
oder hilfebedürftigen Erwachsenen (Primärprävention)
zu entwickeln bzw. umzusetzen. Dazu gehört auch die
Einbeziehung des Umfelds zum Thema Prävention
gegen sexualisierte Gewalt (Eltern bzw. Personensorge-
berechtigte, Angehörige und gesetzliche Betreuungen).

III. Strukturelle Maßnahmen
§ 11 Koordinationsstelle und Präventionsbeauftragte/r

(1) Der (Erz-)Bischof richtet eine diözesane Koordi-
nationsstelle, in der die Präventionsarbeit ent-
wickelt, vernetzt und gesteuert wird, ein. Er
benennt zur Leitung eine oder mehrere Perso-
nen als Präventionsbeauftragte/n. Sie/Er berich-
tet der Bistumsleitung regelmäßig über die
Entwicklung der Präventionsarbeit.

(2) Der (Erz-)Bischof kann zusammen mit anderen
(Erz-)Bischöfen eine interdiözesane Koordinati-
onsstelle einrichten.

(3) Sofern Ordensgemeinschaften päpstlichen
Rechts eigene Präventionsbeauftragte ernannt
haben, arbeiten die diözesanen Präventionsbe-
auftragten mit diesen zusammen.

(4) Die/Der Präventionsbeauftragte ist zum gegen-
seitigen Austausch und zur Abstimmung mit
den Präventionsbeauftragten der anderen in
Nordrhein-Westfalen gelegenen (Erz-) Diözesen
verpflichtet. Sie/Er wirkt darauf hin, dass mög-
lichst einheitliche Präventionsstandards entwi-
ckelt werden.

(5) Die/Der Präventionsbeauftragte hat insbeson-
dere folgende Aufgaben:
a. Einbindung von Betroffenen, 
b. Beratung der kirchlichen Rechtsträger bei

der Entwicklung, Umsetzung und Fort-
schreibung von institutionellen Schutzkon-
zepten, 

c. Fachliche Prüfung der Schutzkonzepte der
kirchlichen Rechtsträger,

d. Organisation von Qualifizierungsmaßnah-
men (gem. § 13 Abs. 4),

e. Sicherstellung der Qualifizierung und Infor-
mation der Präventionsfachkräfte (gem. § 12
Abs. 5),

f. Vernetzung der Präventionsarbeit inner- und
außerhalb der Diözese sowie zu den An-
sprechpersonen gemäß der „Ordnung für
den Umgang mit sexuellem Missbrauch
Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürf-
tiger Erwachsener durch Kleriker und sons-
tige Beschäftigte im kirchlichen Dienst“,

g. Zusammenarbeit mit den diözesanen Inter-
ventionsbeauftragten,

h. Vernetzung mit kirchlichen und nicht-kirch-
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lichen Fachberatungsstellen gegen sexuali-
sierte Gewalt,

i. Evaluation und Weiterentwicklung von ver-
bindlichen Qualitätsstandards, 

j. Beratung von Aus- und Weiterbildungsein-
richtungen, 

k. Fachberatung bei der Planung und Durch-
führung von Präventionsprojekten, 

l. Vermittlung von Fachreferenten/-referentin-
nen, 

m. Entwicklung von und Information über Prä-
ventionsmaterialien und -projekten,

n. Öffentlichkeitsarbeit.

§ 12 Präventionsfachkraft
(1) Jeder kirchliche Rechtsträger benennt mindes-

tens eine geeignete Person, die aus der Per-
spektive des jeweiligen kirchlichen
Rechtsträgers eigene präventionspraktische
Bemühungen befördert und die nachhaltige
Umsetzung der Präventionsordnung unterstützt. 

(2) Die Person kann ein/e Mitarbeitende/r oder eh-
renamtlich Tätige/r sein; sie muss Einblick in die
Strukturen des kirchlichen Rechtsträgers haben.
Die Benennung soll befristet für höchstens fünf
Jahre erfolgen. Eine Wiederbenennung ist mög-
lich. Die Bezeichnung lautet „Präventionsfach-
kraft“. 

(3) Mehrere kirchliche Rechtsträger können ge-
meinsam eine Präventionsfachkraft bestellen. 

(4) Der kirchliche Rechtsträger setzt die/den Prä-
ventionsbeauftragte/n der (Erz-)Diözese über
die Ernennung schriftlich in Kenntnis. 

(5) Als Präventionsfachkraft kommen insbesondere
Personen in Frage, die eine pädagogische oder
psychologische Ausbildung bzw. Zusatzqualifi-
kation abgeschlossen haben oder anderweitig,
aufgrund von beruflichen oder privaten Erfah-
rungen, für das Arbeitsfeld geeignet sind. Die
Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme
zur Präventionsfachkraft ist verpflichtend. Die
Qualifizierungsmaßnahme wird durch oder in
Absprache mit der Koordinationsstelle durchge-
führt.

(6) Die Präventionsfachkräfte werden von der/dem
Präventionsbeauftragte/n, in Zusammenarbeit
mit Spitzen- bzw. Dachverbänden zu Aus-
tauschtreffen und kollegialer Beratung eingela-
den. Der kirchliche Rechtsträger trägt Sorge
dafür, dass die Präventionsfachkraft im ange-
messenen und erforderlichen Rahmen an den
Treffen teilnimmt.

(7) Die Präventionsfachkraft übernimmt folgende
Aufgaben:



a. ist Ansprechpartner/in für Mitarbeitende
sowie ehrenamtlich Tätige bei allen Fragen
zur Prävention gegen sexualisierte Gewalt,

b. unterstützt den kirchlichen Rechtsträger bei
der Erstellung und Umsetzung der institutio-
nellen Schutzkonzepte,

c. kennt die Verfahrenswege bei Meldungen,
die Vorwürfe von sexualisierter Gewalt be-
treffen sowie interne und externe Bera-
tungsstellen und kann Mitarbeitende und
ehrenamtlich Tätige darüber informieren,

d. trägt Sorge für die Platzierung des Themas
in den Strukturen und Gremien des kirchli-
chen Rechtsträgers,

e. berät bei Planung, Organisation und Durch-
führung von Präventionsprojekten und Maß-
nahmen für Minderjährige und schutz- oder
hilfebedürftige Erwachsene aus Sicht der
Prävention gegen sexualisierte Gewalt, 

f. trägt mit Sorge dafür, dass bei Angeboten
und Maßnahmen für Minderjährige und
schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene
qualifizierte Personen zum Einsatz kommen,

g. benennt aus präventionspraktischer Per-
spektive Fort- und Weiterbildungsbedarf,

h. ist Kontaktperson vor Ort für die/den Prä-
ventionsbeauftragte/n der (Erz-)Diözese. 

(8) Die Durchführung von Präventionsschulungen
kann zum Aufgabenbereich gehören, wenn die
benannte Person an einer diözesanen Ausbil-
dung zur/zum Schulungsreferentin/-referenten
im Bereich Prävention von sexualisierter Gewalt
teilgenommen hat oder eine gleichwertige Aus-
bildung vorweisen kann.

§ 13 Schulungsreferent/-in
(1) Zur Durchführung der Schulungsmaßnahmen

sind dafür ausgebildete Schulungsreferentinnen
und –referenten sowie Multiplikator/innen be-
rechtigt. Die Ausbildung erfolgt in speziellen
Qualifizierungsmaßnahmen in Verantwortung
der/des Präventionsbeauftragten oder in eige-
ner Verantwortung des kirchlichen Rechtsträ-
gers mit Zustimmung der/des Präventions-
beauftragten.

(2) Auch Personen, die anderweitig ausgebildet
wurden oder als Fachkräfte zum Beispiel in Be-
ratungsstellen gegen sexualisierte Gewalt arbei-
ten, können als Schulungsreferenten/-innen
eingesetzt werden. Die Anerkennung einer ein-
schlägigen Qualifizierungsmaßnahme sowie
evtl. entsprechende Vorerfahrungen erfolgt
durch die/den Präventionsbeauftragte/n. 

(3) Die Schulungsberechtigung ist befristet auf drei
Jahre. Voraussetzung für eine Verlängerung ist
die Teilnahme an einer speziellen Fortbildung
oder an einem Vernetzungstreffen. Die Verlän-
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gerung ist zu beantragen.

(4) Die regelmäßige Begleitung, Beratung, Fortbil-
dung und Koordination der Schulungsreferen-
ten/-innen und Multiplikator/-innen liegt im
Verantwortungsbereich der/des Präventionsbe-
auftragten.

§ 14 Datenschutz
(1) Soweit diese Ordnung sowie zur Ergänzung und

Konkretisierung durch den Diözesanbischof 
erlassene Rechtsvorschriften auf personenbe-
zogene Daten einschließlich deren Veröffentli-
chung anzuwenden sind, gehen sie den
Vorschriften des Gesetzes über den Kirchlichen
Datenschutz (KDG) sowie der Anordnung über
die Sicherung und Nutzung der Archive der ka-
tholischen Kirche (Kirchliche Archivordnung –
KAO) vor, sofern sie deren Datenschutzniveau
nicht unterschreiten. Im Übrigen gelten das Ge-
setz über den Kirchlichen Datenschutz (KDG),
die zu seiner Durchführung erlassene Ordnung
(KDG-DVO) sowie die Kirchliche Archivordnung
(KAO).

(2) Die Fristen für die Aufbewahrung von Unterla-
gen richten sich nach den jeweiligen Vorschrif-
ten über die Aufbewahrungsfristen für
Personalakten etc. Für die Zeit der Aufbewah-
rung sind die Unterlagen vor unbefugten Zugrif-
fen in besonderem Maße zu sichern. 

IV. Rechtsfolgen
§ 15 Förderungsfähigkeit 

Kirchliche Rechtsträger gem. § 1 Abs. 2, die diese
Präventionsordnung nicht zur Anwendung bringen und
auch kein eigenes, von der diözesanen Koordinations-
stelle als gleichwertig anerkanntes Regelwerk haben,
werden bei der Vergabe diözesaner Zuschüsse nicht
berücksichtigt.

V. Schlussbestimmungen 
§ 16 Ausführungsbestimmungen

Die zur Ausführung dieser Ordnung erforderlichen
Regelungen trifft der Generalvikar.

§ 17 Inkrafttreten
(1) Diese Präventionsordnung tritt zum 1. Mai 2022

in Kraft.

(2) Gleichzeitig treten die Präventionsordnung vom
8. April 2014 (Kirchlicher Anzeiger für die Di-
özese Aachen 2014, Nr. 73) und folgende Aus-
führungsbestimmungen sowie Richtlinien außer
Kraft: 

a. Ausführungsbestimmungen vom 11. April 2014
(Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen
2014, Nr. 77),

b. Ausführungsbestimmungen zur Abgabe einer
Selbstverpflichtungserklärung gemäß § 6 der



Präventionsordnung (Kirchlicher Anzeiger für die
Diözese Aachen 2012, Nr. 8),

c. Ausführungsbestimmungen zu § 3 Nr. 6 der Prä-
ventionsordnung (Kirchlicher Anzeiger für die Di-
özese Aachen 2015, Nr. 193),

d. Ausführungsbestimmung zur Vorlage eines er-
weiterten Führungszeugnisses gemäß § 5 der
Präventionsordnung (Kirchlicher Anzeiger für die
Diözese Aachen 2017, Nr. 4).

e. Richtlinien zur Finanzierung von Präventions-
schulungen im Bistum Aachen (Kirchlicher An-
zeiger für die Diözese Aachen 2012, Nr. 85),

f. Richtlinien zur Finanzierung von Präventions-
schulungen im Bistum Aachen (Kirchlicher An-
zeiger für die Diözese Aachen 2015, Nr. 27).

Aachen, 2. April 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen  

Nr. 46 Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsord-
nung (CWMO)

Änderungen in der Caritas-Werkstätten-Mitwir-
kungsordnung

I. Die Caritas-Werkstätten-Mitwirkungsordnung vom
25. Januar 2017 (Kirchlicher Anzeiger für die Di-
özese Aachen vom 1. Februar 2017, Nr. 25, S. 39),
zuletzt geändert am 5. Juli 2019 (Kirchlicher Anzei-
ger für die Diözese Aachen vom 1. August 2019, Nr.
366, S. 289), wird mit Wirkung zum 1. Januar 2022
wie folgt geändert:

1. In § 6 Abs. 2 Satz 3 CWMO werden nach dem Wort
„unterschreiben“ die Wörter „oder in elektronischer
Form niederzulegen und von dem Vorsitzenden
oder der Vorsitzenden mit seiner oder ihrer qualifi-
zierten elektronischen Signatur zu versehen“ einge-
fügt.

2. § 8 Abs. 1 CWMO wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Betreuerbei-
rat“ ein Komma und die Wörter „die Frauenbe-
auftragte“ eingefügt. 

b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Werkstattrat“
ein Komma und die Wörter „die Frauenbeauf-
tragte“ eingefügt. 

3. § 33 CWMO wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 1 wird folgender neuer Satz 5 eingefügt:
„5Sie finden als Präsenzsitzung statt.“ 

b) Es werden die folgenden neuen Absätze 1a und
1b eingefügt:
„(1a) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 5 kann die
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Teilnahme an einer Sitzung des Werkstattrats
mittels Video- und Telefonkonferenz erfolgen,
wenn 
1. die Voraussetzungen für eine solche Teil-
nahme in der Geschäftsordnung unter Siche-
rung des Vorrangs der Präsenzsitzung
festgelegt sind, 
2. nicht mindestens ein Viertel der Mitglieder
des Werkstattrats binnen einer von dem Vorsit-
zenden oder der Vorsitzenden zu bestimmen-
den Frist diesem oder dieser gegenüber
widerspricht und 
3. sichergestellt ist, dass Dritte vom Inhalt der
Sitzung keine Kenntnis nehmen können. 
2Eine Aufzeichnung der Sitzung ist unzulässig. 
(1b) Erfolgt die Sitzung des Werkstattrats mit der
zusätzlichen Möglichkeit der Teilnahme mittels
Video- und Telefonkonferenz, gilt auch eine Teil-
nahme vor Ort als erforderlich.“

c) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„1Der Werkstattrat kann die Vertrauensperson 
(§ 39 Absatz 3) und, wenn und soweit er es für
erforderlich hält, ein Mitglied der Mitarbeiterver-
tretung, eine Schreibkraft oder einen Vertreter
oder eine Vertreterin eines Behindertenverban-
des im Sinne des § 8 Absatz 1 oder sonstige
Dritte zu seinen Sitzungen hinzuziehen.“

4. In § 34 Abs. 1 CWMO wird folgender neuer Satz 2
eingefügt und der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3:
„2Mitglieder des Werkstattrats, die mittels Video-
und Telefonkonferenz an der Beschlussfassung teil-
nehmen, gelten als anwesend.“ 

5. In § 35 Abs. 1 CWMO werden folgende neue Sätze
3 und 4 eingefügt: 
„3Nimmt ein Mitglied des Werkstattrats mittels
Video- und Telefonkonferenz an der Sitzung teil, so
hat es seine Teilnahme gegenüber dem Vorsitzen-
den oder der Vorsitzenden in Textform zu bestäti-
gen. 4Die Bestätigung ist der Niederschrift
beizufügen.“

6. In § 37 Abs. 4 Satz 1 CWMO werden nach den Wör-
tern „Absatz 3“ die Worte „Satz 1“ eingefügt. 

7. In § 39 Abs. 1 CWMO werden in Satz 2 das Wort
„Bundes-,“ und das nachfolgende Komma gestri-
chen. 

8. In § 41 CWMO wird folgender neuer Satz 3 einge-
fügt: 
„3Die Änderungen in den §§ 6 Abs. 2 Satz 3, 8 Abs.
1 Satz 1 und Satz 2, 33 Abs. 1 Satz 5, Abs. 1a, Abs.
1b und Abs. 2 Satz 1, 34 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3,
35 Abs. 1 Satz 3, 37 Abs. 4 Satz 1 und 39 Abs. 1
Satz 2 treten am 1. Januar 2022 rückwirkend in
Kraft.“ 



II. Die vorstehenden Änderungen treten rückwirkend
zum 1. Januar 2022 in Kraft. 

Die vorstehenden Änderungen setze ich für das Bis-
tum Aachen in Kraft.

Aachen, 12. April 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 47 Ernennung Stellvertretender 
Diözesanökonom 

Herr Dr. Frank Dillmann, Hauptabteilungsleiter Ver-
waltungsmanagement und Digitalisierung, ist nach 
Anhörung des Konsultorenkollegiums und des Kirchen-
steuer- und Wirtschaftsrates mit Wirkung vom 15. März
2022 für die Dauer von fünf Jahren bis zum 31. März
2027 gem. Art. 24 Abs. 2 der Ordnung für die im Bereich
der wirtschaftlichen Angelegenheiten der Diözese Aa-
chen tätigen Organe zum stellvertretenden Ökonom des
Bistums Aachen ernannt worden.

Aachen, 15. März 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Sonstige Verlautbarungen 

Nr. 48 Annahme von Messintentionen und
Verwendung von Messstipendien

Aus aktuellem Anlass weise ich darauf hin, dass für
Wort-Gottes-Feiern keine Messintentionen bzw. Mess-
stipendien angenommen werden können. Nur eine hei-
lige Messe kann aufgrund der Eucharistiefeier in einer
bestimmten Meinung gefeiert (appliziert) werden. In
Wort-Gottes-Feiern besteht jedoch die Möglichkeit, Ge-
betsanliegen der Gläubigen in den Fürbitten  vorzubrin-
gen. 

Ein Messstipendium steht zwar grundsätzlich dem
Zelebranten zu (c. 945 § 1 CIC), jedoch dient das Sti-
pendium mit Blick auf die Situation in Deutschland nicht
zur Bestreitung des  Lebensunterhaltes eines Priesters,
sondern vielmehr der Verwirklichung kirchlicher Zwecke
(c. 946 CIC) und ist daher direkt dem Kirchenvermögen
zuzuführen. Der Unterhalt für alle im Dienst des Bistums
Aachen stehenden Priester ist durch eine diözesane Be-
soldung sichergestellt. Sollte das Stipendium jedoch
ausnahmsweise für persönliche Zwecke angenommen
werden, ist dieses dem Generalvikariat (Abt. 2.2 Perso-
nalverwaltung) wie üblich anzuzeigen, sodass es ord-
nungsgemäß versteuert werden kann.

Erinnert sei daran, dass überzählige Messstipendien
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an das Generalvikariat bzw. die Kommission für die
Partnerschaft mit der Kirche in Kolumbien abgegeben
werden können, welches für eine ordnungsgemäße 
Persolvierung im Rahmen der bestehenden Kolumbien-
partnerschaft Sorge trägt. Zudem sind Bi- und Trinati-
onsstipendien nach Maßgabe des Rechts (c. 951 CIC)
an das Generalvikariat (Bistumskasse) abzuführen, wel-
ches die Gelder für Zwecke der Priesterausbildung ver-
wendet (vgl. Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen
vom 17. September 1979, Nr. 138, S. 87).

Aachen, 7. April 2022 Msgr. Gregor Huben
Bischofsvikar

Nr. 49 Siegel des Domkapitels zu Aachen

Für das nachfolgende Siegel des Domkapitels zu
Aachen

genehmigt am 18. März 2022, erfolgt die Freigabe nach
§ 10 Abs. 4 des Dekretes über das Kirchliche Siegelwe-
sen im Bistum Aachen (Siegelordnung) vom 14. Novem-
ber 2003 (Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen
vom 1. Januar 2004, Nr. 2, S. 4)

Aachen, 23. März 2022
L. S. Christian Klüner

Bischöflicher Notar

Bekanntmachungen des 
Generalvikariates

Nr. 50 Ordnung für den Erwerb der Missio
canonica im Rahmen der Berufsein-
führung und Prüfungsordnung 

Präambel
Diese Ordnung regelt die Ausbildungs- und Prüfungs-
elemente in der Berufseinführung (zweite Bildungs-
phase) der Gemeindeassistentinnen, Gemeinde-
assistenten, Pastoralassisentinnen, Pastoralassistenten
und Seminaristen im Bistum Aachen für den Erwerb der
Missio canonica und der Staatlichen Lehrerlaubnis. Die-
ser Erwerb ist eine persönliche Laufbah nentscheidung.
Die erforderlichen Nachweise und Prüfungsleistungen
werden in der Regel innerhalb der zweijährigen Berufs-



einführung erbracht. 

Dieser Ordnung liegen zugrunde die Richtlinien für
die zweite Bildungsphase der Berufseinführung der
Priester, Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -re-
ferenten vom 10. Juni 2021 (Kirchlicher Anzeiger für die
Diözese Aachen, Nr. 7, 1. Juli 2021, Nr. 69), sowie die
Ordnung der zweiten Dienstprüfung von Gemeindeas-
sistentinnen, Gemeindeassistenten, Pastoralassisten-
tinnen, Pastoralassistenten und Prüfungselemente in
der Berufseinführung der Seminaristen im Bistum Aa-
chen vom 14. März 2022. 

Drei Ausbildungselemente und Teilprüfungen sind
dabei zu absolvieren.

1. Grundlagenpraktikum Religionspädagogik (ers-
tes Jahr der Berufseinführung)
Im ersten Jahr der Berufseinführung absolvieren die Mit-
glieder eines Pastoralkurses ein reli gions pä da go gi sches
Grundlagenpraktikum. Es umfasst mindestens zwölf
Wochen in der Zeit zwischen dem Jahresbeginn und
den Osterferien. Das Praktikum wird durch re li gi ons päd -
agogische Studientage im Umfang von vierundvierzig
Zeitstunden vorbereitet und begleitet. 

In Absprache mit der Abteilung 1.4 Erziehung und
Schule des Bischöflichen Generalvikariates Aachen wird
bis Ende Oktober ein geeigneter Praktikumsplatz ge-
sucht. 

Das Praktikum umfasst sechs Wochenstunden, be-
ginnt mit einer Hospitationsphase und mündet nach
einer Einarbeitungszeit in vier Wochenstunden eigen-
ständigen Unterrichts durch die Assistentinnen, Assis-
tenten und Seminaristen. Die Teilnehmenden am
Pastoralkurs schließen das religionspädagogische Prak-
tikum in der Schule mit einem Testat ab. 

Zum anerkannten Abschluss des Praktikums gehö-
ren Entwurf und nachgewiesene Ausführung mindes-
tens einer eigenständigen Unterrichtsreihe sowie ein
verpflichtender Unterrichtsbesuch inklusive einem Un-
terrichtsentwurf als Vorbereitung. Der Unterrichtsbe-
such wird nicht bewertet. 

2. Religionspädagogischer Schwerpunkt (zweites
Jahr der Berufseinführung)
Im zweiten Jahr der Berufseinführung besteht die Mög-
lichkeit, auf das Grundlagenpraktikum und die darin 
testierten Leistungen im Rahmen einer Schwerpunkt-
setzung im Grundvollzug Martyria im religionspädago-
gischen Bereich aufzubauen. Diese Schwerpunkt-
setzung hat in der Regel den Erwerb der kirchlichen und
staatlichen Lehrerlaubnis zum Ziel. Dieser Erwerb ist
eine freie Laufbahnentscheidung.

Die Wahl dieses Schwerpunkts muss bis Ende April
im ersten Jahr der Berufseinführung getroffen und mit
der Leitung der Berufseinführung kommuniziert sein. 
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In Absprache mit der Abteilung 1.4 Erziehung und
Schule werden bis spätestens Anfang Juni eine geeig-
nete Ausbildungsschule gesucht. Diese Ausbildungs-
schule kann mit der Praktikumsschule identisch sein. 

Die Schulausbildung im Schwerpunkt umfasst min-
destens dreißig Wochen (ohne Schulferi en) und beginnt
entweder nach den Sommer- oder nach den Herbstfe-
rien. In diesem Zeitraum sind sechs Wochenstunden
Religionsunterricht obligatorisch, davon zwei Stunden
Hospitation und vier Stunden Erteilung eigenen Unter-
richts unter Anleitung. Wird der Erwerb der Missio ca-
nonica angestrebt, verlängert sich die Schulausbildung
in diesem Umfang bis zur erfolgreich abgelegten Prü-
fung. Über die geleisteten Stunden ist ein Stundennach-
weis zu erbringen. 

Unterrichtsbesuche zur Anleitung und Beratung
sind mit der religionspädagogischen Studienleitung zu
vereinbaren. Verpflichtend sind zwei Unterrichtsbesu-
che zur Bewertung des eigenständigen Unterrichts bzw.
der selbstständigen religionspädagogischen Leistung.
Die Bewertung eines Unterrichtsbesuchs bezieht in be-
sonderer Weise den kompetenten Medieneinsatz ein. 

In weiteren verpflichtenden Studientagen mit einem
Stundenumfang von 24 Zeitstunden im Bereich Religi-
onspädagogik werden die didaktisch-methodischen
Lernerfahrungen vertieft. 

Ein Mentorengutachten dokumentiert die Entwick-
lung im Bereich der Fachkompetenz sowie religiöse
Sprach- und Urteilskompetenz. 

3. Prüfungen

3.1 Hausarbeit
Während der Schwerpunktausbildung (spätestens bis
Anfang Mai im zweiten Jahr der Berufseinführung) legt
die Gemeindeassistentin, der Gemeindeassistent, die
Pastoralassistentin, der Pastoralassistent oder der Dia-
kon eine schriftliche Ausarbeitung vor, die ein eigenes
durchgeführtes Unterrichtsprojekt in Planung, Durch-
führung und Reflexion darstellt. Dazu kann an einen der
beiden Entwürfe der vorangegangenen Unterrichtsbe-
suche angeknüpft werden. Die Gemeindeassistentin,
der Gemeindeassistent, die Pastoralassistentin, der
Pastoralassistent oder der Diakon weist damit die Fä-
higkeit nach, einen begrenzten und in sich abgeschlos-
senen Teil der eigenen unterrichtspraktischen Tätigkeit
didaktisch und methodisch zu planen sowie die Durch-
führung zu analysieren und zu beurteilen. Die schriftliche
Ausarbeitung wird vom Referenten bzw. von der Refe-
rentin für Religionspädagogik mit einem Gutachten und
von einer weiteren Person, die von der Abteilung 1.4 Er-
ziehung und Schule bestimmt wird, mit einem weiteren
Gutachten beurteilt. Deren Beurteilungen müssen mit
einer Note abschließen. Weichen die Beurteilungen um
mehr als eine Note voneinander ab, holt die Referentin
oder der Referent für Religionspädagogik ein drittes



Gutachten ein, das die Gesamtnote im Rahmen der Vor-
beurteilungen endgültig festlegt.

3.2 Lehrprobe (praktische Prüfung)
Nachdem die schriftliche Ausarbeitung bestanden und
die erforderliche Anzahl an Wochenstunden abgeleistet
worden ist, hält die Gemeindeassistentin, der Gemein-
deassistent, die Pastoralassistentin, der Pastoralassis-
tent oder der Diakon vor einem Prüfungsausschuss eine
Lehrprobe (praktische Prüfung). Dazu wird ein ausführ-
licher Unterrichtsentwurf vorge legt. Die staatliche
Schulaufsichtsbehörde, die Leitung des Fachbereichs
Berufseinführung und die Mentorin bzw. der Mentor
werden als Gäste zur Lehrprobe (praktische Prüfung)
ein geladen. Dem Prüfungsausschuss gehören vorsit-
zend eine beauftragte Vertretung der Abteilung 1.4 Er-
ziehung und Schule im Bischöflichen Generalvikariat an
sowie die Referentin oder der Referent für Religionspä-
dagogik. Nach Ermessen der Abteilung Erziehung und
Schule kann der Prüfungsausschuss um zusätzliche
Mitglieder erweitert werden. Die Lehrprobe (praktische
Prüfung) schließt mit einer Note ab, über die der Prü-
fungsausschuss entscheidet. Über die Lehrprobe (prak-
tische Prüfung) wird ein Protokoll angefertigt.

3.3 Kolloquium (mündliche Prüfung)
Im Anschluss an die Lehrprobe (praktische Prüfung) fin-
det vor dem oben genannten Prüfungsausschuss ein
Kolloquium (mündliche Prüfung) statt, das fachdidakti-
sche und allgemeinpädagogische Fragen behandelt
und maximal dreißig Minuten dauert. Das Kolloquium
(mündliche Prüfung) schließt mit einer Note ab. Über
den Verlauf wird ein Protokoll angefertigt.

3.4. Notenstufen
sehr gut (1,0-1,3)
gut (1,7-2,3)
befriedigend (2,7-3,3)
ausreichend (3,7-4,3)
mangelhaft (4,7-5,3)
ungenügend (5,7-6,0)

Mindestens ausreichend benotete Leistungen gel-
ten als bestanden. Nicht ausreichend benotete Leistun-
gen gelten als nicht bestanden.

Berechnung der Gesamtnote:
1,00-1,14 = 1,0
1,15-1,49 = 1,3
1,50-1,84 = 1,7
1,85-2,14 = 2,0
2,15-2,49 = 2,3
2,50-2,84 = 2,7
2,85-3,14 = 3,0
3,15-3,49 = 3,3
3,50-3,84 = 3,7
3,85-4,14 = 4,0
4,15-4,49 = 4,3
4,50-4,84 = 4,7
4,85-5,14 = 5,0
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5,15-5,49 = 5,3
5,50-5,84 = 5,7
5,85-6,00 = 6,0

4. Abschlussbewertung
Die Prüfungsleistungen in den drei Teilprüfungen
(schriftliche Ausarbeitung, Lehrprobe, Kolloquium) wer-
den einzeln ausgewiesen. Die Prüfung im schulischen
Bereich gilt als erfolgreich abgeschlossen, wenn alle
Teilprüfungen mit mindestens ausreichend abgeschlos-
sen werden.

Wird eine der Teilprüfungen (schriftliche Ausarbei-
tung, Lehrprobe, Kolloquium) schlechter als ausrei-
chend beurteilt, kann sie einmal innerhalb eines halben
Jahres wiederholt werden. Der Prüfungsausschuss legt
den Zeitpunkt der Wiederholung fest. Die Bewertung
einer Teilprüfung als ungenügend hat ein Nichtbestehen
der religionspädagogischen Bereichsprüfung zur Folge. 

Über die religionspädagogische Prüfung wird ein
gesondertes Zeugnis mit einer Bewertung in Noten aus-
gestellt.

5. Regularia
Wird mindestens eine der drei Teilprüfungen auch in der
Wiederholungsprüfung als nicht bestanden bewertet, so
kann keine Lehrerlaubnis erteilt werden. 

Erscheint ein Prüfling ohne ausreichende Entschul-
digung zu einem Prüfungstermin nicht rechtzeitig, so gilt
die Leistung als nicht erbracht. Sie wird wie eine mit
„ungenügend“ bewertete Prüfung behandelt.

Wird die schriftliche Hausarbeit ohne ausreichende
Entschuldigung nicht oder nicht rechtzeitig abgeliefert,
so gilt die Leistung als nicht erbracht; sie wird wie eine
mit „ungenügend“ bewertete Arbeit behandelt.

Entschuldigungsgründe können nur berücksichtigt
werden, wenn sie unverzüglich bei der zuständigen
Ausbildungsleitung im pastoralen bzw. schulischen 
Bereich geltend gemacht werden. Bei einer Entschuldi-
gung mit Krankheit ist eine Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigung vorzulegen. Die Vorlage eines Attestes eines von
der Diözese beauftragten Arztes kann verlangt werden.

Im Falle einer Täuschung bzw. eines Täuschungs-
versuchs werden die Art und der Umfang des Verstoßes
in einem Protokoll festgehalten. Das Protokoll ist in die
Prüfungsakte zu übernehmen. 

Als Folge einer Täuschung bzw. eines Täuschungs-
versuchs können einzelne Prüfungsteile oder die ge-
samte Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. In
besonders schweren Fällen kann zudem eine Wieder-
holung der zweiten Dienstprüfung ausgeschlossen wer-
den. 

Die zuständige Prüfungskommission trifft diese Ent-
scheidung und teilt sie dem Prüfling unter Angabe von
Gründen unverzüglich mit.



6. Schlussbestimmungen
Diese Ordnung für den Erwerb der kirchlichen und
staatlichen Unterrichtserlaubnis tritt zum 1. April 2022
in Kraft. 

Aachen, 14. März 2022 Dr. Andreas Frick
Generalvikar

Nr. 51 Ordnung der zweiten Dienstprüfung
von Gemeindeassistentinnen, 
Gemeindeassistenten, von Pastoral-
assistentinnen, Pastoralassistenten
und Prüfungselemente in der Berufs-
einführung der Seminaristen im Bis-
tum Aachen

Präambel
Diese Ordnung regelt den Abschluss der Berufseinfüh-
rung (zweite Bildungsphase) der Gemeindeassistentin-
nen, Gemeindeassistenten, Pastoralassistentinnen,
Pastoralassistenten und Seminaristen im Bistum Aa-
chen. Ihr liegen zugrunde die Richtlinien für die zweite
Bildungsphase der Priester, Pastoral- und Gemeindere-
ferentinnen und -referenten vom 10. Juni 2021 (Kirchli-
cher Anzeiger für die Diözese Aachen, Nr. 7, 1. Juli
2021, Nr. 69). 

Sie nimmt Bezug auf den Kompetenzkatalog sowie
auf die Leitfäden zu den Sprints, zur Schwerpunktset-
zung im zweiten Jahr der Berufseinführung, zum Pra-
xisbesuch, zur Hausarbeit und zu den Leitfäden zum
Verfassen von Gutachten. 

Prüfungskommission
Der Prüfungskommission gehört der Generalvikar des
Bistums Aachen an oder eine von ihm ernannte Vertre-
tung sowie der Regens und die Leitung der Berufsein-
führung. Näheres regelt der Generalvikar. Zusätzlich
werden vom Regens oder von der Leitung der Berufs-
einführung Gutachterinnen und Gutachter in die Prü-
fungskommission bestellt, die für die Bewertung der
schriftlichen Hausarbeiten zuständig und infolgedessen
in der Prüfungskommission für das Abschlusskollo-
quium teilweise vertreten sind. 

1. Erste pastoralpraktische Prüfung im Bereich der
Grundaufgaben der Pastoral
Vor Abschluss des ersten Jahres der Berufseinführung
nimmt eine Person als prüfungsberechtigte Vertretung
des Fachbereichs Ausbildung und Berufseinführung,
der Regens oder Subregens in Anwesenheit der Praxis-
anleitung an einer pastoralen Veranstaltung im Bereich
der Grundaufgaben der Pastoral am Einsatzort teil, die
von der Gemeindeassistentin, dem Gemeindeassisten-
ten, der Pastoralassistentin, dem Pastoralassistenten
oder Seminaristen schriftlich vorbereitet, durchgeführt
und anschließend reflektiert wird. 

Diese pastoralpraktische Prüfung erfolgt nach den
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Weihnachtsferien. Seminaristen haben sie spätestens
Ostern absolviert, Gemeinde- und Pastoralassistentin-
nen und -assistenten spätestens mit dem Monat Mai. 

Art und Thema der Veranstaltung vereinbaren sie
mit der Leitung des Fachbereichs Ausbildung und 
Berufseinführung, dem Regens oder Subregens. Die
Gemeindeassistentin, der Gemeindeassistent, die Pas-
toralassistentin, der Pastoralassistent oder Seminarist
reicht dem Fachbereich oder den Vertretern des Pries-
terseminars eine Woche vor der Prüfung einen schriftli-
chen Vorbereitungsentwurf ein. Dieser folgt dem
Leitfaden für die pastoralpraktische Prüfung und um-
fasst eine thematische Einführung, inhaltliche Begrün-
dung und Verlaufsskizze. Nach erfolgter und
begutachteter Veranstaltung findet ein Reflexionsge-
spräch statt. Die pastoralpraktische Prüfung (Entwurf,
Durchführung, Reflexionsgespräch) wird von der Lei-
tung des Fachbereichs Ausbildung und Berufseinfüh-
rung, dem Regens oder Subregens als bestanden bzw.
als nicht bestanden bewertet.

2. Grundlagenpraktikum Religionspädagogik
Im ersten Jahr der Berufseinführung absolvieren die Mit-
glieder eines Pastoralkurses ein religionspädagogisches
Grundlagenpraktikum. Es umfasst mindestens zwölf
Wochen in der Zeit zwischen dem Jahresbeginn und
den Osterferien. Das Praktikum wird durch religionspä-
dagogische Studientage im Umfang von vierundvierzig
Zeitstunden vorbereitet und begleitet. 

In Absprache mit der Abteilung 1.4 Erziehung und
Schule des Bischöflichen Generalvikariates Aachen wird
bis Ende Oktober ein geeigneter Praktikumsplatz ge-
sucht. 

Das Praktikum umfasst sechs Wochenstunden, be-
ginnt mit einer Hospitationsphase und mündet nach
einer Einarbeitungszeit in vier Wochenstunden eigen-
ständigen Unterrichts (unter Anleitung) durch die Assis-
tentinnen, Assistenten und Seminaristen. Die
Teilnehmenden am Pastoralkurs schließen das religions-
pädagogische Praktikum in der Schule mit einem Testat
ab. 

Ziel des Praktikums ist, Lehr- und Lernarrange-
ments sinnvoll planen, in die Praxis umsetzen und re-
flektieren zu können.

Zum anerkannten Abschluss des Praktikums gehö-
ren Entwurf und nachgewiesene Ausführung mindes-
tens einer eigenständigen Unterrichtsreihe sowie ein
verpflichtender Unterrichtsbesuch inklusive einem Un-
terrichtsentwurf als Vorbereitung. Der Unterrichtsbe-
such wird nicht bewertet. 

Der Erwerb der Missio canonica ist freie Laufbahn-
entscheidung. In dem Fall kann der Schwerpunkt des
zweiten Jahres der Berufseinführung im Bereich des
schulischen Religionsunterrichts gesetzt werden. Am
Ende der Schwerpunktausbildung kann die kirchliche



und staatliche Unterrichtserlaubnis erworben werden.
Näheres dazu regelt die „Ordnung für den Erwerb der
Missio canonica im Rahmen der Berufseinführung und
Prüfungsordnung“.

3. Zweite pastoralpraktische Prüfung in der
Schwerpunktphase im zweiten Jahr
Die zweite pastoralpraktische Prüfung im zweiten Jahr
der Berufseinführung erfolgt im Zeitraum nach den
Weihnachtsferien bis zum Ende des Monats Februar.
Die Teilnehmenden am Pastoralkurs legen diese vor
einer zur Prüfung berechtigten Person des Fachbe-
reichs Ausbildung und Berufseinführung, dem Regens
oder Subregens und in Anwesenheit des Praxisanleiters
oder der Praxisanleiterin ab. Sie besteht aus der Vorbe-
reitung, Durchführung und Reflexion einer praktischen
Veranstaltung. 

Art und Thema der pastoralpraktischen Prüfung ver-
einbaren die Teilnehmenden am Pastoralkurs mit der
Leitung des Fachbereichs Ausbildung und Berufsein-
führung, dem Regens oder Subregens und reichen der
prüfenden Person eine Woche vor der pastoralprakti-
schen Prüfung einen schriftlichen Vorbereitungsentwurf
ein. Dieser folgt dem Leitfaden für die pastoralprakti-
sche Prüfung und umfasst eine thematische Einführung
und inhaltliche Begründung und Verlaufsskizze. Nach
erfolgter und begutachteter Veranstaltung findet ein Re-
flexionsgespräch statt. Die pastoralpraktische Prüfung
(Entwurf, Durchführung, Reflexionsgespräch) wird von
der Leitung des Fachbereichs Ausbildung und Berufs-
einführung, dem Regens oder Subregens als bestanden
bzw. als nicht bestanden bewertet.

Die pastoralpraktische Prüfung im zweiten Jahr der
Berufseinführung kann einen Arbeitsbereich im gewähl-
ten Schwerpunkt berücksichtigen. Sie darf aber nicht in
der Weise im thematischen Zusammenhang mit der
schriftlichen Hausarbeit stehen, dass sie einen Teilas-
pekt darin darstellt. 

Wird der Schwerpunkt im Bereich Religionspädago-
gik gewählt, ist dieser Praxisbesuch im Feld der Schul-
pastoral außerhalb des Unterrichtsgeschehens möglich. 

4. Schriftliche Hausarbeit
Der Diakon1 legt spätestens zum Aschermittwoch im
zweiten Jahr der Berufseinführung eine schriftliche
Hausarbeit vor. Jeweils spätestens zum 15. März im
zweiten Jahr der Berufseinführung legt die Gemeinde-
assistentin, der Gemeindeassistent, die Pastoralassis-
tentin, der Pastoralassistent eine schriftliche Hausarbeit
vor. Mit dieser Arbeit wird der Nachweis über die Fähig-
keit erbracht, eine pastorale Aufgabe selbstständig zu
planen, durchzuführen und zu reflektieren, theologische
Kenntnisse, die eigene praktisch-theologische und reli-
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gionspädagogische Kompetenz und Gegebenheiten im
Arbeitsfeld miteinander in Beziehung zu setzen und da-
raus pastorale Perspektiven zu entwickeln. Das Thema
der Arbeit wird mit der Leitung des Fachbereichs Aus-
bildung und Berufseinführung, dem Regens oder Sub-
regens vereinbart. Es kann ein Thema im gewählten
Schwerpunkt berücksichtigen.

Wird der Schwerpunkt im Bereich Religionspädago-
gik gewählt, ist diese Hausarbeit nicht identisch mit der
schriftlichen Ausarbeitung im Rahmen des Erwerbs der
Unterrichtserlaubnis. Das Thema der Hausarbeit darf im
Feld der Schulpastoral gewählt werden.

Die Praxisanleiterin, der Praxisanleiter erklärt schrift-
lich, dass die schriftliche Hausarbeit im Rahmen der Be-
rufseinführung angefertigt wurde und die beschriebene
pastorale Aufgabe so ausgeführt worden ist. Die Verfas-
serin, der Verfasser der Hausarbeit erklärt schriftlich,
dass die Hausarbeit selbstständig angefertigt worden
ist und keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel
verwendet wurden. 

Die Beurteilung der schriftlichen Hausarbeit erfolgt
durch zwei in die Prüfungskommission berufene und
vom Fachbereich Ausbildung und Berufseinführung
oder vom Regens bestellte Gutachterinnen und Gutach-
ter. Sie wird anhand des Kompetenzkatalogs und des
Leitfadens für die Hausarbeit als bestandene bzw. als
nicht bestandene Prüfungsleistung bewertet. Bei abwei-
chender Bewertung entscheidet die Leitung des Fach-
bereichs Ausbildung und Berufseinführung oder der
Regens nach Rücksprache mit den Gutachterinnen und
Gutachtern. Die Bewertung aus den Gutachten wird der
Gemeindeassistentin, dem Gemeindeassistenten, der
Pastoralassistentin, dem Pastoralassistenten oder dem
Diakon zur Kenntnis gegeben, die Gutachten selbst erst
nach dem Prüfungsgespräch ausgehändigt. Der Praxis-
anleiter oder die Praxisanleiterin erhält die Hausarbeit
zur Kenntnis.

Für die Diakone gilt die bestandene schriftliche
Hausarbeit als Zulassungsvoraussetzung für das Pfarr-
examen und wird in dessen Rahmen als Prüfungsteil-
leistung anerkannt. 

5. Abschlusskolloquium im Rahmen der zweiten
Dienstprüfung
Vor den Osterferien im zweiten Jahr der Berufseinfüh-
rung erfolgt mit den Diakonen ein Abschlusskolloquium
als Prüfungsgespräch von maximal 45 Minuten Dauer,
vor den Sommerferien findet dieses Prüfungsgespräch
mit der Gemeindeassistentin, dem Gemeindeassisten-
ten, der Pastoralassistentin oder dem Pastoralassisten-
ten statt. 

Zu diesem Abschlusskolloquium werden nur die
Prüflinge zugelassen, bei denen die pastoralpraktische
Prüfung und die schriftliche Hausarbeit als bestanden
bewertet wurden. 

1 Da im ersten Jahr der Berufseinführung die Diakonen-
weihe stattgefunden hat, lautet die Bezeichnung nun nicht
mehr „Seminarist“, sondern „Diakon“.



Themen dieser Prüfung sind die in der schriftlichen
Hausarbeit behandelte pastorale Aufgabe sowie zwei
weitere Aufgabenbereiche der Pastoral, die mit der Lei-
tung des Fachbereichs Ausbildung und Berufseinfüh-
rung oder mit dem Regens vereinbart sind. 

Prüferinnen und Prüfer sind eine Person als Vertre-
tung der Hauptabteilung Personal, die den Vorsitz hat,
eine bzw. einer der beiden am Gutachten Beteiligten
und die Leitung des Fachbereichs Ausbildung und Be-
rufseinführung. Regens oder Subregens können am
Prüfungskolloquium als Beisitzer teilnehmen. Sie sind
in diesem Fall vor der Bewertung anzuhören.

Die Prüfung wird als bestanden bzw. nicht bestan-
den bewertet. Über das Prüfungsgespräch wird ein Pro-
tokoll geführt, das bis zur Beauftragung aufbewahrt
wird.

6. Wiederholung eines Prüfungsteils
Nicht bestandene Prüfungsleistungen können einmal
nach einem halben Jahr wiederholt werden. Die Leitung
des Fachbereichs Ausbildung und Berufseinführung
oder der Regens legt den Zeitpunkt der Wiederholungs-
prüfung fest. Wird die Teilprüfung nach der Wiederho-
lung als nicht bestanden bewertet, ist eine Zulassung
zu den weiteren Prüfungsteilen nicht möglich.

Die Gemeindeassistentin, der Gemeindeassistent,
die Pastoralassistentin, der Pastoralassistent oder der
Diakon hat das Recht, gegen die Bewertung einer oder
mehrerer Teilleistungen innerhalb einer Frist von vier-
zehn Tagen nach Bekanntgabe der Bewertung beim Ge-
neralvikar schriftlich Widerspruch einzulegen. Nach
Prüfung entscheidet der Generalvikar über die Zulässig-
keit des Widerspruchs und eine eventuelle Korrektur der
Bewertung. 

7. Feststellung der Prüfungsergebnisse
Mit dem erfolgreich als bestanden gewerteten Ab-
schluss aller Prüfungsleistungen (erste und zweite pas-
toralpraktische Prüfung, religionspädagogisches Testat,
schriftliche Hausarbeit und Abschlusskolloquium) gilt
die Prüfung, die für die Laien im pastoralen Dienst als
Zweite Dienstprüfung gilt, als bestanden.

Über die Prüfungsleistungen wird ein Zeugnis aus-
gestellt, in dem die Teilprüfungen im pastoralen und
schulischen Bereich (Testat, pastoralpraktische Prüfun-
gen, schriftliche Hausarbeit, Abschlusskolloquium) ein-
zeln ausgewiesen werden. 

Bei angestrebtem Erwerb der kirchlichen und staat-
lichen Unterrichtserlaubnis wird nach Schwerpunktset-
zung im Bereich der Religionspädagogik über die
religionspädagogischen Prüfungen ein gesondertes
Zeugnis mit einer Bewertung in Noten ausgestellt, wie
es in der „Ordnung für den Erwerb der Missio canonica
im Rahmen der Berufseinführung und Prüfungsord-
nung“ ausgewiesen ist. 
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Bei Ausscheiden aus dem Dienst des Bistums vor
dem Abschluss aller Prüfungen bzw. vor Abschluss der
Zweiten Dienstprüfung durch die Laien im pastoralen
Dienst wird der Gemeindeassistentin, dem Gemeinde-
assistenten, der Pastoralassistentin, dem Pastoralassis-
tenten, dem Seminaristen oder dem Diakon ein Zeugnis
über die erbrachten Prüfungsleistungen ausgestellt.

7.1 Versäumnisse und Täuschungsversuche
Erscheint ein Prüfling ohne ausreichende Entschuldi-
gung zu einem Prüfungstermin nicht oder nicht recht-
zeitig, so gilt die Leistung als nicht erbracht. Sie wird
wie eine mit „nicht bestanden“ bewertete Prüfung be-
handelt.

Wird die schriftliche Hausarbeit ohne ausreichende
Entschuldigung nicht oder nicht rechtzeitig abgeliefert,
so gilt die Leistung als nicht erbracht; sie wird wie eine
mit „nicht bestanden“ bewertete Arbeit behandelt.

Entschuldigungsgründe können nur berücksichtigt
werden, wenn sie unverzüglich bei der zuständigen
Ausbildungsleitung im pastoralen bzw. schulischen Be-
reich geltend gemacht werden. Bei einer Entschuldi-
gung mit Krankheit ist vom ersten Tag der Erkrankung
an eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorzulegen.
Die Vorlage eines Attestes eines von der Diözese beauf-
tragten Arztes kann verlangt werden.

Im Falle einer Täuschung bzw. eines Täuschungs-
versuchs werden die Art und der Umfang des Verstoßes
in einem Protokoll festgehalten. Das Protokoll ist in die
Prüfungsakte zu übernehmen. 

Als Folge einer Täuschung bzw. eines Täuschungs-
versuchs können einzelne Prüfungsteile oder die ge-
samte Prüfung für nicht bestanden erklärt werden. In
besonders schweren Fällen kann zudem eine Wieder-
holung der zweiten Dienstprüfung ausgeschlossen wer-
den. 

Die zuständige Prüfungskommission trifft diese Ent-
scheidung und teilt sie dem Prüfling unter Angabe von
Gründen unverzüglich mit.

8. Schlussbestimmungen
Diese Ordnung der Zweiten Dienstprüfung tritt zum 
1. April 2022 in Kraft. Alle bisher geltenden Bestimmun-
gen in der Berufseinführung für die pastoralen Laienbe-
rufe treten mit Inkraftsetzung dieser Ordnung außer
Kraft.2 In der Priesterausbildung haben die jeweiligen
Ausbildungsordnungen weiterhin Gültigkeit.

Aachen, 14. März 2022 Dr. Andreas Frick
Generalvikar

2 Die Pastoral- und Gemeindeassistentinnen und -assisten-
ten, die unter den Ausführungsbestimmungen von 2018 ihre
Berufseinführung begonnen haben, beenden sie nach den
darin beschriebenen Regelungen. 



Nr. 52 Hinweise zur Durchführung der 
Renovabis-Aktion 2022

„Dem glaub‘ ich gern!“ – so lautet das Leitwort der
Renovabis-Jahresaktion 2022. Es setzt den Fokus auf
die Weitergabe des Glaubens in der heutigen Zeit. Jetzt,
im Frühjahr 2022, herrscht Krieg mitten in Europa und
das fordert uns dazu heraus, darüber nachzudenken,
wie eng wir tatsächlich in Ost und West miteinander ver-
bunden sind: durch den christlichen Glauben, durch das
Gebet, durch das Mit-Leiden und durch gelebte Nächs-
tenliebe. Gerade jetzt brauchen die Menschen in der
Ukraine und auf der Flucht in den Nachbarländern un-
sere Solidarität. Renovabis hilft hier mit langjährigen
Partnern vor Ort zuverlässig und schnell. 

Dabei verliert Renovabis bei aller Sorge um die
Ukraine die weiteren Partnerländer in Mittel-, Ost- und
Südosteuropa nicht aus dem Blick und fördert auch dort
weiter soziale und pastorale Projekte sowie Projekte im
Bildungsbereich. Noch immer wird diese Arbeit von den
sozialen und finanziellen Auswirkungen der Pandemie
geprägt. Die Kollekte ist eine wichtige Säule zur Finan-
zierung dieser Projekte. Daher bittet Renovabis alle Ka-
tholikinnen und Katholiken an Pfingsten um einen
solidarischen Beitrag für die Menschen im Osten
Europas.

Eröffnung der Pfingstaktion
Mit der bundesweiten Eröffnung der Pfingstaktion ist
Renovabis 2022 im Bistum Fulda zu Gast. Der Eröff-
nungsgottesdienst findet am Sonntag, dem 22. Mai
2022, mit Bischof Dr. Michael Gerber um 10 Uhr im Dom
in Fulda statt. Er wird über domradio.de und Bibel-TV
live übertragen. Über alle Veranstaltungstermine infor-
miert die Webseite: www.renovabis.de/pfingstaktion

Ablauf der Renovabis-Pfingstaktion 2022
Ab Montag, 9. Mai 2022, können die Renovabis-Plakate
in der Gemeinde ausgehängt werden und die kombi-
nierten Spendentüten/Infoblätter an Gottesdienstbesu-
cher oder über den Pfarrbrief verteilt werden. Bitte
ergänzen Sie die Renovabis-Plakate mit einem zusätz-
lichen Bildelement (Text „BETEN UND HELFEN“ auf
einer ukrainischen Fahne), welches Ihnen zur Verfügung
gestellt wird und eine Verbindung zwischen dem Leit-
wort und dem Ukrainekrieg schafft. Bitte kleben Sie es
an der Stange des Verkehrsschild-Piktogramms auf.
Das jeweils zur Plakatgröße passende Element können
Sie auch herunterladen.
www.renovabis.de/material/material-herunterladen

Renovabis-Pfingstnovene
Die Pfingstnovene 2022 mit dem Titel „Gottes Geist
schenkt Einheit“ wurde von Pero Sudar (emeritierter
Weihbischof in Sarajevo) verfasst. Mit ihren elf Nove-
nen-Andachten und den Ausschnitten aus dem Richter-
Fenster im Kölner Dom hilft sie bei der spirituellen
Vorbereitung auf das Pfingstfest. Renovabis-Erzbischof
Dr. Heiner Koch empfiehlt sie Pfarreien, Familienkreisen,
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Gruppen und Verbänden als Gebetsbrücke in den Osten
Europas. Sie eignet sich aber genauso für das individu-
elle Gebet. Die Novene können Sie auch digital herun-
terladen, zusätzlich in kroatischer und englischer
Sprache. www.renovabis.de/pfingstnovene

Siebter Sonntag der Osterzeit: Samstag und Sonn-
tag, 28./29. Mai 2022
Am Wochenende vor Pfingsten soll in den Gemeinden
der Aufruf der deutschen Bischöfe in allen Gottesdiens-
ten – auch in den Vorabendmessen – verlesen werden.
Auch in der Predigt ist ein Hinweis auf die Pfingstkol-
lekte von Renovabis hilfreich. Predigthilfen und Fürbit-
ten-Vorschläge finden Sie online unter
www.renovabis.de/gottesdienst

Bitte verteilen Sie die Spendentüten und Infoblätter
mit dem Hinweis, dass die Spende für die Menschen in
Osteuropa am Pfingstsonntag gesammelt wird und
dass die Spende auch zum Pfarramt gebracht oder auf
ein Renovabis-Spendenkonto überwiesen werden kann.

Renovabis-Kollekte am Pfingstwochenende, 4./5.
Juni 2022
Am Pfingstsonntag, dem 5. Juni 2022, sowie in den Vor-
abendmessen am 4. Juni 2022, wird in allen katholi-
schen Kirchen die Renovabis-Kollekte für Osteuropa
gehalten. Allgemein wird gebeten, verstärkt auf Über-
weisungsmöglichkeiten oder die Abgabe von Barspen-
den in den Spendentüten oder besonders gekenn-
zeichneten Umschlägen hinzuweisen. Auf Wunsch der
deutschen Bischöfe wird die Renovabis-Kollekte für die
Aufgaben der Solidaritätsaktion Renovabis ohne jeden
Abzug an die Bistumskasse weitergegeben. Diese
Überweisung soll innerhalb eines Monats mit dem Ver-
merk „Renovabis 2022“ erfolgen. Die Bistumskasse lei-
tet die Beträge unverzüglich an Renovabis weiter.
Sie können individuelle Kollekten oder Spenden von
Gruppen auch direkt an Renovabis spenden. Das geht
per: www.renovabis.de/pfingstspende oder: Renovabis
e.V., Bank für Kirche und Caritas eG, DE94 4726 0307
0000 0094 00, GENODEM1BKC

Weitere Informationen:
Die Gemeinden erhalten im April ein Materialpaket mit
Informationen, Plakaten und Textvorschlägen zur Reno-
vabis-Aktion. Eine Übersicht über alle Materialien gibt
die Webseite www.renovabis.de/material. Alle Aktions-
materialien liegen auch dort online zum Herunterladen
bereit. Über alle Veranstaltungstermine informiert auch
die Webseite: www.renovabis.de/pfingstaktion.



Kirchliche Nachrichten

Nr. 53 Personalchronik
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Aus Datenschutzgründen werden personenbezogene Daten bzgl. Weihen, Beauftragungen, 
Ernennungen, Verlängerung von Ernennungen, Entpflichtungen, Versetzungen, Freistellungen für 
besondere Aufgaben, Eintritte in den Ruhestand, Ausscheiden aus dem Amt, Sterbefälle erst ab 
der Ausgabe 01/2023 in der Online-Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers veröffentlicht.



Nr. 54 Pontifikalhandlungen

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser
spendete Weihbischof Karl Borsch das Sakrament der
Firmung am 6.2.22 in St. Katharina, Willich, 43; am
11.2.22 in St. Gregorius, Aachen-Burtscheid, 18; 
am 12.2.22 in St. Gregorius, Aachen-Burtscheid, 17; am
13.2.22 in Christ König, Kempen, 25; am 19.2.22 in St.
Marien, Baesweiler, 55; am 20.2.22 in St. Wassenberg,
54;  insgesamt  212 Firmlinge.
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Bischöfliche Verlautbarungen 

Nr. 55 Ordnung für den Umgang mit 
sexuellem Missbrauch Minderjähriger
und schutz- oder hilfebedürftiger 
Erwachsener durch Kleriker und
sonstige Beschäftigte im kirchlichen
Dienst (Interventionsordnung)

Diese Ordnung wurde vom Ständigen Rat der Deut-
schen Bischofskonferenz am 18. November 2019 in
Würzburg beschlossen und vom Ständigen Rat der
Deutschen Bischofskonferenz am 24. Januar 2022 an
kirchenrechtliche Neuregelungen angepasst.

A. Einführung

Präambel

In ihrer Verantwortung für den Schutz der Würde
und Integrität Minderjähriger und schutz- oder hilfebe-
dürftiger Erwachsener haben sich die deutschen Bi-
schöfe auf die folgende Ordnung verständigt. Sie
entwickeln damit die Leitlinien von 2002, 2010 und 2013
fort und berücksichtigen die Vorgaben, die die Kongre-
gation für die Glaubenslehre in ihrem Rundschreiben an
die Bischofskonferenzen vom 3. Mai 2011 gemacht
hat.1

Diese Ordnung gewährleistet ein einheitliches und
rechtssicheres Vorgehen im Bereich der Deutschen Bi-
schofskonferenz.

Das Leid der von sexuellem Missbrauch Betroffenen
wird anerkannt. Betroffene haben Anspruch auf beson-
dere Aufmerksamkeit und Hilfe. Sie müssen vor weiterer
sexueller Gewalt geschützt werden. Betroffene und ihre
Angehörigen sowie Nahestehende und Hinterbliebene
sind bei der Aufarbeitung von Missbrauchserfahrungen
zu unterstützen und zu begleiten. Sexueller Missbrauch,
vor allem an Minderjährigen sowie an schutz- oder hil-
febedürftigen Erwachsenen, ist ein Verbrechen.2

Gerade wenn Beschäftigte im kirchlichen Dienst sol-
che Taten begehen3 , erschüttert dies nicht selten bei
den Betroffenen und ihren Angehörigen sowie Naheste-
henden und Hinterbliebenen das Grundvertrauen in die
Menschen und in Gott. Darüber hinaus besteht die Ge-
fahr schwerer psychischer Schädigungen. Es ist die
Pflicht der Täter4 , sich ihrer Verantwortung und den
Konsequenzen ihrer Tat zu stellen.5

Grundsätzliches

1. Beschäftigte im kirchlichen Dienst im Sinne dieser
Ordnung sind insbesondere

– Kleriker und Kandidaten für das Weiheamt,
– Ordensangehörige,
– Kirchenbeamte,
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– Arbeitnehmer,
– zu ihrer Berufsausbildung tätige Personen,
– nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz oder

dem Jugendfreiwilligendienstgesetz oder in ver-
gleichbaren Diensten tätige Personen sowie
Praktikanten, 

– Leiharbeitnehmer und sonstige bei Drittunter-
nehmen angestellte Arbeitnehmer.

Für Bischöfe und Kardinäle sowie für andere Kleri-
ker, die vorübergehend eine Diözese leiten oder ge-
leitet haben, gelten für während der Amtszeit
begangene Taten besondere Bestimmungen sowohl
hinsichtlich des Umgangs mit Verdachtsfällen auf
sexuellen Missbrauch als auch hinsichtlich Hand-
lungen und Unterlassungen, die darauf gerichtet
sind, die staatlichen oder kirchenrechtlichen Unter-
suchungen verwaltungsmäßiger oder strafrechtli-
cher Natur gegenüber einem Kleriker oder einer

1 Die Kongregation für die Glaubenslehre hat am 5. April
2013 mitgeteilt, dass Papst Franziskus der Kongregation auf-
getragen hat, den von Benedikt XVI. eingeschlagenen Kurs
weiterzuverfolgen und im Hinblick auf die Fälle von sexuellem
Missbrauch entschlossen vorzugehen; das heißt, vor allem die
Maßnahmen zum Schutz der Minderjährigen, die Hilfe für die,
die in der Vergangenheit Opfer derartiger Übergriffe geworden
sind, das angemessene Vorgehen gegen die Schuldigen und
den Beitrag der Bischofskonferenzen hinsichtlich der Formu-
lierung und Umsetzung der nötigen Weisungen in diesem für
das Zeugnis und die Glaubwürdigkeit der Kirche so wichtigen
Bereich voranzubringen.
2 „Sexueller Missbrauch ist ein Verbrechen“, Kardinal Rein-
hard Marx, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz,
Statement zur Vorstellung der Studie „Sexueller Missbrauch
an Minderjährigen durch katholische Priester, Diakone und
männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bi-
schofskonferenz“ am 25. September 2018 in Fulda.
3 Vgl. Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz bei ihrer
Frühjahrs-Vollversammlung in Freiburg vom 22. bis 25. Feb-
ruar 2010 anlässlich der Aufdeckung von Fällen sexuellen
Missbrauchs an Minderjährigen im kirchlichen Bereich.
4 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht
ausdrücklich in geschlechtsspezifischen Personenbezeich-
nungendifferenziert. Die gewählte Form schließt alle Ge-
schlechter ein.
5 Vgl. Papst Benedikt XVI., Hirtenbrief des Heiligen Vaters
an die Katholiken in Irland vom 19. März 2010, n. 7: „Ihr (die
Ihr Kinder missbraucht habt) habt das Vertrauen, das von un-
schuldigen jungen Menschen und ihren Familien in Euch ge-
setzt wurde, verraten und Ihr müsst Euch vor dem
allmächtigen Gott und vor den zuständigen Gerichten dafür
verantworten. … Ich mahne Euch, Euer Gewissen zu erfor-
schen, Verantwortung für die begangenen Sünden zu über-
nehmen und demütig Euer Bedauern auszudrücken. … Gottes
Gerechtigkeit ruft uns dazu auf, Rechenschaft über unsere
Taten abzulegen und nichts zu verheimlichen. Erkennt Eure
Schuld öffentlich an, unterwerft Euch der Rechtsprechung,
aber verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Gottes.“
6 Vgl. hierzu Papst Franziskus, Apostolisches Schreiben
motu proprio datae Vos estis lux mundi (VELM) vom 7. Mai
2019, Art. 1 § 1b) und Art. 6 sowie Papst Franziskus, Aposto-
lisches Schreiben motu proprio datae Come una madre amo-
revole vom 4. Juni 2016.



Ordensperson bezüglich Vergehen des sexuellen
Missbrauchs zu beeinflussen oder zu umgehen6. 

Für Arbeitnehmer im kirchlichen Dienst entfaltet
diese Ordnung, soweit sie das Arbeitsverhältnis be-
rührt, nur dann rechtliche Wirkung, wenn sie von
den zuständigen arbeitsrechtlichen Kommissionen
im Sinne des Artikel 7 Grundordnung des kirchli-
chen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsver-
hältnisse beschlossen worden ist.

Kirchliche Rechtsträger, die nicht der bischöflichen
Gesetzgebungsgewalt unterliegen, sollen von der
(Erz-)Diözese und vom Verband der Diözesen
Deutschlands nur dann als förderungswürdig aner-
kannt werden, wenn sie entweder diese Ordnung
verbindlich in ihr Statut übernommen haben oder
wenn sie gleichwertige eigene Regelungen für den
Umgang mit sexuellem Missbrauch erlassen haben.
Die Änderung des Statuts bzw. die Vorlage von
gleichwertigen eigenen Regelungen hat bis spätes-
tens zum 30. Juni 2023 zu erfolgen. Die Gleichwer-
tigkeit wird durch die Deutsche Bischofskonferenz
festgestellt. 

2. Diese Ordnung berücksichtigt die Bestimmungen
sowohl des kirchlichen wie auch des staatlichen
Rechts. Der Begriff sexueller Missbrauch im Sinne
dieser Ordnung umfasst sowohl strafbare als auch
nicht strafbare sexualbezogene Handlungen und
Grenzverletzungen.

Die Ordnung bezieht sich somit

a) auf Handlungen nach dem 13. Abschnitt des
Besonderen Teils des Strafgesetzbuches (StGB)
sowie weitere sexualbezogene Straftaten,

b) auf Handlungen nach can. 1398 § 1 CIC/2021
in Verbindung mit Art. 6 SST7 , nach can. 1398
§ 2 CIC/2021, nach can. 1385 CIC/2021 in Ver-
bindung mit Art. 4 § 1 n. 4 SST wie auch nach
Art. 4 § 1 n. 1 SST in Verbindung mit can. 1384
CIC/2021, soweit sie an Minderjährigen oder an
Personen, deren Vernunftgebrauch habituell
eingeschränkt ist, begangen werden,

c) auf Handlungen nach Art. 1 § 1a) VELM, 

d) unter Berücksichtigung der Besonderheiten des
Einzelfalls auf Handlungen unterhalb der
Schwelle der Strafbarkeit, die im pastoralen
oder erzieherischen sowie im betreuenden, be-
ratenden oder pflegenden Umgang mit Minder-
jährigen und schutz- oder hilfebedürftigen
Erwachsenen eine sexualbezogene Grenzverlet-
zung oder einen sonstigen sexuellen Übergriff
darstellen.

Sie betrifft alle Verhaltens- und Umgangsweisen (in-
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nerhalb oder außerhalb des kirchlichen Dienstes)
mit sexuellem Bezug gegenüber Minderjährigen und
schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen, die mit
vermeintlicher Einwilligung, ohne Einwilligung oder
gegen deren ausdrücklichen Willen erfolgen. Dies
umfasst auch alle Handlungen zur Vorbereitung,
Durchführung und Geheimhaltung sexualisierter Ge-
walt.

Alle Verantwortlichen haben beim Umgang mit Fäl-
len sexuellen Missbrauchs im Sinne dieser Ordnung
sowohl die kirchlichen als auch die staatlichen
Rechtsvorschriften zu beachten. Dabei können sich
unterschiedliche Betrachtungsweisen und Bewer-
tungen ergeben (zum Beispiel bzgl. des Kreises der
betroffenen Personen, des Alters des Betroffenen,
der Verjährungsfrist). Maßgeblich für das kirchliche
Vorgehen sind die zum Zeitpunkt des Untersu-
chungsbeginns geltenden Verfahrensregeln, unab-
hängig davon, wie lange der sexuelle Missbrauch
zurückliegt.

3. Schutz- oder hilfebedürftige Erwachsene im Sinne
dieser Ordnung sind Schutzbefohlene im Sinne des
§ 225 Abs. 1 StGB8. Diesen Personen gegenüber
tragen Beschäftigte im kirchlichen Dienst eine be-
sondere Verantwortung, entweder weil sie ihrer Für-
sorge und Obhut anvertraut sind oder weil bei ihnen
allein aufgrund ihrer Schutz- oder Hilfebedürftigkeit
eine besondere Gefährdung im Sinne dieser Ord-
nung besteht.

Weiterhin sind darunter Personen zu verstehen, die
einem besonderen Macht- und/oder Abhängigkeits-
verhältnis unterworfen sind. Ein solches besonderes
Macht- und/oder Abhängigkeitsverhältnis kann
auch im seelsorglichen Kontext gegeben sein oder
entstehen.

B. Zuständigkeiten

Ansprechpersonen und Einrichtung eines Berater-
stabs

4. Der Diözesanbischof beauftragt fachlich qualifizierte

7 Papst Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben motu
proprio datae Sacramentorum sanctitatis tutela (SST) vom 
30. April 2001. Der in diesem Schreiben angekündigte norma-
tive Teil liegt in seiner geltenden Form als Normae de delictis
Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis vom 11. Oktober
2021 vor. (Diese Normen werden zitiert unter Nennung des
entsprechenden Artikels und unter Zufügung des Kürzels für
das Bezugsdokument: SST).
8 Wer eine Person unter achtzehn Jahren oder eine wegen
Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Person, die 1. seiner
Fürsorge oder Obhut untersteht, 2. seinem Hausstand ange-
hört, 3. von dem Fürsorgepflichtigen seiner Gewalt überlassen
worden oder 4. ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeits-
verhältnisses untergeordnet ist, (…). (StGB § 225 Abs. 1)



und persönlich geeignete Personen als Ansprech-
personen für Verdachtsfälle sexuellen Missbrauchs
an Minderjährigen sowie an schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen durch Beschäftigte im kirch-
lichen Dienst. Die Beauftragung erfolgt für maximal
drei Jahre und kann wiederholt werden.

Es sollen mindestens zwei Personen, sowohl eine
Frau als auch ein Mann benannt werden. Darüber
hinaus soll mindestens eine nichtkirchliche Fachbe-
ratungsstelle als unabhängige Anlaufstelle benannt
werden.

5. Die beauftragten Ansprechpersonen sind von Wei-
sungen unabhängig. Sie dürfen nicht in einem wei-
sungsgebundenen  Beschäftigungsverhältnis zum
Diözesanbischof stehen.

6. Name, Kontaktdaten und Beruf der beauftragten
Ansprechpersonen sowie die unabhängigen exter-
nen Anlaufstellen werden auf geeignete Weise be-
kannt gemacht, mindestens im Amtsblatt und auf
der Internetseite der (Erz-)Diözese.

7. Der Diözesanbischof richtet zur Beratung in Fragen
des Umgangs mit sexuellem Missbrauch Minderjäh-
riger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener
einen ständigen Beraterstab ein. Diesem gehören
an: die beauftragten Ansprechpersonen, der diöze-
sane Präventionsbeauftragte und Personen mit 
psychiatrisch-psychotherapeutischem, pastoralem,
juristischem9 sowie kirchenrechtlichem Sachver-
stand und fundierter fachlicher Erfahrung und Kom-
petenz in der Arbeit mit Betroffenen sexuellen
Missbrauchs.

Dem Beraterstab sollen auch von sexuellem Miss-
brauch Betroffene angehören. Ihm können auch
Personen angehören, die im kirchlichen Dienst be-
schäftigt sind. Darüber hinaus ist eine externe Fach-
beratung hinzuzuziehen. Im Einzelfall können
weitere fachlich geeignete Personen hinzugezogen
werden. 

8. Mehrere Diözesanbischöfe können gemeinsam
einen interdiözesanen Beraterstab einrichten.

9. Die Verantwortung des Diözesanbischofs bleibt un-
berührt.

Entgegennahme von Hinweisen und Information
des Ordinarius

10. Die beauftragten Ansprechpersonen nehmen Hin-
weise auf sexuellen Missbrauch an Minderjährigen
und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im
Sinne dieser Ordnung entgegen.

11. Alle Beschäftigten im kirchlichen Dienst haben 
unverzüglich die zuständige Person der Leitungs-
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ebene der Institution, bei der sie beschäftigt sind,
oder die beauftragten Ansprechpersonen über
einen Verdacht auf Handlungen im Sinne der Nr. 2
dieser Ordnung, der ihnen im dienstlichen Kontext
zur Kenntnis gelangt ist, zu informieren. Dasselbe
gilt, wenn sie über die Einleitung oder das Ergebnis
eines laufenden Ermittlungsverfahrens oder über
eine erfolgte Verurteilung im dienstlichen Kontext
Kenntnis erlangen.

Wurde die Person der Leitungsebene informiert, gibt
diese die Information unverzüglich an die beauf-
tragte Ansprechperson weiter.

Wenn Gefahr für Leib und Leben droht oder wenn
weitere Betroffene tangiert sein könnten, besteht im
Rahmen von seelsorglichen Gesprächen unter Wah-
rung der Bestimmungen über das Beichtgeheimnis
(vgl. cann. 983 und 984 CIC10 die Pflicht zur Weiter-
leitung an die zuständige Person der Leitungsebene
oder eine der beauftragten Ansprechpersonen.
Hierbei sind die Bestimmungen des § 203 StGB zu
beachten. Etwaige staatliche oder kirchliche 
Verschwiegenheitspflichten oder Mitteilungspflich-
ten gegenüber kirchlichen oder staatlichen Stellen
(z. B. (Landes) Jugendamt, Schulaufsicht) sowie ge-
genüber Dienstvorgesetzten bleiben hiervon unbe-
rührt. 

12. Anonyme Hinweise oder Gerüchte sind dann zu be-
achten, wenn sie tatsächliche Anhaltspunkte für Er-
mittlungen enthalten.

13. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen
Rechtsträgers, bei dem die beschuldigte Person 
beschäftigt ist, wird unabhängig von den Plausibili-
tätsabwägungen von den beauftragten Ansprech-
personen bzw. von der zuständigen Person der
Leitungsebene unverzüglich über den Verdacht auf
Handlungen im Sinne der Nr. 2 dieser Ordnung bzw.
über die Einleitung oder das Ergebnis eines laufen-
den Ermittlungsverfahrens oder über eine erfolgte
Verurteilung informiert.

Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen
Rechtsträgers, bei dem die beschuldigte Person be-
schäftigt ist, hat dafür Sorge zu tragen, dass andere
sowohl über den Verdacht eines sexuellen Miss-
brauchs im Sinne dieser Ordnung als auch über die
Einleitung oder das Ergebnis eines laufenden Er-
mittlungsverfahrens oder über eine erfolgte Verur-
teilung informiert werden, die für den Beschuldigten
eine besondere Verantwortung tragen. Insbeson-

9 Für den Fall, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter
im kirchlichen Dienst betroffen ist, ist arbeitsrechtlicher Sach-
verstand zu gewährleisten.
10 Vgl. auch can. 1386 § 1 CIC/2021 in Verbindung mit Art.
4 § 1 n. 5 SST.



dere ist bei Klerikern, die einer anderen Diözese
oder einem anderen Inkardinationsverband angehö-
ren, der Inkardinationsordinarius, bei Ordensange-
hörigen der zuständige Höhere Ordensobere, bei
Kirchenbeamten und Arbeitnehmern, die an anderer
Stelle als dem Zuständigkeitsbereich ihres Anstel-
lungsträgers eingesetzt sind, der Anstellungsträger
und bei Ehrenamtlichen diejenige kirchliche Stelle,
die als Auftraggeber anzusehen ist, zu informieren.

Weiterleitung von Hinweisen an andere kirchliche
Stellen sowie an nichtkirchliche Stellen

14. Der dringende Verdacht auf einen sexuellen Miss-
brauch im Sinne dieser Ordnung darf nur durch den
Ordinarius bzw. den Leiter des kirchlichen Rechts-
trägers, bei dem der Beschuldigte beschäftigt ist,
durch einen Dritten nur im Einvernehmen mit diesen
sowie nur dann an andere kirchliche oder nichtkirch-
liche Stellen weitergegeben werden, wenn dies im
Einzelfall zum Schutz von Minderjährigen und
schutz-  oder hilfebedürftigen Erwachsenen drin-
gend geboten erscheint und der Schutz nicht auf
andere Weise erreicht werden kann. Hiervon unbe-
rührt bleibt die Weitergabe von Hinweisen an die
Strafverfolgungsbehörden (vgl. Nr. 33 ff.).

Zuständigkeiten im weiteren Verlauf

15. Für das weitere Verfahren können im Hinblick auf
Kleriker zuständig sein: der Ortsordinarius des
Wohnsitzes des Beschuldigten (vgl. can. 1408 CIC)
oder der Ortsordinarius des Ortes, an dem die Straf-
tat begangen worden ist (vgl. can. 1412 CIC) oder
der Inkardinationsordinarius des Beschuldigten. Der
erstinformierte Ordinarius trägt dafür Sorge, dass
eine Entscheidung über die Zuständigkeit für das
weitere Verfahren unverzüglich getroffen wird.

16. Für Ordensangehörige, die im bischöflichen Auftrag
tätig sind, ist der Diözesanbischof zuständig, der
diesen Auftrag erteilt hat, unbeschadet der Verant-
wortung des Höheren Ordensoberen. Soweit die Or-
densangehörigen nicht mehr im bischöflichen
Auftrag tätig sind, unterstützt der Diözesanbischof
den Höheren Ordensoberen.

17. In anderen Fällen liegt die Zuständigkeit bei den je-
weiligen Höheren Ordensoberen. Ihnen wird drin-
gend nahegelegt, den örtlich betroffenen
Diözesanbischof über tatsächliche Anhaltspunkte
für den Verdacht eines sexuellen Missbrauchs an
Minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen
Erwachsenen in ihrem Verantwortungsbereich
sowie über die eingeleiteten Schritte zu informieren
(vgl. Nr. 33).

18. Bei Kirchenbeamten und Arbeitnehmern liegt die
Zuständigkeit beim dienstrechtlich zuständigen Vor-
gesetzten, bei Ehrenamtlichen beim Auftraggeber.
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19. Bei verstorbenen Beschuldigten bzw. Tätern ist der
jeweils letzte Dienstgeber bzw. Auftraggeber zu-
ständig. Falls dieser nicht mehr existiert, ist dessen
Rechtsnachfolger oder der Diözesanbischof  der
Belegenheitsdiözese zuständig.

C. Vorgehen nach Kenntnisnahme eines Hinweises

20. Nach Kenntnisnahme eines Hinweises erfolgt eine
erste Bewertung auf Plausibilität durch die beauf-
tragten Ansprechpersonen. Dabei sowie im Rahmen
des weiteren Vorgehens sind die Persönlichkeits-
rechte aller Beteiligten, die besondere Schutzbe-
dürftigkeit Minderjähriger und die Erfordernisse
eines etwaigen Strafverfahrens zu berücksichtigen.
Diese Plausibilitätsprüfung kann auch im Rahmen
des Beraterstabs erfolgen. 

Gespräch mit dem Betroffenen 

21. Wenn ein Betroffener bzw. sein gesetzlicher Vertre-
ter über einen sexuellen Missbrauch informieren
möchte, vereinbart eine der beauftragten Ansprech-
personen ein Gespräch, in dem sie den Betroffenen
zunächst über das mögliche weitere Verfahren, 
Hilfestellungen und Unterstützungsmöglichkeiten
informiert. Hierzu gehört insbesondere die Möglich-
keit der Inanspruchnahme einer externen Fachbe-
ratungsstelle, die anonym und unabhängig beraten
kann. Falls dies gewünscht ist, kann danach oder in
einem weiteren Gespräch das konkrete Vorbringen
erörtert werden.

Zu diesem Gespräch ist seitens der beauftragten
Ansprechperson eine weitere Person hinzuzuziehen.
Der Betroffene bzw. sein gesetzlicher Vertreter kann
zu dem Gespräch eine Person des Vertrauens hin-
zuziehen. Hierauf ist ausdrücklich hinzuweisen. Der
Betroffene ist zu Beginn des Gesprächs zu informie-
ren, dass tatsächliche Anhaltspunkte nach den Vor-
schriften der Nrn. 33 und 34 in aller Regel den
Strafverfolgungs- und anderen zuständigen Behör-
den weiterzuleiten sind. Ebenso ist in geeigneter
Weise auf die weiteren Verfahrensschritte hinzuwei-
sen.

22. Der Schutz aller Beteiligten vor öffentlicher Preis-
gabe von Informationen, die vertraulich gegeben
werden, ist sicherzustellen: Dies betrifft insbeson-
dere den Betroffenen, den Beschuldigten (vgl. auch
Nr. 32) und die meldende Person.

23. Das Gespräch, bei dem auch die Personalien auf-
zunehmen sind, wird protokolliert. Das Protokoll ist
von dem Protokollführer und dem Betroffenen bzw.
seinem gesetzlichen Vertreter zu unterzeichnen.
Eine Ausfertigung des Protokolls wird dem Betrof-
fenen ausgehändigt.

24. Der Betroffene bzw. sein gesetzlicher Vertreter wird



zu einer eigenen Anzeige bei den Strafverfolgungs-
behörden ermutigt. Bei Bedarf wird die dazu not-
wendige Unterstützung in angemessener Form
gewährleistet.

25. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen
Rechtsträgers wird über das Ergebnis des Ge-
sprächs informiert.

Anhörung des Beschuldigten

26. Sofern die Aufklärung des Sachverhalts nicht ge-
fährdet und die Ermittlungsarbeit der Strafverfol-
gungsbehörden nicht behindert werden, hört ein
Vertreter oder Beauftragter des Ordinarius bzw. des
Dienstgebers unter Hinzuziehung eines Juristen –
eventuell in Anwesenheit der beauftragten An-
sprechperson – den Beschuldigten zu den Vorwür-
fen an. Der Schutz des Betroffenen muss in jedem
Fall sichergestellt sein, bevor das Gespräch stattfin-
det.

Ist der Beschuldigte ein Kleriker und liegt wenigs-
tens wahrscheinlich eine Straftat nach Nr. 2b) oder
c) dieser Ordnung vor, erfolgt die Anhörung nicht
unmittelbar nach Nrn. 26 bis 32, sondern nach Maß-
gabe der Nrn. 36 bis 39.

27. Der Beschuldigte kann eine Person seines Vertrau-
ens, auf Wunsch auch einen Rechtsanwalt, hinzu-
ziehen. Hierauf ist der Beschuldigte hinzuweisen.

28. Der Beschuldigte wird über das Recht der Aussa-
geverweigerung informiert (vgl. can. 1728 § 2 CIC).
Wenn Priester beschuldigt werden, sind sie darauf
hinzuweisen, dass sie unter allen Umständen ver-
pflichtet sind, das Beichtgeheimnis zu wahren (vgl.
cann. 983 und 984 CIC11).

29. Auf die Verpflichtung, tatsächliche Anhaltspunkte
nach den Vorschriften der Nr. 33 den Strafverfol-
gungs- und anderen zuständigen Behörden weiter-
zuleiten, ist hinzuweisen. Der Beschuldigte wird
über die Möglichkeit zur Selbstanzeige bei den
Strafverfolgungsbehörden informiert.

30. Die Anhörung wird protokolliert. Das Protokoll sollte
vom Protokollführer und dem Beschuldigten bzw.
seinem gesetzlichen Vertreter unterzeichnet werden.
Sollte ein Einvernehmen nicht hergestellt werden
können, besteht das Recht auf eine Gegendarstel-
lung. Eine Ausfertigung des Protokolls wird dem Be-
schuldigten ausgehändigt. 

31. Der Ordinarius bzw. der Leiter des kirchlichen
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Rechtsträgers wird über das Ergebnis der Anhörung
informiert.

32. Auch dem Beschuldigten gegenüber besteht die
Pflicht zur Fürsorge. Er steht – unbeschadet erfor-
derlicher unmittelbarer Maßnahmen – bis zum Er-
weis des Gegenteils unter Unschuldsvermutung.

Ist der Beschuldigte bereits verstorben, besteht wei-
terhin die Pflicht, seine Persönlichkeitsrechte zu
wahren.

Zusammenarbeit mit den staatlichen Strafverfol-
gungs- und anderen zuständigen Behörden

33. Sobald tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht
einer Straftat nach dem 13. Abschnitt oder weiterer
sexualbezogener Straftaten des Strafgesetzbuchs
(StGB) an Minderjährigen oder schutz- oder hilfebe-
dürftigen Erwachsenen vorliegen, leitet ein Vertreter
des Ordinarius bzw. des kirchlichen Rechtsträgers
die Informationen an die staatliche Strafverfol-
gungsbehörde und, soweit rechtlich geboten, an
andere zuständige Behörden, z. B. (Landes-)Ju-
gendamt, Schulaufsicht, weiter. Rechtliche Ver-
pflichtungen anderer kirchlicher Organe bleiben
unberührt.

34. Die Pflicht zur Weiterleitung der Informationen an
die Strafverfolgungsbehörde entfällt nur ausnahms-
weise, wenn dies dem ausdrücklichen Willen des
Betroffenen bzw. seinem gesetzlichen Vertreter ent-
spricht und der Verzicht auf eine Mitteilung rechtlich
zulässig ist. In jedem Fall sind die Strafverfolgungs-
behörden einzuschalten, wenn weitere Gefährdun-
gen zu befürchten sind oder weitere mutmaßliche
Betroffene ein Interesse an der strafrechtlichen Ver-
folgung der Taten haben könnten.

35. Die Gründe für das Absehen von einer Weiterleitung
gemäß Nr. 34 bedürfen einer genauen Dokumenta-
tion durch die das Gespräch führende Ansprechper-
son. Die Dokumentation ist von dem Betroffenen
oder seinem gesetzlichen Vertreter in Anwesenheit
eines Mitarbeiters einer externen Fachberatungs-
stelle zu unterzeichnen.

Kirchenrechtliche Voruntersuchung gemäß can.
1717 § 1 CIC

36. Im Falle, dass wenigstens wahrscheinlich eine Straf-
tat eines Klerikers vorliegt, leitet der Ordinarius
gemäß can. 1717 § 1 CIC per Dekret eine kirchen-
rechtliche Voruntersuchung ein und benennt den
Voruntersuchungsführer. Der Voruntersuchungsfüh-
rer führt die Anhörung des Beschuldigten unter Be-
achtung der Nrn. 26 bis 32 durch. Besteht die
Gefahr, dass die Ermittlungsarbeit der Strafverfol-
gungsbehörden behindert wird, muss die kirchen-
rechtliche Voruntersuchung ausgesetzt werden.

11 Vgl. auch Art. 4 § 2 SST; can. 1386 § 1 CIC/2021 in Ver-
bindung mit Art. 4 § 1 n. 5 SST.



37. Das Ergebnis der kirchenrechtlichen Voruntersu-
chung fasst der Voruntersuchungsführer in einem
Bericht an den Ordinarius zusammen. Die Vorunter-
suchung wird mit einem Dekret abgeschlossen. Die
Voruntersuchungsakten sind gemäß can. 1719 CIC
zu verwahren.

38. Gemäß Art. 10 § 1 SST hat der Ordinarius oder Hie-
rarch nach Abschluss der Voruntersuchung und un-
abhängig von ihrem Ergebnis die Pflicht,
schnellstmöglich eine beglaubigte Kopie der ent-
sprechenden Akten an die Kongregation für die
Glaubenslehre zu senden. Diese Information ge-
schieht unter Verwendung eines Formblattes der
Kongregation, unter Übersendung einer Kopie der
Voruntersuchungsakten und unter Beifügung eines
Votums des Ordinarius sowie einer Stellungnahme
des Beschuldigten. Allein Sache der Kongregation
ist es zu entscheiden, wie weiter vorzugehen ist: ob
sie gegebenenfalls die Verjährung aufhebt (Art. 8 
§ 3 SST), ob sie die Sache an sich zieht (vgl. Art. 10
§ 1 SST), ob die Entscheidung mittels eines gericht-
lichen (vgl. Art. 12–18 SST) oder eines außergericht-
lichen Strafverfahrens auf dem Verwaltungswege
(vgl. Art. 19–25 SST) getroffen werden soll (Art. 9 
§ 3 SST).

39. Wenn im Falle eines Ordensangehörigen der zustän-
dige Obere der Auffassung ist, dass gemäß can.
695 § 1 CIC eine Entlassung aus der Ordensge-
meinschaft erforderlich sein kann, geht er gemäß
can. 695 § 2 CIC vor.

39a. Richtet sich der Vorwurf gegen einen anderen
Gläubigen, der in der Kirche eine Würde bekleidet
oder ein Amt oder eine Funktion ausübt, ist zusätz-
lich zu den in erster Linie zu ergreifenden Maßnah-
men gemäß Nr. 40 und Nr. 50 eine kirchenrechtliche
Voruntersuchung gemäß can. 1717 § 1 CIC durch-
zuführen.

Maßnahmen bis zur Aufklärung des Falls

40. Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für den Verdacht
eines sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen
oder schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen
vor, entscheidet der Ordinarius, Höhere Ordens-
obere bzw. der Dienstgeber über das weitere Vor-
gehen unter Berücksichtigung der kirchen-, arbeits-,
dienst- und auftragsrechtlichen Bestimmungen. Die
Verpflichtung zur Weiterleitung der Informationen an
die Strafverfolgungsbehörden aus Nr. 33 bleibt hier-
von unberührt.

Im Falle von Klerikern kann der Ordinarius gemäß
Art. 10 § 2 SST konkrete, in can. 1722 CIC aufge-
führte Maßnahmen verfügen (z. B. Freistellung vom
Dienst; Fernhalten vom Dienstort bzw. Arbeitsplatz;
Fernhalten von Tätigkeiten, bei denen Minderjährige
gefährdet werden könnten).
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Im Falle von sonstigen Beschäftigten im kirchlichen
Dienst kann der Dienstgeber verfügen, dass die ver-
dächtigte Person vorübergehend vom Dienst freige-
stellt wird, bis der Sachverhalt aufgeklärt ist. Er hat
durch geeignete und angemessene Maßnahmen si-
cherzustellen, dass sich die behauptete Handlung
nicht wiederholen kann.

41. Soweit für den staatlichen Bereich darüber hinaus-
gehende Regelungen gelten, finden diese entspre-
chende Anwendung.

Vorgehen bei nach staatlichem Recht nicht aufge-
klärten Fällen

42. Wenn der Verdacht des sexuellen Missbrauchs nach
staatlichem Recht nicht aufgeklärt wird, z. B. weil
Verjährung eingetreten ist, jedoch tatsächliche An-
haltspunkte bestehen, die die Annahme eines sexu-
ellen Missbrauchs an Minderjährigen oder schutz-
oder hilfebedürftigen Erwachsenen rechtfertigen,
haben sich die zuständigen kirchlichen Stellen
selbst um Aufklärung zu bemühen. 

Ist der Beschuldigte verstorben, besteht für die zu-
ständigen kirchlichen Stellen weiterhin die Pflicht
zur Aufarbeitung. Die Nrn. 40 und 45 gelten entspre-
chend bei Klerikern bis zu einer Entscheidung der
Kongregation für die Glaubenslehre.

43. Dabei können auch ein forensisch-psychiatrisches
Gutachten zum Beschuldigten und ggf. auch ein
Glaubhaftigkeitsgutachten zur Aussage des Betrof-
fenen eingeholt werden. Die Notwendigkeit der Ein-
holung solcher Gutachten ist sorgfältig zu prüfen
und zu dokumentieren.

Maßnahmen im Falle einer fälschlichen Beschuldi-
gung

44. Erweist sich eine Beschuldigung oder ein Verdacht
im Falle eines Klerikers als unbegründet, ist dies
durch den Ordinarius im Abschlussdekret der kir-
chenrechtlichen Voruntersuchung festzuhalten. 
Dieses Dekret ist zusammen mit den Untersu-
chungsakten gemäß can. 1719 CIC zu verwahren.

Im Falle eines anderen Beschäftigten im kirchlichen
Dienst ist die Unbegründetheit einer Beschuldigung
oder eines Verdachts schriftlich festzuhalten. Stellt
sich eine Beschuldigung oder ein Verdacht nach
gründlicher Prüfung als unbegründet heraus, so ist
seitens des Ordinarius, des Höheren Ordensoberen,
des Dienstgebers oder des Auftraggebers im Ein-
vernehmen mit der entsprechenden Person alles zu
tun, was die entsprechende Person rehabilitiert und
schützt.



D. Hilfen

Informationspflicht gegenüber Betroffenen und Hil-
fen für Betroffene

45. Soweit der Ordinarius nicht eine andere geeignete
Person benennt, unterrichtet er die beauftragte An-
sprechperson über die beschlossenen Maßnahmen
und den jeweiligen Stand der Umsetzung, damit
diese den Betroffenen bzw. seinen gesetzlichen Ver-
treter davon in Kenntnis setzen kann.

46. Dem Betroffenen, seinen Angehörigen, Nahestehen-
den und Hinterbliebenen werden Hilfen angeboten
oder vermittelt. Die Hilfsangebote orientieren sich
an dem jeweiligen Einzelfall. Zu den Hilfsangeboten
gehören insbesondere seelsorgliche und therapeu-
tische Hilfen.

Wenn der Wunsch nach einem Gespräch mit einem
Leitungsverantwortlichen besteht, ist dem Rech-
nung zu tragen. Es können auch Hilfen nichtkirchli-
cher Einrichtungen in Anspruch genommen werden.
Diese Möglichkeit besteht auch bei Verjährung oder
wenn der Beschuldigte verstorben ist. Unabhängig
davon können Betroffene „Leistungen in Anerken-
nung des Leids, das Opfern sexuellen Missbrauchs
zugefügt wurde“ beantragen.

47. Für die Entscheidung zur Gewährung von konkreten
Hilfen ist der Ordinarius zuständig, für selbständige
kirchliche Einrichtungen deren Rechtsträger.

48. Bei der Umsetzung der Hilfen für einen Betroffenen
ist eng mit dem zuständigen Jugendamt oder ande-
ren Fachstellen zusammenzuarbeiten. Hierfür stellt
der Ordinarius diesen Stellen alle erforderlichen In-
formationen zur Verfügung.

Hilfen für betroffene kirchliche Einrichtungen, Deka-
nate und Pfarreien

49. Die zuständigen Personen der betroffenen kirchli-
chen Einrichtungen, Dekanate und Pfarreien werden
von dem Ordinarius unter Wahrung der Rechte der
Beteiligten über den Stand eines laufenden Verfah-
rens informiert. Sie und ihre Einrichtungen bzw. De-
kanate und Pfarreien können Unterstützung
erhalten, um die mit dem Verfahren und der Aufar-
beitung zusammenhängenden Belastungen bewäl-
tigen zu können.

E. Konsequenzen für den Täter

50. Gegen im kirchlichen Dienst Beschäftigte, die Min-
derjährige oder schutz- oder hilfebedürftige Er-
wachsene sexuell missbraucht haben oder bei
denen tatsächliche Anhaltspunkte für einen sexuel-
len Missbrauch vorliegen, wird im Einklang mit den
jeweiligen staatlichen und kirchlichen dienstrechtli-
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chen Regelungen vorgegangen.

51. Täter, die nach Nr. 2a), 2b) oder 2c) verurteilt wur-
den, werden nicht in der Arbeit mit Minderjährigen
und schutz- oder hilfebedürftigen Erwachsenen im
kirchlichen Bereich eingesetzt. Bei Tätern, bei
denen nachgewiesene Handlungen nach Nr. 2d)
vorliegen, wird im Einzelfall über den weiteren Ein-
satz entschieden.

52. Der Einsatz eines Täters im Seelsorgedienst, der
Handlungen nach den Nrn. 2a), 2b) oder 2c) began-
gen hat, ist grundsätzlich ausgeschlossen. Insbe-
sondere unter Berücksichtigung der Schwere der
Tat und der Folgen für den Betroffenen, kann im
Ausnahmefall die Zuweisung eines Seelsorgediens-
tes allenfalls dann in Betracht gezogen werden,
wenn der bestimmte Dienst keine Gefahr für Min-
derjährige oder schutz- oder hilfebedürftige Er-
wachsene darstellt und der Einsatz kein Ärgernis
hervorruft. Dem Betroffenen muss Gelegenheit 
gegeben werden, sich hierzu zu äußern.  Zur Risi-
koabschätzung ist zudem ein forensisch-psychiatri-
sches Gutachten einzuholen. Bei seiner
Entscheidung wird der Ordinarius zudem berück-
sichtigen, ob eine aktive Verantwortungsübernahme
durch den Täter vorliegt.

Bei nachgewiesenen Handlungen nach Nr. 2d) kann
ein Seelsorgedienst zugewiesen oder fortgesetzt
werden, wenn der bestimmte Dienst keine Gefahr
für Minderjährige oder schutz- oder hilfebedürftige
Erwachsene darstellt und der Einsatz kein Ärgernis
hervorruft. Dem Betroffenen muss Gelegenheit 
gegeben werden, sich hierzu zu äußern. Zur Risiko-
abschätzung kann zudem ein forensisch-psychiatri-
sches Gutachten eingeholt werden. Bei seiner 
Entscheidung wird der Ordinarius zudem berück-
sichtigen, ob eine aktive Verantwortungsübernahme
durch den Täter vorliegt. Bei diesen Maßnahmen ist
es unerheblich, ob die Tat verjährt ist. Täter, bei
denen eine behandelbare psychische Störung vor-
liegt, sollen sich einer Therapie unterziehen.

53. Es obliegt dem Ordinarius, dafür Sorge zu tragen,
dass die von ihm verfügten Beschränkungen oder
Auflagen eingehalten werden. Das gilt bei Klerikern
auch für die Zeit des Ruhestands.

54. Bei einem Mitglied einer Ordensgemeinschaft, bei
dem ein Delikt des sexuellen Missbrauchs nach can.
1398 § 2 CIC/2021 nachgewiesen ist, ist entspre-
chend Nr. 39 vorzugehen. 

55. Wechselt ein Täter, der Handlungen nach den Nrn.
2a), 2b) oder 2c) begangen hat, zu einem neuen
Dienstgeber oder einem neuen Dienstvorgesetzten,
wird dieser durch den bisherigen Dienstgeber bzw.
Dienstvorgesetzten über die besondere Problematik
und eventuelle Auflagen unter Beachtung der ge-



setzlichen Vorschriften schriftlich informiert. Bei Ver-
setzung oder Verlegung des Wohnsitzes eines Kle-
rikers oder eines Ordensangehörigen in eine andere
Diözese wird der Diözesanbischof bzw. der Ordens-
obere, in dessen Jurisdiktionsbereich der Täter sich
künftig aufhält, entsprechend der vorstehenden Re-
gelung in Kenntnis gesetzt. Gleiches gilt gegenüber
einem neuen kirchlichen Dienstgeber bzw. Dienst-
vorgesetzten und auch dann, wenn der sexuelle
Missbrauch nach Versetzung bzw. Verlegung des
Wohnsitzes sowie nach dem Eintritt in den Ruhe-
stand bekannt wird.

Der Erhalt der Information ist durch den neuen
Dienstgeber schriftlich zu bestätigen und entspre-
chend zu dokumentieren. Die informationspflichtige
kirchliche Stelle hat den Nachweis über die erfolgte
Information zu führen. Eine Informationspflicht in
oben genanntem Sinne kann unter Wahrung des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit im Einzelfall
auch bestehen, wenn ein Beschäftigter Handlungen
nach Nr. 2d) begangen hat. 

F. Öffentlichkeit

56. Die Öffentlichkeit wird unter Wahrung des Persön-
lichkeitsschutzes der Beteiligten in angemessener
Weise informiert.

G. Vorgehen bei sexuellem Missbrauch Minderjähriger
oder schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener
durch ehrenamtlich tätige Personen

57. Bei Hinweisen auf sexuellen Missbrauch Minderjäh-
riger oder schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener
durch ehrenamtlich tätige Personen im kirchlichen
Bereich gilt diese Ordnung bezüglich der notwendi-
gen Verfahrensschritte, Hilfsangebote und sonsti-
gen Konsequenzen entsprechend. Für die Weiter-
leitung von Informationen gelten die datenschutz-
rechtlichen Regelungen für die im kirchlichen Dienst
Beschäftigten entsprechend.

58. In der Arbeit von ehrenamtlichen Personen mit Min-
derjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen 
Erwachsenen gelten die Vorschriften des Bundes-
kinderschutzgesetzes und des Bundesteilhabege-
setzes. Personen, die sexuellen Missbrauch an
Minderjährigen oder schutz- oder hilfebedürftigen
Erwachsenen begangen haben, werden in der eh-
renamtlichen Arbeit mit Minderjährigen oder schutz-
oder hilfebedürftigen Erwachsenen im kirchlichen
Bereich nicht eingesetzt (vgl. z. B. § 72a Abs. 4 SGB
VIII).

H. Datenschutz, Auskunft und Akteneinsicht

59. Soweit diese Ordnung sowie zur Ergänzung und
Konkretisierung dieser Ordnung durch den Diöze-
sanbischof erlassene Rechtsvorschriften auf perso-
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nenbezogene Daten einschließlich deren Veröffent-
lichung anzuwenden sind, gehen sie den Vorschrif-
ten des Gesetzes über den Kirchlichen Datenschutz
(KDG) sowie der Anordnung über die Sicherung und
Nutzung der Archive der katholischen Kirche (Kirch-
liche Archivordnung – KAO) vor, sofern sie deren
Datenschutzniveau nicht unterschreiten. Im Übrigen
gelten das Gesetz über den Kirchlichen Daten-
schutz (KDG), die zu seiner Durchführung erlassene
Ordnung (KDG-DVO) sowie die Kirchliche Archiv-
ordnung (KAO).12

60. Die Fristen für die Aufbewahrung von Unterlagen
richten sich nach den jeweiligen Vorschriften über
die Aufbewahrungsfristen für Personalakten, Vorun-
tersuchungsakten etc. Für die Zeit der Aufbewah-
rung sind die Unterlagen vor unbefugten Zugriffen
in besonderem Maße zu sichern. 

Im Übrigen ersetzt die ordnungsgemäße Archivie-
rung von gemäß § 6 Absatz 5 Satz 1 Kirchliche Ar-
chivordnung (KAO) anzubietenden und zu
übergebenden Unterlagen die nach dem KDG oder
anderen kirchlichen oder staatlichen Rechtsvor-
schriften erforderliche Löschung, wenn die Archivie-
rung so erfolgt, dass Persönlichkeitsrechte des
Betroffenen oder Dritter nicht beeinträchtigt werden.

61. An Verfahren nach dieser Ordnung beteiligte Perso-
nen haben Anspruch darauf, Auskunft über sie per-
sönlich betreffende Informationen zu erhalten.
Auskunfts- und Akteneinsichtsrechte bestimmen
sich nach den jeweils geltenden rechtlichen Vor-
schriften.

I. Inkrafttreten und Geltungsdauer

62. Die vorstehende Ordnung wird zum 1. Januar 2020
in Kraft gesetzt. Diese Ordnung soll innerhalb von
fünf Jahren ab Inkrafttreten einer Evaluation unter-
zogen werden.

62a. Die vom Ständigen Rat in seiner Sitzung am 24.
Januar 2022 beschlossenen Änderungen im Titel, in
den Nrn. 1, 2 b) und c), 11, 28, 38, 40 und 54, den
Fußnoten 6, 7, 10 und 11 sowie den Ergänzungen
in Nr. 39a dieser Ordnung werden zum 01. Juni
2022 in Kraft gesetzt. Zeitgleich treten die vom
Ständigen Rat in seiner Sitzung am 18. November
2019 beschlossenen Nrn. 1, 2 b) und c), 11, 28, 38,
40 und 54 und Fußnoten 6, 7, 10 und 11 dieser Ord-
nung außer Kraft. Die Frist zur Evaluation innerhalb

12 Hinweis: Nähere Regelungen zum Umgang mit personen-
bezogenen Daten in Protokollen und sonstigen Unterlagen
kann der Diözesanbischof bzw. können die arbeitsrechtlichen
Kommissionen erlassen.



von fünf Jahren ab Inkrafttreten dieser Ordnung am
1. Januar 2020 bleibt davon unberührt.

Aachen, 20. Mai 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Bekanntmachungen des 
Generalvikariates

Nr. 56 Bestellung eines Vermögens-
verwalters für die Katholische 
Kirchengemeinde St. Apollinaris 
zu Kreuzau-Obermaubach

Da sich nach Maßgabe des Gesetzes über die 
Verwaltung des katholischen Kirchenvermögens vom
24. Juli 1924 eine ordnungsgemäße Zusammensetzung
des Kirchenvorstandes der Katholischen Kirchenge-
meinde St. Apollinaris zu Kreuzau-Obermaubach im
Wege der Wahl nicht herbeiführen lässt, werden die
noch vorhandenen Kirchenvorsteher entpflichtet und
die Aufgaben und Rechte des Kirchenvorstandes

Herrn Thorsten Dovern
Von-Coels-Straße 186

52080 Aachen

als Vermögensverwalter übertragen.

Aachen, 11. April 2022
Dr. Andreas Frick

Generalvikar

Die Bezirksregierung Köln hat am 2. Mai 2022 der Be-
stellung von Herrn Dovern als Vermögensverwalter zu-
gestimmt.

Kirchliche Nachrichten

Nr. 57 Personalchronik
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Aus Datenschutzgründen werden personenbezogene Daten bzgl. Weihen, Beauftragungen, 
Ernennungen, Verlängerung von Ernennungen, Entpflichtungen, Versetzungen, Freistellungen für 
besondere Aufgaben, Eintritte in den Ruhestand, Ausscheiden aus dem Amt, Sterbefälle erst ab 
der Ausgabe 01/2023 in der Online-Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers veröffentlicht.



Nr. 58 Pontifikalhandlungen

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser
spendete Weihbischof Karl Borsch das Sakrament der
Firmung am 04.03.22 in St. Sebastian, Würselen, 34; am
06.03.22 in St. Nikolaus, Brüggen, 19; am 06.03.22 in
St. Mariä Himmelfahrt, Brüggen-Bracht, 26; am
11.03.22 in St. Sebastian, Würselen, 40; am 12.03.22 in
St. Peter, Lobberich-Hinsbeck, 14; am 13.03.22 in St.
Sebastian, Lobberich, 32; am 19.03.22 in St. Thekla,
Herzogenrath-Merkstein, 18; am 20.03.22 in St. Thekla,
Herzogenrath-Merkstein, 26; am 23.03.22 in Simme-
rath, 21 (davon 2 Erwachsene); am 24.03.22 in Simme-
rath, 58; am 25.03.22 in Simmerath, 63; insgesamt 351
Firmlinge.
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Bischöfliche Verlautbarungen 

Nr. 59 Ausführungsbestimmungen für das
Bistum Aachen zur „Rahmenordnung
für Ständige Diakone in den Bistü-
mern der Bundesrepublik Deutsch-
land“

Teil II Dienstrechtliche Bestimmungen der Ausfüh-
rungsbestimmungen für das Bistum Aachen zur „Rah-
menordnung für Ständige Diakone in den Bistümern der
Bundesrepublik Deutschland“ vom 22. Mai 2014 (ver-
öffentlicht im KIAnz für die Diözese Aachen vom 1. Juli
2014, Nr. 97, S. 134), zuletzt geändert am 4. September
2019 (veröffentlicht im KIAnz für die Diözese Aachen
vom 1. Oktober 2019, Nr. 453, S. 369), wird wie folgt ge-
ändert:

Anlage 2

I.
Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: „Die Aufwandsent-
schädigung gemäß § 4 Absatz 3 Satz 3 von Teil II,
Dienstrechtliche Bestimmungen, der Ausführungsbe-
stimmungen für das Bistum Aachen zur „Rahmenord-
nung für Ständige Diakone in den Bistümern der
Bundesrepublik Deutschland“ beträgt monatlich 
250 €.“ 

Sätze 2 und 3 werden wie folgt neu gefasst: „Es gelten
die steuerlichen Freigrenzen gemäß Einkommensteuer-
gesetz. Fällt für den Betrag oder einen Teilbetrag Lohn-
steuer und/oder lohnsteuerbemessene Steuer (z. B.
Kirchensteuer) an, so übernimmt das Bistum die anfal-
lenden Steuern (Pauschalierung der Steuer).“

II.
Diese Änderungen treten rückwirkend zum 1. Januar
2022 in Kraft.

Aachen, 1. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 60 Beschluss der Bundeskommission der
Arbeitsrechtlichen Kommission des
Deutschen Caritasverbandes e. V. 

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen
Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. hat
auf ihrer Sitzung am 31. März 2022 folgenden Be-
schluss gefasst: Änderungen in § 4 AT AVR

I. Änderungen in § 4 AT AVR

§ 4 Absatz 3 des Allgemeinen Teils der AVR wird
wie folgt neu gefasst:

„(3) Die Grundordnung des kirchlichen Dienstes

Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen, Nr. 7, 1. Juli 2022

138

im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse ist
Bestandteil des Dienstverhältnisses.“ 

II. Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 1. Januar 2022 in
Kraft.

Den vorstehenden Beschluss setze ich für das Bis-
tum Aachen in Kraft.

Aachen, 15. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Bekanntmachungen des 
Generalvikariates

Nr. 61 Firmung Erwachsener 

Das Bistum Aachen bietet auch in diesem Jahr er-
wachsenen Bewerbern/-innen die Möglichkeit, das Sa-
krament der Firmung zu empfangen. 

Die Eucharistiefeier mit Firmspendung durch Weih-
bischof Karl Borsch findet am Sonntag, 20. November
2022, um 10.00 Uhr im Hohen Dom zu Aachen statt.
Zuvor gibt es um 9.15 Uhr, so es die aktuelle Corona-
Situation zulässt, im Foyer des Bischöflichen General-
vikariates eine Information über den Verlauf des
Gottesdienstes der Firmbewerber/innen incl. der Firm-
paten/-innen.

Nach der Messe sind die Neugefirmten zu einem
Empfang mit Weihbischof Karl Borsch im Foyer des Bi-
schöflichen Generalvikariates eingeladen. Es gelten die
jeweils geltenden Corona-Schutzmaßnahmen, gegebe-
nenfalls muss die Zahl der Gäste an die aktuelle Situa-
tion angepasst werden.

Die Pfarreien werden gebeten, erwachsene Chris-
ten/-innen, die nach dem Firmsakrament fragen, auf
diese Möglichkeit aufmerksam zu machen; Interessierte
melden sich bitte im Bischöflichen Generalvikariat, Abt.
1.1 Grundfragen und -aufgaben der Pastoral, Fachbe-
reich Glaubenskommunikation / Verkündigung und Ka-
techese, F. (0241) 45 28 57, 
E-Mail: abt.11@bistum-aachen.de. 

Anmeldefrist zur Firmung ist der 3. Oktober 2022.

Nr. 62 Caritas-Sonntag 2022

Auch 2022 regt der Caritasverband für das Bistum
Aachen an, den Caritas-Sonntag in besonderer Weise
zu begehen. 



„Das machen wir gemeinsam“ lautet das Motto der
Caritas-Dachkampagne 2021/2022 des Deutschen Ca-
ritasverbandes. Unter diesem Motto steht auch der Ca-
ritas-Sonntag am 18. September 2022. Es will daran
erinnern, dass wir nur alle gemeinsam unsere Welt und
unsere Gesellschaft gestalten können. Alle sind aufge-
fordert, ihren Beitrag dazu zu leisten.

Der Deutsche Caritasverband feiert in diesem Jahr
sein 125-jähriges Bestehen. Das nimmt er zum Anlass,
nicht nur zurückzuschauen, sondern in erster Linie nach
vorne. Daher lautet das Motto der aktuellen Phase der
Caritas-Dachkampagne „Zukunft denken, Zusammen-
halt leben“. Es erinnert er daran, worum es der Caritas
geht: Angesichts der großen Herausforderungen, vor
denen die Gesellschaft steht, müssen für die Zukunft
Lösungen gefunden werden, die den Zusammenhalt in
der Gesellschaft auch künftig sichern. Das gelingt nur
gemeinsam. Niemand wird es alleine schaffen, die gro-
ßen Herausforderungen unserer Tage, z.B. die ökologi-
sche und sozial gerechte Erneuerung, im Alleingang zu
meistern. Der Caritas geht es am Caritas-Sonntag vor
allem darum, bei allen notwendigen Veränderungen
nicht diejenigen aus dem Blick zu verlieren, die am
Rande der Gesellschaft stehen. Die Caritas im Bistum
Aachen lädt zudem ein, sich an der Caritas-Kollekte
zum Caritas-Sonntag zu beteiligen.

Die Pfarreien und Gemeinden sowie Einrichtungen
und Dienste der Caritas im Bistum Aachen sind herzlich
eingeladen, den Caritas-Sonntag am 18. September
2022 in Gottesdiensten, Festen und Aktionen gemein-
sam zu feiern.

Auf der Homepage des Caritasverbandes für das
Bistum Aachen finden Sie eine Arbeitshilfe zum Caritas-
sonntag. Darin enthalten sind Vorschläge, Ideen und Ak-
tionen, mit denen Sie am 18. September 2022 den
Caritas-Sonntag gestalten können. Weitere Informatio-
nen zur Caritas Jahreskampagne, darunter ein State-
ment des Diözesancaritasdirektors Stephan Jentgens
und eine Übersicht über Materialien zur Jahreskampa-
gne, finden Sie unter 
www.caritas-ac.de/jahreskampagne. 

Die Caritas-Kollekte zum Caritas-Sonntag ist eine
Möglichkeit, Menschen in Not zu helfen oder Projekte
vor Ort zu unterstützen. Die Caritas im Bistum Aachen
lädt ein, sich an der Caritas-Kollekte zum Caritas-Sonn-
tag zu beteiligen. Der bei der Kollekte eingegangene
Geldbetrag bleibt in voller Höhe bei den jeweiligen Pfarr-
gemeinden für die Caritas-Arbeit vor Ort 

Weitere Informationen und Mustervorlagen finden
Sie auf der jeweiligen Homepage der Regionalen Cari-
tasverbände sowie beim Caritasverband für das Bistum
Aachen unter www.caritas-ac.de/sammlungen.

Für Rückfragen steht im Caritasverband für das Bis-
tum Aachen Christian Heidrich unter F. (0241) 43 12 27

Kirchlicher Anzeiger für die Diözese Aachen, Nr. 7, 1. Juli 2022

139

E-Mail: cheidrich@caritas-ac.de zur Verfügung

Kirchliche Nachrichten

Nr. 63 Personalchronik

Aus Datenschutzgründen werden personen-
bezogene Daten bzgl. Weihen, Beauftragungen, 
Ernennungen, Verlängerung von Ernennungen, 
Entpflichtungen, Versetzungen, Freistellungen 
für besondere Aufgaben, Eintritte in den 
Ruhestand, Ausscheiden aus dem Amt, 
Sterbefälle erst ab der Ausgabe 01/2023 in der 
Online-Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers 
veröffentlicht.



Nr. 64 Pontifikalhandlungen

Unser Bischof Dr. Helmut Dieser spendete das Sa-
krament der Firmung am 20.5.22 in St. Peter, Körrenzig 
48, am 22.5.22 in St. Laurentius, Grefrath 38, 
insgesamt 86 Firmlingen.

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser
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spendete Weihbischof Karl Borsch das Sakrament der
Firmung am 1.5.22 in der Propsteikirche Jülich (MG Jü-
lich), 22; am 6.5.22 in St. Lambertus, Erkelenz, 38; am
7.5.22 in St. Lambertus, Erkelenz, 40; am 8.5.22 in St.
Foillan (für die Jugendkirche kafarna:um), Aachen, 12;
am 12.5.22 in St. Apollonia (Kleebachschule), Aachen,
5; am 14.5.22 in St. Anna, Düren, 44; am 17.5.22 in St.
Silvester, Eschweiler/Neu-Lohn, 12; am 19.5.22 in St.
Lambertus, Nettetal-Breyell, 19; am 20.5.22 im Franzis-
kanerkloster Vossenack, 46; am 21.5.22 in St. Hubert,
Selfkant-Süsterseel, 18 (davon 3 Erwachsene); am
22.5.22 in St. Andreas, Aachen-Mitte, 21; am 28.5.22 in
St. Laurentius, Merzenich, 23; am 29.5.22 in St. Cäcilia,
Merzenich-Niederzier, 7; insgesamt 307 Firmlinge.

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser
spendete Domkapitular Pfarrer Karl-Heinz Teut das Sa-
krament der Firmung am 21.5.22 in St. Gertrudis, Kre-
feld-Bockum, 20; am 22.5.22 in St. Josef, Krefeld-Traar,
31; am 22.5.22 in Herz-Jesu, Krefeld-Bockum, 17; ins-
gesamt 38 Firmlingen.
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Verlautbarungen der 
deutschen Bischöfe

Nr. 65 Aufruf der deutschen Bischöfe zum
Caritas-Sonntag 2022

Liebe Schwestern und Brüder!

Caritas – das ist gelebte Nächstenliebe. Sie ge-
schieht zwischen Bekannten und Unbekannten,
analog und digital, in den Gemeinden und den so-
zialen Diensten und Einrichtungen weltweit. Caritas
– das heißt mit offenen Augen durch die Welt zu
gehen, unser Leben zu teilen und Herausforderun-
gen gemeinsam anzupacken. 

2022 blicken wir mit großer Dankbarkeit schon
auf 125 Jahre verbandliche Caritas zurück. Die
Jahreskampagne des Deutschen Caritasverban-
des #DasMachenWirGemeinsam ruft eine Erfah-
rung in Erinnerung: Große Herausforderungen
meistern wir am besten, wenn wir sie gemeinsam
angehen und ein Netz aus Hilfsangeboten und Ak-
teuren knüpfen.

Tiefe Spuren hinterlassen hat in diesem Jahr
der Krieg in der Ukraine. Viele Menschen sind ge-
zeichnet von dem unermesslichen Leid des Krie-
ges, von Gewalt und von Flucht. Ungezählte
Caritas-Organisationen in ganz Europa leisten be-
eindruckende Hilfe, gerade auch, indem sie mit
Kommunen, Kirchengemeinden, zivilgesellschaft-
lichen Organisationen und anderen Wohlfahrtsver-
bänden vor Ort zusammenarbeiten. 

Tiefe Spuren hinterlassen hat auch die andau-
ernde Pandemie in ungezählten Menschenleben.
Alte und junge Menschen waren konfrontiert mit
sozialer Isolation, mit finanziellen Sorgen und
menschlicher Überforderung. Die Caritas teilt die
Nöte und sie engagiert sich in doppelter Weise: als
Anbieterin sozialer Hilfen und als Gestalterin sozia-
ler Orte, an denen sich Menschen für andere en-
gagieren. 

Tiefe Spuren hat schließlich der vergangene
Hitzesommer hinterlassen – in den Wäldern und in
der Landwirtschaft. Gleichzeitig gehen wir auf
einen Winter zu, in dem exorbitant hohe Strom-
und Gaspreise uns in Bedrängnis bringen. Energie-
sparen als wichtiger Beitrag zum Klimaschutz
muss so gelingen, dass auch Menschen mit nied-
rigem Einkommen nachhaltig wohnen, unterwegs
sein und leben können. Konkrete Projekte wie der
Caritas Stromsparcheck tragen dazu bei.

Solidarität, das machen wir gemeinsam! Damit
dies gelingt, bitten wir Sie um eine Spende am Ca-
ritas-Sonntag, welche für die vielen Anliegen der
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Caritas in unseren Pfarrgemeinden und in den Di-
özesen bestimmt ist. Für all Ihre Gaben danken wir
sehr herzlich.

Für das Bistum Aachen
+ Dr. Helmut Dieser
Bischof von Aachen

Dieser Aufruf soll am 11. September 2022 [alternativ: 18. Sep-
tember 2022] in allen Gottesdiensten – einschließlich der 
Vorabendmessen – verlesen bzw. in geeigneter Weise veröf-
fentlicht werden.

Bischöfliche Verlautbarungen 

Nr. 66 Gesetz über die Zusammenarbeit
kirchlicher juristischer Personen des
öffentlichen Rechts im Bistum Aachen

Erster Teil
Allgemeine Regelungen

Präambel

Nach geltendem staatlichem und kirchlichem Recht
üben die Kirchen, einschließlich ihrer öffentlich-rechtlich
verfassten Untergliederungen, Hoheitsgewalt aus und
nehmen öffentliche Aufgaben wahr. Sie handeln, wenn
sie in Ausführung des kirchlichen Auftrages kirchenho-
heitlich pastorale, karitative oder sonstige kirchliche
Aufgaben wahrnehmen, in den Formen des öffentlichen
Rechts. Für die Zusammenarbeit mehrerer kirchlicher
Rechtspersonen in diesem Bereich finden die nachste-
henden Vorschriften Anwendung. 

§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für das Bistum Aachen, den 
Bischöflichen Stuhl, das Domkapitel, die Kirchenge-
meinden, die Kirchengemeindeverbände und die Ge-
meindeverbände, die kirchlichen Stiftungen des
öffentlichen Rechts und alle sonstigen kirchlichen juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts, insbeson-
dere Kirchen-/Fabrikfonds, Stellenfonds und sonstige
Vermögenskörperschaften, im Bistum Aachen. Kirchli-
che juristische Personen des öffentlichen Rechts im
Sinne dieses Gesetzes sind dabei solche, denen auch
im staatlichen Rechtskreis öffentlich-rechtlicher Charak-
ter zukommt.
(2) Kirchliche juristische Personen des öffentlichen
Rechts können ihre öffentlich-rechtlichen Aufgaben ge-
meinsam durch Zusammenarbeit auf öffentlich-rechtli-
cher Grundlage nach den Vorschriften dieses Gesetzes
(dauerhaft) wahrnehmen. Die gemeinsame Aufgaben-
wahrnehmung kann sich auf sachlich und örtlich be-
grenzte Teile der jeweiligen Aufgabe beschränken. 
(3) Absatz 2 gilt nicht, wenn gesetzlich eine besondere
Rechtsform für die Zusammenarbeit vorgeschrieben
oder die gemeinsame Wahrnehmung einer Aufgabe
ausgeschlossen ist. 



§ 2 Formen der Zusammenarbeit 
(1) Zur gemeinsamen Wahrnehmung von öffentlich-
rechtlichen Aufgaben können folgende Formen der Zu-
sammenarbeit gewählt werden: 

a) der Kirchengemeindeverband und der Ge-
meindeverband im Sinne des jeweils gelten-
den diözesanen oder landesrechtlichen
Vermögensverwaltungsrechtes, 

b) die öffentlich-rechtliche Vereinbarung,
c) Arbeitsgemeinschaften.

(2) Verbände nach Absatz 1 Buchstabe a) nehmen ihre
Aufgaben im Rahmen der kirchlichen und staatlichen
Gesetze in eigener Verantwortung unter der Aufsicht
des Ortsordinarius wahr. Sie erwerben Rechtsfähigkeit
nach den jeweils geltenden staatskirchenrechtlichen
Vorschriften.

(3) Die privatrechtliche Gestaltung der gemeinsamen
Wahrnehmung von Aufgaben bleibt unberührt. Die Be-
stimmungen dieses Gesetzes gelten nicht für die Zu-
sammenarbeit mit privatrechtlichen Körperschaften.

Zweiter Teil
Der Kirchengemeindeverband und der Gemeinde-

verband

§ 3 Kirchengemeindeverband und Gemeindever-
band
Für den Kirchengemeindeverband und den Gemeinde-
verband, insbesondere seine Struktur, seine Aufgaben
und seine Arbeitsweise, gelten die Regelungen des Ge-
setzes über die Verwaltung des katholischen Kirchen-
vermögens (Vermögensverwaltungsgesetz) in seiner
jeweils geltenden Fassung.

§ 4 Kostenerstattung 
(1) Der Kirchengemeindeverband und der Gemeindever-
band  kann von seinen Mitgliedern für die Erfüllung der
übertragenen Aufgaben Kostenerstattung verlangen.
(2) Der Kirchengemeindeverband und der Gemeindever-
band kann, soweit seine sonstigen Einnahmen nicht zur
Deckung seines Finanzbedarfs ausreichen, von den Ver-
bandsmitgliedern eine Umlage erheben. Die Höhe der
Umlage ist im Haushaltsplan des Gemeindeverbandes
für jedes Haushaltsjahr festzusetzen.

Dritter Teil
Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung

§ 5 Anwendungsbereich 
Werden von kirchlichen juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts öffentlich-rechtliche Aufgaben dauer-
haft gemeinsam wahrgenommen, ohne dass Rechte
und Pflichten auf einen Verband nach dem zweiten Teil
dieses Gesetzes übertragen werden oder ein solcher er-
richtet wird, ist die Zusammenarbeit zwischen den Be-
teiligten durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung zu
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regeln. Grundsätze dieser öffentlich-rechtlichen Verein-
barungen sind, dass

a) die Leistungen dem Erhalt der öffentli-
chen Infrastruktur und der Wahrnehmung
einer allen Beteiligten obliegenden öffentli-
chen Aufgabe dienen,
b) die Leistungen ausschließlich gegen Kos-
tenerstattung erbracht werden und
c) der Leistende gleichartige Leistungen im
Wesentlichen an andere juristische Perso-
nen des öffentlichen Rechts erbringt.

§ 6 Inhalt 
(1) In der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sind Be-
stimmungen über die gemeinsam wahrzunehmenden
öffentlich-rechtlichen Aufgaben, die Art und Weise der
gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung sowie über
deren Finanzierung zu treffen. 
(2) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung soll die Dauer
der Zusammenarbeitet bestimmen. Sie muss bestim-
men, unter welchen Voraussetzungen, in welcher Form
und mit welchen Rechtsfolgen sie gekündigt werden
kann. 

§ 7 Wirksamkeitsvoraussetzungen 
(1) Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung bedarf der
Schriftform. 
(2) Eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Sinne des
§ 5 bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Genehmigung des
Bischöflichen Generalvikariats.
(3) Die vorstehenden Absätze gelten auch für die Ände-
rung und Aufhebung der öffentlich-rechtlichen Verein-
barung.

Vierter Teil
Arbeitsgemeinschaften

§ 8 Arbeitsgemeinschaften 
(1) Kirchliche juristische Personen des öffentlichen
Rechts können durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung
eine nicht rechtsfähige Arbeitsgemeinschaft bilden, die
gemeinsame öffentlich-rechtliche Aufgaben wahrnimmt. 

(2) Die Arbeitsgemeinschaft dient insbesondere dazu,
das Tätigwerden von ortskirchlichen Einrichtungen ge-
meinsam zu planen und aufeinander abzustimmen
sowie bei Wahrung der spezifisch kirchlichen Anforde-
rungen die wirtschaftliche sowie zweckmäßige Erfüllung
der vereinbarten Aufgaben und pastoralen Zwecke ge-
meinsam sicherzustellen.

(3) Durch die Beteiligung an einer Arbeitsgemeinschaft
werden die Rechte und Pflichten der Beteiligten als Trä-
ger im Hinblick auf die eigenen Aufgaben und Befug-
nisse gegenüber Dritten nicht berührt, sondern es wird
die Planung und Durchführung der jeweils eigenen Auf-
gaben im vereinbarten Umfang gemeinsam wahrge-
nommen. 



(4) In der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung sind die
gemeinsamen Aufgaben der Beteiligten, die Art und
Weise der Planung und Durchführung sowie die De-
ckung des Finanzbedarfs zu regeln. 

(5) Darüber hinaus kann vereinbart werden, dass die Be-
teiligten an Beschlüsse der Arbeitsgemeinschaft gebun-
den sind, wenn die zuständigen Organe aller Beteiligten
diesen Beschlüssen zugestimmt haben. Ferner kann
vereinbart werden, dass die Beteiligten an Beschlüsse
über Angelegenheiten der Geschäftsführung und des
Finanzbedarfs, Verfahrensfragen und den Erlass von
Richtlinien für die Planung und Durchführung einzelner
gemeinsamer Aufgaben gebunden sind. 

Fünfter Teil
Vorbehaltene und angeordnete Leistungen

§ 9 Vorbehaltene und angeordnete Leistungen 
(1) Durch bischöfliches Gesetz kann bestimmt werden,
dass für die Erfüllung der Aufgaben einer kirchlichen ju-
ristischen Person des öffentlichen Rechts bestimmte
Leistungen ausschließlich von einer juristischen Person
des öffentlichen Rechts erbracht werden dürfen.

(2) Durch bischöfliches Gesetz können für bestimmte
Dienstleistungen kirchliche juristischen Personen des
öffentlichen Rechts verpflichtet werden, diese Dienst-
leistungen in Anspruch zu nehmen. 

(3) Die Ausführungsbestimmungen über die Leistungen
werden durch bischöfliches Gesetz geregelt.

Sechster Teil
Die überdiözesane Zusammenarbeit und die Zu-

sammenarbeit mit juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts anderer Religionsgemeinschaften
sowie staatlichen juristischen Personen des öffentlichen
Rechts
(ökumenische und außerkirchliche Zusammenarbeit)

§ 10 Formen der Zusammenarbeit 
(1) Die kirchlichen öffentlichen juristischen Personen im
Bistum Aachen nach § 1 Abs. 1 können auch mit ande-
ren (Erz-)Bistümern oder kirchlichen juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts anderer (Erz-) Bistümer
sowie öffentlich-rechtlichen juristischen Personen an-
derer Religionsgemeinschaften und öffentlich-rechtli-
chen juristischen Personen des staatlichen Rechts
öffentlich-rechtliche Aufgaben gemeinsam wahrneh-
men.

(2) Die Rechtsverhältnisse dieser Zusammenarbeit re-
geln die Beteiligten durch öffentlich-rechtliche Verein-
barung.
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Siebter Teil
Schlussbestimmung

§ 11 Ausführungsbestimmungen
Der Generalvikar ist befugt, die zum Vollzug dieses Ge-
setzes erforderlichen Regelungen zu erlassen. 

§ 12 Inkrafttreten
Dieses Gesetz ist im kirchlichen Amtsblatt zu veröffent-
lichen und tritt am Tag der Veröffentlichung in Kraft.

Aachen, 28. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 67 Gesetz über die Erfüllung vorbehalte-
ner Aufgaben von einer juristischen
Person des öffentlichen Rechts im
Bistum Aachen gegenüber einer an-
deren juristischen Person des öffentli-
chen Rechts im Bistum Aachen

Präambel
Nach geltendem staatlichem und kirchlichem Recht
üben die Kirchen, einschließlich ihrer öffentlich-rechtlich
verfassten Untergliederungen Hoheitsgewalt aus und
nehmen öffentliche Aufgaben wahr. Sie handeln, wenn
sie in Ausführung des kirchlichen Auftrages kirchenho-
heitlich pastorale, karitative oder sonstige kirchliche
Aufgaben wahrnehmen, in den Formen des öffentlichen
Rechts. Zur Erfüllung von Aufgaben und Dienstleistun-
gen, welche ausschließlich kirchlichen juristischen Per-
sonen des öffentlichen Rechtes vorbehalten sind, sowie
zur Zusammenarbeit kirchlicher juristischen Personen
des öffentlichen Rechtes zum Erhalt kirchlicher Infra-
strukturen, ergeht zur Anordnung nach § 9 des Geset-
zes über die Zusammenarbeit kirchlicher juristischer
Personen des öffentlichen Rechts im Bistum Aachen
folgende gesetzliches Regelung:

§ 1 Geltungsbereich 
(1) Dieses Gesetz gilt für das Bistum Aachen, den 
Bischöflichen Stuhl, das Domkapitel, die Kirchenge-
meinden, die Kirchengemeindeverbände und Gemein-
deverbände und für alle weiteren kirchlichen juristischen
Personen des öffentlichen Rechts im Bistum Aachen,
insbesondere Kirchen-/Fabrikfonds, Stellenfonds, Stif-
tungsfonds und sonstige Vermögenskörperschaften im
Bistum Aachen. Kirchliche juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts im Sinne dieses Gesetzes sind dabei
solche, denen auch im staatlichen Rechtskreis öffent-
lich-rechtlicher Charakter zukommt.

(2) Dieses Gesetz regelt die Erfüllung der im Sinne des
Gesetzes über die Zusammenarbeit kirchlicher juristi-
scher Personen des öffentlichen Rechts im Bistum Aa-
chen vorbehaltenen und angeordneten Leistungen,
welche im Bistum Aachen ausschließlich kirchlichen ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechtes vorbehal-



ten sind.

§ 2 Vorbehaltene Leistungen
(1) Die in diesem Gesetz geregelten Leistungen zur Er-
füllung von Aufgaben und Dienstleistungen dürfen aus-
schließlich zwischen den juristischen Personen des
öffentlichen Rechts angeboten und erbracht werden,
sofern diese nicht von der juristischen Person des öf-
fentlichen Rechtes selber erbracht wird. So kann insbe-
sondere das Bistum für den Bischöflichen Stuhl, das
Domkapitel, die Kirchengemeinden, Kirchengemeinde-
verbände und Gemeindeverbände Aufgaben wahr-
nehmen und Dienstleistungen erbringen, sowie Kirchen-
gemeinden gegenüber anderen Kirchengemeinden und
Gemeindeverbänden, als auch die Gemeindeverbände
für die Kirchengemeinden in deren Zustän- digkeitsbe-
reich oder das Bistum, den Bischöflichen Stuhl und das
Domkapitel.

(2) Vorbehaltene Leistungen nach dieser Vorschrift sind
insbesondere: 

a) alle der Vermögensverwaltung unterliegenden Tä-
tigkeiten, insbesondere die, die sich aufgrund des
Vermögensverwaltungsgesetzes, der Geschäftsan-
weisung und den Ausführungsbestimmungen für
die Vermögensverwaltung, der Rahmenrichtlinie
zum Zusammenwirken und der Ordnung über die
Finanzbeziehungen ergeben,
b) allgemeine und besondere Verwaltungstätigkeiten
im Rahmen der kirchlichen Aufgaben, insbesondere:

• Aufgaben des Personalwesens und Bera-
tung,

• Betriebliches Eingliederungsmanage-
ment,

• Versicherungswesen,
• Öffentlichkeitsarbeit,

c) die Verwaltung und der Betrieb von Kinderta-
geseinrichtungen, Friedhöfen, kath. öffentliche
Büchereien und Pfarrheimen,

d) die Verwaltung und den Betrieb von Jugendein-
richtungen und Schulen,

e) Verwaltung des Vermögens (inkl. Kapitalvermö-
gens) kirchlicher öffentlich rechtlicher juristi-
scher Personen, insbesondere der Kirchen-
gemeinden,

f) organisatorische Betreuung anderer juristischer
Personen des öffentlichen Rechtes durch Über-
nahme von Verwaltungstätigkeiten im Rahmen
der in § 2 Absatz 2 genannten Aufgaben, hierzu
zählt auch die Übernahme einer Verwaltungslei-
tung,

g) die Führung von Archiven und Einlagerung von
kirchlichen Gegenständen, Kunstgegenständen
oder Depositialien,

h) die der juristischen Person des öffentlichen
Rechts obliegenden Aufgaben nach dem Ge-
setz über den kirchlichen Datenschutz in seiner
jeweils geltenden Fassung,

i) die Vertretung der allgemeinpolitischen kirchli-
chen Interessen gegenüber staatlichen Verfas-
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sungsorganen durch Einrichtung von Vertre-
tungsbüros,

j) Kursangebote, Fortbildungen, Seminare, Veran-
staltungen für Dienstnehmer der juristischen
Personen des öffentlichen Rechtes im Rahmen
der unter § 2 Absatz 2 genannten Aufgaben,

k) Aus- und Fortbildung im Rahmen des Verkün-
dungsauftrages der Kirchen von Haupt- und eh-
renamtlich Tätigen (inkl. Kost und Logis), soweit
dies nicht der vorgenannten Bestimmung unter-
fällt; insbesondere in den Bereichen der Verkün-
dung und Seelsorge, der Liturgie, der Gemein-
schaft, der Prävention und Jugendarbeit und
dem Dienst am Nächsten,

l) Aus- und Fortbildung von Personal zum Zwecke
des geistlichen Beistandes im Sinne von § 4 
Nr. 27 lit. a) UStG insbesondere von Geistlichen,
Seelsorgern, Kirchenmusikern und Küstern (inkl.
Kost und Logis),

m) Küsterdienste,  
n) Erfüllung gemeinsamer örtlicher Aufgaben in

Seelsorge und Verwaltung, insbesondere:
• Übernahme Dienstgeberschaft,
• Koordination der Nutzung und Beschaf-
fung kirchlicher Einrichtungen und be-
weglicher Güter,

• Abwicklung gemeinsamer pastoraler An-
liegen und Maßnahmen,

• Koordination von Projekten,
o) Personalwesen und -gestellungen für kirchliche

juristische Personen des öffentlichen Rechtes
im Rahmen der unter § 2 Absatz 2 genannten
Aufgaben.

(3) Abweichend von Absatz 1 sind die folgenden Leis-
tungen nicht von der juristischen Person des öffentli-
chen Rechtes selbst zu erbringen, sondern zwingend
von der angegebenen kirchlichen juristischen Person
des öffentlichen Rechts. Die Zusammenarbeit wird an-
geordnet insbesondere für:

a) die Lohn- und Gehaltsabrechnung für die Kir-
chengemeinden und Gemeindeverbände gem.
§ 1 der Satzungen der Katholischen Kirchenge-
meindeverbände, 

b) die Nutzung von seitens des Bistums vorgege-
benen, einheitlichen IT-Systemen zur Finanz-,
Bau-, Liegenschafts- und Personalverwaltung
durch das Domkapitel, den Bischöflichen Stuhl,
die Kirchengemeinden, Kirchengemeindever-
bände und Gemeindeverbände,

c) die Nutzung von seitens des Bistums vorgege-
benen, einheitlichen Dokumentenmanagement-
systemen zum elektronischen Datenaustausch
zwischen dem Domkapitel, dem Bischöflichen
Stuhl, den Kirchengemeinden, Kirchengemein-
deverbänden und Gemeindeverbänden,

d) die Maßnahmen von Arbeitssicherheit und Ge-
sundheitsschutz durch das Domkapitel, den Bi-
schöflichen Stuhl, die Kirchengemeinden, die
Kirchengemeindeverbände und Gemeindever-



bände seitens des Bistums.

(4) Neben den vorliegenden Regelungen können sich
Vorbehalte und Anordnungen von Leistungen auch aus
einem anderen Gesetz, einer Verordnung oder einer Sat-
zung ergeben.

§ 3 Kostenerstattung 
(1) Der Leistungserbringer kann für die Erfüllung der
übertragenen Aufgaben Kostenerstattung verlangen,
auch in Form von Umlagen.

(2) Die Kostenerstattung darf höchstens so bemessen
sein, dass der nach den Grundsätzen einer ordnungs-
mäßigen Wirtschaftsführung berechnete Aufwand ge-
deckt wird.

(3) Die Kostenerstattung erfolgt auf kirchenrechtlicher
Rechtsgrundlage.

§ 4 Ausführungsbestimmungen 
Der Generalvikar ist befugt, die zum Vollzug dieses Ge-
setzes erforderlichen Regelungen zu erlassen. 

§ 5 Inkrafttreten 
Dieses Gesetz ist im kirchlichen Amtsblatt zu veröffent-
lichen und tritt am Tag der Veröffentlichung in Kraft.

Aachen, 28. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 68 Änderung der Ausführungsbestim-
mungen für das Bistum Aachen zur
„Rahmenordnung für Ständige Dia-
kone in den Bistümern der Bundesre-
publik Deutschland“

I. Die Anlage 3 zu Teil II Dienstrechtliche Bestimmun-
gen der Ausführungsbestimmungen für das Bistum
Aachen zur „Rahmenordnung für Ständige Diakone
in den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland“
vom 22. Mai 2014, zuletzt geändert am 4. Septem-
ber 2019 (KIAnz für die Diözese Aachen vom 1. Ok-
tober 2019, Nr. 453, S. 369), wird wie folgt geändert
und neu gefasst:

Anlage 3
zu den Ausführungsbestimmungen für das Bistum Aa-
chen zur „Rahmenordnung für Ständige Diakone in den
Bistümern der Bundesrepublik Deutschland“.

A. Grundgehalt

Das Grundgehalt der hauptberuflichen Ständigen
Diakone gemäß § 22 Absatz 2 bestimmt sich nach den
Werten der folgenden Tabelle:

Gültig ab 1. Dezember 2022:
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Die Zählung der Dienstjahre beginnt mit dem Tag
des bischöflichen Auftrags als hauptberuflicher Ständi-
ger Diakon. 

Beim Wechsel der Tätigkeitsform zum Ständigen
Diakon im Hauptberuf erfolgt eine Eingruppierung inner-
halb der Grundgehaltsstufen dergestalt, dass das Net-
togehalt bei der Eingruppierung als Ständiger Diakon im
Hauptberuf dem zuletzt im Zivilberuf erzielten Nettoge-
halt möglichst nahe kommt.

Zeiten eines anderen hauptberuflichen kirchlichen
Dienstes werden bei der Zählung der Dienstjahre ganz
oder teilweise angerechnet, wenn eine solche Berück-
sichtigung zum Ausgleich finanzieller Einbußen, die dem
Diakon infolge seines Übergangs in den Klerikerstand
erwachsen sind, billig erscheint. 

War der Ständige Diakon unmittelbar vor der Weihe
als Gemeindereferent bzw. als Pastoralreferent im pas-
toralen Dienst des Bistums Aachen tätig, erfolgt die Ein-
gruppierung innerhalb der Grundgehaltsstufen unter
Anrechnung der Zeiten des hauptberuflichen pastoralen
Dienstes. Aus Gründen der Besitzstandswahrung wird
eine steuer- und sozialversicherungspflichtige Zulage
gewährt in Höhe der Differenz seiner Gesamtbezüge
gemäß § 22 Absatz 2 Teil II, Dienstrechtliche Bestim-
mungen, der Ausführungsbestimmungen für das Bistum
Aachen zur „Rahmenordnung für Ständige Diakone in
den Bistümern der Bundesrepublik Deutschland“ in Ver-
bindung mit Buchstabe C dieser Anlage und der in § 24
Absatz 3 Teil II, Dienstrechtliche Bestimmungen, der
Ausführungsbestimmungen für das Bistum Aachen zur
„Rahmenordnung für Ständige Diakone in den Bistü-
mern der Bundesrepublik Deutschland“ genannten Bei-
tragsregelung zur Rentenversicherung gegenüber dem
vorherigen Bruttogehalt zum Zeitpunkt des Wechsels.

Stand der Ständige Diakon unmittelbar vor dem
Wechsel in den hauptberuflichen pastoralen Dienst in
einem Beamtenverhältnis, so wird ihm ggf. zum Aus-
gleich von Versorgungslücken (durch niedrigeres nach-
versichertes Bruttogehalt; keine Zusatzversorgung)
monatlich eine steuer- und beitragspflichtige Zulage für
eine private Rentenversicherung gewährt.

Dienstjahre Monatsbeträge in €

Erstes und zweites Dienstjahr 3.662,37

Drittes und viertes Dienstjahr 3.801,10

Fünftes und sechstes Dienstjahr 3.939,80

Siebtes und achtes Dienstjahr 4.381,64

Ab dem neunten Dienstjahr 4.540,24



B. Familien- und Kinderzulagen

Der verheiratete Ständige Diakon im Hauptberuf er-
hält eine Familienzulage, die ab dem 1. Dezember 2022
308,85 € beträgt.

Für jedes Kind, für das dem Ständige Diakon im
Hauptberuf Kindergeld nach dem Bundeskindergeldge-
setz zusteht, erhält er eine Kinderzulage, die ab dem 
1. Dezember 2022 127,44 € beträgt.

Der ledige, der verwitwete und der Ständige Diakon
im Hauptberuf, dessen Ehefrau zu 50 % oder mehr der
Arbeitszeit einer Vollbeschäftigten erwerbstätig ist, er-
halten eine Zulage, die ab dem 1. Dezember 2022
160,54 € beträgt.

Der verwitwete Ständige Diakon im Hauptberuf mit
einem Kind, für das Kindergeld nach dem Bundeskin-
dergeldgesetz zusteht, erhält die Familienzulage in
Höhe des Satzes 1.

C. Dienstwohnung

Die Dienstwohnung wird von der Kirchengemeinde
bereitgestellt, wenn der Diakon in der Pfarrseelsorge
eingesetzt ist, in anderen Fällen durch das Bistum.

Der Diakon ist verpflichtet, die Dienstwohnung zu
beziehen. Das Dienstwohnungsverhältnis wird nach den
jeweils geltenden Regelungen der Priesterbesoldungs-
und -versorgungsordnung (PrBVO) behandelt. Die steu-
erlichen, sozialversicherungsrechtlichen und zusatzver-
sorgungsrechtlichen Folgen sind gemäß den jeweils
entsprechenden Bestimmungen zu behandeln.

Die Dienstwohnung ist zu räumen bei Versetzung
auf eine andere Stelle, bei Versetzung in den Ruhestand
und bei Entpflichtung von dem Auftrag zur hauptberuf-
lichen Mitarbeit in der Seelsorge. In diesen Fällen sowie
im Falle des Todes des Diakons ist ihm bzw. seiner Fa-
milie eine angemessene Räumungsfrist zu gewähren,
die im Allgemeinen drei Monate beträgt.

Dem Diakon kann gestatten werden, eine Dienst-
wohnung nicht zu beziehen. In diesem Falle erhält der
Diakon eine Wohnungszulage. Die Wohnungszulage be-
trägt ab dem 1. Dezember 2022 689,59 €.

D. - entfallen – (Sonderzuwendung)

E. Einmalige Corona-Sonderzahlung

1. Ständige Diakone erhalten spätestens mit dem
31.03.2022 eine einmalige Corona- Sonderzah-
lung ausgezahlt.

2. Die Corona-Sonderzahlung wird zusätzlich zur
ohnehin gezahlten Besoldung gewährt. Es han-
delt sich um eine Beihilfe bzw. Unterstützung
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des Bistums Aachen zur Abmilderung der zu-
sätzlichen Belastung durch die Corona-Krise im
Sinne des § 3 Nummer 11a des Einkommen-
steuergesetzes. 

3. Die Höhe der Corona-Sonderzahlung beträgt
einmalig 1.200 Euro. Teilzeitbeschäftigte Stän-
dige Diakone erhalten die Corona-Sonderzah-
lung anteilig ihres am 1. Februar 2022
zugrundeliegenden Beschäftigungsumfangs
ausgezahlt. 

II. Die Regelungen in Anlage 3 Buchstaben A. bis C. tre-
ten zum 1. Dezember 2022, die Regelungen in Anlage
3 Buchstabe E. treten zum 3. Februar 2022 in Kraft.

Aachen, 1. Juli 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 69 Beschlüsse der Regional-KODA Nord-
rhein-Westfalen vom 8. Juni 2022

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 8. Juni 2022
beschlossen:

I) Die Kirchliche Arbeits- und Vergütungsordnung
(KAVO) für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln,
Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und Pader-
born vom 15. Dezember 1971 (KIAnz. für die Di-
özese Aachen vom 15. Mai 1991, Nr. 78, S. 70),
zuletzt geändert am 12. April 2022 (KIAnz. für die
Diözese Aachen vom 1. Mai 2022, Nr. 44, S. 99),
wird wie folgt geändert:

1. An § 23 Absatz 1 Satz 2 wird ein Satz 3 folgenden
Wortlaut angefügt:

„Im Anwendungsbereich des Mindestlohngesetzes
(MiLoG) entspricht die Höhe des Tabellenentgelts
mindestens den Maßgaben dieses Gesetzes in sei-
ner jeweiligen Fassung.“

2. § 41 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Nach den Maßstäben der Grundordnung des kirch-
lichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsver-
hältnisse in der jeweils gültigen Fassung kann bei
diesem Personenkreis auch eine ordentliche Kündi-
gung ausgesprochen werden.“

3. § 42 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst.

„Ein wichtiger Grund kann auch nach den Maßstä-
ben der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im
Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse in der je-



weils gültigen Fassung gegeben sein.“

4. Die Anlage 32 wird wie folgt geändert:

a) § 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 2 wird die Angabe „30. Juni
2022“ durch die Angabe „31. Dezem-
ber 2022“ ersetzt.

bb) In Satz 3 wird die Angabe „30. Juni
2022“ durch die Angabe „31. Dezem-
ber 2022“ ersetzt.

b) In § 8 Satz 2 wird die Angabe „30. Juni
2022“ durch die Angabe „31. Dezember
2022“ ersetzt.

II) Die Änderung unter Ziffer I) 1 tritt am 1. Oktober
2022 in Kraft. Die Änderungen unter Ziffer I) 2, 3 und
4 treten am 1. Juli 2022 in Kraft.

Die vorstehenden Änderungen setze ich für das Bis-
tum Aachen in Kraft.

Aachen, 28. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 8. Juni 2022
beschlossen:

I) Die Ordnung für Berufsausbildungsverhältnisse für
die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster
(nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn vom
26. April 1991 (KIAnz. für die Diözese Aachen vom
15. Mai 1991, Nr. 78, S. 70), zuletzt geändert am 
5. Januar 2022 (KIAnz. für die Diözese Aachen vom
1. Februar 2022, Nr. 12, S. 38), wird wie folgt geän-
dert:

In § 22 Abs. 4 Buchst. a) werden die Wörter „(die
Maßstäbe der Art 3 bis 5 der Grundordnung in ihrer je-
weiligen Fassung sind anzuwenden)“ durch die Wörter
„(ein wichtiger Grund kann auch nach den Maßstäben
der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen
kirchlicher Arbeitsverhältnisse in der jeweils gültigen
Fassung gegeben sein)“ ersetzt.

II) Die Änderung unter Ziffer I) tritt am 1. Juli 2022 in
Kraft.

Die vorstehende Änderung setze ich für das Bistum
Aachen in Kraft.
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Aachen, 28. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 8. Juni 2022
beschlossen:

I) Die Ordnung für Schülerinnen in praxisintegrierten
Ausbildungsgängen zur Erzieherin nach landes-
rechtlichen Regelungen (PiA-Ordnung) für die 
(Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster (nord-
rhein-westfälischer Teil) und Paderborn vom 5. Juli
2019 (KIAnz. für die Diözese Aachen vom 1. August
2019, Nr. 365, S. 284), zuletzt geändert am 5. Januar
2022 (KIAnz. für die Diözese Aachen vom 1. Februar
2022, Nr. 12, S. 38), wird wie folgt geändert:

1. Der Titel der Ordnung wird wie folgt neu gefasst:

„Ordnung für Schülerinnen in praxisintegrierten
Ausbildungsgängen zur Erzieherin, Kinderpfle-
gerin oder Heilerziehungspflegerin nach landes-
rechtlichen Regelungen (PiA-Ordnung)“.

2. In der Präambel wird Satz 1 wie folgt neu ge-
fasst:

„Auf der Grundlage landesrechtlicher Regelun-
gen werden die Ausbildungen zur „staatlich 
anerkannten Erzieherin“ / zum „staatlich aner-
kannten Erzieher“ und „zur staatlich anerkann-
ten Heilerziehungspflegerin“ / „zum staatlich
anerkannten Heilerziehungspfleger“ (in Nord-
rhein-Westfalen: §§ 27 ff. der Anlage E zur APO-
BK*) sowie „zur staatlich geprüften
Kinderpflegerin / zum staatlich geprüften Kin-
derpfleger“ (in Nordrhein-Westfalen: Anlage B
zur APO-BK) in verschiedenen Organisations-
formen durchgeführt.

* Verordnung über die Ausbildung und Prüfung
in den Bildungsgängen des Berufskollegs (Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung Berufskolleg –
APO-BK – vom 26. Mai 1999)“

3. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach dem Wort „Erziehe-
rin“ die Wörter „, zur Heilerziehungspflegerin
und zur Kinderpflegerin“ eingefügt.

b) An Satz 2 wird folgender neuer Satz 3 ange-
fügt:

„Diese Ordnung gilt für Schülerinnen in pra-



xisintegrierten Ausbildungsgängen zur 
Kinderpflegerin oder zur Heilerziehungspfle-
gerin im Sinne von Satz 1, wenn die Ausbil-
dung nach dem 31. Juli 2022 beginnt.“

4. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt in
der Ausbildung Erzieherin und Heilerzie-
hungspflegerin beträgt:

im ersten Ausbildungsjahr   1.190,69 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.252,07 Euro
im dritten Ausbildungsjahr 1.353,38 Euro.“

b) Nach Absatz 1 wird ein neuer Absatz 2 fol-
genden Wortlauts eingefügt:

„(2) Das monatliche Ausbildungsentgelt in
der Ausbildung Kinderpflegerin beträgt:

im ersten Ausbildungsjahr    1.118,26 Euro
im zweiten Ausbildungsjahr 1.164,02 Euro.“

c) Der bisherige Absatz 2 wird zu Absatz 3.

d) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4.

5. In § 18 Absatz 2 Satz 2 wird in den beiden Klam-
mern jeweils die Zahl 3 durch die Zahl 4 ersetzt.

6. In § 20 Abs. 4 Buchst. a) werden die Wörter „(die
Maßstäbe der Art. 3 bis 5 Grundordnung in ihrer
jeweiligen Fassung sind anzuwenden)“ durch
die Wörter „(ein wichtiger Grund kann auch
nach den Maßstäben der Grundordnung des
kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlichen Ar-
beitsverhältnisse in der jeweils gültigen Fassung
gegeben sein)“ ersetzt.

II) Die Änderungen unter Ziffer I) 1, 2, 3, 4 und 5 treten
am 1. August 2022 in Kraft. Die Änderung unter Zif-
fer I) 6 tritt am 1. Juli 2022 in Kraft.

Die vorstehenden Änderungen setze ich für das Bis-
tum Aachen in Kraft.

Aachen, 28. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 8. Juni 2022
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beschlossen:

I) Die Ordnung für Praktikantinnen und Praktikanten
für die (Erz-)Bistümer Aachen, Essen, Köln, Münster
(nordrhein-westfälischer Teil) und Paderborn vom
30. März 1992 (KIAnz. für die Diözese Aachen vom
15. April 1992, Nr. 55, S. 61), zuletzt geändert am 
5. Januar 2022 (KIAnz. für die Diözese Aachen vom
1. Februar 2022, Nr. 12, S. 38), wird wie folgt geän-
dert:

§ 5 wird wie folgt geändert:

1. Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 wird wie folgt neu gefasst:

„1. in entsprechender Anwendung von § 42 KAVO
aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Kün-
digungsfrist von beiden Vertragsparteien; ein wichtiger
Grund kann auch nach den Maßstäben der Grundord-
nung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher
Arbeitsverhältnisse in der jeweils gültigen Fassung ge-
geben sein,“

2. Absatz 2 wird gestrichen.

3. Der bisherige Absatz 3 wird zum Absatz 2.

II) Die Änderungen unter Ziffer I) treten am 1. Juli 2022
in Kraft.

Die vorstehenden Änderungen setze ich für das Bis-
tum Aachen in Kraft.

Aachen, 28. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die Kommission zur Ordnung des diözesanen Ar-
beitsvertragsrechts für die (Erz-)Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster (nordrhein-westfälischer Teil) und
Paderborn (Regional-KODA NW) hat am 8. Juni 2022
beschlossen:

I) Die Ordnung für Studierende in ausbildungsinte-
grierten dualen Studiengängen für die (Erz-)Bistü-
mer Aachen, Essen, Köln, Münster (nordrhein-west-
fälischer Teil) und Paderborn vom 6. Oktober 2021
(KIAnz. für die Diözese Aachen vom 1. Januar 2022,
Nr. 1, S. 7), zuletzt geändert am 5. Januar 2022
(KIAnz. für die Diözese Aachen vom 1. Februar
2022, Nr. 12, S. 38), wird wie folgt geändert:

In § 3 Abs. 3 Buchst. a) werden die Wörter „(die
Maßstäbe der Art. 3 bis 5 Grundordnung in ihrer jewei-
ligen Fassung sind anzuwenden)“ durch die Wörter „(ein
wichtiger Grund kann auch nach den Maßstäben der
Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen
kirchlicher Arbeitsverhältnisse in der jeweils gültigen



Fassung gegeben sein)“ ersetzt.

II) Die Änderung unter Ziffer I) tritt am 1. Juli 2022 in
Kraft.

Die vorstehende Änderung setze ich für das Bistum
Aachen in Kraft.

Aachen, 28. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 70 Ordnung der Dienst- und Versor-
gungsbezüge der Priester des Bis-
tums Aachen (Priesterbesoldungs-
und versorgungsordnung – PrBVO)

Die Ordnung der Dienst- und Versorgungsbezüge
der Priester des Bistums Aachen (Priesterbesoldungs-
und versorgungsordnung – PrBVO) vom 1. Januar 2022
(KIAnz für die Diözese Aachen vom 1. Februar 2022, Nr.
15, S. 43 ff.) wird wie folgt geändert:

I. Anlage 1 zur Priesterbesoldungs- und -versor-
gungsordnung des Bistums Aachen erhält folgende
Fassung

A. Grundgehaltssätze

Das Grundgehalt gemäß § 5 der Priesterbesol-
dungs- und -versorgungsordnung bestimmt sich nach
der Besoldungsgruppe

P 1 für Pfarrer mit eigenem Haushalt,
P 2 für Kapläne mit eigenem Haushalt.

Ein Priester, dem freie Unterkunft und Verpflegung
gewährt wird, gilt als „Pfarrer / Kaplan ohne eigenen
Haushalt“ im Sinne dieser Anlage; er erhält als Grund-
gehalt 80 v. H. des Grundgehaltssatzes eines „Pfarrers
/ Kaplans mit eigenem Haushalt“.

Die Grundgehaltssätze sind in den nachstehenden
Tabellen ausgewiesen:

Gültig ab 1. Dezember 2022
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Priester, die das 75. Lebensjahr vollendet haben und
noch im aktiven Dienst stehen, erhalten

a) Bezüge in Höhe der erreichten Versorgungsbe-
züge ohne Wohnungszulage,

b) die Bereitstellung einer mietfreien Dienstwoh-
nung,

c) eine Vergütung in Anlehnung an die Einstufung
für Subsidiaritätsdienste.

B. Wohnungszulage

Die Wohnungszulage gemäß § 8 Absatz 3 bzw. § 15
Absatz 1 Buchstabe b der Priesterbesoldungs- und 
-versorgungsordnung beträgt                                                        

ab dem 1. Dezember 2022

– bei Pfarrern monatlich 908,45 €,
– bei Kaplänen monatlich 763,94 €

C. Einmalige Corona-Sonderzahlung

1. Priester, die eine Besoldung nach § 4 der Prie-
sterbesoldungs- und versorgungsordnung beziehen, er-
halten spätestens mit dem 31.03.2022 eine einmalige
Corona-Sonderzahlung ausgezahlt. 

2. Die Corona-Sonderzahlung wird zusätzlich zur

Dienst-
altersstufe

Besoldungs-
gruppe P 1
Pfarrer m. 
Haushalt

Besoldungs-
gruppe P 2
Kaplan m.
Haushalt

Monatsbeträge in €

1 0,00 3.043,57

2 0,00 3.527,07

3 0,00 3.527,07

4 0,00 3.527,07

5 3.694,56 3.527,07

6 3.926,21 3.708,82

7 4.161,44 3.888,21

8 4.313,49 4.007,01

9 4.469,11 4.124,60

10 4.625,93 4.248,16

11 4.780,35 4.366,94

12 4.935,99 4.486,93



ohnehin gezahlten Besoldung gewährt. Es handelt sich
um eine Beihilfe bzw. Unterstützung des Bistums Aa-
chen zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch
die Corona-Krise im Sinne des § 3 Nummer 11a des
Einkommensteuergesetzes. 

3. Die Höhe der Corona-Sonderzahlung beträgt ein-
malig 1.200 Euro. Teilzeitbeschäftigte Priester erhalten
die Corona-Sonderzahlung anteilig ihres am 01.02.2022
zugrundeliegenden Beschäftigungsumfangs ausge-
zahlt. Seminaristen im Gemeinsamen Pastoralkurs er-
halten einmalig 600 Euro.

D. Schlussbestimmungen

Im Übrigen gilt die Priesterbesoldungs- und -verso-
rungsordnung des Bistums Aachen in ihrer jeweiligen
Fassung.

II. Die Regelungen in I. A. und B. treten zum 1. De-
zember 2022 in Kraft, die Regelungen in I. C. rückwir-
kend zum 1. März 2022. 

Aachen, 1. Juli 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 71 Ordnung zur finanziellen Unterstüt-
zung von Ordensgemeinschaften, Sä-
kularinstituten und Gesellsschaften
des Apostolischen Lebens im Bistum
Aachen (Ordensfonds)

Präambel

In Sorge um das Leben und Wirken von Ordensge-
meinschaften, Säkularinstituten und Gesellschaften des
Apostolischen Lebens (im Folgenden: Ordensgemein-
schaften) im Bistum Aachen und damit diese auch künf-
tig ihre vielfältigen Apostolate verwirklichen können,
wird diese Ordnung gegeben.

1. Zielsetzung und Grundlagen

Um Ordensgemeinschaften im Bistum Aachen bei
notwendigen Maßnahmen und zu ihrer Existenzsiche-
rung finanziell zu unterstützen, wenn sie allein dazu
nicht in der Lage sind, richtet das Bistum Aachen einen
diözesanen Fonds (im Folgenden: Ordensfonds) ein.
Dieser wird aus dem Budget des Bistums mit Kirchen-
steuermitteln jährlich in Höhe von 500.000,- Euro ge-
speist. Falls der tatsächliche Bedarf höher ist, soll
geprüft werden, ob die Möglichkeit eines höheren Zu-
flusses aus dem Budget des Bistums besteht. In einem
Kalenderjahr nicht verwendete Mittel bleiben dem Or-
densfonds zur Verausgabung in folgenden Kalenderjah-
ren erhalten.
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2. Antragsteller

Antragsteller können Ordensgemeinschaften sein,
die ihren Hauptsitz oder eine Niederlassung in der Diö-
zese Aachen haben.

3. Vergabekriterien

3.1 Die finanzielle Unterstützung ist maßnahmeno-
rientiert. Sie erfolgt, wenn 

• die Durchführung der Maßnahme zur Abwen-
dung einer Notlage erforderlich ist,

• eigene Mittel der Ordensgemeinschaft und Dritt-
mittel nicht im erforderlichen Maß zur Verfügung 

stehen,
• die Maßnahme ohne eine finanzielle Unterstüt-

zung des Bistums nicht durchgeführt werden
kann und

• die beantragte Unterstützung mindestens
1.000,– EUR beträgt.

3.2 Priorität haben Maßnahmen, die der Existenzsi-
cherung oder der Substanzerhaltung von Wohngebäu-
den und Altersruhesitzen dienen. Unterstützt werden
vorrangig monastische Ordensgemeinschaften. Eine fi-
nanzielle Unterstützung kann nur bewilligt werden,
wenn der Antragsteller Eigentümer des zu fördernden
Objekts ist oder ein noch mindestens 10-jähriges Nut-
zungsrecht über das Objekt nachweisen kann.

4. Antragstellung 

4.1 Anträge auf finanzielle Unterstützung für Maß-
nahmen sind durch die Leitung der Ordensgemein-
schaft schriftlich an das Bischöfliche Generalvikariat,
z.H. des Ordensreferenten, Klosterplatz 7, 52062 Aa-
chen zu richten.

4.2 Im Antrag ist die Maßnahme zu beschreiben, die
Notwendigkeit darzustellen und der Finanzbedarf un-ter
Vorlage eines Kosten- und Finanzierungsplans detailliert
zu beziffern. Der Eigenanteil des Antragstellers sowie
Drittmittel sind auszuweisen. Antragsteller müssen
selbst prüfen, ob ein Rechtsanspruch auf anderweitige
Finanzierung besteht.

4.3 Mit der Antragstellung erklärt sich die Ordens-
gemeinschaft zugleich mit den Modalitäten und Aufla-
gen, die aus dieser Ordnung erwachsen, einverstanden.

5. Mittelvergabe und Vergabeausschuss

5.1 Die Mittelvergabe erfolgt, falls der Generalvikar
sich in einem Einzelfall diese Aufgabe nicht vorbehält,
über einen Vergabeausschuss, der seine Entscheidun-
gen einvernehmlich trifft.

5.2 Ihm gehören an:
• der Bischofsvikar für das Ordenswesen,
• der Ordensreferent,



• der Leiter der Abt. 2.2 Verwaltung.

5.3 Der Vergabeausschuss hat folgende Aufgaben:
• Feststellung der noch zur Verfügung stehenden

freien Mittel des Ordensfonds,
• Prüfung und Bewertung der Förderungsfähigkeit

der Anträge,
• Entscheidung über den Antrag und Festlegung

der Höhe der finanziellen Unterstützung,
• Entgegennahme der Verwendungsnachweise,
• Beschluss über Rückforderungen von Unter-

stützungen.

6. Bearbeitungs- und Vergabeverfahren

6.1 Anträge werden in der Abt. 2.2 durch das Or-
densbüro bearbeitet. Dort werden erforderliche Stel-
lungnahmen bei den Fachabteilungen des Bischöflichen
Generalvikariats eingeholt und eventuell erforderliche
Klärungen mit der antragstellenden Ordensgemein-
schaft vorgenommen. 

6.2 Erforderlichenfalls sind durch die Ordensge-
meinschaft ergänzende Unterlagen einzureichen.

6.3 Liegen die erforderlichen Unterlagen und Stel-
lungnahmen vor, trifft der Vergabeausschuss die Ent-
scheidung über die zu fördernden Maßnahmen und die
Höhe der jeweiligen finanziellen Unterstützung. Über fi-
nanzielle Unterstützungen bis zu einer Höhe von 5.000
Euro entscheidet der Ordensreferent.

6.4 Voraussetzung für die Bewilligung einer finan-
ziellen Unterstützung ist, dass die erforderlichen Finanz-
mittel im Ordensfonds vorhanden sind.

6.5 Über die Entscheidung des Vergabeausschus-
ses bzw. des Ordensreferenten wird die Ordensgemein-
schaft umgehend informiert.

6.6 Eine verbindliche Bewilligung erfolgt ausschließ-
lich in Form eines schriftlichen Bewilligungsbescheids
an die Ordensgemeinschaft durch den Ordensreferen-
ten. Darin werden die Höhe der bewilligten Mittel, der
Zeitpunkt der Auszahlung(en) sowie die mit der Bewilli-
gung verbundenen Auflagen schriftlich mitgeteilt.

6.7 Der Baubeginn muss spätestens bis zum 
31. Dezember des jeweiligen Jahres erfolgen, ansons-
ten verfällt die Zuschusszusage und eine neue Antrag-
stellung ist erforderlich.

7. Verwendungsnachweis

7.1 Die sachgerechte Verwendung der bewilligten
Mittel muss durch die Ordensgemeinschaft schriftlich
nachgewiesen werden. 

7.2 Der Verwendungsnachweis ist innerhalb von 3
Monaten nach Durchführung der Maßnahme vorzule-
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gen. Er umfasst:
• die differenzierte Einnahmen- und Ausgaben-

rechnung,
• Kopien der Ausgabe- und Einnahmebelege,
• einen Sachbericht.

7.3 Bewilligte Mittel sind – ggf. anteilig – zurückzu-
zahlen

• bei Abweichungen vom Kosten- und Finanzie-
rungsplan (z. B. Minderausgaben, Reduzierung
von Eigenmitteln),                                                    

• bei maßnahmenfremder Verwendung.

8. Gültigkeit

Diese Ordnung gilt ab dem 1. August 2022 und ist
zunächst auf den 31. Dezember 2022 befristet.

Aachen, den 1. Juli 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 72 Ordnung über die Gestellung von Or-
densmitgliedern

Die Ordnung über die Gestellung von Ordensmit-
gliedern vom 2. Februar 1995 (KIAnz für die Diözese Aa-
chen vom 15. Februar 1995, Nr. 27, S. 51-55), zuletzt
geändert am 13. Dezember 2018 (KIAnz für die Diözese
Aachen vom 1. Dezember 2019, Nr. 5, S. 3), wird wie
folgt geändert:

§ 4 Absatz (1) erhält folgende Fassung: 

Das Gestellungsgeld für das Jahr 2023 beträgt jähr-
lich 
für die Gestellungsgruppe I 76.320,00 €, 
für die Gestellungsgruppe II 63.000,00 €, 
für die Gestellungsgruppe III 46.200,00 €, 
für die Gestellungsgruppe IV 39.000,00 €. 

Diese Änderung tritt mit Wirkung vom 1. Januar
2023 in Kraft. 

Aachen, 8. Juli 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen 

Nr. 73 Satzung für kirchenmusikalische
Gruppen im Bistum Aachen vom 
1. August 2022 

Präambel

Das Zweite Vatikanische Konzil spricht in seiner
„Konstitution über die heilige Liturgie – Sacrosanctum
Concilium“ (SC) der Kirchenmusik eine hohe Bedeutung
zu: „Die überlieferte Musik der Gesamtkirche stellt einen



Reichtum von unschätzbarem Wert dar, ausgezeichnet
unter allen übrigen künstlerischen Ausdrucksformen vor
allem deshalb, weil sie als der mit dem Wort verbundene
Gesang einen notwendigen und integrierenden Be-
standteil der feierlichen Liturgie ausmacht“ (SC 112).
Daher vollziehen die kirchenmusikalischen Gruppen
„einen wahrhaft liturgischen Dienst“ (SC 29). Durch
ihren Gesang nehmen sie teil am Gotteslob der Kirche,
an ihrer Verkündigung und an der Weitergabe des Glau-
bens an die kommende Generation. Primärer Ort der
Tätigkeit der kirchenmusikalischen Gruppen ist der Got-
tesdienst. Aber auch Geistliche Konzerte stehen im
Dienste der Verkündigung und wollen auf ihre Weise den
Glauben bezeugen, bestärken und verkündigen.

In pastoraler und sozialer Hinsicht tragen die kir-
chenmusikalischen Gruppen den Aufbau der Gemeinde
mit. Sie fördern ihre tätige Teilnahme am Gottesdienst,
indem sie den Gemeindegesang unterstützen oder stell-
vertretend für die Gemeinde singen. Das Bistum Aachen
ist sich der besonderen Bedeutung der pastoralen wie
kulturellen Aufgabe und Notwendigkeit der Kirchenmu-
sik bewusst und fördert diese.

Die Kirchenmusik im Bistum Aachen ist geprägt von
der Vielfalt der unterschiedlichen kirchenmusikalischen
Gruppen. In den letzten Jahren und Jahrzehnten hat
sich die Landschaft der kirchenmusikalischen Gruppen
ausdifferenziert und in stilistischer Hinsicht eine wesent-
liche Verbreiterung erfahren.

Gleichzeitig ist die Kirchenmusik durch den Wandel
der gesellschaftlichen und kirchlichen Rahmenbedin-
gungen sowie der kirchlichen Strukturen vor viele He-
rausforderungen gestellt, die vor Ort jeweils individuelle
Lösungsansätze erfordern. Hierzu gehören Veränderun-
gen in der Chorbesetzung und der Stimmenzahl, pro-
jektweise oder dauerhafte Kooperationen mit anderen
kirchlichen und weltlichen Gruppen, die Vielfalt der litur-
gischen Formen, die Veränderungen in der Probenarbeit
aufgrund des sich wandelnden Arbeitslebens und Frei-
zeitverhaltens, der demographische Wandel und die 
Individualisierung bezüglich des ehrenamtlichen Enga-
gements.

Die folgende Ordnung versucht, einen Weg aufzu-
weisen, wie das Zusammenwirken der vielen Men-
schen, die sich zum Lobe Gottes engagieren, gelingen
kann.

§ 1 Organisation und Name 
1. Kirchenmusikalische Gruppen sind Einrichtun-

gen einer oder mehrerer katholischer Pfarrge-
meinden, die verbindlich im Dienste dieser
Gemeinde(n) stehen. 

2. Nach Absprache in der Pfarrei oder in der Ge-
meinschaft der Gemeinden (GdG) können sich
kirchenmusikalische Gruppen zusammenschlie-
ßen.

3. Innerhalb einer Pfarrei oder einer GdG können
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mehrere kirchenmusikalische Gruppen neben-
einander tätig sein. 

4. Sämtliche kirchenmusikalische Gruppen, ihre
Errichtung, Zusammenschlüsse sowie sonstige
Änderungen sind dem Bischöflichen Generalvi-
kariat, Fachbereich Kirchenmusik über den/die
Regionalkantor/-in mitzuteilen. Einmal jährlich
ist ein Überblick über die Struktur der kirchen-
musikalischen Gruppen bei dem/der zuständi-
gen Regionalkantor/-in einzureichen. Ge-
schäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

5. Der Diözesan-Cäcilien-Verband (DCV) ist die
übergeordnete kirchenmusikalische Organisa-
tion, die alle kirchenmusikalischen Gruppen ver-
tritt. 

6. Der DCV ist Mitglied im Allgemeinen Cäcilien-
Verband (ACV). 

§ 2 Aufgaben 
1. Hauptaufgabe der kirchenmusikalischen Grup-

pen ist die regelmäßige der Liturgie angemes-
sene Mitgestaltung der Gottesdienste,
insbesondere an Sonn- und Feiertagen. 

2. Diese umfasst die Pflege und Förderung und
Verbreitung von Kirchenmusik. Dabei sollen
nach Möglichkeit unterschiedliche musikalische
Formen und Stilepochen berücksichtigt werden.
Dazu gehören die Pflege
2.1 des Gregorianischen Chorals, 
2.2 der mehrstimmigen Kirchenmusik aller Stil-

epochen, 
2.3 des deutschen Liturgiegesangs und des Kir-

chenliedes, 
2.4 des Neuen Geistlichen Liedes und anderer

zeitgenössischer kirchlicher Musikrichtun-
gen,

2.5 der geistlichen Musik für Kinder, 
2.6 der Instrumentalmusik aller Stilepochen im

Gottesdienst.

Die Auswahl der Musik ist den ausführenden 
Gruppen und der Gottesdienstgemeinde anzupassen. 

3. Grundlagen für die Arbeit der kirchenmusikali-
schen Gruppen sind die geltenden kirchenmu-
sikalischen Richtlinien gemäß den Weisungen
des Zweiten Vatikanischen Konzils und der Di-
özese Aachen. 

4. Die kirchenmusikalischen Gruppen wirken nach
Möglichkeit auch bei geistlichen Konzerten, au-
ßerliturgischen kirchlichen Feiern sowie bei
überpfarrlichen Veranstaltungen für kirchenmu-
sikalische Gruppen mit. 

5. Die kirchenmusikalische Gruppe sollte den Kon-
takt zu anderen kirchenmusikalischen Gruppen,
auch überkonfessionell, pflegen. 

6. Die genannten Aktivitäten der kirchenmusikali-
schen Gruppen bedürfen des Einvernehmens
mit der Leitung der Gemeinde.



§ 3 Mitglieder
1. Die kirchenmusikalischen Gruppen bestehen

aus aktiven Mitgliedern und Ehrenmitgliedern. 
2. Aktive Mitglieder sind diejenigen, die als Musik-

ausübende oder Leiter/-in mitwirken. 
3. Ehrenmitglieder werden wegen besonderer Ver-

dienste auf Vorschlag des Leitungsgremiums
(siehe § 12,3 und 4) von der Mitgliederversamm-
lung gewählt. 

4. Für langjährige Zugehörigkeit zu einer kirchen-
musikalischen Gruppe verleiht der Diözesan-
Cäcilien-Verband Auszeichnungen. Die Bedin-
gungen für die Ehrungen sind in einer besonde-
ren Ordnung des Diözesan-Cäcilien-Verbandes
geregelt. 

§ 4 Pflichten der Mitglieder 
Die aktiven Mitglieder verpflichten sich, an den Proben,
Gottesdiensten und sonstigen Veranstaltungen, in
denen die jeweilige Gruppe mitwirkt, teilzunehmen.

§ 5 Rechte der Mitglieder 
1. Alle aktiven Mitglieder nehmen an den Ver-

sammlungen der kirchenmusikalischen Gruppe
teil. 

2. Aktives Wahlrecht besitzen alle aktiven Mitglie-
der, die das 14. Lebensjahr vollendet haben. 

3. Passives Wahlrecht besitzen alle aktiven Mitglie-
der, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. 

4. Innerhalb der kirchenmusikalischen Gruppen
können für Kinder und Jugendliche eigene Un-
tergruppen gebildet werden. Diese wählen je-
weils eine Sprecherin/einen Sprecher, die/der
mindestens das 14. Lebensjahr vollendet haben
muss und mit beratender Stimme dem Vorstand
angehört.

§ 6 Mitgliedsbeitrag
Ein Mitgliedsbeitrag kann erhoben werden. 

§ 7 Aufnahme 
1. Voraussetzungen für die aktive Mitgliedschaft

sind die Bereitschaft, bei allen Aktivitäten der
kirchenmusikalischen Gruppe mitzuwirken, ge-
sanglich-musikalische Eignung und die Bereit-
schaft zur Einordnung in die Gemeinschaft. 

2. Über die Aufnahme eines aktiven Mitgliedes
entscheidet die musikalische Leitung im Einver-
nehmen mit dem Leitungsgremium (siehe § 12,3
und 4).

§ 8 Austritt und Ausschluss 
1. Ein aktives Mitglied kann jederzeit seinen Aus-

tritt erklären. 
2. Ein aktives Mitglied kann durch das Leitungs-

gremium ausgeschlossen werden, wenn es sich
trotz erfolgter Ansprache ohne genügenden
Grund nicht am Leben der kirchenmusikalischen
Gruppe beteiligt oder den Bestrebungen der
Gruppe entgegenwirkt.
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Vor dem Ausschluss muss dem betreffenden
Mitglied die Möglichkeit zu einem klärenden Ge-
spräch mit dem Leitungsgremium angeboten
werden. Sollte das ausgeschlossene Mitglied
mit dieser Entscheidung nicht einverstanden
sein, hat es das Anrufungsrecht an die Gesamt-
gruppe, die dann mit einfacher Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder über den Verbleib des
Mitgliedes entscheiden kann. 

§ 9 Fördernde Personen
Fördernde Personen unterstützen die kirchenmusikali-
schen Gruppen ideell und finanziell. 

§ 10 Geistliche Leitung 
Die geistliche Leitung, die in der Regel dem jeweils zu-
ständigen Pfarrer obliegt, ist verantwortlich für die geist-
liche Betreuung der Gruppe. Sie kann aber auch an eine
andere geeignete Person delegiert werden. Die geistli-
che Leitung fördert die liturgische Bildung der aktiven
Mitglieder, vermittelt in Zusammenarbeit mit der musi-
kalischen Leitung das Verständnis der geistlichen Ge-
sangstexte und erklärt die Grundlagen für die Arbeit der
kirchenmusikalischen Gruppe. 

§ 11 Aufgaben der musikalischen Leitung 
1. musikalische Schulung und Leitung der Gruppe
2. Vermittlung des Sinns und Gehalts der geistli-

chen Texte und deren Umsetzung (evtl. gemein-
sam mit der geistlichen Leitung (§ 10)

3. Absprache mit der liturgischen Leitung über den
Einsatz der kirchenmusikalischen Gruppe

4. Auswahl der Kompositionen
5. Bestimmung der Probentermine im Einverneh-

men mit der kirchenmusikalischen Gruppe
6. Archivierung und Pflege des Notenbestands

(kann an ein Chormitglied delegiert werden)
7. Mitgliedschaft im Liturgieausschuss des Pfarrei-

rates (nach Möglichkeit).

§ 12 Struktur der kirchenmusikalischen Gruppen 
1. Für kirchenmusikalische Gruppen sind unter-

schiedliche Strukturen möglich:
A Vorstand
B Teamleitung
C Sprecher/-in
D Musikalische Leitung

2. Bis auf Kinder- und Jugendgruppen, für die nur
Form D möglich ist, können die musikalischen
Gruppen durch Mehrheitsbeschluss selbst über
ihre Organisationsform entscheiden. Wünscht
die Mehrheit der Gruppe eine Änderung der Or-
ganisationsform nach Ablauf der jeweiligen
Amtszeit des Leitungsgremiums (siehe § 12,3
und 4), so ist dazu innerhalb der nächsten zwei
bis sechs Wochen eine neue Mitgliederver-
sammlung einzuberufen, in der mit der absolu-
ten Mehrheit der stimmberechtigten aktiven
Mitglieder die Organisationsform geändert wer-



den kann. Bis zur Neuwahl der neuen Leitung
bleibt die bisherige Leitung im Amt. 
Nach Ablauf der jeweiligen Amtszeit innerhalb
der einzelnen Formen kann die Organisations-
form des Chores mit der absoluten Mehrheit der
Stimmen der anwesenden Mitglieder mit akti-
vem Wahlrecht geändert werden. 
Sollte dazu mehr als ein Wahlgang notwendig
sein, reicht im zweiten Wahlgang die einfache
Mehrheit. 

3. Modell A: Vorstand 
3.1 Den Vorstand bilden 

3.1.1 die geistliche Leitung, 
3.1.2 die musikalische Leitung,
3.1.3 der/die geschäftsführende Vorsit-
zende, 
3.1.4 der/die Schriftführer/-in,
3.1.5 der/die Kassenwart/-in,
3.1.6 Beiräte (z.B. Vertretung der Jugend). 

Die unter 3.1.3 bis 3.1.6 genannten Personen-
gruppen werden in der Jahreshauptversamm-
lung der kirchenmusikalischen Gruppen von den
anwesenden aktiven Mitgliedern mit einfacher
Stimmenmehrheit gewählt. Der Vorstand wird
alle zwei Jahre gewählt. Wiederwahl eines Vor-
standsmitgliedes ist zulässig. 

3.2 Aufgaben des Vorstandes 
3.2.1 Dem Vorstand obliegen alle Entschei-
dungen sowie die Geschäftsführung und die
Ausführung der Beschlüsse der Mitglieder-
versammlung, soweit sie nicht nach dieser
Satzung einem anderen vorbehalten sind. 
Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglie-
der. Bei Stimmengleichheit entscheidet die
geistliche Leitung. 
3.2.2 Die Aufgaben der geistlichen Leitung
sind unter § 10 erläutert. 
3.2.3 Die Aufgaben der musikalischen Lei-
tung sind unter § 11 erläutert. 
3.2.4 Der/die geschäftsführende Vorsit-
zende vertritt die Interessen der Mitglieder
der kirchenmusikalischen Gruppe, ist ver-
antwortlich für den reibungslosen Ablauf der
organisatorischen Erfordernisse und trägt
Sorge für eine gute Gemeinschaft in der kir-
chenmusikalischen Gruppe. Ihm/ihr obliegt
die Anweisung der Zahlungen. 
3.2.5 Der/die Schriftführer/-in führt den
Überblick über die Struktur der kirchenmu-
sikalischen Gruppe, das Protokoll über die
Veranstaltungen der kirchenmusikalischen
Gruppe, die Beschlüsse der Sitzungen, die
Anwesenheitsliste, besorgt den Schrift-
wechsel und erstellt den Jahresbericht. 
3.2.6 Der/die Kassenwart/-in verwaltet die
Kasse der kirchenmusikalischen Gruppe.
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Insbesondere trägt er/sie Sorge für den Ein-
gang von Beiträgen, tätigt nach Anweisung
des/der geschäftsführenden Vorsitzenden
Ausgaben und gibt in der Jahreshauptver-
sammlung den Kassenbericht. 
3.2.7 Die Beiräte helfen durch Rat und Tat
bei der Vorbereitung und Durchführung von
Entscheidungen, welche die Tätigkeit der
kirchenmusikalischen Gruppe betreffen.

4. Modell B Teamleitung:
4.1 Die Teamleitung bilden 

4.1.1 die geistliche Leitung, 
4.1.2 die musikalische Leitung, 
4.1.3 mindestens drei zu wählende Mitglie-
der aus der Gruppe der Mitglieder mit pas-
sivem Wahlrecht. 

Die unter Nr. 4.1.3 Genannten werden von den
anwesenden aktiven Mitgliedern für die Zeit von
zwei Jahren mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
wählt. Wiederwahl ist zulässig. 

4.2 Aufgaben der Teamleitung
4.2.1 Die Aufgaben der geistlichen Leitung
sind unter § 10 erläutert. 
4.2.2 Die Aufgaben der musikalischen Lei-
tung sind unter § 11 erläutert.
4.2.3 Dem Leitungsteam obliegen alle Ent-
scheidungen sowie die Geschäftsführung
und die Ausführung der Beschlüsse der Mit-
gliederversammlung, soweit sie nicht nach
dieser Satzung einem anderen vorbehalten
sind. Die Verteilung der Aufgaben analog zu
den Aufgaben der Vorstandsmitglieder 
(§ 12, 3.2.4 - 3.2.7) erfolgt im Team nach
dessen eigener Entscheidung. 

Die Teamleitung fasst ihre Beschlüsse mit ein-
facher Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die geistliche
Leitung. 

5 Modell C: Sprecher/-in
5.1 In diesem Modell wirken mit 

5.1.1 die geistliche Leitung, 
5.1.2 die musikalische Leitung,
5.1.3 der/die Sprecher/-in. 

5.2 Aufgaben in diesem Modell 
5.2.1 Die Aufgaben der geistlichen Leitung
sind unter § 10 erläutert. 
5.2.2 Die Aufgaben der musikalischen Lei-
tung sind unter § 11 erläutert. 
5.2.3 Der/die Sprecher/-in übernimmt die
Verantwortung für die im Modell A unter Auf-
gaben der Vorstandsmitglieder (§ 12, 3.2.4
- 3.2.7) genannten Tätigkeiten; er/sie kann
diese an Mitglieder der Gruppe delegieren. 



Der/die Sprecher/-in wird für die Zeit von zwei
Jahren von den anwesenden aktiven Mitglie-
dern mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt.
Wiederwahl ist zulässig. 

6. Modell D: Alleinverantwortliche musikalische
Leitung
6.1 In diesem Modell wirken mit

6.1.1 die geistliche Leitung, 
6.1.2 die musikalische Leitung.

6.2 Aufgaben in diesem Modell 
6.2.1 Die Aufgaben der geistlichen Leitung
sind unter § 10 erläutert. 
6.2.2 Die Aufgaben der musikalischen Lei-
tung sind unter § 11 erläutert. 

Bei diesem Modell werden die unter § 12, 3.2.4
– 3.2.7 genannten Aufgaben von der musikali-
schen Leitung der Gruppe wahrgenommen. In
Kinder- und Jugendchorgruppen können Aufga-
ben an Erziehungsberechtigte oder andere ge-
eignete Personen delegiert werden.

§ 13 Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung ist einzuberufen 

1.1 wenn es das Interesse der kirchenmusikali-
schen Gruppe erfordert, jedoch mindestens 

1.2 einmal jährlich (Jahreshauptversammlung), 
1.3 bei Ausscheiden, 

– Modell A: eines Mitglieds des Vorstandes,
– Modell B: eines Mitglieds des Leitungs-
teams, 

– Modell C: des Sprechers/der Sprecherin, 
1.4 binnen drei Monaten, wenn ein Drittel der

Mitglieder der kirchenmusikalischen Gruppe
dies verlangt. 

Eine Jahreshauptversammlung ist bei Modell D
nicht verpflichtend. 

2. Die Mitgliederversammlung ist schriftlich unter
Einhaltung einer Frist von zwei Wochen mit An-
gabe der Tagesordnung einzuberufen 
– Modell A: von dem/der geschäftsführenden

Vorsitzenden, 
– Modell B: von einem Mitglied des Leitungs-

teams in dessen Auftrag, 
– Modell C: für den Fall, dass der Sprecher/

die Sprecherin ausgeschieden oder verhin-
dert ist, von dem/der musikalischen Leiter/-
in. 

3. Den Vorsitz der Mitgliederversammlung führt
– Modell A: der/die geschäftsführende Vorsit-

zende,
– Modell B: ein Mitglied des Leitungsteams in

dessen Auftrag,
– Modell C: der Sprecher/die Sprecherin, bei

Verhinderung/Ausscheiden von dem/der 
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musikalischen Leiter/-in. 

4. Der Mitgliederversammlung obliegen
4.1 Die Entscheidung über die Organisations-

form des Chores. 
4.2 Die Entgegennahme 

4.2.1 des Jahresberichtes,
4.2.2 des Kassenberichtes sowie 
4.2.3 des Berichtes der Kassenprüfer/-innen 

4.3 die Entlastung
– Modell A: des Vorstandes,
– Modell B: des Leitungsteams, 
– Modell C: des Sprechers/der Sprecherin

4.4 die Wahl
– Modell A: des Vorstandes und der Kas-
senprüfer/-innen,

– Modell B: des Leitungsteams und der
Kassenprüfer/-innen, 

– Modell C: des Sprechers/der Sprecherin
und der Kassenprüfer/-innen. 

4.4.1 die Beratung und Beschlussfassung
über Anträge, die mindestens eine Woche
vor Beginn der Mitgliederversammlung
schriftlich beim Leitungsgremium eingegan-
gen sein müssen. 

4.5 die Entscheidung über Erhebung eines Mit-
gliedsbeitrages und ggf. dessen Höhe. 

5. Zur Gültigkeit von Wahlen und Beschlüssen ist
die einfache Stimmenmehrheit der anwesenden
Mitglieder erforderlich, sofern in dieser Satzung
nichts anderes bestimmt wird. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die geistliche Leitung. 

6. Über die in der Mitgliederversammlung gefass-
ten Beschlüsse ist eine Niederschrift anzuferti-
gen, und vom Verfasser zu unterzeichnen.
Jedes Mitglied der kirchenmusikalischen
Gruppe ist berechtigt, die Niederschrift einzuse-
hen. 

7. Die Mitgliederversammlung kann sich eine Ta-
gesordnung geben. 

8. Die Tagesordnung der Jahreshauptversamm-
lung enthält in der Regel einen Beitrag über Fra-
gen der Liturgie und Kirchenmusik gemäß § 2
Abs. 3. 

§ 14 Kassenprüfer/-innen
Die Kassenprüfer/-innen werden in der Jahreshauptver-
sammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Sie
haben eine jährliche Kassenprüfung vorzunehmen, und
darüber in der Jahreshauptversammlung zu berichten.
Sie können einmal wiedergewählt werden. 
Die Kassenprüfer/-innen dürfen nicht gleichzeitig 

– Modell A: Mitglieder des Vorstandes,
– Modell B: Mitglieder des Leitungsteams, 
– Modell C: Sprecher/-in 

sein. 



§ 15 Anschaffungen und Erwerbungen
1. Die musikalische Leitung verantwortet im Ein-

vernehmen mit der pfarrlichen Leitung der Ge-
meinde die Anschaffung neuer Gegenstände,
insbesondere die von Noten. 

2. Alle Anschaffungen der kirchenmusikalischen
Gruppe sowie Schenkungen gehen in das Ei-
gentum des zuständigen Trägers über. 

3. Die Pfarrgemeinde/GdG bezieht und finanziert
das offizielle Organ des Allgemeinen Cäcilien-
Verbandes für Deutschland, „Musica sacra“ für
mindestens eine ihrer kirchenmusikalischen
Gruppen. 
Den Mitgliedsbeitrag trägt der zuständige Trä-
ger. 

§ 16 Interventions- und Präventionsordnung 
Die Interventions- sowie die Präventionsordnung findet
in ihrer jeweils geltenden, im Kirchlichen Anzeiger für die
Diözese Aachen veröffentlichten Fassung Anwendung.

§ 17 Urheberrecht
Die geltenden Bestimmungen des Urheberrechtsschut-
zes (GEMA, VG-Musikedition etc.) sind einzuhalten. Auf
den Vertrag des Verbandes der Diözesen (VDD) mit der
GEMA sowie auf den Gesamtvertrag des VDD mit der
Verwertungsgesellschaft Musikedition einschließlich der
angeschlossenen Merkblätter wird hingewiesen.

§ 18 Auflösung oder Fusion
1. Die Auflösung einer kirchenmusikalischen

Gruppe kann nur in einer eigens mit dieser 
Tagesordnung einberufenen Mitgliederver-
sammlung beschlossen werden. Für einen Auf-
lösungsbeschluss ist eine einfache Mehrheit
aller anwesenden Mitglieder erforderlich. 

2. Treten in einer kirchenmusikalischen Gruppe un-
haltbare oder Ärgernis erregende Zustände ein,
die innerhalb der Pfarrgemeinde oder der GdG
nicht einvernehmlich geklärt werden können, so
ist dies durch die Leitung, dem Fachbereich Kir-
chenmusik im Bischöflichen Generalvikariat zu
berichten, der dann die Auflösung des Chores,
auch gegen den Willen der Mitglieder, anordnen
kann. Einspruch gegen die Auflösung ist inner-
halb von 2 Wochen ab Zugang der Auflösungs-
mitteilung zulässig. Die Entscheidung hierüber
liegt bei der zuständigen kirchlichen Schieds-
stelle. 

3. Bei der Auflösung der kirchenmusikalischen
Gruppe geht deren bestehendes Vermögen und
Inventar an den zuständigen Rechtsträger über,
der dieses ausschließlich für kirchenmusikali-
sche Zwecke zu verwenden hat.

4. Bei einer Fusion verschiedener kirchenmusika-
lischer Gruppen wird auch das jeweilige Vermö-
gen und Inventar der neu gegründeten
kirchenmusikalischen Gruppe zugeführt. 
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§ 19 Ergänzende Bestimmungen 
Soweit sich die Mitgliederversammlung oder der Vor-
stand bzw. das Leitungsteam eine Geschäftsordnung
geben, um sonstige Bestimmungen für die kirchenmu-
sikalische Gruppe zu erlassen, dürfen die getroffenen
Regelungen nicht im Widerspruch zu dieser Satzung
stehen. 

§ 20 Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 1. August 2022 in Kraft. Die Sat-
zung der Kirchenchöre vom 22. November 2001 wird
zum selben Zeitpunkt aufgehoben. 

Aachen, 1. August 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen 

Nr. 74 Beauftragung zum Begräbnisdienst
für Gemeinde- und Pastoralreferentin-
nen und -referenten

Gemeindereferentinnen und -referenten, Pastoralre-
ferentinnen und -referenten befähigen und stärken eh-
renamtliches Engagement. Dies gilt auch für den
Begräbnisdienst. Daher ist es sinnvoll, dass Gemeinde-
referentinnen und -referenten, Pastoralreferentinnen und
-referenten selbst für diesen Dienst beauftragt werden
können.

Vor diesem Hintergrund werden die Diözesanstatu-
ten des Bistums Aachen für Gemeindereferentinnen und
Gemeindereferenten vom 1. Oktober 2014 (KIAnz. für
die Diözese Aachen vom 1. Oktober 2014, Nr. 142, S.
219) sowie die Diözesanstatuten des Bistums Aachen
für Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten vom 
1. Oktober 2014 (KIAnz. für die Diözese Aachen vom 
1. Oktober 2014, Nr. 141, S. 214) jeweils unter dem Glie-
derungspunkt 6, Absatz 2, wie folgt geändert:                              

„Mit der bischöflichen Bestellung von Gemeindere-
ferentinnen/Gemeindereferenten ist verbunden, dass
eine Gemeindereferentin/ein Gemeindereferent durch
den Pfarrer bzw. den/die Leiter/-in eines Seelsorgebe-
reiches, wo es erforderlich ist, mit dem Dienst als Kom-
munionhelfer/-in, mit der Leitung von Gottesdiensten
sowie zum Begräbnisdienst beauftragt werden kann.“

„Mit der bischöflichen Bestellung von Pastoralrefe-
renten/Pastoralreferentinnen ist verbunden, dass ein
Pastoralreferent/eine Pastoralreferentin durch den Pfar-
rer bzw. den/die Leiter/-in eines Seelsorgebereiches, wo
es erforderlich ist, mit dem Dienst als Kommunionhel-
fer/-in, mit der Leitung von Gottesdiensten sowie zum
Begräbnisdienst beauftragt werden kann.“

Ein Antrag zur Beauftragung von Pastoralreferen-
ten/Pastoralreferentinnen bzw. Gemeindereferentin-
nen/Gemeindereferenten zum Begräbnisdienst an das
Bischöfliche Generalvikariat ist nicht mehr notwendig.



Außerdem wird unter den Gliederungspunkten 5.4,
5.5, 5.6, 5.8.2, 5.8.3 und 5.9 der Diözesanstatuten des
Bistums Aachen für Gemeindereferentinnen und Ge-
meindereferenten sowie der Diözesanstatuten des 
Bistums Aachen für Pastoralreferentinnen und Pastoral-
referenten die Bezeichnung „Hauptabteilung Pastoral-
personal“ durch die Bezeichnung „Hauptabteilung
Personal“ ersetzt.

Diese Änderungen treten zum 1. August 2022 in
Kraft.

Aachen, 15. Juni 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Bekanntmachungen des 
Generalvikariates

Nr. 75 Richtlinie „Einsatz von pastoralem
Personal des Bistums Aachen als
Schulseelsorger/ -innen an weiterfüh-
renden Schulen“

Die Richtlinie „Einsatz von pastoralem Personal des
Bistums Aachen als Schulseelsorger/-innen an weiter-
führenden Schulen“ vom 13. Oktober 2015 (KIAnz. für
die Diözese Aachen vom 1. Dezember 2015, Nr. 194, S.
274) wird wie folgt geändert:

Im gesamten Dokument wird die Bezeichnung
„Hauptabteilung Pastoralpersonal“ durch die Bezeich-
nung „Hauptabteilung Personal“ ersetzt. Die Gültigkeit
der Richtlinie wird über den 31. Dezember 2020 hinaus
verlängert und gilt bis auf weiteres.

Aachen, 15. Juni 2022
Dr. Andreas Frick

Generalvikar

Nr. 76 Projektmittel für die Ebene „Kirche
am Ort“

Für das Jahr 2023 können keine Projektmittel für in-
novative Projekte und zukunftsgerichtete Neuerungen
in der Pastoral der "Kirche am Ort" beantragt werden.
Die Förderung wird ausgesetzt. 2023 wird ein dem Ver-
änderungsprozess „Heute bei dir“ angepasstes Finan-
zierungskonzept für pastorale Projekte erarbeitet.

Die „Richtlinie zur Vergabe der Projektmittel“ des
Generalvikars vom 1. Oktober 2015 (KIAnz für die Di-
özese Aachen vom 1. Oktober 2015, Nr. 149, S. 192)
wird hiermit mit Gültigkeit zum 1. Januar 2023 außer
Kraft gesetzt. 

Für bereits genehmigte Projekte gibt es Übergangs-
lösungen. Folge- und Letztanträge können bis zum 
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31. Oktober 2022 an das Bischöfliche Generalvikariat, 
Hauptabteilung 1 – Pastoral / Schule / Bildung, Abt 1.2 
– Pastoral in Lebensräumen, Klosterplatz 7, 52062 
Aachen gerichtet werden. Neuanträge, die vor dieser 
Bekanntgabe eingegangen sind, werden im Vergabe-
ausschuss im Dezember bearbeitet.

Auskünfte erteilt: Ursula Schürmann, 
F. (02 41) 45 28 55, Fax (02 41) 45 25 54,
E-Mail: ursula.schuermann@bistum-aachen.de.

Kirchliche Nachrichten

Nr. 77 Personalchronik

Aus Datenschutzgründen werden personen-
bezogene Daten bzgl. Weihen, Beauftragungen, 
Ernennungen, Verlängerung von Ernennungen, 
Entpflichtungen, Versetzungen, Freistellungen 
für besondere Aufgaben, Eintritte in den 
Ruhestand, Ausscheiden aus dem Amt, 
Sterbefälle erst ab der Ausgabe 01/2023 in der 
Online-Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers 
veröffentlicht.



Nr. 78 Pontifikalhandlungen

Unser Bischof Dr. Helmut Dieser spendete am 
4. Juni 2022 im Hohen Dom zu Aachen zwei Diakonen 
unseres Priesterseminars die Priesterweihe:
Markus Terporten aus der Pfarrei St. Mariä Himmelfahrt, 
Bracht
André Vogelsberg aus der Pfarrei St. Hieronymus, Dah-
lem

Unser Bischof Dr. Helmut Dieser spendete das 
Sakrament der Firmung am 11.6. in St. Cosmas und 
Damian, Titz 42, am 12.6. in St. Joachim, Düren 52, am 
14.6. in St. Cornelius, Dülken 22, insgesamt 116 Firm-
lingen.

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser 
spendete Weihbischof Karl Borsch Herrn Philipp Fiala, 
Herrn Andreas Hahne und Herrn Marco Lennartz das 
Sakrament der Diakonenweihe am 11. Juni 2022 in St. 
Anna, Düren. 
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Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser be-
nedizierte Weihbischof Karl Borsch den in Erkelenz-
Keyenberg(neu) neu geschaffenen Kapellenbau am 
19. Juni 2022 als K a p e l l e nach der in den liturgi-
schen Büchern vorgesehenen Form.
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Verlautbarungen Seiner Heiligkeit
Papst Franziskus

Nr. 79 Botschaft von Papst Franziskus zum
Weltmissionssonntag 2022

»Ihr werdet meine Zeugen sein« (Apg 1,8).

Liebe Brüder und Schwestern,
diese Worte gehören zu dem letzten Gespräch des auf-
erstandenen Jesus mit seinen Jüngern, bevor er in den
Himmel auffuhr, wie es in der Apostelgeschichte be-
schrieben wird: »Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn
der Heilige Geist auf euch herabkommen wird; und ihr
werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz
Judäa und Samarien und bis an die Grenzen der Erde«
(1,8). Dies ist auch das Thema des Weltmissionssonn-
tags 2022, der uns jedes Jahr wieder zu Bewusstsein
bringt, dass die Kirche von Natur aus missionarisch ist.
Dieses Jahr gibt er uns die Gelegenheit, einiger wichti-
ger Jahrestage für das Leben und die Sendung der Kir-
che zu gedenken: der Gründung der Kongregation de
Propaganda Fide – heute „für die Evangelisierung der
Völker“ – vor 400 Jahren und des Werks der Glaubens-
verbreitung vor 200 Jahren, das zusammen mit dem
Kindermissionswerk und dem Missionswerk des Heili-
gen Apostels Petrus vor 100 Jahren die Anerkennung
als „päpstlich“ erhielt.

Befassen wir uns nun mit diesen drei Schlüsselbe-
griffen, die die drei Grundlagen des Lebens und der
Sendung der Jünger zusammenfassen: »Ihr werdet
meine Zeugen sein«, »bis an die Grenzen der Erde« und
»ihr werdet Kraft empfangen« vom Heiligen Geist.

1. »Ihr werdet meine Zeugen sein« – der Ruf an alle
Christen, Zeugnis für Christus abzulegen.

Dies ist der zentrale Punkt, das Herzstück der Lehre
Jesu an die Jünger im Hinblick auf ihre Sendung in der
Welt. Alle Jünger werden dank des Heiligen Geistes,
den sie empfangen werden, Zeugen Jesu sein: Sie wer-
den durch die Gnade zu solchen gemacht. Wo immer
sie hingehen werden, wo immer sie sein mögen. Wie
Christus der erste Gesandte, d.h. der Missionar des Va-
ters ist (vgl. Joh 20,21) und als solcher sein „treuer
Zeuge“ ist (vgl. Offb 1,5), so ist jeder Christ berufen,
Missionar und Zeuge Christi zu sein. Und die Kirche, die
Gemeinschaft der Jünger Christi, hat keine andere Sen-
dung, als die Welt zu evangelisieren, indem sie von
Christus Zeugnis gibt. Die Identität der Kirche ist es, zu
evangelisieren.

Eine vertiefte Lektüre des gesamten Textes verdeut-
licht einige Aspekte, die für die Sendung, die Christus
seinen Jüngern anvertraut hat, immer aktuell sind: »Ihr
sollt meine Zeugen sein«. Die Pluralform unterstreicht
den gemeinschaftlich-kirchlichen Charakter der missio-
narischen Berufung der Jünger. Jeder Getaufte ist in der
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Kirche und im Auftrag der Kirche zur Mission berufen:
Die Mission wird also gemeinsam, nicht individuell, in
Gemeinden und kirchlichen Gemeinschaften und nicht
aus eigener Initiative heraus durchgeführt. Und selbst
wenn es jemanden gibt, der in einer ganz besonderen
Situation den Evangelisierungsauftrag allein ausführt, so
tut und muss er das immer in Gemeinschaft mit der Kir-
che, die ihn gesandt hat, tun. Der hl. Paul VI. lehrte im
Apostolischen Schreiben Evangelii nuntiandi, einem Do-
kument, das mir sehr am Herzen liegt: »Evangelisieren
ist niemals das individuelle und isolierte Tun eines ein-
zelnen, es ist vielmehr ein zutiefst kirchliches Tun. Auch
der einfachste Prediger, Katechist oder Seelsorger, der
im entferntesten Winkel der Erde das Evangelium ver-
kündet, seine kleine Gemeinde um sich sammelt oder
ein Sakrament spendet, vollzieht, selbst wenn er ganz
allein ist, einen Akt der Kirche. Sein Tun ist durch insti-
tutionelle Beziehungen, aber auch durch unsichtbare
Bande und die verborgenen Wurzeln der Gnadenord-
nung eng verbunden mit der Glaubensverkündigung der
ganzen Kirche« (Nr. 60). Es ist in der Tat kein Zufall, dass
der Herr seine Jünger zu zweit in die Mission geschickt
hat; das Zeugnis der Christen für Christus hat vor allem
einen gemeinschaftlichen Charakter. Daher ist die Exis-
tenz einer Gemeinschaft, selbst einer kleinen, für die Er-
füllung des Auftrags von wesentlicher Bedeutung.

Zweitens sind die Jünger aufgefordert, ihr persönli-
ches Leben im Zeichen der Mission zu führen: Sie sind
von Jesus in die Welt gesandt, nicht nur um die Mission
zu erfüllen, sondern auch und vor allem, um die ihnen
anvertraute Mission zu leben; nicht nur um Zeugnis zu
geben, sondern auch und vor allem, um Zeugen Christi
zu sein. Wie der Apostel Paulus in wahrhaft bewegen-
den Worten sagt: »Immer tragen wir das Todesleiden
Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an
unserem Leib sichtbar wird« (2 Kor 4,10). Das Wesen
der Mission besteht darin, Zeugnis von Christus zu
geben, d. h. von seinem Leben, seinem Leiden, seinem
Tod und seiner Auferstehung aus Liebe zum Vater und
zur Menschheit. Es ist kein Zufall, dass die Apostel den
Ersatz für Judas unter denen suchten, die wie sie Zeu-
gen seiner Auferstehung gewesen waren (vgl. Apg 1,21).
Es ist Christus, und zwar der auferstandene Christus,
den wir bezeugen und dessen Leben wir weitergeben
müssen. Die Missionare Christi werden nicht ausge-
sandt, um sich selbst mitzuteilen, um ihre Qualitäten
und Überzeugungskraft oder ihre Fähigkeiten als Ma-
nager zur Schau zu stellen. Sie haben vielmehr die
höchste Ehre, Christus in Wort und Tat vorzustellen und
allen die Frohbotschaft seines Heils mit Freude und Of-
fenheit zu verkünden, so wie die ersten Apostel.

Daher ist der wahre Zeuge letztlich der „Märtyrer“,
derjenige, der sein Leben für Christus hingibt und damit
das Geschenk erwidert, das Er uns von sich selbst ge-
macht hat. »Der erste Beweggrund, das Evangelium zu
verkünden, ist die Liebe Jesu, die wir empfangen
haben; die Erfahrung, dass wir von ihm gerettet sind,
der uns dazu bewegt, ihn immer mehr zu lieben«. (Evan-



gelii gaudium, 264).

Was schließlich das christliche Zeugnis betrifft, so
bleibt die Feststellung des heiligen Pauls VI. immer gül-
tig: »Der heutige Mensch […] hört lieber auf Zeugen als
auf Gelehrte, und wenn er auf Gelehrte hört, dann des-
halb, weil sie Zeugen sind« (Evangelii nuntiandi, 41).
Daher ist das Zeugnis eines dem Evangelium gemäßen
Lebens der Christen für die Weitergabe des Glaubens
von grundlegender Bedeutung. Andererseits bleibt die
Aufgabe, Christi Person und Botschaft zu verkünden,
genauso notwendig. Tatsächlich fährt Paul VI. selbst
fort: »Ja, die Verkündigung, diese mündliche Proklama-
tion einer Botschaft, ist nach wie vor unverzichtbar. 
[…]. Das Wort bleibt immer aktuell, zumal wenn es die
Macht Gottes in sich trägt. Darum bleibt auch heute der
Grundsatz des hl. Paulus gültig: „Der Glaube gründet in
der Botschaft“ (Röm 10,17). Es ist also das vernom-
mene Wort, das zum Glauben führt« (ebd., 42).

Bei der Evangelisierung gehören also das Beispiel
des christlichen Lebens und die Verkündigung Christi
zusammen. Das eine dient dem anderen. Sie sind die
beiden Lungenflügel, mit denen jede Gemeinschaft
atmen muss, um missionarisch zu sein. Dieses vollstän-
dige, konsequente und freudige Zeugnis für Christus
wird sicherlich auch im dritten Jahrtausend die Anzie-
hungskraft für das Wachstum der Kirche sein. Ich for-
dere daher alle auf, den Mut, die Offenheit und die
parrhesia der ersten Christen wiederzugewinnen, um in
Wort und Tat und in allen Lebensbereichen Zeugnis für
Christus abzulegen.

2. »Bis an die Grenzen der Erde« – Die immerwäh-
rende Aktualität einer Sendung zur weltweiten Evange-
lisierung

Der auferstandene Herr fordert die Jünger auf, seine
Zeugen zu sein, und verkündet, wohin sie gesandt wer-
den: »in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien
und bis an die Grenzen der Erde« (Apg  1,8). Der uni-
verselle Charakter der Mission der Jünger tritt hier deut-
lich hervor. Sie unterstreicht die „zentrifugale“
geografische Bewegung, fast in konzentrischen Kreisen,
von Jerusalem, das von der jüdischen Tradition als Zen-
trum der Welt angesehen wird, nach Judäa und Sama-
rien und bis zu den „äußersten Grenzen der Erde“. Sie
werden nicht gesandt, um Proselytismus zu betreiben,
sondern um zu verkünden; Christen machen keinen
Proselytismus. Die Apostelgeschichte erzählt uns von
dieser Missionsbewegung: Sie zeichnet uns ein schö-
nes Bild von der Kirche, die „im Aufbruch ist“, um ihre
Berufung zu erfüllen, von Christus, dem Herrn, Zeugnis
abzulegen, geleitet von der göttlichen Vorsehung durch
die konkreten Umstände des Lebens. Die ersten Chris-
ten wurden nämlich in Jerusalem verfolgt und zerstreu-
ten sich deshalb nach Judäa und Samarien und legten
überall Zeugnis für Christus ab (vgl. Apg 8,1.4).

Etwas Ähnliches geschieht auch noch in unserer
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Zeit. Aufgrund von religiöser Verfolgung, Krieg und Ge-
walt sind viele Christen gezwungen, aus ihrer Heimat in
andere Länder zu fliehen. Wir sind diesen Brüdern und
Schwestern dankbar, die sich dem Leiden nicht ver-
schließen, sondern in den Ländern, die sie aufnehmen,
Zeugnis von Christus und der Liebe Gottes ablegen.
Paul VI. forderte sie dazu auf, in Anbetracht der »Ver-
antwortung, die die Auswanderer in ihren Gastländern
tragen« (Evangelii nuntiandi, 21). In der Tat erleben wir
immer häufiger, wie die Anwesenheit von Gläubigen ver-
schiedener Nationalitäten das Gesicht der Pfarrgemein-
den bereichert und sie universeller und katholischer
macht. Daher ist die Migrantenpastoral eine nicht zu
vernachlässigende missionarische Tätigkeit, die auch
den einheimischen Gläubigen helfen kann, die Freude
am christlichen Glauben, den sie empfangen haben,
wiederzuentdecken.

Die Angabe „bis an die Grenzen der Erde“ sollte die
Jünger Jesu zu allen Zeiten befragen und sie immer
wieder drängen, über die üblichen Orte hinauszugehen,
um von ihm Zeugnis abzulegen. Trotz aller Möglichkei-
ten, die der Fortschritt der Moderne mit sich bringt, gibt
es immer noch geografische Gebiete, in denen die mis-
sionarischen Zeugen Christi mit der Guten Nachricht
seiner Liebe noch nicht angekommen sind. Andererseits
wird es keine menschliche Realität geben, die den Jün-
gern Christi bei ihrer Mission fremd wäre. Die Kirche
Christi war, ist und wird immer „im Aufbruch“ sein zu
neuen geographischen, sozialen und existentiellen Ho-
rizonten, um auf „Grenzbereiche“ und menschliche Si-
tuationen zugehen, um von Christus und seiner Liebe
zu allen Männern und Frauen aller Völker, Kulturen und
sozialen Schichten Zeugnis abzulegen. In diesem Sinne
wird die Mission immer auch missio ad gentes sein, wie
uns das Zweite Vatikanische Konzil gelehrt hat, denn die
Kirche wird immer über ihre eigenen Grenzen hinausge-
hen müssen, um die Liebe Christi für alle zu bezeugen.
In diesem Zusammenhang möchte ich an die vielen
Missionare erinnern und ihnen danken, dass sie ihr
Leben damit verbracht haben, „aus sich herauszuge-
hen“ und die Nächstenliebe Christi gegenüber den vie-
len Brüdern und Schwestern zu verkörpern, denen sie
begegnet sind.

3. »Ihr werdet Kraft empfangen« vom Heiligen
Geist – Lasst euch immer vom Geist stärken und leiten

Als der auferstandene Christus den Jüngern ihre
Sendung verkündete, seine Zeugen zu sein, versprach
er ihnen auch die Gnade für eine so große Verantwor-
tung: »Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige
Geist auf euch herabkommen wird; und ihr werdet
meine Zeugen sein« (Apg 1,8). Laut der Apostelge-
schichte war es tatsächlich die Herabkunft des Heiligen
Geistes auf die Jünger Jesu, welche die erste Zeugnis-
handlung für den toten und auferstandenen Christus mit
einer kerygmatischen Verkündigung, der so genannten
Missionsrede des Petrus an die Bewohner Jerusalems,
auslöste. So beginnt die Ära der Evangelisierung der



Welt durch die Jünger Jesu, die vorher schwach, ängst-
lich und verschlossen gewesen waren. Der Heilige Geist
stärkte sie, gab ihnen Mut und Weisheit, um vor allen
Menschen Zeugnis für Christus abzulegen.

So wie »keiner kann sagen: Jesus ist der Herr!,
wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet« (1 Kor
12,3), so kann auch kein Christ ein volles und echtes
Zeugnis für Christus, den Herrn, ablegen ohne die In-
spiration und Hilfe des Geistes. Deshalb ist jeder mis-
sionarische Jünger Christi aufgerufen, die grundlegende
Bedeutung des Wirkens des Geistes zu erkennen, mit
ihm im täglichen Leben zu leben und ständig Kraft und
Inspiration von ihm zu empfangen. Gerade wenn wir uns
müde, unmotiviert und verloren fühlen, sollten wir daran
denken, uns im Gebet an den Heiligen Geist zu wenden,
der - das möchte ich noch einmal betonen – eine grund-
legende Rolle im missionarischen Leben spielt, um uns
von ihm erfrischen und stärken zu lassen, der göttli-
chen, unerschöpflichen Quelle neuer Energie und der
Freude, das Leben Christi mit anderen zu teilen. »Die
Freude des Heiligen Geistes zu empfangen ist eine
Gnade. Es ist die einzige Kraft, die wir haben können,
um das Evangelium zu verkündigen, um den Glauben
an den Herrn zu bekennen« (Botschaft an die Päpstli-
chen Missionswerke, 21. Mai 2020). Der Geist ist also
der eigentliche Protagonist der Mission: Er ist es, der
das richtige Wort zur richtigen Zeit auf die richtige Weise
verleiht.

Im Lichte des Wirkens des Heiligen Geistes wollen
wir auch die Missionsjubiläen des Jahres 2022 lesen.
Die Gründung der Heiligen Kongregation de propa-
ganda fide im Jahr 1622 war durch den Wunsch moti-
viert, den Missionsauftrag in den neuen Territorien zu
fördern. Das war eine Intuition der Vorsehung! Die Kon-
gregation hat entscheidend dazu beigetragen, dass der
Evangelisierungsauftrag der Kirche wirklich ein solcher
war, d.h. unabhängig von der Einmischung weltlicher
Mächte, um jene Ortskirchen zu gründen, die heute so
lebendig sind. Wir hoffen, dass die Kongregation, wie in
den vergangenen vier Jahrhunderten, mit dem Licht und
der Kraft des Geistes ihre Arbeit zur Koordinierung, Or-
ganisation und Belebung der missionarischen Aktivitä-
ten der Kirche fortsetzen und intensivieren wird.

Derselbe Geist, der die Weltkirche leitet, inspiriert
auch einfache Männer und Frauen für außergewöhnli-
che Missionen. So gründete eine junge Französin, Pau-
line Jaricot, vor genau 200 Jahren das Werk für die
Glaubensverbreitung; ihre Seligsprechung wird in die-
sem Jubiläumsjahr gefeiert. Obwohl sie sich in einer
ärmlichen Lage befand, nahm sie die Eingebung Gottes
an, ein Netz von Gebeten und Kollekten für die Missio-
nare aufzubauen, damit die Gläubigen aktiv an der Mis-
sion „bis an die Grenzen der Erde“ teilnehmen können.
Aus dieser genialen Idee heraus entstand der Weltmis-
sionssonntag, den wir jedes Jahr begehen und dessen
Kollekte in allen Gemeinden für den weltweiten Fonds
bestimmt ist, mit dem der Papst die missionarische Tä-
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tigkeit unterstützt.

In diesem Zusammenhang erinnere ich auch an den
französischen Bischof Charles de Forbin-Janson, der
das Kindermissionswerk ins Leben rief, um die Mission
unter Kindern zu fördern, unter dem Motto „Kinder
evangelisieren Kinder, Kinder beten für Kinder, Kinder
helfen Kindern in der ganzen Welt“; sowie an Frau
Jeanne Bigard, die das Missionswerk des Heiligen
Apostels Petrus ins Leben rief, um Seminaristen und
Priester in Missionsländern zu unterstützen. Diese drei
Missionswerke wurden vor genau einhundert Jahren als
„päpstlich“ anerkannt. Und unter der Inspiration und
Führung des Heiligen Geistes gründete der selige Paolo
Manna, der vor 150 Jahren geboren wurde, die heutige
Päpstliche Missionsunion, um Priester, Ordensmänner
und -frauen und das gesamte Volk Gottes für die Mis-
sion zu sensibilisieren und zu animieren. Paul VI. selbst
war Mitglied dieses Werkes, dessen päpstliche Aner-
kennung er bestätigte. Ich erwähne diese vier Päpstli-
chen Missionswerke wegen ihrer großen historischen
Verdienste und auch, um euch einzuladen, sich mit
ihnen in diesem besonderen Jahr über ihre Aktivitäten
zur Unterstützung des Evangelisierungsauftrags der
Weltkirche und der Ortskirchen zu freuen. Ich hoffe,
dass die Ortskirchen in diesen Werken ein solides In-
strument finden, um den missionarischen Geist im Volk
Gottes zu nähren.

Liebe Brüder und Schwestern, ich träume weiterhin
von der ganzen Kirche als eine missionarische und von
einer neuen Zeit des missionarischen Handelns der
christlichen Gemeinschaften. Und ich wiederhole
Moses’ Wunsch für das Volk Gottes auf dem Weg:
»Wenn nur das ganze Volk des Herrn zu Propheten
würde!« (Num 11,29). Ja, mögen wir alle in der Kirche
das sein, was wir schon durch die Taufe sind: Prophe-
ten, Zeugen, Missionare des Herrn! In der Kraft des Hei-
ligen Geistes und bis an die äußersten Grenzen der
Erde. Maria, Königin der Missionen, bitte für uns!

Rom, St. Johannes im Lateran, 6. Januar 2022, Er-
scheinung des Herrn.

+ Franziskus

Verlautbarungen der 
deutschen Bischöfe

Nr. 80 Aufruf der deutschen Bischöfe zum
Weltmissionssonntag 2022

Liebe Schwestern und Brüder, 

am 23. Oktober wird der diesjährige Weltmissi-
onssonntag begangen. Die Aktion der Missio-
Werke steht unter dem Motto „Ich will euch
Zukunft und Hoffnung geben“ (vgl. Jer 29,11). Der
Prophet Jeremia rief diese Verheißung einst seinen



nach Babylon verschleppten Landsleuten zu.
Seine Botschaft lautete: Gott ist bei euch, auch in
der fremden Stadt.

Im Mittelpunkt der Missio-Aktion steht die ke-
nianische Metropole Nairobi. Täglich strömen
Menschen aus dem Umland in diese Stadt. Sie
flüchten vor Perspektivlosigkeit, Gewalt und Dürre.
Sie hoffen auf Arbeit und eine bessere Zukunft. Für
die allermeisten aber endet die Suche in den gro-
ßen Slums.

Oft werden diese Armensiedlungen ausschließ-
lich als Orte von Elend und Aussichtslosigkeit be-
trachtet. Doch diese Sicht ist einseitig. Missio
bringt uns Menschen nahe, die sich den Heraus-
forderungen in einem neuen Umfeld stellen. Mit
Ideenreichtum und Mut meistern sie ihr Leben in
der riesigen Stadt und helfen sich gegenseitig.
Unter schwierigen Bedingungen entstehen neue
Formen, den Glauben geschwisterlich zu leben.

Liebe Schwestern und Brüder, am Sonntag der
Weltmission bitten wir Sie um ein Zeichen christli-
cher Solidarität mit den Menschen in Kenia und
weltweit. Beteiligen Sie sich an der Kollekte am
kommenden Sonntag mit einer großzügigen
Spende. Und bleiben Sie unseren Schwestern und
Brüdern im Gebet verbunden.

Für das Bistum Aachen
+ Dr. Helmut Dieser
Bischof von Aachen

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 16. Oktober 2022, in allen
Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen werden und den
Gemeinden darüber hinaus auch auf anderen geeigneten
Wegen bekannt gemacht werden. Der Ertrag der Kollekte am
23. Oktober 2022 ist ausschließlich für die Päpstlichen Missi-
onswerke Missio in Aachen und München bestimmt.

Sonstige Verlautbarungen 

Nr. 81 Siegel der katholischen Pfarrei 
St. Michael in Monschau-Höfen

1. Ungültigkeitserklärung
Die nachfolgenden Siegel der katholischen Pfarrei St.
Michael in Monschau-Höfen
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werden hiermit für ungültig erklärt.

2. Freigabe
Für das nachfolgend abgedruckte Siegel der katholi-
schen Pfarrei St. Michael in Monschau-Höfen

genehmigt am 8. August 2022, erfolgt die Freigabe nach
§ 10 Abs. 4 des Dekretes über das Kirchliche Siegelwe-
sen im Bistum Aachen (Siegelordnung) vom 14. Novem-
ber 2003, (KIAnz für die Diözese Aachen  vom 1. Januar
2004, Nr. 2, Seite 4).

Aachen, 8. August 2022
L. S. Christian Klüner

Bischöflicher Notar

Nr. 82 Siegel der katholischen Kirchenge-
meinde St. Michael in Monschau-
Höfen

Freigabe 
Für das nachfolgend abgedruckte Siegel der katholi-
schen Kirchengemeinde St. Michael in Monschau-
Höfen

genehmigt am 8. August 2022, erfolgt die Freigabe nach
§ 10 Abs. 4 des Dekretes über das Kirchliche Siegelwe-



sen im Bistum Aachen (Siegelordnung) vom 14. Novem-
ber 2003, (KIAnz für die Diözese Aachen  vom 1. Januar
2004, Nr. 2, Seite 4).

Aachen, 8. August 2022
L. S. Christian Klüner

Bischöflicher Notar

Nr. 83 Siegel der katholischen Pfarrei 
St. Josef in Monschau-Imgenbroich

1. Ungültigkeitserklärung
Das nachfolgende Siegel der katholischen Pfarrei St.
Josef in Monschau-Imgenbroich

wird hiermit für ungültig erklärt.

2. Freigabe                                                                                                                                              
Für das nachfolgend abgedruckte Siegel der katholi-
schen Pfarrei St. Josef in Monschau-Imgenbroich

genehmigt am 8. August 2022, erfolgt die Freigabe nach
§ 10 Abs. 4 des Dekretes über das Kirchliche Siegelwe-
sen im Bistum Aachen (Siegelordnung) vom 14. Novem-
ber 2003, (KIAnz für die Diözese Aachen  vom 1. Januar
2004, Nr. 2, Seite 4).

Aachen, 8. August 2022
L. S. Christian Klüner

Bischöflicher Notar
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Nr. 84 Siegel der katholischen Kirchenge-
meinde St. Josef in Monschau-Imgen-
broich

Freigabe
Für das nachfolgend abgedruckte Siegel der katholi-
schen Kirchengemeinde St. Josef in Monschau-Imgen-
broich

genehmigt am 8. August 2022, erfolgt die Freigabe nach
§ 10 Abs. 4 des Dekretes über das Kirchliche Siegelwe-
sen im Bistum Aachen (Siegelordnung) vom 14. Novem-
ber 2003, (KIAnz für die Diözese Aachen  vom 1. Januar
2004, Nr. 2, Seite 4).

Aachen, 8. August 2022
L. S. Christian Klüner

Bischöflicher Notar

Nr. 85 Siegel der katholischen Pfarrei 
St. Bartholomäus in Monschau-
Mützenich

1. Ungültigkeitserklärung
Das nachfolgende Siegel der katholischen Pfarrei St.
Bartholomäus in Monschau-Mützenich

wird hiermit für ungültig erklärt.

2. Freigabe
Für das nachfolgend abgedruckte Siegel der katholi-
schen Pfarrei St. Batholomäus in Monschau-Mützenich



genehmigt am 8. August 2022, erfolgt die Freigabe nach
§ 10 Abs. 4 des Dekretes über das Kirchliche Siegelwe-
sen im Bistum Aachen (Siegelordnung) vom 14. Novem-
ber 2003, (KIAnz für die Diözese Aachen  vom 1. Januar
2004, Nr. 2, Seite 4).

Aachen, 8. August 2022
L. S. Christian Klüner

Bischöflicher Notar

Nr. 86 Siegel der katholischen Kirchenge-
meinde St. Bartholomäus in Mon-
schau-Mützenich

1. Ungültigkeitserklärung
Das nachfolgende Siegel der katholischen Kirchenge-
meinde St. Bartholomäus in Monschau-Mützenich 

wird hiermit für ungültig erklärt.

2. Freigabe
Für das nachfolgend abgedruckte Siegel der katholi-
schen Kirchengemeinde St. Bartholomäus in Mon-
schau-Mützenich 
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genehmigt am 8. August 2022, erfolgt die Freigabe nach
§ 10 Abs. 4 des Dekretes über das Kirchliche Siegelwe-
sen im Bistum Aachen (Siegelordnung) vom 14. Novem-
ber 2003, (KIAnz für die Diözese Aachen  vom 1. Januar
2004, Nr. 2, Seite 4).

Aachen, 8. August 2022
L. S. Christian Klüner

Bischöflicher Notar

Nr. 87 Siegel der katholischen Pfarrei 
St. Cornelius in Monschau-Rohren

1. Ungültigkeitserklärung
Das nachfolgende Siegel der katholischen Pfarrei St.
Cornelius in Monschau-Rohren

wird hiermit für ungültig erklärt.

2. Freigabe
Für das nachfolgend abgedruckte Siegel der katholi-
schen Pfarrei St. Cornelius in Monschau-Rohren

genehmigt am 8. August 2022, erfolgt die Freigabe nach
§ 10 Abs. 4 des Dekretes über das Kirchliche Siegelwe-
sen im Bistum Aachen (Siegelordnung) vom 14. Novem-
ber 2003, (KIAnz für die Diözese Aachen  vom 1. Januar
2004, Nr. 2, Seite 4).

Aachen, 8. August 2022
L. S. Christian Klüner

Bischöflicher Notar



Nr. 88 Siegel der katholischen Kirchenge-
meinde St. Cornelius in Monschau-
Rohren

1. Ungültigkeitserklärung
Das nachfolgende Siegel der katholischen Kirchenge-
meinde St. Cornelius in Monschau-Rohren

wird hiermit für ungültig erklärt.

2. Freigabe
Für das nachfolgend abgedruckte Siegel der katholi-
schen Kirchengemeinde St. Cornelius in Monschau-
Rohren

genehmigt am 8. August 2022, erfolgt die Freigabe nach
§ 10 Abs. 4 des Dekretes über das Kirchliche Siegelwe-
sen im Bistum Aachen (Siegelordnung) vom 14. Novem-
ber 2003, (KIAnz für die Diözese Aachen  vom 1. Januar
2004, Nr. 2, Seite 4).

Aachen, 8. August 2022
L. S. Christian Klüner

Bischöflicher Notar

Nr. 89 Siegel der katholischen Pfarrei St.
Lambertus in Monschau-Kalterher-
berg

1. Ungültigkeitserklärung
Das nachfolgende Siegel der katholischen Pfarrei St.
Lambertus in Monschau-Kalterherberg
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wird hiermit für ungültig erklärt.

2. Freigabe
Für das nachfolgende Siegel der katholischen Pfarrei St.
Lambertus in Monschau-Kalterherberg

genehmigt am 8. August 2022, erfolgt die Freigabe nach
§ 10 Abs. 4 des Dekretes über das Kirchliche Siegelwe-
sen im Bistum Aachen (Siegelordnung) vom 14. Novem-
ber 2003, (KIAnz für die Diözese Aachen  vom 1. Januar
2004, Nr. 2, Seite 4).

Aachen, 8. August 2022
L. S. Christian Klüner

Bischöflicher Notar

Nr. 90 Siegel der katholischen Pfarrei Mariä
Geburt in Monschau

Freigabe 
Für das nachfolgende Siegel der katholischen Pfarrei
Mariä Geburt in Monschau

genehmigt am 8. August 2022, erfolgt die Freigabe nach
§ 10 Abs. 4 des Dekretes über das Kirchliche Siegelwe-
sen im Bistum Aachen (Siegelordnung) vom 14. Novem-
ber 2003, (KIAnz für die Diözese Aachen  vom 1. Januar



2004, Nr. 2, Seite 4).

Aachen, 8. August 2022
L. S. Christian Klüner

Bischöflicher Notar 

Nr. 91 Siegel der katholischen Kirchenge-
meinde Mariä Geburt in Monschau

1. Ungültigkeitserklärung
Das nachfolgende Siegel der katholischen Kirchenge-
meinde Mariä Geburt in Monschau

wird hiermit für ungültig erklärt.

2. Freigabe
Für das nachfolgend abgedruckte Siegel der katholi-
schen Kirchengemeinde Mariä Geburt in Monschau

genehmigt am 8. August 2022, erfolgt die Freigabe nach
§ 10 Abs. 4 des Dekretes über das Kirchliche Siegelwe-
sen im Bistum Aachen (Siegelordnung) vom 14. Novem-
ber 2003, (KIAnz für die Diözese Aachen  vom 1. Januar
2004, Nr. 2, Seite 4).

Aachen, 8. August 2022
L. S. Christian Klüner

Bischöflicher Notar

Nr. 92 Siegel der katholischen Pfarrei St.
Peter und Pankratius in Monschau-
Konzen

Freigabe 
Für das nachfolgend abgedruckte Siegel der katholi-
schen Pfarrei St. Peter und Pankratius in Monschau-
Konzen
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genehmigt am 8. August 2022, erfolgt die Freigabe nach
§ 10 Abs. 4 des Dekretes über das Kirchliche Siegelwe-
sen im Bistum Aachen (Siegelordnung) vom 14. Novem-
ber 2003, (KIAnz für die Diözese Aachen  vom 1. Januar
2004, Nr. 2, Seite 4).

Aachen, 8. August 2022
L. S. Christian Klüner

Bischöflicher Notar 

Nr. 93 Siegel der katholischen Pfarrei St.
Stephanus in Hückelhoven-Kleinglad-
bach

1. Ungültigkeitserklärung
Das nachfolgende Siegel der katholischen Pfarrei St.
Stephanus in Hückelhoven-Kleingladbach

wird hiermit für ungültig erklärt.

2. Freigabe
Für das nachfolgend abgedruckte Siegel der katholi-
schen Pfarrei St. Stephanus in Hückelhoven-Kleinglad-
bach



genehmigt am 8. August 2022, erfolgt die Freigabe nach
§ 10 Abs. 4 des Dekretes über das Kirchliche Siegelwe-
sen im Bistum Aachen (Siegelordnung) vom 14. Novem-
ber 2003, (KIAnz für die Diözese Aachen  vom 1. Januar
2004, Nr. 2, Seite 4).

Aachen, 8. August 2022
L. S. Christian Klüner

Bischöflicher Notar

Bekanntmachungen des 
Generalvikariates

Nr. 94 Hinweise zur Durchführung der 
Missio-Aktion 2022

Die Missio-Aktion zum Weltmissionssonntag lenkt
den Blick auf die kenianische Großstadt Nairobi. Unter
dem Bibelwort „Ich will euch Zukunft und Hoffnung
geben“ (Jer 29,11) stellt Missio Menschen vor, die mit
Ideenreichtum und Mut ihr Leben in der Großstadt meis-
tern. Oft werden Slums wie Kibera ausschließlich als
Orte von Armut und Ausweglosigkeit und die Menschen
als Opfer dargestellt. Missio möchte dieses Bild aufbre-
chen. Das Leitwort der Missio-Aktion drückt daher die
Zuversicht der Menschen aus, die mit kirchlichen Part-
nern an ihrer Seite, wie den Yarumal Missionaren und
den Little Sisters of Jesus, Veränderungen starten. Sie
nehmen ihre Angelegenheiten aus eigener Kraft in die
Hand und schaffen für sich und ihre Nächsten eine Zu-
kunft. 

Eröffnung der Missio-Aktion
Die bundesweite Missio-Aktion 2022 startet mit einem
Festwochenende vom 30. September bis 2. Oktober im
Bistum Dresden-Meißen. In einem feierlichen Pontifikal-
amt eröffnet Bischof Heinrich Timmerevers zusammen
mit Gästen aus Kenia am Sonntag (2. Oktober) offiziell
den Monat der Weltmission. 

Das Aktionsplakat zeigt die Zuversicht und Tatkraft,
mit denen die Menschen in Kibera ihr Leben gestalten.
Die Unternehmerin Linet Mboye ist eine von ihnen. Sie
folgt ihrem Traum, ein Zentrum zu eröffnen und den
Menschen zu helfen, die ihre Hilfe am meisten brau-
chen. Menschen wie Missio-Partner Pater Koffi beglei-
ten sie auf ihrem Weg. Bitte hängen Sie das Plakat gut
sichtbar in Ihrer Gemeinde aus wie zum Beispiel im
Schaukasten oder am Schriftenstand. Im Aktionsheft
mit liturgischen Bausteinen finden Sie Informationen
über das Schwerpunkthema des Monats der Weltmis-
sion, Anregungen zur Gestaltung von Gottesdiensten
und Aktionsideen für verschiedene Zielgruppen. Die
Hefte der Frauengebetskette sind separat bestellbar. Mit
der missio@home-Tüte kann der Oktober bewusst als
Monat der Weltmission auch zu Hause begangen wer-
den. Verteilen Sie die Tüten beispielsweise nach dem
Gottesdienst oder legen Sie diese im Schriftenstand
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aus. Das Solidaritätsessen „Die Welt an einem Tisch“
bringt Menschen zusammen. Neben einem gemeinsa-
men Essen steht hier das Gespräch im Vordergrund.
Material und Hilfestellung bei der Planung bietet das
kostenlose Gemeindepaket.

Am 16. Oktober soll in allen katholischen Gottes-
diensten der Aufruf der deutschen Bischöfe zum Welt-
missionssonntag verlesen werden. Legen Sie bitte die
Opfertüte aus bzw. verteilen Sie diese über Ihren Pfarr-
brief oder direkt an die Haushalte.

Missio-Kollekte am 23. Oktober
Die Missio-Kollekte findet am Sonntag der Weltmission,
dem 23. Oktober 2022, in allen Gottesdiensten (auch
am Vorabend) statt. Das jeweilige Generalvikariat über-
weist die Spenden, einschließlich der später eingegan-
genen, an die Missio-Werke. Auf ausdrücklichen
Wunsch der Bischöfe soll die Kollekte zeitnah und ohne
jeden Abzug von den Gemeinden über die Bistumskas-
sen an Missio weitergeleitet werden. Eine pfarrinterne
Verwendung der Kollektengelder, z.B. für Partner-
schaftsprojekte, ist nicht zulässig. Missio ist den Spen-
dern gegenüber rechenschaftspflichtig. Sobald das
Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es der Gemeinde
mit einem herzlichen Dank bekannt gegeben werden.

Informationen und Kontakt
Im August wird die Informationsmappe an alle Pfarrge-
meinden verschickt. Anfang September folgt der Ver-
sand der bestellten Materialien. Weitere Informationen
und Materialien sowie Veranstaltungshinweise finden
Sie auf www.missio-hilft.de/wms. 

Fragen zum Monat der Weltmission in den Diözesen
beantwortet gerne die Abteilung Inland: 
F.  (02 41) 75 07 26 3 oder post@missio-hilft.de. Über
bestellungen@missio-hilft.de oder F. (02 41) 75 0735 0,
Fax: (02 41) 75 07 33 6 können Sie alle Materialien zum
Weltmissionssonntag direkt bestellen. 

Nr. 95 Änderung bei der Beratungstätigkeit
der Orgel- und Glockensachverständi-
gen

Bau- und Erhaltungsmaßnahmen im Bereich des
Orgel- und Glockenwesens sind grundsätzlich im Bi-
schöflichen Generalvikariat, Hauptabteilung Pastoral /
Schule / Bildung, Abt. Grundfragen und -aufgaben der
Pastoral, Fachbereich Kirchenmusik, Klosterplatz 7,
52062 Aachen, F. (02 41) 45 25 25, Fax (02 41) 45 23 26,
E-Mail: michael.hoppe@bistum-aachen.de, zu melden.
Dieser teilt den entsprechenden Sachverständigen die
Beratungen zu und dokumentiert deren Tätigkeit. Die
vom Bistum Aachen ernannten Orgel- und Glocken-
sachverständigen arbeiten als Selbständige. 

Die Beratungstätigkeit der Orgel- und Glockensach-
verständigen unterliegt folgendem Verfahren:



• Die Beratung der Sachverständigen wird grund-
sätzlich durch die Kirchengemeinden/Kirchen-
gemeindeverbände (KG/KGV) schriftlich oder
per E-Mail beim Fachbereich Kirchenmusik im
Bischöfliche Generalvikariat angefragt. 

• Die Sachverständigen nehmen mit den KG/KGV
Kontakt auf und stellen – gemäß der jeweils gel-
tenden diözesanen Beratungsordnung – diesen
ihre Tätigkeit in Rechnung.

• Die Beratungskosten für die Orgel- und Glo-
ckensachverständigen wird durch den Fachbe-
reich Kirchenmusik unter der Voraussetzung,
dass die vorherige Zuteilung der Beratung durch
diesen erfolgt ist und der entsprechende Nach-
weis der entstandenen Kosten eingereicht wird,
erstattet.

Die Honorierung der im Bistum Aachen tätigen
Orgel- und Glockensachverständigen richtet sich nach
folgender Gebührenordnung:

1 Honorare
1.1 Beratungen 55,00 € / Std.
1.2 Ortstermine mit Beteiligung nach 

Sachverständigenordnung 55,00 € / Std.
1.3 Schriftliches Gutachten (Zustand, 

Bestand, vorzunehmende 
Arbeiten) 200,00 € / Std. 

– Festgebühr
1.4 Erstellung der Disposition 100,00 € / Std.

– Festgebühr
1.5 Ausschreibungsvorbereitung und 

Prüfung mit Vergabevorschlag 65,00 € / Std.
– Festgebühr

1.6 Ausführungsüberwachung 
und Abnahmevorbereitung 50,00 € / Std.

1.7 Schriftliche Abnahmeempfehlung 100,00 € / Std.
– Festgebühr

1.8 Überprüfung von Pflegeverträgen 25,00 € / Std.
– Festgebühr

2 Nebenkosten
2.1 Fahrtkosten für öffentliche Verkehrsmittel oder den

Einsatz des privat PKW nach Kilometern gemäß gel-
tenden Steuerbestimmungen

2.2 Teilnahme an Fachseminaren
Kostenerstattung für die durch den Fachbereich Kir-
chenmusik genehmigte Teilnahme an vom Bistum
anerkannten Fachtagungen                                                                                                      

Die Sachverständigen haben die Honorare und Ge-
bühren ordnungsgemäß zu versteuern. Honorare für
Konzerte oder Führungen der Sachverständigen fallen
nicht unter diese Gebührenordnung. Die vorstehende
Gebührenordnung tritt zum 1. September 2022 in Kraft
und löst die bisher geltenden Regelungen vom 10. No-
vember 2011 und 7. April 2014 ab.

Aachen, 8. August 2022 Rolf-Peter Cremer
Generalvikar i.V. 
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Nr. 96 Arbeitshilfe „Heiliger Abend und Weih-
nachten zu Hause“

Bereits zum 42. Mal gibt das Erzbischöfliche Gene-
ralvikariat Paderborn in diesem Jahr eine Broschüre mit
Anregungen zur Gestaltung des Heiligen Abends und
der Weihnachtszeit für Familien heraus. Das 16-seitige
Heft im DIN-A5-Format enthält das Weihnachtsevange-
lium, eine Auswahl von Liedern, Gebeten, Bildern und
Geschichten sowie praktische Vorschläge zur Gestal-
tung der Festtage. Es trägt den Titel „Wo der Frieden
beginnt“.

Weitere Informationen erteilt das Erzbischöfliche
Generalvikariat Paderborn, Andrea Jansen, F. (05 25 1)
12 51 92 5. Die Kosten je Heft belaufen sich auf 0,15 €.
Bestellungen bitte bis zum 16. September 2022 an: Bi-
schöfliches Generalvikariat, Hauptabteilung Pastoral /
Schule / Bildung, Abt. 1.1 Grundfragen und -aufgaben
der Pastoral, Klosterplatz 7, 52062 Aachen, Fax (02 41)
45 23 26, E-Mail abt.11@bistum-aachen.de. Die Auslie-
ferung der Hefte erfolgt Mitte November.

Nr. 97 Partnerschaftswoche Aachen-Kolum-
bien 2022

Die Woche der Partnerschaft zwischen dem Bistum
Aachen und der Kirche Kolumbiens findet in diesem
Jahr nicht wie versehentlich im Direktorium des Bistums
Aachen angegeben vom 4. bis 11. September sondern
vom 18. bis 25. September 2022 statt. Die acht Tage
vom dritten auf den vierten Sonntag im September wer-
den auch künftig der Zeitraum für diese Partnerschafts-
woche sein.

In diesem Jahr steht das 60-jährige Bestehen der
Partnerschaft im Mittelpunkt. Alle (Gottesdienst-) Ge-
meinden und Gemeinschaften sind eingeladen, an
einem der beiden Sonntage die Verbindung mit der 
kolumbianischen Schwesterkirche mit ins Gebet zu
nehmen. Die folgenden Bausteine können dazu bei Got-
tesdiensten genutzt werden:

Thematische Einführung:
Seit inzwischen 60 Jahren sind das Bistum Aachen und
die katholische Kirche Kolumbiens miteinander verbun-
den.

Den Anfang machten die deutschen Bischöfe, als
sie dem Impuls von Papst Pius XII. folgten, die Priester-
ausbildung in Lateinamerika zu fördern. Damals gab es
dort im Verhältnis zur Zahl der Gläubigen weltweit die
wenigsten Priester. Eine deutschlandweite Weihnachts-
kollekte für die Kirche Lateinamerikas wurde 1961 erst-
mals gehalten und sorgte für die Gründung des
Lateinamerika-Werks Adveniat. Die meisten deutschen
Diözesen übernahmen zusätzlich eine Patenschaft für
die Priesterausbildung in einem lateinamerikanischen
Land. Für die Bistümer Aachen und Würzburg war das



Kolumbien. Seit 1988 engagieren sich Menschen aus
dem Bistum Aachen im Verein action pro colombia für
die Einhaltung der Menschenrechte, die bis heute im
Partnerland viel zu oft missachtet werden. Seit 30 Jah-
ren sind deutsche Fachkräfte aus dem Bistum Aachen
in der Entwicklungszusammenarbeit in Kolumbien tätig.
2019 kam erstmals eine kolumbianische Fachkraft zu
uns. Ebenfalls seit 30 Jahren gehen junge Erwachsene
als Freiwillige von Organisationen unseres Bistums für
ein Jahr nach Kolumbien, um in den Partnerorganisa-
tionen mitzuarbeiten. Seit einigen Jahren arbeiten auch
kolumbianische Freiwillige in Aachener Partnerorgani-
sationen mit. Seit 2014 absolvieren kolumbianische Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten ein Zusatzstudium der
Sozialen Arbeit in Aachen. In den 60 Jahren dieser Part-
nerschaft haben sich vielfältige Verbindungen und
Freundschaften entwickelt. Menschen beiderseits des
Atlantiks tauschen sich aus und arbeiten zusammen,
lernen voneinander und unterstützen sich gegenseitig.

Fürbitten:
Gott aller Menschen, du willst, dass wir in Eintracht mit-
einander leben. Du lädst uns ein, diese deine und un-
sere Welt als gemeinsames Haus zu nutzen und zu
bewahren. Wir bitten Dich:
– Stärke alle, die in der Partnerschaftsarbeit in Kolum-
bien und im Bistum Aachen engagiert sind.
– Schenke den Menschen in Kolumbien, im Bistum Aa-
chen und weltweit die Erkenntnis, dass große Ziele nur
gemeinsam zu erreichen sind.
– Stehe allen bei, die weltweit unter bewaffneten Kon-
flikten leiden.
– Gib uns die Offenheit, auf andere zuzugehen und die
Erfahrung, dass Unterschiede bereichern können.
– Segne das synodale Bemühen der Ortskirchen in
Deutschland, Kolumbien und weltweit.
– Sei denen nah, deren irdischer Lebensweg zu Ende
geht oder gegangen ist.

Guter Gott, das Beispiel Jesu hat uns gezeigt, dass
dein Reich nicht in fernen Welten und Zeiten zu suchen
ist, sondern hier und jetzt beginnt. Lass uns dir ver-
trauen und in der Partnerschaft mit Kolumbien Zeichen
deiner Menschenliebe setzen. Amen.

Kirchliche Nachrichten
Nr. 98 Personalchronik
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Aus Datenschutzgründen werden personenbezogene Daten bzgl. Weihen, Beauftragungen, 
Ernennungen, Verlängerung von Ernennungen, Entpflichtungen, Versetzungen, Freistellungen für 
besondere Aufgaben, Eintritte in den Ruhestand, Ausscheiden aus dem Amt, Sterbefälle erst ab 
der Ausgabe 01/2023 in der Online-Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers veröffentlicht.
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Verlautbarungen der 
deutschen Bischöfe

Nr. 99 Aufruf der deutschen Bischöfe zum
Diaspora-Sonntag 2022

Liebe Schwestern und Brüder, 

„Ein Christ ist kein Christ“ – diese Worte des
Schriftstellers Tertullian brachten es schon vor
etwa 1.800 Jahren auf den Punkt: Christ sein kann
man nicht allein, sondern nur gemeinsam mit an-
deren. Die Erfahrung der Gemeinschaft mit Jesus
Christus und mit den Schwestern und Brüdern im
Glauben ist das Fundament eines gelungenen
Christseins. Darauf weist auch das Bonifatiuswerk
der deutschen Katholiken zum diesjährigen Dias-
pora-Sonntag hin. Die Aktion steht unter dem Leit-
wort „Mit DIR zum WIR“.

In den Diaspora-Regionen Nord- und Ost-
deutschlands, Nordeuropas und des Baltikums ist
die große Mehrheit der Bevölkerung anders- oder
nichtgläubig. Katholische Christen leben ihren
Glauben vielfach unter schwierigen Bedingungen.
Sie brauchen Räume und Gelegenheiten für Gebet
und Begegnung, für Kinder- und Jugendarbeit, für
den Dienst an denjenigen, die am Rande der Ge-
sellschaft stehen oder auf der Suche nach Sinn
sind. Die katholischen Gemeinden benötigen ka-
techetisches Material, Fahrzeuge für die weiten
Wege – und vor allem Menschen, die in der Seel-
sorge mitarbeiten. Angesichts dieser Herausforde-
rungen unterstützt das Bonifatiuswerk unsere
Glaubensgeschwister in der Diaspora in jährlich
etwa 800 Projekten.

Liebe Schwestern und Brüder, wir bitten Sie
anlässlich des Diaspora-Sonntags am 20. Novem-
ber um Ihr Gebet, Ihre Solidarität und um eine
großzügige Spende bei der Kollekte. Helfen Sie
mit, dass Gemeinschaft im Glauben auch in der Di-
aspora erlebbar bleibt. Denn keiner soll allein glau-
ben.

Für das Bistum Aachen
+ Dr. Helmut Dieser
Bischof von Aachen

Dieser Aufruf soll am Sonntag, dem 13. November 2022, in
allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen oder den
Gemeinden in einer anderen geeigneten Weise bekannt ge-
macht werden. Die Kollekte am Diaspora-Sonntag, dem 
20. November 2022, ist ausschließlich für das Bonifatiuswerk
der deutschen Katholiken bestimmt und ohne Abzüge weiter-
zuleiten.
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Bischöfliche Verlautbarungen 

Nr. 100 Gesetz über die Promulgation diöze-
saner Normen (Promulgationsgesetz –
PromG)

§ 1 Promulgation von Gesetzen und Gesetzen gleich-
gestellten Normen 
Diözesangesetze (can. 7 CIC) und Gesetzen gleichge-
stellte diözesane Normen sind bekannt zu machen. 
Gesetzen gleichgestellt sind Allgemeindekrete/General-
dekrete (can. 29 CIC), allgemeine Ausführungsdekrete
(can. 31 § 2 CIC) und  Statuten, die Kraft gesetzgeben-
der Gewalt erlassen werden (can. 94 § 3 CIC). Ein Ge-
setz bzw. ein Allgemeindekret/Generaldekret kann auch
als „Ordnung“, ein allgemeines Ausführungsdekret kann
auch als „Ausführungsbestimmung“ bezeichnet wer-
den.

§ 2 Reguläre Promulgation und Rechtskraft
(1) Gesetze und Gesetzen gleichgestellte Normen wer-
den durch Veröffentlichung im Kirchlichen Anzeiger (ab-
gekürzt KlAnz.) für die Diözese Aachen promulgiert.
(2) Sie erhalten Rechtskraft einen Monat nach Promul-
gation im Kirchlichen Anzeiger für die Diözese Aachen,
wenn nicht im Gesetz oder der gleichgestellten Norm
ein anderer Termin festgesetzt ist (can. 8 § 2 CIC). Die
Frist läuft ab Datum der jeweiligen Nummer des Kirch-
lichen Anzeigers. 

§ 3 Beschleunigte Promulgation und Rechtskraft
(1) Erscheint eine rechtzeitige Promulgation im regulären
Wege nicht möglich, so kann ein Gesetz oder eine Ge-
setzen gleichgestellte Norm in anderer geeigneter Weise
bekannt gemacht werden, der Ort bzw. das Medium der
Veröffentlichung ist im Gesetz zu benennen. 
(2) Es ist zu begründen, warum die beschleunigte Pro-
mulgation gewählt wird. Der Eintritt der Rechtskraft der
im beschleunigten Verfahren promulgierten Norm ist zur
Gültigkeit anzugeben; die Rechtskraft tritt frühestens
mit Beginn des Tages ein, der dem Tag der beschleu-
nigten Promulgation folgt. Im beschleunigten Verfahren
promulgierte Regelungen sind baldmöglichst im Kirch-
lichen Anzeiger bekannt zu machen. Datum und Modus
der beschleunigten Promulgation sind dabei anzuge-
ben.

§ 4 Instruktionen
(1) Die Bekanntmachung von Instruktionen kann wie in
§ 2 beschrieben erfolgen.
(2) Instruktionen werden zum Gebrauch derer gegeben,
die dafür sorgen müssen, dass Gesetze zur Ausführung
gelangen (can. 34 § 1 CIC). Für die Rechtskraft ist eine
rechtzeitige Zustellung an die amtliche Post- oder E-
Mail-Adresse der Rechtsanwender ausreichend. Die
Adressaten sind mit Beginn des Tages, der dem Tag des
Zugangs der Norm folgt, verpflichtet, sie anzuwenden,
wenn nicht der Normtext einen späteren Zeitpunkt fest-
setzt.



§ 5 Aufbewahrung
Die in § 12 Abs. 3 der Ordnung für die Aufbewahrung
und Kassation von Schriftgut und Schriften in den Pfarr-
gemeinden des Bistums Aachen (KlAnz. 1991, Nr. 127,
S. 122 ff.) geregelte Aufbewahrungspflicht in den Kir-
chengemeinden bzw. Pfarreien und sonstigen entspre-
chenden Dienststellen wird aufgehoben. Diese sind
jedoch verpflichtet, die gedruckten Bestände der Jahr-
gänge bis einschließlich 2022 weiterhin aufzubewahren.

§ 6 Inkrafttreten
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Dezember 2022
in Kraft.

Aachen, 15. September 2022

L.S. + Dr. Helmut Dieser
Bischof von Aachen

Anlage: Übersicht Bezeichnung Normen, Verpflichtung
zur Promulgation
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Nr. 101 Richtlinien des Bistums Aachen 
zum Quereinstieg in den Beruf 
Pastoralreferent/-in 

1. Zugangsvoraussetzungen 
Bewerber/-innen für einen Quereinstieg in den Beruf
des/der Pastoralreferenten/-in müssen einen Abschluss
als Diplom-Theologe/-in bzw. Magister Theologiae
nachweisen. In Absprache mit den diözesanen Verant-
wortlichen kann – u.U. auf der Basis von Ergänzungs-
prüfungen – auch ein anderer theologischer Studien-
gang anerkannt werden. Der erfolgreiche Abschluss des
Studiengangs entspricht dem Abschluss der Ersten
Dienstprüfung. Die Bewerber/-innen müssen in der
Regel zehn Jahre einen Beruf als Theologe/-in ausgeübt
haben und über einwandfreie Referenzen verfügen. Wei-
tere Voraussetzungen sind eine überzeugende perso-
nal-soziale Kompetenz, persönliche Spiritualität und
Kenntnisse des Berufsprofils von Pastoralreferenten/-
innen im Bistum Aachen.

2. Aufbau des Quereinstiegs
Interessenten/-innen absolvieren ein Bewerbungsver-
fahren bei der Hauptabteilung Personal mit dem Ziel der
Aufnahme in die Berufseinführung zum Pastoralreferen-
ten/zur Pastoralreferentin. Bei erfolgreicher Bewerbung
wird ein auf eineinhalb Jahre befristeter Arbeitsvertrag
als Pastoralassistent/-in nach den Bestimmungen der
KAVO zum Zwecke der Ausbildung geschlossen. Es
wird ein/e Pastoralreferent/-in als Mentor/-in benannt. 

Die Berufseinführung endet mit einer Dienstprüfung,
die den Prüfungselementen 3, 4 und 5 (pastoral -
praktische Prüfung, schriftliche Hausarbeit, Abschluss -
kolloquium) der Zweiten Dienstprüfung von
Gemeindeassistentinnen, Gemeindeassistenten, von
Pastoralassistentinnen, Pastoralassistenten entspricht
(siehe „Ordnung der Zweiten Dienstprüfung von Ge-
meindeassistentinnen, Gemeindeassistenten, von 
Pastoralassistentinnen, Pastoralassistenten und Prü-
fungselemente in der Berufseinführung der Seminaris-
ten im Bistum Aachen“ vom 1. April 2022, KIAnz. für die
Diözese Aachen vom 1. Mai 2022, Nr. 51, S. 116). Den
Zeitplan für die Ausbildung legt der Dienstgeber bei Ab-
schluss des Arbeitsvertrages fest. Während der Berufs-
einführung erfolgt eine Qualifizierung, die auf den mit
der jeweiligen Person vereinbarten Kompetenzerwerb
zugeschnitten ist und die die in den Richtlinien für die
zweite Bildungsphase der Priester, Pastoral- und Ge-
meindereferentinnen und -referenten genannten Inhalte
berücksichtigt (KIAnz. für die Diözese Aachen vom 1.
Juli 2021, Nr. 69, S.124). Es erfolgt keine Einbindung in
einen Pastoralkurs. Während der Berufseinführung fin-
den Auswertungsgespräche und Praxisbesuche mit
dem/der Pastoralassistenten/-in, dem/der Mentor/in
und Vertretern/-innen der Hauptabteilung Personal statt.
Es besteht während der Berufseinführung das Angebot
zu Exerzitien, Geistlicher Begleitung und Supervision.
Mit den Absolventen/-innen der Berufseinführung im
Quereinstieg wird vor Ende der Berufseinführung ein
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Übernahmegespräch geführt. Das Gespräch führen Ver-
treter/-innen der Hauptabteilung Personal. Zuvor erstellt
der/die Mentor/-in ein Stellungnahme. Danach wird über
die Bestellung zum Dienst als Pastoralreferent/-in ent-
schieden, für die neben den menschlichen und geistli-
chen Voraussetzungen der erfolgreiche Abschluss der
Berufseinführung (Dienstprüfung) maßgebend ist. 

3. Schlussbestimmungen 
Diese Richtlinien treten zum 1. September 2022 in Kraft
und ergänzen die zum 10. Juni 2021 in Kraft getretenen
Richtlinien für die zweite Bildungsphase der Priester,
Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten
(KIAnz. für die Diözese Aachen vom 1. Juli 2021, Nr. 69,
S.124).

Aachen, 8. August 2022
L. S. Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 102 Richtlinien des Bistums Aachen 
zum Quereinstieg in den Beruf 
Gemeindereferent/-in  

1. Zugangsvoraussetzungen 
Bewerber/-innen für den Quereinstieg in den Beruf
der/des Gemeindereferentin/-en müssen einen Studien-
abschluss in Pädagogik, im Lehramt (Primarstufe oder
Sekundarstufe I), in Sozialer Arbeit oder Sozialpädago-
gik (Diplom/Staatsexamen oder Bachelor) nachweisen.
Sie müssen in der Regel zehn Jahre den Beruf als Pä-
dagoge/-in, Religionslehrer/-in (Primarstufe oder Sekun-
darstufe I), Sozialarbeiter/-in oder Sozialpädagoge/-in
ausgeübt haben sowie eine mehrjährige qualifizierte eh-
renamtliche Mitarbeit in pastoralen Feldern vorweisen
und über einwandfreie Referenzen verfügen. Weitere
Voraussetzungen sind eine überzeugende personal-so-
ziale Kompetenz, persönliche Spiritualität und Kennt-
nisse des Berufsprofils von Gemeindereferenten/-innen
im Bistum Aachen. 

2. Aufbau des Quereinstiegs
Interessenten/-innen absolvieren ein Bewerbungsver-
fahren bei der Hauptabteilung Personal mit dem Ziel der
Aufnahme in die Berufseinführung zum Gemeinderefe-
renten/ zur Gemeindereferentin. Bei erfolgreicher Be-
werbung wird ein auf maximal vier Jahre befristeter
Arbeitsvertrag als Gemeindeassistent/-in nach den Be-
stimmungen der KAVO zum Zwecke der Ausbildung ge-
schlossen. Es wird ein/e Gemeindereferent/-in als
Mentor/-in benannt. 

Die Berufseinführung endet mit einer Dienstprüfung,
die den Prüfungselementen 3, 4 und 5 (pastoral -
praktische Prüfung, schriftliche Hausarbeit, Abschluss-
kolloquium) der Zweiten Dienstprüfung von
Gemeindeassistentinnen, Gemeindeassistenten, von
Pastoralassistentinnen, Pastoralassistenten entspricht
(siehe „Ordnung der Zweiten Dienstprüfung von Ge-



meindeassistentinnen, Gemeindeassistenten, von Pas-
toralassistentinnen, Pastoralassistenten und Prüfungs-
elemente in der Berufseinführung der Seminaristen im
Bistum Aachen“ vom 1. April 2022, KIAnz. für die Di-
özese Aachen vom 1. Mai 2022, Nr. 51, S. 116). Den
Zeitplan für die Ausbildung legt der Dienstgeber bei Ab-
schluss des Arbeitsvertrages fest. Während der Berufs-
einführung absolvieren die Gemeindeassistenten/-innen
ein Fernstudium entweder an der Katholischen Hoch-
schule in Paderborn im Studiengang „Angewandte
Theologie“ mit dem Abschluss Bachelor oder „Theolo-
gie im Fernkurs“ bei der Domschule Würzburg mit dem
Abschluss der Stufen Grundkurs, Aufbaukurs und Pas-
toraltheologischer Kurs. Der erfolgreiche Abschluss des
Studiengangs entspricht dem Abschluss der Ersten
Dienstprüfung.

Darüber hinaus erfolgt während der Berufseinfüh-
rung eine Qualifizierung, die auf den mit der jeweiligen
Person vereinbarten Kompetenzerwerb zugeschnitten
ist und die die in den Richtlinien für die zweite Bildungs-
phase der Priester, Pastoral- und Gemeindereferentin-
nen und -referenten genannten Inhalte berücksichtigt
(KIAnz. für die Diözese Aachen vom 1. Juli 2021, Nr. 69,
S.124). Es erfolgt keine Einbindung in einen Pastoral-
kurs. Während der Berufseinführung finden  Praxisbe-
suche und Auswertungsgespräche mit dem/der
Gemeindeassistenten/-in, dem/der Mentor/in und Ver-
tretern/-innen der Hauptabteilung Personal statt. Es be-
steht während der Berufseinführung das Angebot zu
Exerzitien, geistlicher Begleitung und Supervision. Mit
den Absolventen/-innen der Berufseinführung im Quer-
einstieg wird vor Ende der Berufseinführung ein Über-
nahmegespräch geführt. Das Gespräch führen
Vertreter/-innen der Hauptabteilung Personal. Zuvor er-
stellt der/die Mentor/in ein Stellungnahme. Danach wird
über die Bestellung zum Dienst als Gemeindereferent/-
in entschieden, für die neben den menschlichen und
geistlichen Voraussetzungen der erfolgreiche Abschluss
der Berufseinführung (Dienstprüfung) maßgebend ist. 

3. Schlussbestimmungen 
Diese Richtlinien treten zum 1. September 2022 in Kraft
und ergänzen die zum 10. Juni 2021 in Kraft getretenen
Richtlinien für die zweite Bildungsphase der Priester,
Pastoral- und Gemeindereferentinnen und -referenten
(KIAnz für die Diözese Aachen vom 1. Juli 2021, Nr. 69,
S.124).

Aachen, 8. August 2022
L. S. Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 103 Beschlüsse der Regionalkommission
Nordrhein-Westfalen der Arbeitsrecht-
lichen Kommission des Deutschen
Caritasverbandes e. V.

A. Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen
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der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen Ca-
ritasverbandes e. V. hat am 5. Juli 2022 folgenden Be-
schluss gefasst:

Änderungen der Anlagen 30 und 14 zu den AVR

I. Der Beschluss der Bundeskommission der Ar-
beitsrechtlichen Kommission vom 30. Juni 2022
zur Ärzte-Tarifrunde, Änderungen in den Anla-
gen 30 und 14 zu den AVR, wird hinsichtlich aller
dort beschlossenen mittleren Werte mit der
Maßgabe übernommen, dass alle dort be-
schlossenen mittleren Werte in derselben Höhe
und zu denselben Zeitpunkten, wie sie in Nr. XI.
des o.g. Beschlusses der Bundeskommission
enthalten sind, als neue Werte für den Bereich
der Regionalkommission Nordrhein-Westfalen
festgesetzt werden. Als Inkraftsetzungsdatum
im Sinne der Nr. VI. des o.g. Beschlusses der
Bundeskommission (§ 13b Anlage 30 – Einmal-
zahlung für das Jahr 2022) wird der 1. Juli 2022
bestimmt.

II. Inkrafttreten
Dieser Beschluss tritt zum 1. Januar 2022 in
Kraft.

B. Die Regionalkommission Nordrhein-Westfalen
der Arbeitsrechtlichen Kommission des Deutschen 
Caritasverbandes e. V. hat am 5. Juli 2022 folgenden
Beschluss gefasst:

I. Inkraftsetzung des und Wertefestsetzung zum
Abschnitt I des Teils II. der Anlage 7 AVR

1. Abschnitt I des Teils II der Anlage 7 AVR wird
für die praxisintegrierte Form der Ausbildung
der Heilerziehungspfleger für den Bereich der
Regionalkommission Nordrhein-Westfalen mit
Wirkung vom 1. August 2022 in Kraft gesetzt.
Zur konsekutiven Ausbildungsform findet Ab-
schnitt H des Teils II der Anlage 7 AVR Anwen-
dung.

2. § 3 Abs. 1 des Abschnitts I wird zur Umset-
zung und zur Wertefestsetzung für den Bereich
der Regionalkommission Nordrhein-Westfalen
mit Wirkung zum 1. August 2022 wie folgt ge-
fasst:
„Dieser Abschnitt findet auf die praxisintegrierte
Form der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger
für den Bereich der Regionalkommission Nord-
rhein-Westfalen Anwendung. Für Auszubildende
in praxisintegrierten Ausbildungsgängen im
Sinne dieses Abschnittes finden die Ausbil-
dungsvergütungshöhen nach § 3 Abs. 1 des Ab-
schnittes A des Teils II. der Anlage 7 AVR
Anwendung.“



3. Für den Bereich der Regionalkommission
NRW wird in Abschnitt I des Teils II. der Anlage
7 folgender neuer § 6 angefügt:
„§ 6 Anwendungsbeginn und Übergangsrege-
lung im Bereich der Regionalkommission Nord-
rhein-Westfalen
Die Anwendung nach § 3 Abs. 1 tritt mit 
Wirkung vom 1. August 2022 in Kraft. Der im 
Bereich der Regionalkommission Nordrhein-
Westfalen geltende Abschnitt J tritt mit Ablauf
des 31. Juli 2022 außer Kraft. Für Ausbildungs-
verhältnisse zur praxisintegrierten Ausbildung
der Erzieher, die am 31. Juli 2022 bestanden
haben und für die bislang der Abschnitt J oder
der für den Bereich der Regionalkommission
Nordrhein-Westfalen zuvor geltenden Abschnitt
F angewendet wurde, gilt Abschnitt J bis zum
Abschluss der Ausbildung fort.“

II. Inkrafttreten dieses Beschlusses

Dieser Beschluss tritt am 5. Juli 2022 in Kraft.

Die vorstehenden Beschlüsse setze ich für das Bis-
tum Aachen in Kraft.

Aachen, 12. September 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Nr. 104 Beschlüsse der Bundeskommission
der Arbeitsrechtlichen Kommission
des Deutschen Caritasverbandes e. V.

Die Bundeskommission der Arbeitsrechtlichen
Kommission des Deutschen Caritasverbandes e. V. hat
auf ihrer Sitzung am 30. Juni 2022 folgende Beschlüsse
gefasst:

A.

Tarifabschluss der Ärztinnen und Ärzte 2022
Änderungen in Anlage 30 und Anlage 14 AVR

I. In § 2 Satz 2 Anlage 30 AVR werden die Wörter „in
Höhe von 27,86 Euro“ durch die Wörter „ab 1. Juli
2022 in Höhe von 28,79 Euro“ ersetzt.

II. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 4 Anlage
30 AVR wie folgt geändert:
1. § 4 Anlage 30 AVR erhält folgende Bezeichnung:

„§ 4 Arbeit an Sonn- und Feiertagen sowie an
Wochenenden“

2. Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4
angefügt:
„(4) 1Abeitsleistungen (regelmäßige Arbeit, Be-
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reitschaftsdienst, Rufbereitschaft) am Wo-
chenende (Freitag ab 21 Uhr bis Montag 5
Uhr) dürfen an höchstens zwei Wochenen-
den im Kalendermonat angeordnet werden.
2Abweichend davon darf je Kalender -
vierteljahr für ein weiteres Wochenende Ar-
beitsleistung angeordnet werden. 3Die
Arbeitsleistung wird jeweils dem Kalender-
monat zugeordnet, in dem sie begonnen
hat. 4Darüber hinaus dürfen weitere 
Arbeitsleistungen (regelmäßige Arbeit, Be-
reitschaftsdienst, Rufbereitschaft) nur an -
geordnet werden, wenn andernfalls eine
Gefährdung der Patientensicherheit droht.
5Wochenenden, an denen gemäß Satz 4
weitere Arbeitsleistung angeordnet wurde,
sind innerhalb der nächsten drei Kalender-
monate als zusätzliche Wochenenden ohne
Arbeitsleistung zu gewähren. 6Dies gilt nicht
für Arbeitsleistungen, die an dem ersten
weiteren Wochenende im Kalenderviertel-
jahr erbracht worden sind. 7Sind nach Satz
5 zu gewährende freie Wochenenden nicht
innerhalb der Frist nach Satz 5 gewährt wor-
den, erhöht sich für die in dieser Zeit er-
brachte Arbeitsleistung bei Vollarbeit das
Entgelt je Stunde um 10 Prozent, bei Be-
reitschaftsdienst die Bewertung des Bereit-
schaftsdienstes gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 um
10 Prozentpunkte bzw. wird zusätzlich zum
Rufbereitschaftsentgelt ein Zuschlag von 10
Prozent des Entgelts gemäß § 7 Abs. 3 ge-
zahlt. 8Jedenfalls ein freies Wochenende pro
Monat ist zu gewährleisten.“

III. § 6 Anlage 30 AVR wird wie folgt geändert:
1. Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2022 werden in § 6

Absatz 8 Anlage 30 AVR nach Satz 3 folgende
neue Sätze 4 bis 7 eingefügt:
„4Im Kalendermonat sind nicht mehr als 13 Ruf-
bereitschaften zu leisten. 5Darüber hinausge-
hende Rufbereitschaften sind nur zu leisten,
wenn andernfalls eine Gefährdung der Patien-
tensicherheit droht. 6Bei teilzeitbeschäftigten
Ärztinnen und Ärzten ist die Höchstgrenze nach
Satz 4 entsprechend dem Verhältnis ihrer indi-
viduell vereinbarten durchschnittlichen regelmä-
ßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit
vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Ärztinnen
und Ärzte zu kürzen. 7Verbleibt bei der Berech-
nung nach Satz 6 ein Bruchteil, der mindestens
einen halben Dienst ergibt, wird er auf einen vol-
len Dienst aufgerundet; Bruchteile von weniger
als einem halben Dienst bleiben unberücksich-
tigt.

Anmerkung zu § 6 Absatz 8 Satz 4:
Eine Rufbereitschaft umfasst maximal die Zeit-
spanne von 24 Stunden.“



Der bisherige Satz 4 wird Satz 8.

2. Mit Wirkung ab dem 1. April 2022 werden die
Anmerkungen zu Absatz 10 Nr. 1 wie folgt ge-
fasst:
a) 1Für kleine Fachabteilungen kann die in Satz

1 genannte Zahl der Bereitschaftsdienste
auf maximal sieben Dienste pro Monat er-
höht werden. 2Darüber hinausgehende Be-
reitschaftsdienste sind nur zu leisten, wenn
andernfalls eine Gefährdung der Patienten-
sicherheit droht. 3Der Zuschlag gem. § 8
Abs. 3 Satz 1 erhöht sich ab mehr als vier
Bereitschaftsdiensten im Kalendermonat für
jede darüber hinaus geleistete Bereit-
schaftsdienststunde um 10,0 Prozent-
punkte. 4Die Ärztinnen und Ärzte, die
innerhalb eines Kalenderhalbjahres monat-
lich im Durchschnitt mehr als vier Bereit-
schaftsdienste leisten, erhalten zusätzlich
pro Kalenderhalbjahr einen Tag Zusatzur-
laub; die Höchsturlaubstage nach § 17 Ab-
satz 5 erhöhen sich jeweils um zwei Tage.
5Absatz 10 Satz 3 findet keine Anwendung. 

b) 1Kleine Fachabteilungen im Sinne dieser Re-
gelung sind nur solche, die unter direkter
Leitung einer Chefärztin, eines Chefarztes
oder einer leitenden Ärztin, eines leitenden
Arztes stehen und in denen fachlich zwin-
gend ein eigener Bereitschaftsdienst orga-
nisiert werden muss; hierunter fallen nicht
(fach-)bereichsübergreifende Dienste und
keine Dienste sogenannter „Bereitschafts-
dienstpools“. 2Kleine Fachabteilungen sind
nur Einheiten mit maximal 7,0 am Bereit-
schaftsdienst teilnehmenden Ärzten (VK-
Werte).

c) 1Voraussetzung für die Anwendung dieser
Regelung ist zum einen eine Dienstverein-
barung mit dem Inhalt, dass diese Regelung
angewandt wird und für welche kleine Fach-
abteilung sie gilt. 2Inhaltliche Veränderungen
der Regelung nach Anmerkung Nr. 1 a) bis
d) zu Absatz 10 sind durch die Dienstverein-
barung nicht möglich. 3Weitere Vorausset-
zung ist die schriftliche Zustimmung der
betroffenen Ärztin, des betroffenen Arztes
gegenüber dem Dienstgeber zur Leistung
der zusätzlichen Bereitschaftsdienste nach
Anmerkung Nr. 1 a) zu Absatz 10. 4Mit der
Zustimmung kann freiwillig eine höhere Zahl
an Bereitschaftsdiensten, als in Absatz a)
Satz 1 festgelegt, vereinbart werden. 5Die
Ärztin, der Arzt kann die Zustimmung nach
Satz 3 sowie die Vereinbarung nach Satz 4
mit einer Frist von sechs Monaten schriftlich
widerrufen. 6Der Dienstgeber darf eine Ärz-
tin, einen Arzt nicht benachteiligen, weil die
Zustimmung nicht erklärt bzw. eine höhere
Zahl an Bereitschaftsdiensten nicht verein-
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bart oder jeweils widerrufen wird.“
d) Die Regelung nach Anmerkung Nr. 1 zu Ab-

satz 10 ist befristet bis zum 31. Dezember
2025.

3. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 werden die
Anmerkungen Nr. 1a und 1c zu Absatz 10 wie
folgt gefasst:
„a) 1Für kleine Fachabteilungen kann die in Satz

1 genannte Zahl der Bereitschaftsdienste
auf maximal sieben Dienste pro Monat er-
höht werden. 2Darüber hinausgehende Be-
reitschaftsdienste sind nur zu leisten, wenn
andernfalls eine Gefährdung der Patienten-
sicherheit droht. 3Der Zuschlag gem. § 8
Abs. 3 Satz 1 erhöht sich ab mehr als vier
Bereitschaftsdiensten im Kalendermonat für
jede darüber hinaus geleistete Bereit-
schaftsdienststunde um 10,0 Prozent-
punkte. 4Die Ärztinnen und Ärzte, die
innerhalb eines Kalenderhalbjahres monat-
lich im Durchschnitt mehr als vier Bereit-
schaftsdienste leisten, erhalten zusätzlich
pro Kalenderhalbjahr einen Tag Zusatzur-
laub; die Höchsturlaubstage nach § 17 Ab-
satz 5 erhöhen sich jeweils um zwei Tage. 
5§ 8 Abs. 3 Sätze 3 und 4 bleiben unberück-
sichtigt. 6Auf die in den Sätzen 1, 3 und 4
genannten Zahlen von Bereitschaftsdiens-
ten finden bei teilzeitbeschäftigten Ärztinnen
und Ärzten die Regelungen gemäß § 8 Abs.
3 Sätze 5 und 6 entsprechend Anwendung.“

„c) 1Voraussetzung für die Anwendung dieser
Regelung ist zum einen eine Dienstvereinba-
rung mit dem Inhalt, dass diese Regelung
angewandt wird und für welche kleine Fach-
abteilung sie gilt. 2Inhaltliche Veränderungen
der Regelung nach Anmerkung Nr. 1 a) bis
d) zu Absatz 10 sind durch die Dienstverein-
barung nicht möglich. 3Weitere Vorausset-
zung ist die schriftliche Zustimmung der
betroffenen Ärztin, des betroffenen Arztes
gegenüber dem Dienstgeber zur Leistung
der zusätzlichen Bereitschaftsdienste nach
Anmerkung Nr. 1 a) zu Absatz 10. 4Mit der
Zustimmung kann freiwillig eine höhere Zahl
an Bereitschaftsdiensten, als in Absatz a)
Satz 1 i.V.m. Satz 6 festgelegt, vereinbart
werden. 5Die Ärztin, der Arzt kann die Zu-
stimmung nach Satz 3 sowie die Vereinba-
rung nach Satz 4 mit einer Frist von sechs
Monaten schriftlich widerrufen. 6Der Dienst-
geber darf eine Ärztin, einen Arzt nicht 
benachteiligen, weil die Zustimmung nicht
erklärt bzw. eine höhere Zahl an Bereit-
schaftsdiensten nicht vereinbart oder jeweils
widerrufen wird.“

4. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 6 Ab-



satz 10 Anlage 30 AVR wie folgt gefasst:
„1Bei der Anordnung von Bereitschaftsdiensten
gemäß der Absätze 2 bis 5 hat die Ärztin/der
Arzt grundsätzlich innerhalb eines Kalendermo-
nats nur bis zu vier Bereitschaftsdienste zu leis-
ten. 2Abweichend davon dürfen in einem
Kalendermonat pro Kalendervierteljahr fünf Be-
reitschaftsdienste angeordnet werden, die von
der Ärztin/dem Arzt zu leisten sind. 3Darüber hi-
nausgehende Bereitschaftsdienste sind nur zu
leisten, wenn andernfalls eine Gefährdung der
Patientensicherheit droht. 4Bei teilzeitbeschäf-
tigten Ärztinnen und Ärzten ist die Höchstgrenze
nach Satz 1 entsprechend dem Verhältnis ihrer
individuell vereinbarten durchschnittlichen re-
gelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen Ar-
beitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäftigter
Ärztinnen und Ärzte zu kürzen. 5Verbleibt bei der
Berechnung nach Satz 4 ein Bruchteil, der min-
destens einen halben Dienst ergibt, wird er auf
einen vollen Dienst aufgerundet; Bruchteile von
weniger als einem halben Dienst bleiben unbe-
rücksichtigt.“

Die Anmerkungen zu Absatz 10 Nr. 2 werden
wie folgt gefasst:

„1Bereitschaftsdienste bis zu vier Stunden von
Montag 5 Uhr bis Freitag 21 Uhr werden mit 0,5
eines Dienstes gewertet. 2Bei der Teilung von
Wochenenddiensten werden Bereitschafts-
dienste bis zu maximal zwölf Stunden mit 0,5
eines Dienstes gewertet.

5. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 6 Ab-
satz 11 Satz 2 Anlage 30 AVR wie folgt gefasst:
„2Wird die vorstehende Frist nicht eingehalten,
so erhöht sich die Bewertung des Bereitschafts-
dienstes gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 für jeden
Dienst des zu planenden Folgemonats um 17,5
Prozentpunkte bzw. wird zusätzlich zum Rufbe-
reitschaftsentgelt ein Zuschlag von 17,5 Prozent
des Entgelts gemäß § 7 Abs. 3 bei jedem Dienst
des zu planenden Folgemonats gezahlt.“

6. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 6 Ab-
satz 11 Satz 5 Anlage 30 AVR wie folgt gefasst:
„5Liegen bei einer notwendigen Dienstplanän-
derung nach Satz 3 zwischen der Dienstplanän-
derung und dem Antritt des Dienstes weniger
als drei Tage, erhöht sich die Bewertung des Be-
reitschaftsdienstes gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 um
17,5 Prozentpunkte bzw. wird zusätzlich zum
Rufbereitschaftsentgelt ein Zuschlag von 17,5
Prozent des Entgelts gemäß § 7 Abs. 3 gezahlt.“

7. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird § 6 Ab-
satz 12 Anlage 30 AVR wie folgt gefasst:
„(12) 1Bei vollzeitbeschäftigten Ärztinnen und
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Ärzten, die sowohl Bereitschaftsdienst als
auch Rufbereitschaft leisten, gilt, dass
diese im Kalendermonat
bei einem Bereitschaftsdienst höchstens
noch zu zehn Rufbereitschaften, 
bei zwei Bereitschaftsdiensten höchstens
noch zu sieben Rufbereitschaften, 
bei drei Bereitschaftsdiensten höchstens
noch zu vier Rufbereitschaften und 
bei vier Bereitschaftsdiensten zu keiner
Rufbereitschaft 
sowie
bei bis zu vier Rufbereitschaften höchs-
tens noch zu drei Bereitschaftsdiensten, 
bei bis zu sieben Rufbereitschaften
höchstens noch zu zwei Bereitschafts-
diensten, 
bei bis zu zehn Rufbereitschaften höchs-
tens noch zu einem Bereitschaftsdienst
und 
bei mehr als zehn Rufbereitschaften zu
keinem Bereitschaftsdienst 
herangezogen werden dürfen. 2Bei teil-
zeitbeschäftigten Ärztinnen und Ärzten ist
das Verhältnis ihrer individuell vereinbar-
ten durchschnittlichen regelmäßigen Ar-
beitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit
vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Ärz-
tinnen und Ärzte zu berücksichtigen.

Anmerkungen zu Absatz 12 Satz 2:

1. Bei teilzeitbeschäftigten Ärztinnen und
Ärzten, die sowohl Bereitschaftsdienst als
auch Rufbereitschaft leisten, wird ein Be-
reitschaftsdienst mit 13 Punkten und eine
Rufbereitschaft mit 4 Punkten gewertet.

2. Die zulässige Anzahl gemäß § 6 Abs. 8
Satz 4 und § 6 Abs. 10 Satz 1 gilt dann
als erreicht, wenn die gegenseitige An-
rechnung der Dienste einen Punktwert
entsprechend dem Verhältnis ihrer indivi-
duell vereinbarten durchschnittlichen re-
gelmäßigen Arbeitszeit zur regelmäßigen
Arbeitszeit vergleichbarer vollzeitbeschäf-
tigter Ärztinnen und Ärzte (52 Punkte) er-
reicht.

3. Ein Rest von bis zu 3 Punkten bleibt hier-
bei unberücksichtigt.“

IV. Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2022 wird § 7 Anlage 30
AVR wie folgt geändert:
1. In Absatz 3 werden nach dem Satz 9 folgende

neue Sätze 10 bis 12 angefügt:
„10Ab der vierzehnten Rufbereitschaft im Kalen-
dermonat erhält die Ärztin/der Arzt zusätzlich
zum Rufbereitschaftsentgelt einen Zuschlag von
10 Prozent des Entgelts gemäß § 7 Abs. 3. 11Der
Zuschlag nach Satz 10 erhöht sich nach jeder
weiteren dritten Rufbereitschaft um jeweils wei-



tere 10 Prozentpunkte. 12Teilzeitbeschäftigte
Ärztinnen und Ärzte erhalten den Zuschlag nach
Satz 10 ab Überschreitung der sich aus § 6 Abs.
8 Sätze 6 und 7 ergebenden Anzahl an Rufbe-
reitschaften.

2. Die Anmerkung zu Absatz 3 wird wie folgt er-
gänzt:
„2. Die Regelung in Satz 11 führt dazu, dass der

Zuschlag für die vierzehnte bis sechzehnte
Rufbereitschaft in einem Kalendermonat 10
v.H., die siebzehnte bis neunzehnte Rufbe-
reitschaft 20 v.H. usw. beträgt.“

3. Nach Absatz 3 wird folgender neuer Absatz 4
eingefügt:
„(4) 1Für die Inanspruchnahme in der Zeit zwi-

schen 0 Uhr und 6 Uhr erhält die Ärztin/der
Arzt zusätzlich zu dem Entgelt für Überstun-
den sowie für etwaige Zeitzuschläge nach §
7 Abs. 1 für die von § 7 Abs. 3 Sätze 4 bzw.
6 erfassten Zeiten einen Zuschlag in Höhe
von 50 Prozent des Rufbereitschaftsentgelts
nach § 7 Abs. 3 Satz 5. 2Bei Inanspruchnah-
mezeiten gemäß § 7 Abs. 3 Satz 4 und 6
werden zur Berechnung des Zuschlags
nach Satz 1 abweichend von § 7 Abs. 3 Satz
4 und 6 Inanspruchnahmezeiten in der Zeit
zwischen 0 Uhr und 6 Uhr von unter einer
Stunde auf eine Stunde gerundet; über-
schreitet die Addition der Inanspruchnah-
mezeiten in der Zeit zwischen 0 Uhr und 6
Uhr die Zeitspanne von einer Stunde, findet
keine Rundung statt. 3Der Zuschlag nach
Satz 1 ist auf die im Folgemonat geäußerte
Erklärung der Ärztin/des Arztes hin im Ver-
hältnis 1:1 bis zum Ende des dritten Kalen-
dermonats in Freizeit auszugleichen; Satz 1
der Anmerkung zu § 7 Abs. 1 Satz 2 Buch-
stabe d findet entsprechende Anwendung.“

4. Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden Absätze
5 und 6.

V. § 8 Anlage 30 AVR wird wie folgt geändert: 
1. § 8 Absatz 2 Satz 1 Anlage 30 AVR wird wie

folgt gefasst (mittlere Werte):
„1Für die als Arbeitszeit gewertete Zeit des Be-
reitschaftsdienstes wird ab dem 1. Juli 2022 das
nachstehende Entgelt je Stunde in Euro gezahlt:
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2. In § 8 Absatz 2 Satz 3 Anlage 30 AVR wird das
Datum „30. September 2021“ durch das Datum
„31. Dezember 2022“ ersetzt.

3. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 werden § 8
Absatz 3 Sätze 4 bis 6 Anlage 30 AVR wie folgt
gefasst:
„4Ist erstmals in einem Kalendervierteljahr in
einem Kalendermonat ein fünfter Bereitschafts-
dienst (§ 6 Abs. 10 Satz 2) angeordnet worden,
erhöht sich die Bewertung für diesen Bereit-
schaftsdienst gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 um 10
Prozentpunkte; für weitere Bereitschaftsdienste
in diesem Kalendermonat gilt Satz 3 2. Halbsatz
entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die
Bewertung gemäß § 8 Abs. 1 Satz 1 ab dem
sechsten Bereitschaftsdienst um 10 Prozent-
punkte erhöht; dieser Zuschlag erhöht sich bei
jedem weiteren Bereitschaftsdienst um weitere
10 Prozentpunkte. 5Bei teilzeitbeschäftigten Ärz-
tinnen und Ärzten verringert sich die Zahl der
Bereitschaftsdienste nach den Sätzen 3 und 4
entsprechend dem Verhältnis ihrer individuell
vereinbarten durchschnittlichen regelmäßigen
Arbeitszeit zur regelmäßigen Arbeitszeit ver-
gleichbarer vollzeitbeschäftigter Ärztinnen und
Ärzte. 6Verbleibt bei der Berechnung nach Satz
5 ein Bruchteil, der mindestens einen halben
Dienst ergibt, wird er auf einen vollen Dienst auf-
gerundet; Bruchteile von weniger als einem hal-
ben Dienst bleiben unberücksichtigt.“

VI. Mit Wirkung ab dem 1. Juli 2022 wird § 13b Anlage
30 AVR wie folgt neu gefasst:

„§ 13b Einmalzahlung für das Jahr 2022

1Ärztinnen und Ärzte erhalten eine Einmalzahlung,
die innerhalb von drei Monaten nach dem Monat
des Inkrafttretens durch Beschluss der jeweiligen
Regionalkommission ausgezahlt wird. 2Die Höhe
des Auszahlungsbetrages an die einzelne Ärztin/den
einzelnen Arzt berechnet sich nach der Formel:

Höhe der Auszahlung = X – Y

X = individuelles Tabellenentgelt nach Anhang A der
Anlage 30 AVR n. F., das an die einzelne Ärztin/den
einzelnen Arzt in den Monaten Oktober 2021 bis
einschließlich dem Monat vor dem Monat des In-
krafttretens durch Beschluss der jeweiligen Regio-
nalkommission auszuzahlen gewesen wäre, wenn
Anhang A der Anlage 30 AVR in der durch die von
der jeweiligen Regionalkommission im Rahmen der
ihr zustehenden Kompetenz beschlossenen Fas-
sung bereits ab Oktober 2021 gegolten hätten.

Y = tatsächlich an die einzelne Ärztin/den einzelnen
Arzt in den Monaten Oktober 2021 bis einschließlich
dem Monat vor dem Monat des Inkrafttretens durch

EG Stufe 
1

Stufe 
2

Stufe 
3

Stufe 
4

Stufe 
5

Stufe 
6

I 31,26 31,26 32,44 32,44 33,63 33,63
II 37,17 37,17 38,35 38,35 39,55 39,55
III 40,13 40,13 41,31
IV 43,67 43,67“



Beschluss der jeweiligen Regionalkommission aus-
gezahltes individuelles Tabellenentgelt nach Anhang
A der Anlage 30 AVR a. F.

Der Auszahlungsbetrag (X – Y) erhöht sich um wei-
tere 50 Euro für Ärztinnen und Ärzte, die im Zeit-
raum für die Berechnung der Höhe der Auszahlung
(X – Y) wenigstens einen Bereitschaftsdienst geleis-
tet haben, um weitere 30 Euro für Ärztinnen und
Ärzte, die im selben Zeitraum wenigstens einen Ein-
satz im Rettungsdienst geleistet haben, sowie um
weitere 20 Euro für Ärztinnen und Ärzte, an die im
selben Zeitraum Über- oder Mehrarbeitsstunden
ausgezahlt wurden, d.h. um maximal 100 Euro.“

VII. § 17 wird wie folgt geändert:
1. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 wird Absatz

4 Satz 1 wie folgt gefasst:
„1Die Ärztin/der Arzt erhält für die Zeit der Be-
reitschaftsdienste in den Nachtstunden (§ 5
Abs. 3) einen Zusatzurlaub in Höhe von einem
Arbeitstag pro Kalenderjahr, sofern mindestens
144 Stunden der Bereitschaftsdienste kalender-
jährlich in die Zeit zwischen 21 Uhr bis 6 Uhr 
fallen, sowie von zwei Arbeitstagen pro Kalen-
derjahr, sofern mindestens 288 Stunden der Be-
reitschaftsdienste kalenderjährlich in die Zeit
zwischen 21 Uhr bis 6 Uhr fallen.“
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2. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 wird Absatz
5 wie folgt geändert:
Die Angabe „35“ wird durch die Angabe „36“
und die Angabe „36“ jeweils durch die Angabe
„37“ ersetzt.

3. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird nach
Absatz 4 folgender neuer Absatz 5 eingefügt:
„(5) 1Vollzeitbeschäftigte Ärztinnen und Ärzte,

die mehr als 29 Bereitschaftsdienste im Ka-
lenderhalbjahr geleistet haben, erhalten
einen Arbeitstag Zusatzurlaub. 2Absatz 4
Sätze 3 und 4 gelten entsprechend.“

4. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird der
bisherige Absatz 5 zu Absatz 6 und wie folgt ge-
ändert: Das Wort „sechs“ wird durch das Wort
„acht“ ersetzt; die Angabe „36“ wird durch die
Angabe „38“ und die Angabe „37“ jeweils durch
die Angabe „39“ ersetzt.

5. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2023 wird der
bisherige Absatz 6 zu Absatz 7.

VIII.Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 wird folgender
neuer § 20 eingeführt:
„§ 20 Kosten des Heilberufsausweises

Der Dienstgeber übernimmt die Kosten für den elek-
tronischen Heilberufsausweis (eHBA) für Ärztinnen
und Ärzte.“

IX. Anhang A der Anlage 30 wird wie folgt gefasst (mitt-
lere Werte):

„Tabelle AVR Ärztinnen und Ärzte (monatlich in Euro) gültig ab 1. Juli 2022

Entgeltgruppe
Grundentgelt Entgeltstufen

Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6

I 4.852,02 5.127,08 5.323,50 5.663,98 6.069,96 6.236,95

II 6.403,90 6.940,83 7.412,30 7.687,33 7.955,76 8.224,22

III 8.021,27 8.492,71 9.167,18 – – –

IV 9.435,59 10.110,10 – – – –“



X. Mit Wirkung ab dem 1. Januar 2022 wird § 3 Abs. 2
der Anlage 14 AVR wie folgt neu gefasst:
„(2) Abweichend von Abs. 1 Satz 1 beträgt der Ur-
laub für Ärztinnen und Ärzte, die unter den Gel-
tungsbereich der Anlage 30 fallen, 31 Arbeitstage.“

XI. Die vorstehenden Änderungen treten mit Wirkung
zum 1. Juli 2022 in Kraft. Abweichend von Satz 1
treten die Ziffern II, III Nummern 3 bis 7, V Nummer
3 sowie VII Nummern 3 und 4 ab dem 1. Januar
2023 in Kraft. Die Nummer 2 der Ziffer III tritt zum 
1. April 2022 in Kraft. Die Ziffer VII Nummern 1 und
2, Ziffer VIII und Ziffer X treten zum 1. Januar 2022
in Kraft.

XII. Die mittleren Werte sind bis zum 31. Dezember 2022
befristet. Von der Befristung ausgenommen ist der
mittlere Wert nach Ziffer X. 

XIII.Sollten sich aus den zurzeit stattfindenden Redak-
tionsverhandlungen zum TV-Ärzte/VKA noch Verän-
derungen ergeben, werden diese für die Anlage 30
AVR entsprechend durch Beschluss der Bundes-
kommission übernommen. 

B.

Abtretungsverbot für Versorgungsansprüche Anlage 8
AVR

I. In Anlage 8 AVR wird in den einleitenden Abschnitt
„Grundsatz der Versorgung für Alter und Invalidität“
ein neuer Absatz 2 eingefügt:

„(2) Die aus der Anwendung dieser Anlage und dem
Beschluss der Zentral-KODA zur Entgeltumwand-
lung vom 15. April 2002 in der jeweils geltenden
Fassung entstehenden Versorgungsansprüche
gegen die die Versorgung durchführenden Versor-
gungsträger und den Dienstgeber können nicht 
abgetreten werden. Sehen die Regelungen nach
Satz 1 oder die den Versorgungsverhältnissen durch
die Versorgungsträger zugrunde gelegten Vertrags-
bedingungen ausdrücklich eine Abtretbarkeit der
Versorgungsansprüche vor, gelten für die Abtretbar-
keit die dort getroffenen Regelungen.“

Die bisherige Regelung des einleitenden Abschnit-
tes der Anlage 8 AVR wird zu deren Absatz 1.

II. Inkrafttreten

Die Änderungen treten zum 1. Juli 2022 in Kraft. 

Die vorstehenden Beschlüsse setze ich für das Bis-
tum Aachen in Kraft.

Aachen, 12. September 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen
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Bekanntmachungen des 
Generalvikariates

Nr. 105 Allgemeines Ausführungsdekret zum
Promulgationsgesetz

Gemäß des Promulgationsgesetzes des Bistums 
Aachen in seiner jeweils geltenden Fassung ist der
Kirchliche Anzeiger für die Diözese Aachen das Promul-
gationsorgan für die Diözese Aachen und Publikations-
medium für kirchenamtliche Mitteilungen der Diözese
Aachen. Gesetze und Gesetzen gleichgestellte Normen
werden durch Veröffentlichung im Kirchlichen Anzeiger
der Diözese Aachen promulgiert. Der Kirchliche Anzei-
ger erscheint in der Regel in zwölf Ausgaben im Jahr. 

Ab 1. Januar 2023 wird der Kirchliche Anzeiger für die
Diözese Aachen digital auf der Internetseite des Bis-
tums Aachen (Dateipfad zum Erlasszeitpunkt dieses De-
kretes:  www.bistum-aachen.de/amtsblatt) abruf- und
ausdruckbar sein. 

Die Bezieherinnen und Bezieher, die über eine E-Mail-
Adresse mit Bistumskennung (...@bistum-aachen.de)
verfügen, werden per Newsletter über die erschienene
Neuausgabe des Kirchlichen Anzeigers informiert. Fer-
ner kann sich jede(r) Interessierte kostenfrei zu diesem
Newsletter anmelden und darüber auf die jeweilige Aus-
gabe in elektronischer Form unmittelbar zugreifen. Die
Anmeldung zum Newsletter „Kirchlicher Anzeiger für die
Diözese Aachen“ ist seit dem 1. September 2022 auf
der Seite www.bistum-aachen.de/amtsblatt möglich.

Die Druckausgabe kann weiterhin auf dem Postweg be-
zogen werden gegen einen jährlichen Betrag von 35
Euro bei dem Dienstleiter wbv-Media-Verlag. Die Be-
stellung erfolgt seitens der Bezieherinnen und Bezieher
direkt postalisch bei wbv-Media, Auf dem Esch 4,
33619 Bielefeld, telefonisch: 0521/91101-12 oder per
E-Mail: service@wbv.de. 

Mit Wirkung vom 1. Dezember 2022 wird angeordnet: 

§ 1 
Zum Zwecke kirchenamtlich öffentlicher Bekanntgabe
der legitimen Ausübung bzw. Wahrnehmung von Äm-
tern und Diensten sowie sonstigen Befugnissen in der
Kirche werden im Kirchlichen Anzeiger für die Diözese
Aachen sowohl in den gedruckten Originalexemplaren
als auch in seiner digitalen Fassung folgende personen-
bezogene Daten kirchlicher Amtsträger bzw. Beauftrag-
ten jeweils mit Namen, Vornamen, Amts- bzw.
Dienstbezeichnung und ggf. Dienstort veröffentlicht:
Weihen, 
Beauftragungen,
Ernennungen,
Verlängerung von Ernennungen,
Entpflichtungen,
Versetzungen,



Freistellungen für besondere Aufgaben,
Eintritte in den Ruhestand,
Ausscheiden aus dem Amt,
Sterbefälle.

§ 2
Der Kirchliche Anzeiger für die Diözese Aachen wird in
zwei Originalexemplaren auf Papier gedruckt, gesiegelt
und in der Kanzlei der Kurie bzw. im Justitiariat aufbe-
wahrt. Rechtsverbindlich ist der Text dieser gesiegelten
Ausgaben des Kirchlichen Anzeigers.

§ 3
Jede Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers für die Diözese
Aachen wird am Tag ihres Erscheinens auf der Internet-
seite www.bistum-aachen.de/amtsblatt veröffentlicht.

§ 4
Dieses allgemeine Ausführungsdekret tritt am 1. De-
zember 2022 in Kraft.

Aachen, 15. September 2022 

Dr. Andreas Frick
Generalvikar

Nr. 106 Richtlinie für die Budgetaufstellung
2023 für die Kirchengemeinden und
Kirchengemeindeverbände im Bistum
Aachen

1. Allgemeine Budgetgrundsätze

1.1.Wirtschaftlichkeitsgrundsatz

Das Budget ist so zu planen und zu führen, dass die
stetige Erfüllung der kirchengemeindlichen Aufga-
ben gesichert ist. Hierbei ist den Grundsätzen der
Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Sparsamkeit Rech-
nung zu tragen.

1.2.Vollständigkeitsgrundsatz

Das Budget soll alle im Geschäftsjahr voraussicht-
lich anfallenden Erlöse und entstehenden Kosten
der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit enthalten. Die
Erlöse und Kosten sind in voller Höhe und getrennt
voneinander den Aufgabenbereichen der Kirchen-
gemeinden/Kirchengemeindeverbänden zuzuord-
nen. Erlöse, die unmittelbar dem Substanzkapital
oder einer Vermögensbindung zugeführt werden
müssen, sind nicht zu budgetieren, da sie nicht zur
Deckung der Kosten zur Verfügung stehen. Eine 
genehmigte Verwendung der Mittel wird in der Fi-
nanzplanung durch die Entnahme aus dem Sub-
stanzkapital/der Vermögensbindung dargestellt. 
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1.3.Liquiditätssicherung

Die Liquidität für die laufende Aufgabenerfüllung
einschließlich der Finanzierung der Instandhaltun-
gen und Investitionen ist sicherzustellen.

2. Genehmigung des Budgets

Das Budget bedarf der Genehmigung des Bischöf-
lichen Generalvikariats. 

Das Gesamtbudget soll grundsätzlich in jedem Ge-
schäftsjahr ausgeglichen sein. Es ist ausgeglichen,
wenn der Gesamtbetrag der Erlöse die Höhe des
Gesamtbetrages der Kosten erreicht. 

Das Budget ist genehmigungsfähig, wenn einer der
nachfolgenden Tatbestände zutrifft: 

– Das Jahresergebnis ist mindestens ausgegli-
chen.

– Das defizitäre Jahresergebnis wird durch einma-
lige Effekte, wie zum Beispiel den Eigenanteil an
einer außerordentlichen Instandhaltungsmaß-
nahme, verursacht. 

– Das strukturelle Defizit mit Auswirkung auf die
wirtschaftliche Solidität kann durch verfügbare
Mittel ausgeglichen werden. 
Dabei ist schlüssig und detailliert darzulegen,
welche Maßnahmen zur Beseitigung des Defi-
zits geplant sind und wie ihre Umsetzung in
einer Phase der wirtschaftlichen Konsolidierung
erreicht werden soll, damit in den Folgejahren
wieder ein ausgeglichenes Budget erreicht wer-
den kann.

3. Bestandteile des Budget

Das Budget besteht aus der Budgetplanung und
der Finanzplanung. Das Budget ist das zentrale 
Planungsinstrument im kirchengemeindlichen
Rechnungswesen. Es ist Grundlage für die Bewirt-
schaftung und somit der Steuerung von Kirchenge-
meinden und Kirchengemeindeverbänden. 

3.1.Budgetplanung / Finanzplanung

Die Budgetplanung und die Finanzplanung sind mit
der Software TN Planning zu erstellen. Das Jahres-
ergebnis des Budgets ist der Ergebnisübersicht zu
entnehmen. Der Workflow-Status im Programm
muss zum Zeitpunkt der Einreichung auf „Prüfung“
stehen.

3.2.Erläuterungen und weitere Unterlagen

Die Budget- und die Finanzplanung sind zu erläu-
tern. 
Zum Einen sind wesentliche Abweichungen zu den
Werten der Vorjahre bei Erhöhung der Erträge oder



Verringerung der Aufwendungen zu erläutern. 
Zum Anderen sind folgenden Positionen zu erläu-
tern, sofern sie angesetzt wurden: 

Budgetplanung:
– Zuschüsse der öffentlichen Hand,
– Zuweisungen des Bistums (ausgenommen der

Schlüsselzuweisung und Zuweisungen für die
Tageseinrichtungen für Kinder und der Jugend-
einrichtungen),

– Zuschüsse von Dritten,
– Umlagen an den / vom Kirchengemeindever-

band
– Personalkosten
– Instandhaltungsaufwand.
Finanzplanung:
– Korrekturen bei der Herleitung des Anfangsbe-

standes
– Einstellungen in / Entnahmen aus Vermögens-

bindungen (ohne Instandhaltung Ebene KTR)
– Investitionstätigkeit
– Einzahlung d. Entnahme Fondsmittel/Vermö-

gensbindung Ebene KTR

Die in Comap hinterlegte Mustererläuterungen sind
zu verwenden.

Für folgenden Positionen sind die entsprechenden
Auswertungen beizufügen, sofern sie budgetiert
wurden:
– Abschreibungen (Datev Anlagebuchführung →

Simulation → Afa-Vorschau → Summenblatt nach
FiBu-Konten sortiert),

– Erträge aus Auflösung von Sonderposten (Datev
Anlagebuchführung → Förderverzeichnis),

– Instandhaltungsmaßnahmen über mehrere
Jahre (Arbeitshilfe jahresübergreifende Instand-
haltungsmaßnahmen)

Die Erläuterungen sind grundsätzlich in der Budget-
planung über das Symbol „? → Notiz“ in TN-Plan-
ning anzuhängen. 

Im Rahmen des Prüfungsprozesses zieht das Bi-
schöfliche Generalvikariat die laufende Buchhaltung
zur Validierung der budgetierten Ansätze heran und
kann bei Bedarf weiterführende Erläuterungen und
Unterlagen anfordern.

4. Hinweise zu möglichen Risiken

Alle nicht im Budget erfassbaren Risiken, die sich
aus den Aktivitäten der Kirchengemeinde/des Kir-
chengemeindeverbandes ergeben können, sind zu
beschreiben und zu erläutern. Dazu gehören ins Be-
sondere die Verpflichtungen aus der Trägerschaft
eines Sondervermögens (z.B. unzureichende Aus-
lastung des Altenheims).
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5. Verwendbarkeit des budgetierten Jahresergebnis-
ses

Sofern Einrichtungen (z.B. Tageseinrichtungen für
Kinder, offene Jugendeinrichtungen, Friedhöfe etc.)
einen positiven Beitrag zum Jahresergebnis leisten,
der einer Vermögensbindung unterliegt, ist zu be-
achten, dass diese Mittel im laufenden Budgetjahr
nicht zum Ausgleich eines Defizits anderer Kosten-
träger verwendet werden dürfen.

6. Frist und Form zur Einreichung

Das vom Kirchenvorstand / der Verbandsvertre-
tung / Verbandsversammlung beschlossene Budget
ist dem Bischöflichen Generalvikariat, Abt. 4.2 –
Vermögen Kirchengemeinden – Fachbereich Finan-
zen, spätestens bis 31. Dezember 2022 zur Prüfung
und Genehmigung vorzulegen. 

Sofern das Budget nicht fristgemäß vorgelegt wird,
können Auszahlungen von bewilligten Zuweisungen
und/oder Bewilligungen von Zuweisungen ausge-
setzt werden.

Die Vorlage erfolgt in elektronischer Form, durch
Einstellen der Budgetdaten in TN Planning. Des
Weiteren sind der Beschluss des Budgets durch
den Kirchenvorstand / die Verbandsvertretung / Ver-
bandsversammlung sowie die 'Ergebnisübersicht'
des Budgets 2023 bzw. die 'Ergebnisübersicht nach
Bereichen' bei Kirchengemeinden und Kirchenge-
meindeverbände mit „Einrichtungen für Kinder und
Jugendliche“ der Abt. 4.2 vorzulegen. Die Vorlage
kann in Papierform oder elektronisch an das Mail-
postfach budget@bistum-aachen.de erfolgen.

Im Beschluss ist mit folgendem Text auf die Ergeb-
nisübersicht Bezug zu nehmen: 

„Der Kirchenvorstand/die Verbandsvertretung/die
Verbandsversammlung beschließt das Budget 2023
auf der Grundlage der beiliegenden Ergebnisüber-
sicht vom … mit einem Jahresergebnis von … € “.

Bei einem defizitären Jahresergebnis bzw. bei Defi-
ziten der „Einrichtungen für Kinder und Jugendli-
che“ ist im Beschluss gemäß Punkt 2 zu erläutern,
wie das Defizit ausgeglichen werden soll.

7. Öffentliche Auslegung des Budgets

Rechtsgrundlage ist § 10 Abs. 3 des Gesetzes über
die Verwaltung des katholischen Kirchenvermö-
gens. Im Übrigen gilt die nach § 21 des Gesetzes
zur Verwaltung des katholischen Kirchenvermögens
im Benehmen mit der Staatsbehörde erlassenen
Geschäftsanweisung, hier die Artikel 16 und 23 (Di-
özesanstatuten Band 3, S. 848 ff.).



Das vom Kirchenvorstand bzw. der Verbandsvertre-
tung beschlossene und vom Generalvikariat Aachen
genehmigte Budget ist nach vorheriger öffentlicher
Bekanntmachung zur Einsicht offen zu legen. 

Spätestens in den Gottesdiensten eines Sonntags
(einschließlich des Vorabends) vor Beginn der Aus-
legung am darauf folgenden Montag ist in der Pfarr-
kirche und allen zur Kirchengemeinde bzw. dem
Kirchengemeindeverband gehörenden Filialkirchen
durch Proklamandum und durch Aushang in oder
an den Kirchen auf die Auslegung hinzuweisen. In
der Bekanntmachung sind einschließlich der Zu-
gangszeiten der Ort und die Dauer der Auslegung
anzugeben. Der Aushang ist erst nach Ablauf der
Auslegungszeit abzunehmen.

Auszulegen sind:

– Der kirchenaufsichtlich genehmigte Beschluss
des Kirchenvorstandes / der Verbandsvertre-
tung / Verbandsversammlung,

– die Ergebnisübersicht,
– die Primärkostenübersicht mit Anteilen.

Die Ergebnisübersicht und die Primärkostenüber-
sicht sind durch die jeweilige Unterschrift der Vor-
sitzenden oder des stellvertretenden Vorsitzenden
und zwei weiterer Kirchenvorsteher unter Beidrü-
ckung des Siegels als Erklärung des Kirchenvor-
standes auszuweisen.

Für Kirchengemeindeverbände findet gemäß § 27
des Gesetzes über die Verwaltung des katholischen
Kirchenvermögens § 10 Abs. 3 dieses Gesetzes
entsprechende Anwendung.

8. Budgetplanung / Finanzplanung

Bei der Budgetplanung sind neben den allgemeinen
Regelungen der Ziffern 1 bis 7 die nachfolgenden
Regelungen zu beachten.

8.1.Kollekten und Spenden

Kollekten und Spenden ohne Zweckbindung sind
auf dem inhaltlichen Kostenträger der Kultstätte zu
budgetieren.

Zweckgebundene Spenden/Kollekten (z.B. für Ta-
geseinrichtungen für Kinder) sind auf dem entspre-
chenden Kostenträger des Zwecks anzusetzen. 

Zweckgebundene Spenden/Kollekten sind nicht zu
budgetieren, wenn ihre Verwendung erst in Folge-
jahren erfolgt. Werden Aufwendungen für den
Zweck der zweckgebundenen Spenden/Kollekten
der Vorjahre im Budget geplant, kann der Ertrag
max. in Höhe des budgetierten Aufwands angesetzt
werden.
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8.2.Zuschüsse der öffentlichen Hand

Die Zuschüsse der öffentlichen Hand für die Kinder-
und Jugendeinrichtungen sind kostenträgerspezi-
fisch auf den Konten analog zu den Verwendungs-
nachweisen für KIBIZ und WOKJA anzusetzen.

8.3.Zuweisung von kirchlichen Stellen

– Die Zins- und Pachterträge der Pfarr- und Vika-
riefonds sind zu 90% an das Bistum abzufüh-
ren. Zur Vereinfachung erfolgt eine Verrechnung
mit der Schlüsselzuweisung. Der für die Ver-
rechnung zu Grunde liegende Zinssatz für 2023
beträgt 0,1%. Berechnungsgrundlage ist das Fi-
nanzvermögen der Pfarr- und Vikariefonds,
wobei nur deren Substanzkapital berücksichtigt
wird. Die Zinserträge werden im Bericht „An-
rechnungsbeträge Zinsen Personalfonds“ als
Vorschlagswert angezeigt. Bei Übereinstim-
mung ist dieser Wert in die Spalte „Zinsertrag
Plan 2023“ einzutragen. Bei Abweichungen der
Finanzmittel gegenüber dem Vorjahr ist der ma-
nuell errechnete Zinsertrag einzutragen. Es ist
zu erläutern, woraus die Abweichung resultiert.
Dieses Verfahren gilt auch bei den „Anrech-
nungsbeträgen Pachten und Erbbauzinsen der
Personalfonds“.

– Die Zuschüsse zu den Sach- und Arbeitsmitteln
für Priester, Ständige Diakone im Hauptberuf,
Pastoral- und Gemeindereferenten sind auf dem
Konto 5 522 100 „Zuschüsse zur Finanzierung
laufender Aufwendungen spezifisch“ entweder
mit dem Kostenträger „Erlöse zur Deckung der
Fixkosten in der Kirchengemeinde“ (21xx9901)
oder sofern vorhanden dem Kostenträger 
„Pastoral-/Gemeindereferenten u. Diakone“
(21xx0640) zu budgetieren. Die Zuschüsse für
die Nutzungsentschädigung sind auf dem Konto
5 550 990 „sonstige Erträge aus Vermietung und
Verpachtung“ und dem Gebäudekostenträger,
in dem sich der Dienstraum befindet, zu budge-
tieren.

8.4.Erlöse und Aufwendungen der Begräbnisstätten

– Die Gruftgebühren werden für die Dauer der Ru-
hefrist gezahlt und sind über diesen Zeitraum
hinweg abzugrenzen. Auf dem Konto 5 550 600
„Erträge aus Begräbnisstätten“ ist nur der peri-
odengerechte Anteil der Gruftgebühren zu bud-
getieren.

– Die Berechnung der Auflösung des PRAP ist
den Budgetunterlagen beizufügen.

– Alle weiteren Erträge, die im Rahmen von 
Bestattungen anfallen, sind auf dem Konto 
5 542 600 „Sonst. Erträge“ anzusetzen.

Im Einzelfall sind auf Basis einer mit dem Bischöfli-
chen Generalvikariat getroffenen Vereinbarung Aus-



nahmeregelungen zulässig.

8.5.Personalkosten

Der Ansatz der Personalkosten muss kostenträger-
spezifisch erfolgen. Dabei sind alle zu erwartenden
Aufwendungen (Gehälter aus der Personalkosten-
hochrechnung, Berufsgenossenschaftsbeiträge,
Aufwand für Fortbildungen, Finanzierungsbeitrag an
die KZVK, Schwerbehindertenabgabe usw.) zu be-
rücksichtigen.

8.6. Instandhaltungen

Alle Instandhaltungsmaßnahmen sind in der Bud-
getplanung kostenträgerspezifisch anzusetzen. So-
fern die Instandhaltungsmaßnahmen über mehrere
Jahre laufen und besondere Zuschüsse gewährt
werden (vom Bistum, der öffentlichen Hand oder
Dritten), sind diese Zuschüsse anteilig der Gesamt-
finanzierung nur maximal in Höhe der geplanten
Aufwendungen für das lfd. Jahr zu budgetieren. In
der Finanzplanung sind alle Instandhaltungsmaß-
nahmen, die nicht zum laufenden Instandhaltungs-
aufwand gehören, in der Position „Instandhaltung
Ebene KTR“, anzusetzen. 

Investitionen sind in der Budgetplanung nicht anzu-
setzen. Die Berücksichtigung erfolgt über die an -
teilige Abschreibung und den Ansatz in der
Finanzplanung.

Grundsätzlich sind in der Budget- und Finanzpla-
nung nur Maßnahmen anzusetzen, die in den 
Planungsperioden voraussichtlich durchgeführt
werden. Maßnahmen, für die noch kein Zeitfenster
zur Durchführung feststeht bzw. deren Finanzierung
nicht gesichert ist, sollten nicht angesetzt werden.

Sofern Instandhaltungs-/Investitionsmaßnahmen,
die seit 2018 kirchenaufsichtlich genehmigt, aber
bisher nicht begonnen wurden, in den Planjahren
2023–2025 nicht ausgeführt werden, ist dies anzu-
geben.

8.7. Allgemeine Hinweise

Übrige sonstige Erlöse, kalkulatorische sowie peri-
odenfremde Erträge und Aufwendungen sind
grundsätzlich nicht zu budgetieren.
Die Vorgaben des Kontierungshandbuchs und die
Richtlinie zur Buch- und Kassenführung (Comap →
Themen → Finanzen → Kirchengemeindl. Rech-
nungswesen → Buchhaltung) sind zu beachten. 
Aktualisierte Arbeitshilfen und Hinweise zur Budge-
tierung sind in Comap → Themen → Finanzen → Kir-
chengemeindl. Rechnungswesen → Budget →
Information & Hilfe hinterlegt.

9. Die Vorstehende Richtlinie tritt zum 1. Oktober 2022
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in Kraft. Die Ordnung vom 30. Juni 2021 (KlAnz. für
die Diözese Aachen vom 1. September 2021, Nr. 89,
S.149ff) wird hiermit außer Kraft gesetzt.

Aachen, 22. August 2022
Dr. Andreas Frick,

Generalvikar

Nr. 107 Hinweise zur Durchführung der 
Diaspora-Aktion 2022

Die Erfahrung der Gemeinschaft mit Jesus Christus
sowie mit den Schwestern und Brüdern im Glauben ist
das Fundament und das Ziel für ein gelingendes Christ-
sein. Darauf verweist die diesjährige Diaspora-Aktion
des Bonifatiuswerkes. Sie steht unter dem Leitwort „Mit
DIR zum WIR.“.

In den Diaspora-Regionen Nord- und Ostdeutsch-
lands, Nordeuropas und des Baltikums, in denen die
große Mehrheit oft anders- oder nichtgläubig ist, leben
katholische Christinnen und Christen ihren Glauben viel-
fach unter schwierigen Bedingungen. Das Bonifatius-
werk unterstützt unsere Glaubensgeschwister in der
Diaspora sowie missionarische Initiativen in ganz
Deutschland dabei mit jährlich etwa 800 Projekten und
ermöglicht so auf vielfältige Weise die Erfahrung von
Gemeinschaft. 

Eröffnung der Diaspora-Aktion
Die bundesweite Eröffnung der Diaspora-Aktion findet
am Sonntag, 6. November 2022, um 10.00 Uhr in der
Domkirche St. Maria und St. Stephan zu Speyer mit
einem feierlichen Pontifikalamt und internationalen Gäs-
ten sowie Vertreterinnen und Vertretern aus deutschen
Diözesen statt. Hauptzelebrant ist der Speyerer Bischof
Dr. Karl-Heinz Wiesemann.

Diaspora-Kollekte
Die Diaspora-Kollekte wird am Sonntag, 20. November
2022, in allen Gottesdiensten einschließlich der Vor-
abendmessen gehalten. Das jeweilige Generalvikariat
überweist die Spenden, einschließlich der später einge-
gangenen Gelder, an das Bonifatiuswerk der deutschen
Katholiken. Auf ausdrücklichen Wunsch der Bischöfe
soll die Kollekte zeitnah und ohne jeden Abzug weiter-
geleitet werden. Die Verwendung der Kollekte ist 
ausschließlich für die Arbeit des Bonifatiuswerkes be-
stimmt. Das Bonifatiuswerk ist seinen Spenderinnen
und Spendern gegenüber dankbar, transparent und re-
chenschaftspflichtig.

Diaspora-Aktion in den Gemeinden
Ende August 2022 erhalten alle Priester, Diakone, Pas-
toral- und Gemeindereferenten eine Aktionsmappe mit
Ideen zur Gestaltung einer Eucharistiefeier, eines Fami-
liengottesdienstes und einer Wort-Gottes-Feier sowie
Impulsen zum Leitwort „Mit DIR zum WIR.“. Mitte Sep-
tember 2022 wird allen Gemeinden ein Materialpaket



zur Gestaltung des Diaspora-Sonntags (Plakate, Kollek-
tenaufsteller sowie vorbestellte Pfarrbriefmäntel und
Spendentüten) zugeschickt. Weitere Materialien können
bestellt werden und stehen zum Download zur Verfü-
gung. Bitte hängen Sie die Aktionsplakate gut sichtbar
in Ihrer Gemeinde auf. 

Samstag/Sonntag, 12./13. November 2022
Bitte verlesen Sie den Aufruf der deutschen Bischöfe
zum Diaspora-Sonntag in allen Gottesdiensten und ver-
teilen Sie die Spendentüten zum Diaspora-Sonntag.

Diaspora-Sonntag, 19./20. November 2022
Bitte legen Sie die restlichen Spendentüten in den Kir-
chenbänken aus. Anregende Impulse zur Gestaltung
des Gottesdienstes und für die Pastoral geben das Got-
tesdienstimpuls- sowie das Themenheft, die alle Ge-
meinden bereits Mitte September erhalten haben und
die als Download unter www.bonifatiuswerk.de/dias-
pora-aktion abrufbar sind. 

Weisen Sie bitte auf die Diaspora-Kollekte und auf
die Online-Spendenmöglichkeit
(www.bonifatiuswerk.de/spenden) in allen Gottesdiens-
ten einschließlich der Vorabendmessen sowie im Pfarr-
brief oder auf der Homepage hin.

Samstag/Sonntag, 26./27. November 2022
Bitte geben Sie das Kollektenergebnis bekannt und ver-
binden Sie dies mit einem Wort des Dankes an die
ganze Gemeinde.

Informationen und Kontakt für die Nachbestellung
Weitere Informationen und Materialien finden Sie auf
www.bonifatiuswerk.de/diaspora-aktion. Bestellungen
richten Sie bitte per Mail an 
bestellungen@bonifatiuswerk.de, telefonisch an 
F. (05 25 1)  29 96 94 oder per Fax an 
(05 25 1) 29 96 88.

Nr. 108 Weltmissionssonntag – Christsein in
der Großstadt am Beispiel Nairobis

Die missio-Aktion zum Weltmissionssonntag am 
23. Oktober 2022 nimmt die Herausforderungen für die
Kirche infolge von Abwanderung und Urbanisierung in
Kenia in den Blick. Mit etwa 7,5 Millionen Einwohnern
im Großraum steht die rasant wachsende ostafrikani-
sche Metropole Nairobi an der Schwelle zur Megacity.
Täglich strömen Menschen aus dem Umfeld in die
Stadt, in der Hoffnung auf Arbeit und eine bessere Zu-
kunft. Rund 60 Prozent der Stadtbevölkerung Nairobis
leben in mehreren großen Slums auf nur sechs Prozent
der Stadtfläche. Darum räumt die kenianische Bischofs-
konferenz der Bildung kleiner christlichen Gemeinschaf-
ten seit Jahren eine hohe pastorale Priorität ein.

Die missio-Aktion 2022 steht unter dem Leitwort
„Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“ (Jer 29,11).
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Die Worte des Propheten an die Exilierten in Babylonien
erzählen davon, dass auch unter schwierigen Bedingun-
gen in der Fremde etwas Neues entstehen kann.

Der diözesane Gottesdienst wird in diesem Jahr am
23. Oktober 2022 um 19 Uhr mit der Katholischen
Hochschulgemeinde (KHG) in der Citykirche St. Niko-
laus, An der Nikolauskirche 3, 52062 Aachen, in der
Hochschulmesse gefeiert. Am Abend spielt die KHG-
Band.

Dem Gottesdienst vorstehen wird der diesjährige
missio-Gast, der Generalsekretär der AMECEA Rev. Fr.
Anthony Makunde. Konzelebranten der Gemeinde sind
Pater Philip Ojibo Ochoche (CSSp) und Domvikar Pfr.
Matthias Fritz, Leiter der KHG und Hochschulpfarrer, die
die internationalen Messen feiern. Im Anschluss sind
alle eingeladen zur Begegnung mit Austausch im Chico
Mendes, Pontstraße 74-76, 52062 Aachen.

Nähere Auskünfte erteilt das Bischöfliche General-
vikariat, Hauptabteilung 1 – Pastoral / Schule / Bildung,
Abt. 1.1 – Grundfragen und -aufgaben der Pastoral,
Fachbereich Weltkirche, Klosterplatz 7, 52062 Aachen,
F. (02 41) 45 23 54, 
E-Mail: anke.reermann@bistum-aachen.de, 
Internet: www.weltkirche-im-bistum-aachen.de,
www.missio-hilft.de, erhältlich.

Nr. 109 Kollekte in den Allerseelen-
Gottesdiensten am Mittwoch, 
dem 2. November 2022 

Die Kollekte in den Allerseelen-Gottesdiensten dient
der Unterstützung der Priesterausbildung (Diözesan-
und Ordenspriester) in Mittel-, Ost- und Südosteuropa.
Für den Wiederaufbau und die Stärkung der Kirche in
den betroffenen Ländern ist die Priesterausbildung auch
30 Jahre nach dem Ende des Kommunismus weiterhin
sehr wichtig. 

Die Kollekte wird über die Diözesen an Renovabis
weitergeleitet. Wir bitten um ein empfehlendes Wort für
dieses wichtige Anliegen. Ein Plakat wird von Renovabis
direkt verschickt bzw. kann dort angefordert werden
(Adresse siehe unten). 

Die Kollekten-Gelder sollen (so bald wie möglich)
mit dem Vermerk „Allerseelen-Kollekte 2022“ überwie-
sen werden an: Pax Bank Aachen, DE 41 3706 0193
1000 1000 36.

Die Bistumskasse leitet die Beträge an Renovabis
weiter.

Martin Tölle 
Diözesanökonom

Nähere Auskünfte: Solidaritätsaktion Renovabis, Kardi-



nal-Döpfner-Haus, Domberg 38/40, 85354 Freising,
F. (08 16 1) 53 09 53 oder -49, Fax. (08 16 1) 53 09 44,
E-Mail: info@renovabis.de, Internet: www.renovabis.de 

Nr. 110 Zählung der sonntäglichen Gottes-
dienstteilnehmerinnen und Gottes-
dienstteilnehmer 13. November 2022

Gemäß Beschlüssen der Deutschen Bischofskonfe-
renz (vgl. Vollversammlung vom 24.-27. Februar 1969,
Prot. Nr. 18, und Ständiger Rat vom 27.April 1992, Prot.
Nr. 5) werden für die Zwecke der kirchlichen Statistik
der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland die
Gottesdienstteilnehmerinnen und Gottesdienstteilneh-
mer zwei Mal im Jahr gezählt. Die zweite Zählung findet
einheitlich am zweiten Sonntag im November (13.No-
vember 2022) statt. Zu zählen sind alle Personen, die
an den sonntäglichen Hl. Messen (einschl. Vorabend-
messe) teilnehmen. Mitzuzählen sind auch die Besucher
der Wort- oder Kommuniongottesdienste, die anstelle
einer Eucharistiefeier gehalten werden. Zu den Gottes-
diensteilnehmern zählen auch die Angehörigen anderer
Pfarreien (z.B. Wallfahrer, Seminarteilnehmer, Touristen
und Besuchsreisende).

Das Ergebnis dieser Zählung ist am Jahresende in
den Erhebungsbogen der kirchlichen Statistik für das
Jahr 2022 unter der Rubrik „Gottesdienstteilnehmer am
zweiten Sonntag im November“ (Pos. 3) einzutragen. 

Nr. 111 Caritas-Adventssammlung 2022

In der Zeit vom 19. November bis 10. Dezember
2022 findet die Adventssammlung der Caritas im Bis-
tum Aachen statt. „An der Seite der Armen“ ist das Leit-
wort der gemeinsamen Sammlung von Caritas und
Diakonie im Jahr 2022 in Nordrhein-Westfalen.

Der Standpunkt der Kirche ist an der Seite der
Armen. So ist es auch in der Bibel beschrieben: „Der
Herr ist des Armen Schutz, ein Schutz in Zeiten der Not“
(Psalm 9,10). Durch die Corona-Krise in den vergange-
nen Jahren und durch die steigende Inflation ist die Ar-
mutsquote in Deutschland auf einen neuen Rekordwert
gestiegen. Rund 16 Prozent der Bevölkerung gelten als
arm. Daher bittet die Caritas bei der Adventsammlung
um eine Spende für Menschen am Rande.

Auf der Homepage des Caritasverbandes für das
Bistum Aachen e.V. können unter www.caritas-
ac.de/adventssammlung nähere Informationen abgeru-
fen werden. Ebenso sind auf der jeweiligen Homepage
der Regionalen Caritasverbände fortlaufend Informati-
onsmaterialien und Mustervorlagen zu den Sammlungs-
Plakaten und Karten eingestellt. Bei Nachfragen zur
Adventssammlung 2022 stehen in den Regionalen Ca-
ritasverbänden die zuständigen Ansprechpartnerinnen
und Gemeindesozialarbeiterinnen gerne zur Verfügung.
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Diese senden den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern in den Pfarreien auch auf Be-
stellung die gewünschten Sammlungsmaterialien direkt
zu. Ansprechpartner im Caritasverband für das Bistum
Aachen ist Christian Heidrich, F. (02 41) 43 12 27.

Nr. 112 Informationstag zum Ständigen 
Diakonat

Für alle Interessenten am Ständigen Diakonat im
Bistum Aachen und deren Ehefrauen findet am Sams-
tag, dem 22. Oktober 2022, von 9.30 bis 17.00 Uhr in
der Bischöflichen Akademie, Leonhardstraße 18-20,
52064 Aachen ein Informationstag statt. Es wird über
die berufsbegleitende Ausbildung und über den Dienst
des Diakons im Bistum Aachen, sowie über die Bewer-
bung zum neuen Ausbildungskurs im Januar 2023 in-
formiert. Verheiratete Bewerber müssen zur Weihe
mindestens 35 Jahre, unverheiratete Bewerber, die sich
zur Ehelosigkeit verpflichten, mindestens 25 Jahre alt
sein. Das Höchstalter für die Zulassung zur Ausbildung
beträgt in der Regel 50 Jahre.

Die Anmeldung wird erbeten an das Bischöfliche
Generalvikariat, Ständiger Diakonat, Domvikar Thomas
SchlütterKlosterplatz 7, 52062 Aachen,
F. (02 41) 45 25 48 (Frau Ntsala); 
E-Mail: staendiger.diakonat@bistum-aachen.de.“

Nr. 113 Fachtag Jugendpastoral 2022 –
Was glaubt ihr denn? – Auseinander-
setzungen mit Jugendspiritualität

(Jugend-)Spiritualität – ein Begriff mit großer Bedeu-
tung, wobei sie von jeder/-m ganz individuell empfun-
den und erfahren wird. Spiritualität (im christlichen
Verständnis) ist ein Geschenk Gottes, denn sie ent-
springt der Erfahrung, dass Gott sich auf eine Bezie-
hung mit den Menschen einlässt. Wir werden so
angenommen, wie wir sind – in all unserer Individualität.
Spiritualität lässt sich in unterschiedlichen Formen und
Ritualen finden. Für den Einen zeigt sich diese Erfah-
rung eines spirituellen Moments darin, im Verband einen
Gottesdienst zu feiern, die Andere erlebt Spiritualität bei
einem Spaziergang im Wald. Oft braucht es nur einen
ganz kurzen Augenblick, um einen spirituellen Moment
zu erleben, sich berühren zu lassen – einen Moment der
Geborgenheit, der Verbundenheit oder ein besonders
dichter Moment. Das Fühlen und das Erleben sind wich-
tige Ausdrucksformen der Spiritualität, denn es ist mehr
als das, was man sieht oder rational in Worten erklären
kann. Spiritualität ist Vielfalt und ständig veränderlich. 

Es ist unsere Aufgabe als Fachkräfte in der Jugend-
pastoral jungen Menschen vielfältige Angebote und
Räume zur Verfügung zu stellen, in denen sie ihre eigene
Spiritualität finden und ihr Ausdruck verleihen können.
Angebote der Jugendspiritualität orientieren sich an den
Lebenserfahrungen, Lebenswelten und relevanten Fra-



gestellungen der jungen Menschen, denn sie entwickeln
im Gespräch über Gott, Glaube und die Welt ihre eigene
Spiritualität. Das Ziel der jugendspirituellen Angebote in
unserer Jugendpastoral ist das Unterstützen in der Ent-
wicklung einer authentischen und persönlichen Spiri-
tualität. 

Gemeinsam wollen wir auf unserem Fachtag darü-
ber in den Austausch kommen, welche Impulse man in
jugendspirituellen Angeboten setzen kann, um neue Ge-
danken und Erfahrungen auszulösen. Bei einem Fach-
vortrag der Fachstelle Jugendspiritualität des BDKJ
Diözese Rottenburg-Stuttgart werden wir unter ande-
rem die Spiritualität von jungen Menschen, ihre Vielfalt
und Haltungen in den Blick nehmen. Neben dem Fach-
vortrag wird es unterschiedliche Workshops geben, die
aktuelle Themen, Angebote und Fragen der Jugendspi-
ritualität in den Blick nehmen. Zusätzlich bleibt Zeit, ei-
gene Spiritualitätserfahrungen zu machen und in den
Austausch zu kommen. 

Der Fachtag findet statt am 8. November 2022 von
9.45 bis 16.30 Uhr und richtet sich an hauptberufliche
Mitarbeitende in der Jugendpastoral. Eine Anmeldung
bis zum 19. Oktober ist erforderlich und nur online mög-
lich. Ansprechperson ist Denise Burbach,
denise.burbach@bistum-aachen.de.

Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit
stehen bereit unter www.kja-bistum-aachen.de.

Der Fachtag ist eine Kooperationsveranstaltung des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ),
Diözesanverband Aachen und der Abteilung „Kinder /
Jugendliche / Erwachsene“ im Bischöflichen General-
vikariat.

Nr. 114 Erwachsenentaufe, Wiedereintritt,
Konversion – Willkommensfeier im
Aachener Dom am 25. Februar 2023

Das Bistum Aachen lädt dieses Jahr am Vorabend
des 1. Fastensonntags die Erwachsenen und Jugendli-
chen ab 14 Jahren, die sich im Bistum Aachen auf den
Empfang der Taufe vorbereiten bzw. im Vorjahr getauft
worden sind oder wieder in die katholische Kirche ein-
getreten bzw. konvertiert sind, zu einer Willkommens-
feier im Aachener Dom ein. 

In einer Wort-Gottes-Feier werden die Katechumen
feierlich zu den Initiationssakramenten zugelassen, die
sie in der Osternacht oder an einem anderen Termin in
ihrer Heimatgemeinde empfangen; alle übrigen sind im
Gottesdienst zu einer Tauferinnerung und einem Segen
durch den Weihbischof eingeladen. 

Der Gottesdienst findet statt am Samstag, 25. Feb-
ruar 2023 um 15:30 Uhr. Zuvor gibt es, voraussichtlich
um 14:00 Uhr, sollten es die Corona-Schutzmaßnahmen
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erlauben, eine Begegnung mit dem Zelebranten. 

Verantwortliche in den Gemeinden, in denen sich 
Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren auf die 
Taufe vorbereiten bzw. die über die Taufe oder den Wie-
dereintritt bzw. die Konversion von Erwachsenen im 
Jahr 2022 benachrichtigt worden sind, sind freundlich 
gebeten, diese auf die mögliche Teilnahme an diesem 
Gottesdienst hinzuweisen und Interessierte mit Namen 
und Anschrift und Kontaktdaten bis zum 9. Januar 2023 
zu melden (s. u.). 

Die gemeldeten Personen erhalten dann genaue In-
formation über die zu beachtenden Corona-Schutzmaß-
nahmen sowie eine Einladung zum Gottesdienst und zur 
Begegnung mit dem Zelebranten.

Die zuständigen Priester sind gebeten, Anträge auf 
Tauferlaubnis bereits rechtzeitig vor dem Zulassungs-
gottesdienst beim Bischofsvikariat für kirchliches Ver-
waltungsrecht, zu stellen.

Weitere Information:
Bischöfliches Generalvikariat, Hauptabteilung Pastoral/ 
Schule / Bildung, Abt. Grundfragen und –aufgaben der 
Pastoral, Fachbereich Verkündigung, F. (0241) 45 28 57, 
E-Mail: abt.11@bistum-aachen.de.

Kirchliche Nachrichten
Nr. 115 Personalchronik

Aus Datenschutzgründen werden personen-
bezogene Daten bzgl. Weihen, Beauftragungen, 
Ernennungen, Verlängerung von Ernennungen, 
Entpflichtungen, Versetzungen, Freistellungen 
für besondere Aufgaben, Eintritte in den 
Ruhestand, Ausscheiden aus dem Amt, 
Sterbefälle erst ab der Ausgabe 01/2023 in der 
Online-Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers 
veröffentlicht.



Nr. 116 Pontifikalhandlungen

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser 
spendete Weihbischof Karl Borsch das Sakrament der 
Firmung am 2.6.22 in der Basilika, Steinfeld, 13; am 
3.6.22 in St. Peter, Nettersheim-Zingsheim, 29; am 
4.6.22 in St. Stephan, Meerbusch-Lank, 48; am 5.6.22 
in St. Johannes Evangelist, Düren-West, Gürzenich, 17 
(davon 2 Erwachsene); am 6.6.22 im Hohen Dom zu 
Aa-chen, 19; am 8.6.22 in St. Gereon, Giesenkirchen, 
43; am 10.6.22 in St. Urban, Gangelt-Birgden, 17; 
am 11.6.22 in St. Maternus, Gangelt-Breberen, 21; 
am 15.6.22 in St. Laurentius, MG-Süd/Odenkirchen 
und in St. Antonius, MG-Süd/Wickrath, 46; am 16.5.22 
in St. Mariä Heimsuchung, MG-Neuwerk, 25; am 
17.6.22 in HerzJesu, MG-Neuwerk/Bettrath, 20; am 
18.6.22 in St. Barbara, Stolberg-Breinig, 15; am 
19.6.22 in St. Lauren-tius, Stolberg-Gressenich, 16;  
insgesamt 329 Firmlinge.

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser
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spendete Weihbischof Karl Borsch das Sakrament der
Firmung am 13.8.22 in St. Hieronymus, Blankenheim/
Dahlem, 14; am 14.8.22 in St. Mariä Himmelfahrt, Blan-
kenheim, 12; am 26.8.22 in St. Martin, Schmidtheim, 11;
am 27.8.22 in St. Johann Baptist, Dollendorf, 17; am
28.8.22 in St. Agnes, Mechernich-Bleibuir und in St. Jo-
hann Baptist, Mechernich, 54; insgesamt 97 Firmlinge. 

Im Auftrag unseres Bischofs Dr. Helmut Dieser
spendete Msgr. Pfarrer Dr. Stefan Dückers das Sakra-
ment der Firmung am 11.9.2022 in St. Notburga, Vier-
sen, insgesamt 41 Firmlinge.
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Verlautbarungen der 
deutschen Bischöfe

Nr. 117 Aufruf der deutschen Bischöfe zur 
Adveniat-Aktion 2022

in den Ländern Lateinamerikas und der Karibik
ist die Gesundheitsversorgung keine Selbstver-
ständlichkeit. Oft sind es allein kirchliche Einrich-
tungen, die einen Zugang zur medizinischen
Betreuung ermöglichen. Unser Lateinamerika-
Hilfswerk Adveniat unterstützt solche Einrichtun-
gen schon seit Jahrzehnten und stellt seine
diesjährige Weihnachtsaktion unter das Motto
„Gesundsein Fördern“.

An konkreten Beispielen aus Bolivien und Gua-
temala zeigt Adveniat, wie sich Gemeindemitglie-
der, Ordensleute und Priester mit großem Einsatz
um Kranke kümmern: Gemeindeteams besuchen
die Kranken und ihre Familien, Diözesen und
Orden bilden Gesundheitshelferinnen und -helfer
aus, kirchliche Krankenhäuser und Gesundheits-
posten versorgen in ärmeren Regionen kranke
Menschen und geben ihnen Hoffnung. All diese
Aktivitäten haben ein gemeinsames Ziel: Eine men-
schenwürdige Gesundheitsversorgung darf auch
für die Armen in Lateinamerika und der Karibik kein
unerreichbares Gut sein.

Angesichts der Corona-Pandemie, die weltweit
insbesondere die Armen trifft, sind solche Ange-
bote in der Gesundheitsfürsorge wichtiger denn je.
Deshalb bitten wir Sie um Ihre großzügige Spende
bei der Weihnachtskollekte, die den Projekten von
Adveniat zugutekommt. Zeigen Sie sich den armen
Menschen in Lateinamerika und der Karibik ver-
bunden, auch durch Ihr Gebet!

Für das Bistum Aachen
+ Dr. Helmut Dieser
Bischof von Aachen

Dieser Aufruf soll am 4. Adventssonntag, dem 18. Dezem-
ber 2022, in allen Gottesdiensten (auch am Vorabend) verlesen
werden. Die Kollekte, die am Heiligabend und am 1. Weih-
nachtstag (24./25. Dezember) in allen Gottesdiensten, auch in
den Kinderkrippenfeiern, gehalten wird, ist ausschließlich für
den Bischöfliche Aktion Adveniat e. V. bestimmt.
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Bischöfliche Verlautbarungen 

Nr. 118 Urkunde über die Erweiterung des
Kirchengemeindeverbandes Aachen

§ 1

Gemäß § 23 Abs. 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 2
des Gesetzes über die Verwaltung des katholischen Kir-
chenvermögens vom 24. Juli 1924 wird nach Zustim-
mung der Kirchenvorstände der beteiligten
Kirchengemeinden die Erweiterung des Katholischen
Kirchengemeindeverbandes Aachen im Gebiet der Re-
gionen Aachen-Stadt und Aachen-Land angeordnet.

§ 2

Der Kirchengemeindeverband Aachen wird mit 
Wirkung zum 1. Oktober 2022 um die Kirchengemeinde
St. Peter und Paul zu Eschweiler erweitert.

§ 3

Die in dieser Urkunde enthaltenen Bestimmungen
treten gem. § 6 der Vereinbarung über die staatliche Mit-
wirkung bei der Bildung und Veränderung katholischer
Kirchengemeinden zwischen dem Land Nordrhein-
Westfalen und den Diözesen im Land Nordrhein-West-
falen frühestens mit der staatlichen Anerkennung in
Kraft.

Aachen, 3. August 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die durch die Urkunde des Bischofs von Aachen am
3. August 2022 mit Wirkung zum 1. Oktober 2022 an-
geordnete Erweiterung des Kirchengemeindeverbandes
Aachen um die Katholische Kirchengemeinden St. Peter
und Paul zu Eschweiler wird hiermit gemäß §§ 22 ff. des
Gesetzes über die Verwaltung des katholischen Kir-
chenvermögens vom 24. Juli 1924 staatlich genehmigt.

Köln, 16. August 2022 Bezirksregierung Köln
Im Auftrag

(Larfeld)

Nr. 119 Urkunde über die Erweiterung des
Kirchengemeindeverbandes Düren-
Eifel

§ 1

Gemäß § 23 Abs. 1 in Verbindung mit § 22 Abs. 2
des Gesetzes über die Verwaltung des katholischen Kir-
chenvermögens vom 24. Juli 1924 wird nach Zustim-
mung der Kirchenvorstände der beteiligten
Kirchengemeinden die Erweiterung des Katholischen



Kirchengemeindeverbandes Düren-Eifel im Gebiet der
Regionen Düren und Eifel angeordnet.

§ 2

Der Kirchengemeindeverband Düren-Eifel wird mit
Wirkung zum 1. Januar 2023 um die Kirchengemeinden
St. Josef zu Vossenack und Heilige Maurische Märtyrer
zu Bergstein erweitert.

§ 3

Die in dieser Urkunde enthaltenen Bestimmungen
treten gem. § 6 der Vereinbarung über die staatliche Mit-
wirkung bei der Bildung und Veränderung katholischer
Kirchengemeinden zwischen dem Land Nordrhein-
Westfalen und den Diözesen im Land Nordrhein-West-
falen frühestens mit der staatlichen Anerkennung in
Kraft.

Aachen, 16. August 2022
L. S. + Dr. Helmut Dieser

Bischof von Aachen

Die durch die Urkunde des Bischofs von Aachen am
16. August 2022 mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 an-
geordnete Erweiterung des Kirchengemeindeverbandes
Düren-Eifel um die Katholische Kirchengemeinden St.
Josef zu Vossenack und Heilige Maurische Märtyrer zu
Bergstein wird hiermit gemäß §§ 22 ff. des Gesetzes
über die Verwaltung des katholischen Kirchenvermö-
gens vom 24. Juli 1924 staatlich genehmigt.

Köln, 30. August 2022 Bezirksregierung Köln
Im Auftrag

(Larfeld)

Sonstige Verlautbarungen 

Nr. 120 Siegel der katholischen Kirchenge-
meinde St. Peter und Pankratius in
Monschau-Konzen

1. Ungültigkeitserklärung
Die nachfolgenden Siegel der katholischen Kirchen-

gemeinde St. Peter und Pankratius in Monschau-Kon-
zen

werden hiermit für ungültig erklärt.
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2. Freigabe
Für das nachfolgend abgedruckte Siegel der katho-

lischen Kirchengemeinde St. Peter und Pankratius in
Monschau-Konzen

genehmigt am 10. Oktober 2022, erfolgt die Freigabe
nach § 10 Abs. 4 des Dekretes über das Kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Aachen (Siegelordnung) vom 
14. November 2003, (KIAnz für die Diözese Aachen
vom 1. Januar 2004, Nr. 2, Seite 4).

Aachen, 10. Oktober 2022
L. S. Christian Klüner

Bischöflicher Notar

Nr. 121 Siegel der katholischen Kirchenge-
meinde St. Lambertus in Monschau-
Kalterherberg

1. Ungültigkeitserklärung
Das nachfolgende Siegel der katholischen Kirchenge-
meinde St. Lambertus in Monschau-Kalterherberg

wird hiermit für ungültig erklärt.

2. Freigabe
Für das nachfolgend abgedruckte Siegel der katholi-
schen Kirchengemeinde St. Lambertus in Monschau-
Kalterherberg

genehmigt am 10. Oktober 2022, erfolgt die Freigabe



nach § 10 Abs. 4 des Dekretes über das Kirchliche Sie-
gelwesen im Bistum Aachen (Siegelordnung) vom 
14. November 2003, (KIAnz für die Diözese Aachen
vom 1. Januar 2004, Nr. 2, Seite 4).

Aachen, 10. Oktober 2022
L. S. Christian Klüner

Bischöflicher Notar

Bekanntmachungen des 
Generalvikariates

Nr. 122 Geistlicher Nachmittag zum Auftakt
der Heiligtumsfahrt für die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im pastoralen
Dienst

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im pasto-
ralen Dienst im Bistum Aachen findet als Vorbereitung
auf die Heiligtumsfahrt in Aachen und Kornelimünster
am Freitag, 9. Juni 2023, ein geistlicher Nachmittag
statt. Er beginnt um 14:30 Uhr im Bischöflichen Pius-
Gymnasium, wird mit einem Impuls der Frankfurter 
Religionspädagogin Prof. Dr. Viera Pirker und mit ver-
tiefenden Gesprächsrunden auf die Mitfeier der Erhe-
bung der Heiligtümer um 19:00 Uhr im und am Dom
vorbereiten. Es ergeht rechtzeitig vorher eine Einladung
mit genauen Angaben zu Anmeldung und Teilnahme. 

Nr. 123 Hinweise zur Durchführung der 
Adveniat-Weihnachtsaktion 2022

Die Adveniat-Weihnachtsaktion 2022 steht unter
dem Motto „Gesundsein Fördern“ und stellt Adveniat-
Projektpartner/innen vor, die jenen zur Seite stehen,
deren Leben und Gesundheit durch Krankheit und
Armut bedroht sind.

Für die Adveniat-Weihnachtsaktion 2022 wurden
vielfältige Materialien entwickelt. Sie werden den Pfar-
reien und Gemeinden zur Vorbereitung von Gottes-
diensten und Krippenfeiern, der Weihnachtskollekte und
der Öffentlichkeitsarbeit angeboten. Leider ist auch in
diesem Jahr zu befürchten, dass vor allem wegen der
Corona-Pandemie nicht alle Menschen an den Weih-
nachtsgottesdiensten teilnehmen können oder wollen.
Daher bittet Adveniat darum, die Spendentüten für die
Weihnachtskollekte nicht nur in den Kirchen auszule-
gen, sondern zu den Menschen zu bringen, z. B. durch
eine Verteilung mit dem Pfarrbrief oder die Auslage in
kirchlichen Einrichtungen. Materialbestellungen können
jederzeit online unter www.adveniat.de/weihnachtsak-
tion, per Telefon, Fax oder E-Mail aufgegeben werden.

Die Adveniat-Weihnachtsaktion wird am 1. Advent
(27. November 2022) im Bistum Trier mit Beteiligung von
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Gästen aus Bolivien und Guatemala eröffnet. Für den 
1. Adventssonntag bietet es sich an, in den Gemeinden
die Adveniat-Plakate auszuhängen und das Adveniat-
Magazin zur Weihnachtsaktion auszulegen. Für den
Pfarrbrief, die Homepage und die Präsenz in den sozia-
len Netzwerken bietet Adveniat im Internet zahlreiche
Gestaltungshilfen unter www.adveniat.de/gestaltungs-
hilfen an. Die Pfarreien und Gemeinden werden gebe-
ten, die Gläubigen auf die verschiedenen Möglichkeiten
der Beteiligung an der Kollekte hinzuweisen, z. B. auf
die Möglichkeit der Online-Spenden oder durch die Ver-
teilung der Spendentüten.

Am 4. Adventssonntag, dem 18. Dezember 2022,
sollen in allen Gottesdiensten, einschließlich der Vor-
abendmessen, der Aufruf der deutschen Bischöfe ver-
lesen und die Spendentüten für die Adveniat-Kollekte
in den Kirchen verteilt werden. Die Gläubigen werden
gebeten, ihre Gabe am Heiligabend bzw. am 1. Weih-
nachtstag mit in den Gottesdienst zu bringen oder im
Pfarrhaus abzugeben. Sie können ihre Spende auch auf
das Kollektenkonto ihrer (Erz-)Diözese überweisen. Auf
Zuwendungsbestätigungen für Spenden an Adveniat ist
der Hinweis „Weiterleitung an den Bischöfliche Aktion
Adveniat e. V.“ zu vermerken.

An Heiligabend bietet es sich an, in den Krippenfei-
ern und Gottesdiensten die Anregungen zur Gestaltung
der Feiern zu nutzen. So kann z. B. der Adveniat-Krip-
penaufsteller verteilt werden, eine Weihnachtsge-
schichte aus den Materialien vorgestellt oder ein
Krippenspiel präsentiert werden. Alle Anregungen und
Bestellmöglichkeiten finden sich unter
www.adveniat.de/engagieren/advent-erleben.

In allen Gottesdiensten an Heiligabend, auch in den
Kinder-Krippenfeiern, sowie in den Gottesdiensten am
1. Weihnachtsfeiertag ist die Adveniat-Kollekte anzu-
kündigen und durchzuführen. Zur Ankündigung der Kol-
lekte eignet sich ein Zitat aus dem Adveniat-Aufruf der
deutschen Bischöfe oder die Übernahme der Vorlage
zum Kollektenaufruf, die an die Pfarrer bzw. Pfarreien
versendet wird. Bitte weisen Sie auch in den Pfarrbrie-
fen auf die Wichtigkeit der Kollekte hin und verweisen
auf die Möglichkeit der Online-Spende unter 
www.adveniat.de/spenden.

Der Ertrag der Kollekte ist von den Pfarreien / Ge-
meinden mit dem Vermerk „Adveniat 2022“ vollständig
bis spätestens zum 18. Januar 2023 auf das Konto DE
41 3706 0193 1000 1000 36 bei der Pax Bank Aachen
zu überweisen. Wir bitten um Einhaltung dieses Ter-
mins, da Adveniat gegenüber den Spenderinnen und
Spendern zu einer zeitnahen Verwendung der Gelder
verpflichtet ist. Die Kirchengemeinden sind verpflichtet,
die bei allen Kollekten an Heiligabend und am 1. Weih-
nachtstag eingenommenen Mittel vollständig an die
(Erz-)Diözesen abzuführen.

Sobald das Ergebnis der Kollekte vorliegt, sollte es



den Gemeindemitgliedern mit einem herzlichen Wort
des Dankes bekannt gegeben werden. Adveniat bietet
entsprechende Vorlagen für den Pfarrbrief unter
www.adveniat.de/gestaltungshilfen sowie Dankkarten
für den Versand von Spendenbescheinigungen unter
www.adveniat.de/bestellungen an.

Gemeinden, die ihre Weihnachtsgottesdienste im
Internet streamen, bietet Adveniat Einspieler und Infor-
mationsfolien an, die z. B. unmittelbar vor dem Gottes-
dienst eingespielt werden können. Sie können
heruntergeladen werden auf der Seite 
www.adveniat.de/weihnachtsaktion.

Weitere Informationen und Materialien zur Adveniat-
Weihnachtsaktion 2022 erhalten Sie bei: Bischöfliche
Aktion Adveniat e. V., Gildehofstraße 2, 45127 Essen, 
F. (02 01) 17 56 29 5, Fax: (02 01) 17 56 11 1 oder im In-
ternet unter www.adveniat.de/weihnachtsaktion.

Kirchliche Nachrichten
Nr. 124 Personalchronik
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Aus Datenschutzgründen werden personenbezogene Daten bzgl. Weihen, Beauftragungen, 
Ernennungen, Verlängerung von Ernennungen, Entpflichtungen, Versetzungen, Freistellungen für 
besondere Aufgaben, Eintritte in den Ruhestand, Ausscheiden aus dem Amt, Sterbefälle erst ab 
der Ausgabe 01/2023 in der Online-Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers veröffentlicht.
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Verlautbarungen der 
deutschen Bischöfe

Nr. 125 Aufruf der deutschen Bischöfe zur 
Aktion Dreikönigssingen 2023

Liebe Kinder und Jugendliche,
liebe Begleiterinnen und Begleiter in Gemeinden,
Gruppen und Verbänden,
liebe Schwestern und Brüder!

Im Januar 2023 werden die Sternsinger wieder
unterwegs sein. Sie bringen den Menschen den
Segen und sammeln Spenden für Kinder weltweit.
Das Motto der Aktion Dreikönigssingen lautet:
„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien
und weltweit“.

Im Fokus dieser Aktion steht der Kinderschutz.
Weltweit setzen sich die Partnerorganisationen der
Sternsinger dafür ein, dass Kinder in einem siche-
ren Umfeld aufwachsen, dass sie Geborgenheit
und Liebe erfahren. Zugleich stärken sie in Kirche
und Gesellschaft die Rechte junger Menschen. Am
Beispiel der ALIT-Stiftung in Indonesien zeigt das
Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, was das
konkret bedeutet: Die Stiftung kümmert sich um
Mädchen und Jungen, die aus unterschiedlichen
Gründen gefährdet sind oder Opfer von Gewalt
wurden.

Im biblischen Leittext zur Sternsingeraktion be-
antwortet Jesus die Frage der Jünger, wer im Him-
melreich der Größte sei. Er stellt ein Kind in ihre
Mitte und sagt: „Wer sich so klein macht wie die-
ses Kind, der ist im Himmelreich der Größte. Und
wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt,
der nimmt mich auf“ (Mt 18,4–5). Diese Worte ma-
chen deutlich: Wer ein Kind schützt, ermutigt und
stärkt, der erfüllt den Willen Gottes.

Die Sternsinger zeigen uns Erwachsenen, wie
das geht. Wenn sie als Königinnen und Könige die
frohe Botschaft und den Segen Gottes in jedes
Haus bringen und dabei für andere Kinder sam-
meln, die unsere Unterstützung brauchen, folgen
sie dem Vorbild Jesu. Machen wir es auch so!

Für das Bistum Aachen
+ Dr. Helmut Dieser
Bischof von Aachen

Der Aufruf soll in den Amtsblättern der (Erz-)Diözesen ver-
öffentlicht und den Gemeinden in geeigneter Weise zur Kennt-
nis gegeben werden. Der Ertrag der Aktion Dreikönigssingen
ist ohne Abzüge dem Kindermissionswerk „Die Sternsinger“
e. V. zuzuleiten.
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Bekanntmachungen des 
Generalvikariates

Nr. 126 Ordnung über die Finanzbeziehungen
zwischen dem Bistum Aachen und
den Kirchengemeinden/Kirchenge-
meindeverbänden

I. Schlüsselzuweisung für die Kirchengemeinden und
Kirchengemeindeverbände im Bistum Aachen

§ 1
Schlüsselzuweisungen und Sonderzuwendungen

Die Kirchengemeinden (KG), Kirchengemeindever-
bände (kgv) sowie Kirchengemeinden, die die
Ebene der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) um-
fassen, erhalten Schlüsselzuweisungen (SZ) sowie
Sonderzuwendungen aus Kirchensteuermitteln
nach Maßgabe dieser Ordnung. Die Zuweisungen
im Rahmen der SZ beziehen sich auf  Personal- und
Sachkosten. Für Tageseinrichtungen für Kinder und
offene Jugendeinrichtungen werden Sonderzuwen-
dungen gewährt. 

§ 2
Empfänger der Schlüsselzuweisungen 

und der Sonderzuwendungen

1. Schlüsselzuweisung zu den Personalkosten

Die Schlüsselzuweisung dient vor allem der Be-
zuschussung der Personalkosten, die den kgv
und den Kirchengemeinden, die die Ebene der
Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) umfassen,
als Anstellungsträger entstehen. Die Höhe der
tatsächlich anfallenden Personalkosten hat auf
die Höhe der Zuweisung keinen Einfluss. Die
Schlüsselzuweisung zu den Personalkosten
wird unmittelbar an die kgv sowie die Kirchen-
gemeinden, die die Ebene der Gemeinschaft der
Gemeinden (GdG) umfassen, überwiesen.

2. Schlüsselzuweisung zu den Sachkosten

Die Schlüsselzuweisung dient der Bezuschus-
sung von Sachkosten in den KG. Die Zuweisung
wird den KG unmittelbar zur Verfügung gestellt.
Neben der Schlüsselzuweisung zu den Sach-
kosten erhalten die bisher noch nicht einem 
Verwaltungszentrum beigetretenen Kirchenge-
meinden noch einen Zuschuss zur Finanzierung
der Verwaltung (s. Finanzierung der kirchenge-
meindlichen Verwaltung).

3. Sonderzuwendungen: 

Die Sonderzuwendungen gem. § 4 Ziffer 1 und
2 werden unmittelbar den Betriebsträgern der



Einrichtungen zur Verfügung gestellt. 

§ 3
Ermittlung der Schlüsselzuweisung

1. Die Schlüsselzuweisung richtet sich nach fol-
genden Größen:

Zuweisung zu den Personalkosten:
– Anzahl der Zuweisungsempfänger1

– Anzahl der Katholiken 

Zuweisung zu den Sachkosten:
– Anzahl der Zuweisungsempfänger
- Anzahl der Katholiken
- Flächen (m2) der Kirchen- und Kapellenge-

bäude
– Kubatur (m3) der Kirchen- und Kapellenge-

bäude

2. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung
werden die Anzahl der Zuweisungsempfänger
und die Anzahl der Katholiken gestaffelt und mit
Zuweisungssätzen multipliziert:

Zuweisung zu den Personalkosten:

Zuweisungs- Katholiken: 
empfänger:

Zuweisung zu den Sachkosten:

Kirchengemeinden im Kirchengemeindeverband

Die Ermittlung der Zuweisung erfolgt zunächst
auf der Ebene des kgv. Es erfolgt sodann eine
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Aufteilung nach der Anzahl der Zuweisungs-
empfänger. Bei den Katholiken erfolgt die 
Aufteilung gem. dem Anteil des Zuweisungs-
empfängers an der Gesamtzahl der Katholiken.
Fläche und Kubatur der/des Kirchen – und Ka-
pellengebäude(s) des Zuweisungsempfängers
werden mit den Zuweisungssätzen multipliziert. 

Kirchengemeinden, die die Ebene der GdG um-
fassen

Die Ermittlung der Zuweisung erfolgt in gleicher
Weise wie für Kirchengemeinden im kgv. Eine
Aufteilung der Summen für „Zuweisungsemp-
fänger“, „Katholiken“ sowie „Fläche und Kuba-
tur der Kirchen- und Kapellengebäude“ auf
einzelne Zuweisungsempfänger erübrigt sich.

Zuweisungs- Katholiken: 
empfänger:

Quadratmeter und Kubikmeter:

Staffel Zuweisungssätze

Je m2 7,08 €
Je m3 0,59 €

3. Im vom Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat am
15. November 2022 beschlossenen Budget
2023 ist der Gesamtzuweisungsbetrag der
Schlüsselzuweisung (gem. § 2 1. und 2.) mit
46.673.158,00 Euro angesetzt. Die grundsätzli-
che Systematik der Berechnung wurde durch
den Kirchensteuerrat am 27. Februar 2009 mit
Wirkung zum 01. Januar 2010 erstmals be-
schlossen. Für die Anzahl der Zuweisungsemp-
fänger und der Kirchen- und Kapellengebäude
gilt als Stichtag weiterhin der 1. Januar 2002.
Veränderungen nach diesem Stichtag haben
keine Auswirkungen auf die Berechnung der
Schlüsselzuweisung. Unter Berücksichtigung
der aktuellen Katholikenzahlen ergeben sich
daher die unter 2. genannten Zuweisungssätze.

Staffel Zuweisungs-
sätze 

Staffel Zuwei-
sungs-
sätze

bis 5 15.984,33 € bis 5.000 26,72 €

6–10 11.189,03 € 5.001–10.000 25,39 €

über
10

6.393,73 € 10.001–15.000 24,05 €

über 15.000 21,38 €

Staffel Zuweisungs-
sätze 

Staffel Zuwei-
sungs-
sätze

bis 5 6.046,98 € bis 5.000 6,74 €

6–10 4.232,89 € 5.001–10.000 6,40 €

über
10

2.418,79 € 10.001–15.000 6,07 €

über 15.000 5,39 €

Hinweis: Unterstrichene Textstellen sind Neufassungen zum
Vorjahr.
1 Zuweisungsempfänger: Es handelt sich um die Kirchen-
und Kapellengemeinden, Vikarien und Seelsorgebezirke, die
zum 1. Januar 2002 eine eigene Schlüsselzuweisungsberech-
nung erhalten haben.



§ 4
Sonderzuwendungen

1. Sonderzuwendungen werden gewährt zu den
Betriebskosten der

– Tageseinrichtungen für Kinder
– Offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen

2. Die Sonderzuwendung für die Tageseinrichtun-
gen für Kinder wird zweckgebunden zugewie-
sen. Die Berechnung der Sonderzuwendung
wird gesondert mitgeteilt.

Für die offenen Kinder- und Jugendeinrichtun-
gen und "aufsuchende mobile Jugendarbeit"
wird der Zuschuss im Rahmen der Weiterent-
wicklung der offenen Kinder- und Jugendarbeit
im Bistum Aachen (WOKJA) ab 1. Januar 2023
in der Regel als „kriterienorientierter Zuschuss“
zur Verfügung gestellt. Ein zweckgebundener
Pauschalzuschuss ist nur noch als Übergangs-
regelung in Abstimmung mit der Abt. 1.3 vorge-
sehen. Grundlage für die Festsetzung des
Zuschusses ist der Fördervertrag mit dem 
Bistum und der jährliche WOKJA Verwendungs-
nachweis auf Basis des anerkannten Kosten-
plans. 

Die Verwendungsnachweise sind vollständig
und endgültig bis zum 30. Juni bei der Abt. 1.3
ausschließlich digital per DMS und Quick Link
an verwendungsnachweis.okja@bistum-aa-
chen.de einzureichen. Die Abt. 1.3 erstellt auf
Grundlage der eingereichten Unterlagen nach
Aktenlage einen Bescheid, setzt den WOKJA
Zuschuss fest und legt den Auszahlungsbetrag
für das Folgejahr neu fest. Personalkosten-
zuschüsse können verweigert werden, wenn
Leistungsverträge mit der Kommune kirchen-
aufsichtlich nicht genehmigt sind. 

Im Übrigen gelten die gesetzlichen und die
sonstigen Regelungen und Richtlinien.

3. Darüber hinaus werden im Rahmen der Schlüs-
selzuweisung keine weiteren Sonderzuwendun-
gen gewährt. 

4. Die Bewilligung von Sonder- und Projektmitteln
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erfolgt auf der Grundlage eines eigenen Regel-
werkes. 

5. Die Zuweisungen für Schwesterngestellungs-
leistungen erfolgen seit 2010 direkt über die HA
Personal. Auch die Zuweisungen für die Ge-
meinde- und Pastoralreferenten, die Nutzungs-
entschädigungen für Dienstwohnungen und ggf.
weitere Sonderzuweisungen werden direkt von
den entsprechenden Fachabteilungen zur Ver-
fügung gestellt. 

§ 5
Verrechnung von Erträgen

Pfarr- und Vikariefonds:

Die Pacht- und Zinserträge der Pfarr- und Vika-
riefonds müssen zu 90 % an das Bistum abge-
führt werden. Sie dienen zur Mitfinanzierung des
laufenden Besoldungs- und Versorgungsauf-
wandes für Diözesanpriester. Zur Vereinfachung
erfolgt eine Verrechnung mit der Schlüsselzu-
weisung.

Ausnahmen für die Anrechnung: Pachterträge
für Windkraft- und Photovoltaikanlagen, Funk-
antennen und ähnliches. Diese Erträge sind auf
dem Konto 5 550 990 zu buchen und werden
somit bei der Anrechnung nicht berücksichtigt. 

Sofern bei einer Kirchengemeinde vorgenannte
Erträge aus den Personalfonds mit der Schlüs-
selzuweisung verrechnet werden, steht der zu-
gewiesene Gesamtbetrag immer unter dem
Vorbehalt einer zu einem späteren Zeitpunkt
vorgenommenen Spitzabrechnung. 

Diese kann frühestens nach Erstellung des Jah-
resabschlusses des betreffenden Jahres erfol-
gen, da die Ist-Werte bei den anrechenbaren
Erträgen zu berücksichtigen sind. Bis zur end-
gültigen Abrechnung der Schlüsselzuweisung
erhalten die betreffenden Kirchengemeinden
somit eine Abschlagszahlung. 

Nachzahlungen bzw. Erstattungen im Rahmen
von Spitzabrechnungen fallen erst ab einer
Summe von 50,00 Euro an. Darunter liegende
Beträge fallen unter die Geringfügigkeitsgrenze.



1. Schlüsselzuweisung zu den Personalkosten

2. Schlüsselzuweisung zu den Sachkosten der Kir-
chengemeinden in einem kgv:

Die Sachkostenzuweisung wird zunächst auf
der Ebene des kgv ermittelt und dann auf die
einzelnen KG wie folgt heruntergerechnet:

Anzahl Kirchengemeinden (bish. Zuweisungs-
empfänger)

Die Staffelwerte werden mit den Zuweisungs-
sätzen multipliziert und das Ergebnis durch die
Anzahl der Zuweisungsempfänger (12) dividiert.
Jeder Zuweisungsempfänger erhält einen gleich
hohen Betrag.

Anzahl der Katholiken

Die Staffelwerte werden mit den Zuweisungs-
sätzen multipliziert und das Ergebnis durch die
Anzahl der Katholiken (17.046) dividiert. Der so
ermittelte Wert (6,28 €) wird mit der Anzahl der
Katholiken der einzelnen Zuweisungsempfänger
multipliziert.

Kirchen- und Kapellengebäude

Seit 2017 werden bei den Flächen und Kubik-
meter aller Kirchen- und Kapellengebäude die
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im Rahmen des KIM Projektes ermittelten Werte
zu Grunde gelegt, die nach bistumsweit einheit-
lichen Kriterien erhoben wurden. Diese werden
mit den Zuweisungssätzen multipliziert. 

3. Schlüsselzuweisung zu den Sachkosten einer
Kirchengemeinde, die die Ebene der GdG um-
fasst:

Anzahl Kirchengemeinden (bish. Zuweisungs-
empfänger)

Die Staffelwerte werden mit den Zuweisungs-
sätzen multipliziert.

Anzahl der Katholiken

Die Staffelwerte werden mit den Zuweisungs-
sätzen multipliziert.

Kirchen- und Kapellengebäude

Seit 2017 werden bei den Flächen und Kubik-
meter aller Kirchen- und Kapellengebäude die
im Rahmen des KIM Projektes ermittelten Werte
zu Grunde gelegt, die nach bistumsweit einheit-
lichen Kriterien erhoben wurden. Diese werden
mit den Zuweisungssätzen multipliziert. 

Anzahl der Kirchengemeinden

(bisherige Zuweisungsempfänger)

Anzahl der Katholiken Zuweisungs-
betrag

bis 5 bis 10 > 10
bis 

5.000
5.001 -
10.000

10.001 -
15.000

>15.000 

Anzahl 5 5 2 5.000 5.000 5.000 2.046

Betrag 15.984,33 11.189,03 6.393,73 26,72 25,39 24,05 21,38

Summe 79.921,65 55.945,15 12.787,46 133.600,00 126.950,00 120.250,00 43.743,48 573.197,74

Musterberechnung der Schlüsselzuweisung (nach § 3)
am Beispiel eines kgv oder einer Kirchengemeinde, die
die Ebene der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) um-

fasst, mit 12 Zuweisungsempfängern und 17.046 Ka-
tholiken



II. Finanzierung der kirchengemeindlichen Verwaltung

§ 1  
Zuweisungen zur Finanzierung der Verwaltung 

an die nicht beigetretenen Pfarren 

Musterberechnung der Verwaltungskostenzuweisung
für eine nicht beigetretene KG am Beispiel einer KG (1
Zuweisungsempfänger) mit 1.753 Katholiken

Die Verwaltungskostenpauschale wird nach folgender
Formel berechnet:

Gesamtzuweisungsbetrag Schlüsselzuweisung * (An-
zahl Zuweisungsempfänger/Anzahl Zuweisungsemp-
fänger gesamt + 2* Anzahl Katholiken/Anzahl Katholiken
gesamt) * 0,026

Für den Beispielmandanten ergibt sich folgende Be-
rechnung:

46.673.158,00 € * (1/600 + 2* 1.753/939.405) * 0,026 =
6.551,47 €

Den vorgenannten Betrag erhält der Beispielmandant
zur Finanzierung der Verwaltung. Sobald ein Beitritt zum
großen Kirchengemeindeverband erfolgt, entfällt dieser
Anteil. 

III. Allgemeine Bestimmungen und Inkrafttreten

Der Generalvikar ist befugt, die Zuweisungen für die
Kirchengemeinden und Kirchengemeindeverbände
ganz oder teilweise zu kürzen, wenn Regelungen
dieser Ordnung oder sonstige die Kirchengemein-
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den und Kirchengemeindeverbände betreffenden
Ordnungen nicht eingehalten werden. 

Die Ordnung tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Die Richtlinie „Ordnung über die Finanzbeziehungen
zwischen dem Bistum Aachen und den Kirchenge-
meinden/Kirchengemeindeverbänden“ vom 1. Ja-
nuar 2022 (KIAnz. für die Diözese Aachen vom 
1. Dezember 2021, Nr. 124, S. 188 ff) tritt zum glei-
chen Zeitpunkt außer Kraft. 

Aachen, 15. November 2022 Dr. Andreas Frick
Generalvikar

Nr. 127 Ausführungsbestimmung zur Ge-
schäftsanweisung zur befristeten Ein-
führung virtueller Sitzungsformate für
die Verwaltung des Vermögens in den
Kirchengemeinden, Kirchengemein-
deverbänden und Gemeindeverbän-
den des Bistums Aachen

Die Frist gem. Artikel 1 Abs. 1 der Geschäftsanwei-
sung zur Einführung virtueller Sitzungsformate für die
Verwaltung des Vermögens in den Kirchengemeinden,
Kirchengemeindeverbänden und Gemeindeverbänden
des Bistums Aachen vom 31. Oktober 2020 (KIAnz. 
der Diözese Aachen vom 1. Dezember 2020, Nr. 131, 
S. 167) wird bis zum 31. Dezember 2023 verlängert. 

Aachen, 4. November 2022
Dr. Andreas Frick

Generalvikar       

Anzahl der Kirchengemeinden

(bisherige Zuweisungs-
empfänger)

Anzahl der Katholiken Kirchengebäude Zu-
weisungs-
betrag

bis 5 bis 10 > 10 bis
5.000

5.001 –
10.000

10.001 –
15.000

>
15.000 m² m³

Anzahl 5 5 2 5.000 5.000 5.000 2.046 6.635 71.315

Betrag 6.046,98 4.232,89 2.418,79 6,74 6,40 6,07 5,39 7,08 0,59

Summe 30.234,90 21.164,45 4.837,58 33.700,00 32.000,00 30.350,00 11.027,94 46.975,80 42.075,85 252.366,52

Schlüsselzuweisung zu den Sachkosten

56.236,93 € : 12 = 4.686,41 €
Zuweisungsempfänger 1 - 12
je 4.686,41 €

107.077,94 € : 17.046 = 6,28 €
Zuweisungsempfänger 1:
1.753 Kath. X 6,28 € = 11.011,83 €           
Zuweisungsempfänger 2:
856 Kath. X 6,28 € = 5.377,14 €
Zuweisungsempfänger 3 - 12 ...

Zuweisungsempfänger 1:
Kirche 518 m2 x 7,08 € = 3.667,44 €
4.962 m³ x 0,59 € = 2.927,58 €
Zuweisungsempfänger 2 – 12 ...



Nr. 128 „Verzinsung der Finanzmittel der
Fonds für das Jahr 2022“

Für das Jahr 2022 sind die Ausleihungen der Fi-
nanzmittel der Fonds an das nicht fondsgebundene Ver-
mögen mit 0,1 % zu verzinsen. Die Verzinsung erfolgt
im Rahmen des Jahresabschlusses automatisiert durch
TN Planning

Nr. 129 Personelle Besetzung der Schieds-
stelle im Bistum Aachen

Die Schiedsstelle im Bistum Aachen zur Beilegung
von Streitigkeiten, an denen Personen, Organe oder
kirchliche Rechtsträger beteiligt sind, soweit die Strei-
tigkeiten nicht durch Kirchliches Recht, einem anderen
Rechtsweg oder durch vertragliche Absprache einem
anderen Verfahren zugewiesen sind, gem. Ordnung vom
10. November 2015 (KlAnz. für die Diözese Aachen vom
1. Dezember 2015, Nr. 182 S. 244), setzt sich ab 1. No-
vember 2022 wie folgt zusammen:

Vorsitzender:
Herr Dr. Tobias Hellenbroich, Aachen

Stellvertretende Vorsitzende:
Frau Helene Maqua, Alsdorf

Beisitzer gem. § 7 Abs. 1, 1. Alt. der Ordnung für eine
Schiedsstelle im Bistum Aachen:
Pfarrer Rainer Gattys, Würselen
Pfarrer Achim Köhler, Mönchengladbach
Pfarrer Johannes Quadflieg, Grefrath
Pater Wolfgang Sylvester Thomé OFM, Mönchenglad-
bach

Beisitzer gem. § 7 Abs. 1 Ziff. 1, 2. Alt. der Ordnung für
eine Schiedsstelle im Bistum Aachen:
Herr Dr. Holger Brantin, Aachen
Frau Annika Fohn, Aachen
Herr Dr. Georg Mauer, Tönisvorst
Frau Svenja Mevissen, Korschenbroich
Frau Brigitte Scharlau, Nettersheim

Geschäftsstelle:
c/o Bischöfliches Generalvikariat, Klosterplatz 7, 52062
Aachen.
F. (02 41) 45 24 77, Fax 02 41 / 45 24 13

Nr. 130 Afrikatag 2023

„Damit sie das Leben haben“ – Aufruf zur Kollekte
für Afrika (Afrikatag 2023)

Am 8. Januar 2023 findet in unserer Diözese die
Kollekte für Afrika statt. Die weltweite Kollekte ist tradi-
tionell mit dem Fest der „Erscheinung des Herrn“ ver-
bunden. Sie ist ein Ausdruck der Hoffnung, dass
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Veränderung möglich ist, wenn Menschen sich, wie die
Sterndeuter, auf den Weg machen, damit Gott und un-
sere Welt zusammenkommen.

Voller Hoffnung sind auch die Mädchen, die bei Sr.
Therese Nduku im Schutzzentrum für Mädchen Zuflucht
finden. Sie sind auf dem Weg in eine selbstgestalte Zu-
kunft, frei von Traditionen, die nur einen Platz für sie
kennen: an der Seite eines deutlich älteren „Eheman-
nes“. Die „Schwestern der Unbefleckten Maria von
Nyeri“ versorgen die Mädchen, organisieren Schulun-
terricht, begleiten die Mädchen therapeutisch und be-
mühen sich um Versöhnung mit ihren Angehörigen. 

Mit der Kollekte am Afrikatag setzen wir ein Zeichen
der Solidarität mit Frauen und Männern, die wie Sr. The-
rese in die Gesellschaft hineinwirken. Sie leisten Sozi-
alarbeit, Gesundheitsfürsorge, Bildung und Seelsorge.
Voraussetzung dafür ist eine gute Ausbildung. Doch wer
selbst das Leben der Armen teilt, wie vor allem viele ein-
heimische Schwesterngemeinschaften, hat kaum die
Mittel den eigenen Nachwuchs gut auszubilden. Wir
danken Ihnen für Ihren Aufruf zur Kollekte am Afrikatag.

Informationen und Kontakt
Alle Pfarrämter erhalten Anfang Dezember von missio
Materialien, die sie bei der Umsetzung der Afrikakollekte
unterstützen: Aktionsplakat, Spendentüten zum Ausle-
gen oder als Beilage für den Pfarrbrief, Bausteine zur
Gottesdienstgestaltung mit Predigtvorschlag und wei-
terführenden Informationen. Gebetskarten können kos-
tenfrei in der benötigten Anzahl bei missio bestellt
werden. Gerne können Sie alle Materialien zum Afrika-
tag direkt bei missio bestellen: F. (02 41) 75 07 35 0, Fax:
(02 41) 75 0 33 6 oder bestellungen@missio-hilft.de.
Weitere Informationen und alle Materialien finden Sie auf
www.missio-hilft.de/afrikatag

Nr. 131 Erinnerung zur Abgabe der Erklärung
der Einkünfte aus Messstipendien im
Kalenderjahr 2022

Die Finanzbehörden haben das Bistum Aachen ver-
pflichtet, jährlich eine Erklärung über die Einkünfte aus
Messstipendien von allen Priestern, die Besoldungs-
oder Versorgungsbezüge vom Bistum Aachen erhalten,
einzufordern.

In Ergänzung der im KIAnz. für die Diözese Aachen
vom 1. August 1999, Nr. 120, S. 149 veröffentlichten
„Verfahrensregelung zur steuerlichen Behandlung von
Messstipendien im Bistum Aachen“ ist die Erklärung für
das Kalenderjahr 2022 unter Verwendung des nachfol-
gend abgedruckten Formulars spätestens bis 16. Ja-
nuar 2023 beim Bischöflichen Generalvikariat,
Hauptabteilung 2 – Personal, Abt. 2.2 – Verwaltung
Geistliche, Klosterplatz 7, 52062 Aachen, einzureichen.
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Nr. 132 Direktorium 2023 für das Bistum 
Aachen

Das Direktorium des Bistums Aachen für das Jahr
2023 wurde Mitte November 2022 kostenlos an die bis-
herigen Bezieher(-gruppen) versandt. Bei zusätzlichem
Bedarf können weitere Exemplare im Bischöflichen 
Generalvikariat, Hauptabteilung Pastoral / Schule / 
Bildung, Abt. Grundfragen und -aufgaben der Pastoral,
Fachbereich Liturgie, Klosterplatz 7, 52062 Aachen, 
F. (02 41) 45 24 55, Fax (02 41) 45 23 26, E-Mail:
rosi.wieland@bistum-aachen.de, bestellt werden. Die
Angaben des Direktoriums sind weiterhin unter
www.kirche-im-bistum-aachen.de abrufbar.

Nr. 133 Hinweise zur Aktion Dreikönigssingen
2023

Die deutschen Bischöfe laden zur Teilnahme an der
65. Aktion Dreikönigssingen ein. Das Motto lautet: „Kin-
der stärken, Kinder schützen – in Indonesien und welt-
weit“.

Die Träger der Aktion Dreikönigssingen – das Kin-
dermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) – bieten Mate-
rialien zur inhaltlichen Vorbereitung auf die Aktion an.
Alle Gemeinden und Gruppen erhalten Ende September
ein Infopaket. Die Materialien können auch beim Kin-
dermissionswerk „Die Sternsinger“ bestellt werden: im
Online-Shop unter shop.sternsinger.de, per Telefon
unter (02 41) 44 61 44 oder per E-Mail an:
bestellung@sternsinger.de.

Im Film zur Aktion erklärt Reporter Willi Weitzel, wel-
che Rechte und vor allem welche Schutzrechte Kinder
haben. Er stellt die Arbeit der ALIT-Stiftung in Indone-
sien vor und zeigt deren Kinderschutztraining, bei dem
Mädchen und Jungen lernen, wie sie sich besser vor
Gefahren schützen können. Zugleich macht der Film
deutlich: Kinderschutz ist die Aufgabe von Erwachse-
nen! Überall auf der Welt.

Auch im Werkheft zur Aktion Dreikönigssingen 2023
stehen das Thema Kinderschutz und die Arbeit des in-
donesischen Sternsinger-Partners ALIT im Fokus. Krea-
tivangebote und Spiele geben Ideen, wie Sie die
Sternsinger auf die Aktion vorbereiten können. Viele
Methoden stammen aus dem ALIT-Kinderschutztrai-
ning. Außerdem im Heft: das Quiz zum neuen Sternsin-
gerfilm, neue Sternsinger-Lieder und eine Tanzchallenge
für alle, die sich zu indonesischen Klängen bewegen
wollen.

Die „Gottesdienste“ enthalten Vorschläge zur Ge-
staltung einer Eucharistiefeier und einer Wort-Gottes-
Feier zur Aussendung der Sternsinger sowie für eine
Dankfeier. Zudem bieten sie flexibel einsetzbare Ele-
mente für Liturgie und Katechese. An die Sternsinger
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selbst richtet sich eine Sonderausgabe des „Sternsin-
ger-Magazins“, das das Thema der Aktion kindgerecht
aufbereitet.

Die bundesweite Eröffnung der Aktion Dreikönigs-
singen 2023 findet am 30. Dezember 2022 in Frank-
furt/Main statt. Weitere Informationen finden Sie unter:
www.sternsingen.bistumlimburg.de

Angesichts der Corona-Pandemie sind möglicher-
weise besondere Vorsichtsmaßnahmen nötig. Aktuelle
Informationen und Anregungen zur Umsetzung der Ak-
tion finden Sie unter: www.sternsinger.de/corona.      

Das Kindermissionswerk als Geschäftsstelle der Ak-
tion Dreikönigssingen in Aachen trägt dafür Sorge, dass
die den Sternsingern anvertrauten Spenden über fach-
kundig begleitete Hilfsprojekte bedürftigen Kindern in
aller Welt zugutekommen und dass die Mittel nachhal-
tig, transparent und sparsam verwendet werden.

Jedes Jahr stehen ein Thema und Beispielprojekte
aus einer Region exemplarisch im Mittelpunkt der pä-
dagogischen Materialien zur Vorbereitung auf die Aktion
Dreikönigssingen. Die Spenden, die die Sternsinger
sammeln, fließen jedoch unabhängig davon in Hilfspro-
jekte für Kinder in rund 100 Ländern weltweit. Wenn Sie
vor der anstehenden Sternsingeraktion ein bestimmtes
Projekt auswählen wollen, das mit den Spenden Ihrer
Sammlung unterstützt werden soll, schlägt Ihnen das
Kindermissionswerk gerne ein Projekt vor und sendet
Ihnen dazu Informationsmaterial. Wenden Sie sich bei
Interesse bitte direkt an das Kindermissionswerk: 
F. (02 41) 44 61 92 90,
E-Mail: gemeinden@sternsinger.de

Sämtliche Spendeneinnahmen aus der Aktion Drei-
königssingen sind gemäß der Ordnung der Deutschen
Bischofskonferenz für die Aktion Dreikönigssingen zeit-
nah und ohne Abzüge dem Kindermissionswerk „Die
Sternsinger“ zuzuleiten: Konto: IBAN: DE95 3706 0193
0000 0010 31 bei der Pax-Bank eG. Alle Fragen rund
ums Sternsingen können Sie richten an das Kindermis-
sionswerk „Die Sternsinger“, Stephanstraße 35, 52064
Aachen, F. (02 41) 44 61 14, E-Mail: info@sternsinger.de.

Kirchliche Nachrichten

Nr. 134 Personalchronik
Aus Datenschutzgründen werden personen-
bezogene Daten bzgl. Weihen, Beauftragungen, 
Ernennungen, Verlängerung von Ernennungen, 
Entpflichtungen, Versetzungen, Freistellungen 
für besondere Aufgaben, Eintritte in den 
Ruhestand, Ausscheiden aus dem Amt, 
Sterbefälle erst ab der Ausgabe 01/2023 in der 
Online-Ausgabe des Kirchlichen Anzeigers 
veröffentlicht.
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